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Acht und fünfzigſte Sitzung

Karlsruhe , den 8 . Jan . 1823 .

Gegenwårtig :

die bigper erficnenen Mitglieder , mit Ausnahme :

Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſtdenten , Heren

Markgrafen Wilhelm zu Baden ,

Ihrer Hoheiten , der Herren Marfgráfen Leopold
und Marımilian zu Baden ,

Gr, Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten v. Fuͤrſtenberg ,
der Herern Staatsminiſter , Frhrn . v. Berſtett und

und v. Berkheim .

des Herrn Generallieutenants v. Schaͤffer ,
es Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner , und

des Herrn Staatsraths , Frhru . v. Zyllnhardt .

Weiter anweſend :
der Herr Regierungscommiſſaͤr , Staatsrath v. Gulat —

Unter dem Vorſitze
des dritten Vi — — — 46 Irhrn.

T eeaVrotokolle der 1. Kammer. gr Ld . 12
—J—



176 Protokolle der Erſten Kammer .

Nach eroͤffneter Sitzung erklaͤrte Hofrath v. Rok —⸗

teck in Bezug auf ſeine geſtrige , bey Gelegenheit der

Redactionsverleſung der Gemeindeordnung gethane , Aeu⸗

ßerung , daß er inzwiſchen ſeine eigenen , waͤhrend der

fraglichen Sitzung als Protokollfuͤhrer gemachten Auf —

ſchreibungen , ſo wie ten Protofoléntwurf deg zur Bey -

huͤlfe im Protokollfertigen angeſtellten Doetor Holzmann

eingeſehen , und in beiden , ohne wechſelſeitige Ruͤckſpra —

che verfaßten Aufzeichnungen die vollkommene Beſtaͤtigung

ſeiner geaͤuſſerten Meinung gefunden , wonach naͤmlich

der befragte Beſchluß nur dahin gegangen ſey , die

Redaction der Gemeindeordnung au erwarten , und

erft dann einen Befhluf im Ganzen zn faf
ſen . Nicht zufrieden mit dieſen uͤbereinſtimmenden

Aufzeichnungen habe er fich noh bey einigen auswaͤr⸗

tigen Zuhoͤrern der damaligen Verhandlung erkundigt ,

und ihre Reminiscenz habe abermals ſeine Meinung

beſtaͤtigt. Wenn nun dieſes , wie er nicht anders glau —⸗

be , ſich ſo verhalte , ſo werde die hohe Kammer ſich

jetzt im Ganzen uͤber die Gemeindeordnung auszuſpre⸗

chen haben .

Frhr . v. Tuͤrkheim verſichert dagegen , der Sinn

des am Schluß der Gemeindeordnung gefaßten Beſchluſ —⸗

ſes ſey beſtimmt dahin gegangen , daß man uͤber die

Annahme des Geſetzes im Ganzen erſt dann abſtimmen

wolle , wenn der zweyte Theil der Gemeindeordnung

an die Erſte Kammer gelangt ſeyn werde , und daß

man ſich fuͤr jetzt blos die Genehmigung der Redaction

des erſten Theils nach den Beſchluͤſſen uͤber die einzel⸗
nen Sen dDefelben nah deren Vorlage vorbehalten habe.

v. Rotteck beruft ſich auf den , ihm als Proto —

kollfuͤhrer hier gebuͤhrenden vorzuͤglichen Glauben , ver —

breitet ſich dann auch uͤber die Sachgruͤnde , und be —
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Acht und fuͤnfzigſte Sitzung vom 6. Jan . 177

) Í ;

a
merft , bag die zweyte Kammer berechtiget wåre , die

J
Redaction einer noch nicht angenommenen , nicht ein -

4i mal eventuell angenommenen Gemeindeordnung an

*
h die Erſte zuruͤckzugeben , weil fie dergeftalt garH

feinen Stof der eigenen Berathung habe . Auch feySi
ja , wenn gar feine , niht einmal cine eventuelle

a Schlußfaſſung uͤber das Ganze geſchehe , der mit gro⸗
* fer Wichtigkeit behandelte doppelte Vorbehalt un —

id
nüg und zwecklos .

e Frhr . v. Tuͤrkheim erwiedert , daß er ſich auf
— die Gruͤnde fuͤr und wider die Sache nicht mehr ein —

— laſſen werde , und blos von der Thatſache des bereits

iw gefaßten Beſcyluſſes hieruͤber jetzt noch die Sprache ſey ,
daß er von der Richtigkeit ſeiner Behauptung uͤberzeugt
ſey, uͤbrigens hier eine Berufung auf Aufſchreibungen

to
deg

Protokollfuͤhrers oder angebliches Zeugniß von ir⸗

fih Send einem Zuhoͤrer gar nicht Platz greifen koͤnne, da

*
es ſich nicht von der Handlung eines Dritten , ſondern
don dem Beſchluß der gegenwaͤrtigen hohen Verſamm⸗
lung ſelbſt handle , welchen diefe bey erhobenem Zwei -

inn fel ieden Augenblick ſelbſt erklaͤren koͤnne , worauf er

provoeire.

— Nachdem die Frhrn. v. Freyſtedt und v. W ef-
—

ſenberg ſich fuͤr die Meinung des Hofraths v. Rot -

daß tec, der geh . Hofrath Bahari , Frhr . , Salten :
H fein, Hebel und Se . Durchlaucht, der Herr Fuͤrſt

E : b. Loͤwenſtein dagegen fuͤr die Meinung des Frhrn .

— J Tuͤrkheim erklaͤrt hatten , pflichtete die Kammer ,
wit Ausnahme von 3 Stimmen , der Meinung deg

to
rhrn . v. Tuͤrkheim bey

a Der geh . Hofrath Zachariaͤ zeigt an , daß er aus
V

exanlaſſung der Meerwein ſchen Eingabe, in Betreff
———



179 Protofolle der Ergen Kammet .

der Mißhandlung der Thiere , ſich das neueſte engliſche

Geſetz uͤber dieſen Gegenſtand von London verſchrieben

habe , und daſſelbe hiemit in der Bibliothek der Kam —

mer niederlege .

Beylage Ziffer 146 . ( ungedruckt )

Die Diseuſſion uͤber die Gewerbeordnung

wurde hierauf fortgeſetzt .

Art . Ze

Frhr . v. Falkenſtein glaubt , daß der Beſchluß
uͤber dieſen Artikel zum Theil ſchon in dem liege , was

die Kammer geſtern uͤber den erſten Artikel beſchloſſen

habe .

Sihr . v. Weffenberg : Wenn in den weiter

folgenden Artikeln des Beſchluſſes der zweyten Kammer

von den Zuͤnften die Rede iſt , welche doch in der

Nummer 2 bereits als aufgehoben erklaͤrt ſind ; fo

will ich das keineswegs vertheidigen . Aber wahrſchein —

lich wird das Wort „ Zunft “ in dem Sinne genom -

men , daß es blos die Genoſſenſchaft der einzelnen Ge —

werbe bedeute . Soll aber Gewerbefreyheit wirklich Platz

greifen , ſo ſehe ich nicht ein , wie Zuͤnfte mit ihr

zu vereinbaren waͤren , d. i . oͤrtliche Vereine , die ſich

im ausſchließenden Beſitze von Gewerben beſinden , und

den Zutritt nach Gutfinden oͤffnen und ſchließen koͤnnen

Wenn gleich die zweyte Kammer den Grundſatz allge —

meiner Gewerbefreyheit nicht foͤrmlich ausgeſprochen

hat , ſondern nur moͤgliche Annaͤherung zu derſelben ;

ſo hat ſie doch anerkannt , daß auch dieſe Annaͤherung

Unmoͤglich wurde , wenn die Zuͤnfte ferner beſtuͤnden .
Ehrwuͤrdig iſt der Urſprung der Zuͤnfte; ſie waren

Freyſtaͤtten der Gewerbe . Aber mit den Zeiten haben

auch ſie ſich veraͤndert ; ſie ſind aus Freyſtaͤtten Zwangs⸗
anſtalten der Gewerbe gewordem
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Acht und fuͤnfzigſte Sitzung vom 8. Jan . 479

Frhr . v. Falkenſtein rechtfertigt ſich gegen den

Vorwurf , als haͤtte er unrichtig einen Widerſpruch in

der Faſſung der zweyten Kammer bemerkt . Dieſer Ar —

tikel ſtehe nicht nur , wie ſchon in dem Commiſſionsbe —
richte gezeigt worden , in offenbarem Widerſpruche mit

den Artikeln 15 und 16 , ſondern ebenſo auch mit dem

Art . 14 , worin es heiſſe :

„ Es bleibe den Gewerbsgenoſſen unbenommen ,

ſich einen Vorſtand zu waͤhlen . “

Ohne die Idee einer Corporation beyzubehalten ,
ſeye aber eine ſolche Beſtimmung nicht denkbar .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein ,

glauben , daß auch die zweyte Kammer feinen anderen

Sinn in dieſen Artikel habe legen wollen , als daß die

Zuͤnfte nur dem Namen nach , d . h. in ihrem jetzigen
Beſtand , aufgehoben werden ſollen . Wenigſtens beweiſe
dieß die Discuſſion in der zweyten Kammer , und ihr

Antrag auf eine liberale Gewerbeordnung .

Hebel glaubt , dag aberdingg diefer Artikel in

Verbindung mit den fpåtern einen Widerpruh enthal -

te , Der aber vieleicht aug einem Fehler Der Redaction

enttanden fey , und in feinem Fal Einfluß auf die Be -

ſchlußfaſſung dieſer Kammer haben koͤnne .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Es wird das Beſte ſeyn ,
fih blog daruͤber zu verſtaͤndigen , was hier im Atikel

2 ausgeſprochen werden ſoll , ohne ſich vor der Hand

darum zu bekuͤmmern , was in einem ſpaͤtern Şen- ent -

halten ſey , welcher ſich ſeiner Zeit in jedem Fall
mit dem , was jetzt beſchloſſen wird , ſchon in Einklang
bringen laſſen muß .

Daß die Zuͤnfte in ihrer blsherigen Verfaſſung
Midt fortbeſtehen ſollen , daruͤber ſcheint man einig ; aber
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180 Protofolle der Erten Rammer .

es fragt fih , ob man Darum dem Gat , Daf die

Zuͤnfte aufzuheben und Gewerberaͤthe einzufuͤhren ſeyen ,
unbedingt beyſtimmen wolle . Wenn man eine Art von

Verbindung unter den Genoſſen eines Handwerkes , mit

was immer fuͤr einer Beſchraͤnkung , beybehalten will ,
ſelbſt wenn es nur nach der Art der geſtern angefuͤhr —
ten , in Frankreich noch beſtehenden Conseils des prud -
hommes waͤre, ſo kann man wohl von Aufhebung der

Zuͤnfte nicht ohne einige Beſchraͤnkung ſprechen , und

ſelbſt in den Beſchluͤſſen der zweyten Kammer ſind ei⸗

nige Beſtimmungen enthalten , welche eine ſolche fort⸗
waͤhrende Verbindung vorausſetzen ; die Gewerberaͤthe
aber koͤnnen nicht ganz das ſeyn , was hier angedeutet

wird , denn ſie ſollen nur fuͤr die Gewerbe beſtehen .

Hieruͤber wird man ſich alſo vorerſt naͤher zu er —

klaͤren haben .

Frhr . v. Falkenſtein : Ich wuͤrde gegen dieſe
Anſicht nichts einzuwenden haben , wenn wir nicht ei —

nen eigenen Vorſchlag vor uns haͤtten , naͤmlich die Ein -

fuͤhrung der Gewerberaͤthe , welche letztere nicht blos

als Repraͤſentation fuͤr die Gewerbe , ſondern auch , als

mit den Zuͤnften in zweckmaͤßige Wechſelwirkung ge -

gebrachte , verwaltende Behoͤrden denkbar ſind .

v. Rotteck : Es iſt nicht zu verkennen , daß zwi⸗
ſchen dem Art . 2 , welcher die Zuͤnfte aufhebt , und ei -

nigen folgenden , welche ſie als fortbeſtehend voraus —

ſetzen , ein Widerſpruch iſt . Um denſelben aufzuheben ,
und den wahren Sinn der zweyten Kammer zu tref —
fen , muͤſſen wir wohl das Wort von der Sache un—⸗

terſcheiden . Im Art . 2 wird eigentlich nur uͤber das



Acht und fuͤnfzigſte Sitzung vom 8Jeon Api

ie Wort , oder etwa gegen die bis jegt beftejenden Mi fz
Ho braͤ uch e, oder Auswuͤchſe des Zunftweſens der Stab

i
Í gebrochen , in den bemerkten ſpaͤteren Artikeln werden

it einige weſentliche Sachbeſtimmungen aufrecht er —

J halten . Die zweyte Kammer will alſo im Grunde die

Zuͤnfte nicht aufgehoben wiſſen ; und ich bin in dieſer

d- Vorausſetzung mit ihr einſtimmig .

er

D Unter Zuͤnften verſtehe ich jedoch nicht blos eine

i⸗ Genoffenfhaft , oder einen Inbegriff von Ge —

f2 mwerbegenoffen , wie ein verehrter Redner vor mir ;

je ſondern wahre geſellſchaftliche Vereinbarun —

et gen ſolcher Genoſſen , zum Behuf der Beförderung ei -

nes gemeinſchaftlichen Zweckes , welcher hier

die Vervollkommnung des Gewerbes und der

“ a gemeinſame Vortheil aller Verbundenen als Gewerbs —

genoſſen iſt . Alſo Corporationen , wahre , lebendige Ge⸗

fammt perſoͤnlichkeiten , vom Staat als ſolche anerkannt

und geſchuͤtzt .
ſe

In ſo fern jedoch haben ſie noch durchaus keine

Y Berechtigungen oder Vorrechte nach auſſen — gegen

Conſumenten , oder gegen nicht zuͤnftige Gewerbsleute —

ts
anzuſprechen . Ihre Rechte beſchraͤnken ſich auf die von

den Mitgliedern felbf der Gefammtheit uͤbertra⸗

gene Geſellſchaftsgewalt , und auf das , wie immer , er -

worbene Geſammtvermoͤgen . Aber eğ fann auch der

yiz © taat diefe einmal vorhandenen , op auh obne

ei⸗ fein Buhun entſtandenen Corporationen — analog dem⸗

s⸗ jenigen , was er in Anſehung der Gemeinden thut —

n gewiſſermaßen als Staatsanſtalten adoptiren , oop .

f - àu feinen eigenen Zwecken benutzen . Alsdann

n- wird er ihnen ſolche und ſo viele Berechtigungen

as verleihen , oder ſolche Einrichtungen vorſchreiben , als
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eben der allgemeine Staats zweck— ſey es die

Sicherheit der Conſumenten , oder die Erhoͤhung der

Bewerbsvollkommenheit , oder die Befoͤrderung
eines naturgemaͤß geregelten , allgemeinen Staatslebens
— erheiſcht oder raͤthlich maht . Daß der Staat
wirklich Gruͤnde habe , die Zuͤnfte auch in ſolchem
Sinn zu betrachten und zu benutzen , habe ich geſtern
zu entwickeln verſucht . Klar iſt , daß die Rechte , wel⸗
che den Zuͤnften ſolchergeſtalt vom Staat ertheilt wer —
den , niemals ſelbſtſtaͤndige oder privatrechtli⸗
che Befugniſſe werden koͤnnen , ſondern fortan dem

oͤffentlichen Rechte , welchem ſie entfloſſen , angehoͤ⸗
ren , D. be alfo der ſtets freyen Geſetzgebung ,
die fie nah Gefalen und Ermefen jeden Augenblick ab⸗
ſchaffe n, beſchraͤnken , veraͤndern fann , unterworfen ſind .

Ich ſtimme nun allerdings fuͤr die Forter hal⸗
tung der Zuͤnfte in beiderley Sinn , d— h. fo -
wohl als bloße geſellſchaftliche Verbindungen
oder Corporationen von Gewerbegenoſſen , welchen dem⸗
nach eine Geſammtperſoͤnlichkeit und ein Ge —
ſammtrecht wie anderen Geſellſchaften zuſtehe ; als auch
in der Eigenſchaft als Staats anſtalten , d. h. als vom
Staat ſelbſt zu den oben angedeuteten Zwecken benutzte
Inſtitutionen , und daher ausgeruͤſtetmit denj en igen Be⸗
rechtigungen , und denjenigen Pflichten unterliegend , welche ,
und zwar nicht mehr und nicht weniger ,als den Sta at s —
zweck , dem Geſammtwohl zutraͤglich erſcheinen ,
d. h. von der jeweiligen Geſetzgebung als zutraͤglich er⸗
fannt werden , Yo glaube , alfo begriffen und be -
ſtimmt , koͤnnen die Zunftberechtigungen nicht mehr ab -
ſchreckend erſchelnen , und trage daher darauf an , eine ,
dieſen Sinn ausdruͤckende, Faſſung an die Stelle je⸗
ner der zweyten Kammer zu ſetzen .

Irhr . v. Tuͤrkheim : Mir ſcheint , daß dasjeni —
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Acht und fuͤnfzigſte Sitzung vom 8. Jan . 4183

die ge , was ſo eben angedeutet worden iſt , von der big -

der herigen Zunftverfaſſung mehr beſtehen laſſen wuͤrde, als

mg | wohl , nach den vorlåufigen Meuferungen zu urtheilen ,
ens die Kammer als ihre Anſicht auszuſprechen geneigt ſeyn

aat duͤrfte . Da wir uͤbrigens hier uͤber eine Motion , nicht
sm ùber einen Gefegyorfchlag berathen , folglich nur im

ern Allgemeinen die Ideen zu bezeichnen haben , nach wel —

elz chen wir ein neues Geſetz ausgefuͤhrt wuͤnſchen , ſo duͤrfte
er⸗ es genuͤgen , ſtatt von Aufhebung der Zuͤnfte, hier nur

li⸗ von der Aufhebung der bisherigen Zunftverfaſſung
em zu ſprechen .
hő- In den folgenden Artikeln , namentlich in jenen ,

gj welche von Lehrlingen , Prüfung u . fe w. handeln , find
ab⸗ ohnehin Verhaͤltniſſe angegeben , welche von ſelbſt wie —

tÙ. der eine Art von Berbindung unter den Handwerfgge -
yl noſſen einfuͤhren wuͤrden , daher koͤnnte man den Arti —⸗

ſo⸗ kel etwa ſo faſſen : „ die bisherige Zunftverfaſſung
n wird aufgehoben , jedoh unbefhadet der Verbin -

z Dung unter den Genoffen eines Gewerbs , welche in den

ez folgenden Artikeln ausgedruͤckte Zwecke erfordern . “
h
n Srýr . v. Falfenftein : Er habe gegen diefe Faf -
te fung um fo weniger etwas eingumwenden , alg auh die

ez Commiffion fich bemúht habe , allgemeine Ausdruͤcke zu

€ waͤhlen, um fich feines Gingriffó in die Ynitiative der

= Regierung fhuldig zu machen , da es fich bier blog um

1 ; Angabe von Ideen und Wuͤnſchen handle , nicht aber

p um die Berathung eines Geſetzentwurfs .

b⸗ Der Vorſchlag des Frhrn . v. Tuͤrkheim ſtim —

e, me mit dem der Commiſſion uͤberein , nur ſey derſelbe
e⸗ noch beſtimmter .

v, Rotteck beſtimmt ſeinen Antrag dahin :
iz Die Zuͤnfte ſollen zwar fortbeſtehen , je —
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doch in Bezug auf alle Einſetzungen und Be⸗ y

rechtigungen , welche dem oͤffentlichen Rechte ò

angehòren (d. h. mwetche niht fon aug der | C

gefellfhaftlihen Verbindung vonGee
|

8

werbsgenoſſen , ſondern blos aus Staatsbe —

willigung fließen koͤnnen ) eine zeitgemaͤße
und zumal eine , dem Princip der moͤglichſten

Gewerbefreyheit entſprechende Umſtal —

tung erhalten . (

Y9

Frhr , v . Tårfheim : Dag Princip der Gewer - f

befreyheit haben wir im erſten Artikel bereits ausge —
l

ſprochen ; der weitere Vorſchlag wuͤrde zu ſchwierigen

Eroͤrterungen uͤber die Frage fuͤhren, was zum oͤffent⸗

lichen Recht gehoͤre und was nicht . i

{

v , Rotted : Wir mollen niht die gånzliche Mb -

ſchaffung der Zuͤnfte , ſondern die Reinigung derfetben ,

So weit dieſe Zuͤnfte Rechte anſprechen , welche ſie

ſelbſt ſich nicht geben , ſondern blos vom Staat er -

halten konnten , gehoͤren ſie , gleichſam als Staatsan⸗

ſtalten , dem oͤffentlichen Rechte an , und bleibt alſo ihre

Umſchaffung dem Staate immerdar frey .

Frhr . v. Baden : Wir ſtreiten uͤber etwas , was

einander ziemlich gleich koͤmmt . Zuͤnfte und Gewerbe —

raͤthe werden ſich vereinigen laſſen . An Mißbraͤuchen

kann jedes Inſtitut leiden , auch die Gewerberaͤthe koͤn⸗

nen nach fuͤnfzig Jahren mangelhaft ſeyn . Heben wir

die Zúnfte auf , fo reifen wir um , wag fhon begeht ;

geben wir aber den Zuͤnften das Inſtitut der Gewer

beraͤthe , ſo verbeſſern wir das Gebaͤude , ohne es nie —

derzureißen .

Frhr . v. Weſſenberg : Zwiſchen den Zuͤnften
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Bes |
Md dem Gewerberath ift der wefeuttihe Unterſchied ,

jte | Dağ diefer får die fåmmtlihen Gewerbe aufgeftelt iſt ;

der | CS fónnen Mitglieder der verfhiedenen Gewerbe Darein

Ge⸗ gewaͤhlt werden ; auch andere Sachverſtaͤndige , auch

bez Mitglieder aus dem Handelsſtande .

fe
$

fen | Frhr . v. Baden : Der Gewerberath muf na -

ab tuͤrlich nur aus ſolchen beſtehen , welche Kenntniſſe der

Gewerbe haben , uͤber die ſie urtheilen . Der Handel iſt

von dem Gewerbeſtand ganz getrennt . Sie haben ver —

ver⸗ ſchiedene Intereſſen . Paris hat freylich herrliche Ar —

sge— beiten , noch nirgends habe ich aber auch ſchlechtere

igen angetroffen , als in franzoͤſtſchen Provinzialſtaͤdten .

ents Induſtrie liegt im Geiſte des Menſchen . Wir wollen

nichts Beſtehendes umſtoßen , ſondern nur dem Zeit —

geiſte anpaſſen .
Ab⸗

ben . Frhr . v. Weſſenberg : Gerade weil die Inter⸗

ſie eſſen des Handelsſtandes und der Gewerbe , obgleich

er - doft ġbereinftimmend , doch oft Divergirend find oder

san⸗ ſcheinen , daͤucht es mir zweckmaͤfig, wenn auh Han -

ihre delsleute in den Gewerberath gewaͤhlt wuͤrden , damit

die Intereſſen beſſer ausgeglichen werden . e
—* *

was Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt pv.Loͤwenſtein :

erbe - Die bon dem Frhrn v. Baden gemachten Bemerkun⸗

hen Sen , die ih foon ebenfalls angedeutet Habe , beftår -
fón - ten meinen Wunſch , fuͤr die Beybehaltung und zeit —

wir gemaͤße Verbeſſerung der Zuaͤnfte.

eht ; Nach einigen weiteren Exroͤrterungen uͤber die

wer⸗ Fragſtellung erklaͤrte ſich die Kammer auf die vom

nie⸗ hohen Praͤſidium gehaltene Umfrage

1 ) einhellig ( uit Ausnahme des Irhrn , v.

Weſſenberg ) dafuͤr , daß die Zuͤnfte nicht

nften aufzuheben
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2) ( gegen 2 Stimmen ) Dafár , dag die dermatigs

Zunftverfaſſung aufzuheben , und

3) einhellig ( mit Augnahme des Hofraths Yy

Rotteck, ) daß die Leitung des Gewerbewe —

ſens den Gewerberaͤthen , unter Aufſicht der

Regierung , zu uͤbertragen ſey .
Der geh . Hofrath Zachariaͤ hatte ſich fuͤr diefe

und alle andere Puncte der Gewerbeordnung
ſeines Stimmrechts begeben .

v. Rotteck und Frhr . v. Falkenſte in machen
darauf aufmerkſam , daß wohl eine weitere Beſtimmung
noͤthig ſeyn werde , indem ſonſt unter Einfuͤhrung der

Gewerberaͤthe eine voͤllige Aufhebung der Zuͤnfte ver —

ſtanden werden koͤnne , erſterer mit der Bemerkung ,
daß er blos in der Ungewißheit , ob eine deßfallſige
Beſtimmung noch nachkomme , nicht fuͤr die Gewerbe —

raͤthe geſtimmt habe .

Nachdem fich die Kammer , auf gehaltene Ums

frage , gegen 2 Stimmen ( Frhr . v. Tůårfheim und

Frhr . v Weſſenberg ) dahin ausgeſprochen hatte ,
daß es an den obigen Beſchluͤſſen nicht genuͤge , ſo
wurde der pon dem Frhrn v. Tuͤrkheim wiederholt
in Antrag gebrachte Zuſatz :

„unbeſchadet der Verbindung , welche die in den

folgenden Artikeln ausgeſprochenen Zwecke erfor⸗
dern “

mit 10 gegen 3 Stimmen angenommen .

Art . 3 und 4 .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Der vernuͤnftigere Theil
fl fih an die Sache Halten , und dem weniger Ver

nůnftigen die Namen lafen , niht umgefehrt . Die

Wortfåhrer de Zeitgetfeg , welche im Namen defel

E
E

E

N
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ben die Aufhebung alter Zunftmißbraͤuche fordern , fot

len fh daher niht mit neuen Namen abfinden laſſen ,

ſondern ſich als den vernuͤnftigern Theil betrachten ;

und pen Handwetfern die alten Namen lafen .

Dieſer Bemerfung , fritt der Frhr . v. Falken —

fein , alë Berictserfiatter , unter Beziehung auf ven

Commiſſionsbericht , bey , und die beiden Artikel wurden

gegen die einzige Stimme des Frhrn . Weſſenbers

nach dem Commiffiongantrag angenommen .

Art , 5. und ó:

Frhr . v. Falkenſtein : Die Commiffion Hat in

Bezug auf die vom Antritt des Meiſterrechts erforder⸗
lihe Pråfung die Natur der verſchiedenen Gewerbe
im Muge gehabt . Groͤßere Gewerbe erfordern groͤbere

Kenutniſſe , wenn ſie zum eigenen Vortheil und zum Nutzen

des Publicums betrieben werden ſollen . Fuͤr die Mus -

uͤbung ſolcher Gewerbe ſoll eine Pruͤfung Statt haben .

Andere Gewerbe erfordern nur mechaniſche Gewandheit ;

fuͤr dieſe waͤre es angemeſſen , die Fertigung deg Mei-
ſterſtuͤkss beyzubehalten .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. gimen :

fein , palten dag Wandern der jungen Leute fúr

weſentlich nothwendig , da ſie dadurch Menſchenkennt⸗
niß erlangen , viel Beſſeres ſehen , und mehr Fertig —
feit ermerbem

Srýr . v. Weffenbergi Das Wandern fann

man fåt die Handmwerfer in Der Regel für vortheil⸗

haft anſehen . Aber ich kann mich nicht uͤberzeugen ,
daß es gerecht oder rathſam ſey , es geſetzlich vorzu⸗
ſchreiben . Denn es iſt doch auch moͤglich, ohne zu

wandern , ſich zum vollendeten Handwerker auszubilden .

Sobald der eigene Vortheil das Wandern rathſam
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macht , wird dieſes geſchehen , auch ohne daß das Öt
ſetz noͤthig haͤtte, einzuſchreſten . Weit wichtiger als
die Vorſchrift des Wanderns finde ich får diejenigen ,
welhe wandern , die Einrichtung deg Wanderbuͤch⸗
leins . Dieſe Einrichtung , diè in Frankreich ſeit
1803 beſteht , und in mehreren Staaten , ſoviel ich
weiß , auch in dem unſrigen eingefuͤhrt wurde iſt von
dem groͤßten Nutzen fuͤr die Sittlichkeit , den Arbeitsfleiß
und die Ausbildung der wandernden Handwerker , und
es iſt ſehr zu wuͤnſchen, daß ſie gehandhabt werde .

Frhr . v . Tuͤrkheim : Das Wandern liegt in
der Natur der Sache , und geſchieht von ſelbſt , wenn
ein junger Menſch den Trieb zu hoͤherer Befaͤhigung
in ſeinem kuͤnftigen Lebensberuf hat . Durch geſetzli⸗
chen Zwang aber kann nicht das Wandern , ſondern
nur das Herumſtreichen erwirkt werden . Das Geſetz
zwingt die jungen Handwerksleute nur , ſich von Haus
wegzugeben . Wenn ſie aber nicht ſelbſt den Willen
haben in der Fremde etwas zu lernen , fo ziehen fe ,
wie man fo þåufig fieht , al Bagabunden im Lande
berum , treten þier und da , blog deg Unterhaltes mwez
gen , 4u Meifern in Arbeit , bep welchen fie nicht mepr
lernen alg zu Haufe , und fallen in der uͤbrigen Zeit
nur oer Polizey zur Laft.

3n diefer Hinficht fann ih einem Gefeg , wel
hes dag Wandern zur Pflicht macht , durchaus keinen
Nutzen zuſchreiben .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt p. Loͤwen ffein ,
beziehen Gih auf die Verhandlungen der zweyten
Kammer , wo dieſe Ruͤckſichten ebenfalls erwaͤhnt wor —
den . Immer ſeyen aber jene herumziehenden Men —
ſchen Ausnahmen , welche die Wohlthaten nicht auf⸗
wiegen , die aus dem Wandern entſpringen .

liki
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Ge⸗ Frhr . v. Falkenſtein vertheidigt den Commiſ —

*
ſtons antrag, vorzuͤglich durch die Bemerkung , daf

eny
gerade , damit dag Wandern nicht în eif zwedlofes ,

da ſchaͤdliches Herumziehen ausarte , die Commiſſion

feit den Beyſatz vorgeſchlagen habe , daß die Gewerbbefliſ⸗

ih
fenen fih in groͤßere gewerbreichere Staͤdte begeben

Kön folen , mo vorauszufeken fey , daf in der Regel die

leiß jungen Leute , die ſich ihnen darbietende Gelegenheit ,

ind ihre Kenntniſſe und Kunſtfertigkeit zu vermehren , nicht
unbenutzt laſſen werden .

in Hebelt JH erëenne die Moͤglichkeit der Miß—

i braͤuche ſehr wohl an . Allein der rechte Gebrauch
ing aͤberſteigt doch noch den Mißbrauch. Mancher faͤhige

sli Sünglinge wuͤrde aus Heimathsliebe cder Furt vot

ern
Gefahren vom Wandern zuruͤckgehalten , der dem Geſetz

ſetz dankbar waͤre , das ihn hat wandern heißen . Jeder

a Studirende muß eine Univerſitaͤt beſuchen , obgleich er

ien vielleicht auch durch Privatſtudium ſich auf ein Exa —

fe
men augrůfien fann .

ide ;
Fuͤr den Gewerbsmann wird das Wandern den

naͤmlichen Vortheil gewaͤhren, wie fuͤr den Studiren —

ehr
den die akademiſche Laufbahn . Freylich koͤnnen Faͤlle

vorkommen , wo es hart waͤre, zum Wandern zu nithi -

gen ; fuͤr ſolche muͤſſen immer Ausnahmen gelten .

* Sehr b. Daden : Ich muß geſtehen , daß die Be —

merkungen des Frbrn . v. Tuͤrkheim ſehr richtig ſind ;

deſſen ungeachtet hat unſer Wanderſyſtem noch Bor - 8*

a
theif mit fich gebracht . Mancher junge Deutfhe hat Y

ten
in fernen Eåndern fein Glid geſucht und gefunden , J

*
Die erſten Meiſter in London und Paris haben deut — —

a
fhe Gefelen ; ja in London rechnet man Ñber 20,000 —

e
—deutſche Geſellen .

srada

—

k

Y
—
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Frhr . v . Tuͤrkheim : Dieſe Bemerkung iſt rich
tig ; ih fann jedoch den Grund dieſer Erſcheinung ,
nach dem vorhin Gefagten , nicht in den Gefegen úber

dag Wandern , fondern nur in dem Charafter der

deutfhen Nation finden , welche uͤberhaupt mehr , als
eine andere , auch auf fremdem Boden gedeiht , und

welche ihre Betriebfamfeit in alle Lánder der Erde

fuͤhrt, ohne durch Vorurtheile in den Graͤnzen des

Vaterlandes und in den Schranken ſeiner Gewohn —
heiten zuruͤckgehalten zu werden . Dieß macht , daß
die jungen Leute bey uns ins Ausland gehen . Das

Geſetz treibt ſie nur von Hauſe weg . Wenn ſie aber

nur in der Naͤhe oder als Bettler herumziehen , ſo
iſt dem Geſetz auch genuͤgt , und mehr kann dieß nicht
erzwingen .

Frhr . v. Baden : Eine Art von Z8wang ſey
bep dem Deutſchen angemeſſen ; erſt ſpaͤter erkenne er

die Wohlthat des Geſetzes , das ihn antreibt , etwa

Tuͤchtiges zu lernen .

Frhr . v. Falkenſtein glaubt , daß ſich auch

die , welche nicht freywillig von Haus weggiengen , durch
allmaͤhlige Entfernung gewoͤhnen koͤnnen .

Auf die vom hohen Praͤſidium gehaltene Um —

frage erklaͤrte ſich die Kammer , gegen 4 Stimmen , fuͤr
die Annahme des Art . 5 nach dem Commiſſionsan⸗
trage .

Art . 6 .

Irhr . v. Weſſenberg : In Anſehung der Pra —
fungsarbeiten wiederhole ich meine geſtern geaͤuſſerte
Anſicht , daß die Beurtheilung derſelben nicht der oft

partheyiſchen Zunftgenoſſenſchaft , ſondern dem Gewer —

berath , der ans ſachkundigen Maͤnner gewaͤhlt wird ,

uͤbertragen werde .

———
eF
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ih :
v. Kettner : Wenn der Zunftyerband aufgehoben

E wird , fo tritt an defen Stele ner : Gemwerberath z dieler bez
oet fient aber niht gerade aug den naͤmlichen Gewerbs⸗

Der leuten , aug Deren Handweré eine Prüfung gemacht
als

werden ſoll . Sie koͤnnen alſo auch nicht beurtheilen ,
wo die Arbeit meiſtermaͤßig gemacht ſey .

des
Frhr . v. Tauͤrkheim : Der Natur der Sahe

a: nadh mug derjenige die Mrbeit beurtheilen , welcherſie
— verſteht . Dieß koͤnnen in der Regel , und, mit, Mug-

E najme weniger in die Mugen- fallender. Eigenfóhaften ,
ber uur . folhe , welche die Arbeit ſelbſt zu fertigen im

Stande ſind . Darum kann eine Pruͤfung nur den

icht Mitgliedern deſſelben Gewerbs uͤbertragen werden ;

dieſe ſind freylich oft geneigt , aus Neid Hinderniſſe

fed in den Weg zu legen , aber in. folhen . Fållen , wird - die

et Pruͤfung den Meiſtern eines entferntern Orts ` iber -

sa —
Uebrigens wuͤnſchte ich, daß der Ausdruck „ Mei —⸗

ſterſtuͤck,“ vermieden merde ; um niht die . Meinung. au
uh

erwecken , daß man ſolches in Der bisherigen , meift

irch
nzweckmaͤßigen

und abenteuerlichen , Art fortbeſtehen
lifen mole , denn eg- if blos von einer Prüfung Die

lm⸗ Rede.
* Der Art . 6 . wurde auf gehaltene Umfrage einhel⸗
an⸗ lig gegen den Frhr . v. Wefenberg angenommen ,

Art . 7 .

Frhr . v. Falkenſtein : Die Commiſſton hat id
re die moͤgliche Mißdeutung vorgeſtellt, als wuͤrde Je —

* em , wenn er auch ein Fremder waͤre, geſtattet , Ge⸗

oft werbe zu treiben , wie er wolle . Da ſich dieß nicht

— mit der bereits angetragenen Gemeindeordnung verei⸗
ry nigen lágt , fò glaubte . die : Commiffion . da Wort

„Inlaͤnder“ beyſetzen zu muͤſſen.

Protofone der 1. Kammer ar Bd. 12
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Se . Durhlandt der Herr Zirt v, Löwenftein , | M

erklaͤren Sich hiermit einverftanden , und wuͤnſchen , daß Son
der Uebergang von einem Gewerbe zu einem andem | aa
nur bey verwandten Gewerben geſtattet werde . t

Frhr . v. Weffenberg : Zh frage darauf any |
J

daf entweder in den Art . 7 oder 8 die Veftimmung
|

WM
aufgenommen werde , dag jeder GtaatSbúrger in jeder

Ra

Gemeinde das Gewerbe , zu dem er fh alg fåhis N

ausgemwiefen Hat , treiben drfe , damit nicht das Recht , E
Gewerbe zu treiben , durch das Gemeindebuͤrgerrecht J —
ſo bedingt werde , daß es nicht ohne dieſes Buͤrger⸗ —9*
recht ausgeuͤbt werden duͤrfte . N

Frhr . v. Falkenſtein erklaͤrt ſich mit Sr .
©

Durchlaucht , dem Herrn Fuͤrſten d. Loͤwenſtein ,

einverſtanden , dagegen koͤnne er ſich mit dem v. Weſ⸗ nag
fenbergfHen UAntrag niht vereinigen , meil dag Gez tai
meindebúrgerrecht eine Bedingung fey , an welche das fey

Gewerberecht geknuͤpft werden fole . *—
d. Rotted : Ueber die Frage : wo Jeder ein

Gewerbe treiben duͤrfe ? wird der folgende Artikel den
èr

Anlag zu fprechen geben . Hier beym UArtifel 7 He S
merke ich zweyerley : erſt en s , daß ich Keinen auf

—ein einziges Gewerbe geſehtzlich beſchraͤnkt wiſſen moͤchte *
Zwar will ich dem Unternehmungsgeiſte , der etwa in

verſchiedenen Gewerbszweigen zugleich , auf Unkoſten
der duͤrftigen Genoſſen derſelben , Eroberungen machen

moͤchte , blos durch die Allgewalt des Geldcapitals /
ohne eigene Fertigkeit oder Arbeit , das Wort nicht
reden . Im Gegentheil ſind die von dem Herrn Praͤlaten A
Hebel daruͤber ſo ſchoͤn ausgeſprochenen Anſichten meine

eigenen , und mit den Grundſaͤtzen , welche ich geſtern
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k
in meinem ausfuͤhrlichen Vortrage entwickelt habe ,

aß vollkommen uͤbereinſtimmend . Allein dem Mißbrauche ,

n oder der Verdraͤngung wird ſchoͤn hinreichend geſteuert

e .
| Durg die Natur , ſobald das Geſetz ſagt : Jeder

darf nur diejenigen Gewerbe treiben , welche er ord⸗

n , Aungsmaͤßig erlernt hat . Einige wenige werden ſodann

ng Wwey , die allermeiſten aber gewiß nur eines treiben ;

er Ausgenommen , mwem die BVerwandtfhaft der Gewerbe

yið zu der algdann auch unbedenklichen Bereinigüng der -

ht, ſelben einladet . Das Verbot des Treibens mehrerer

ht Gewerbe, demnach der Verbindung mit mehrern Zuͤnf⸗

er en , wåre um ſo weniger zu rechtfertigen , da wir

auch die buͤrgeriiche Verbindung mit mehrern Gemein —

en erlaubt haben .

sọ .
- Wag aber zweyteng den Uebergang von einen

i
Gewerbe zum andern betrifft , fo erfláre ih mih

of nachdruͤcklichſt gegen die BefHrånfung blog auf verə

TA wandte Gewerbe . Zu jedem Gewerbe , welches ég

aĵ fey, ( ol Jeder unter Bedingung der gefeğlihen Lei -

ſtungen , uͤbergehen duͤrfen . Das Verbot ſolches Ueber —

gangs iſt aus dem boͤſen Zunftgeiſte entſprungen ,

ein nicht aus demjenigen , welchen ich bey demſelben zu

yeñ balten wånfche , Dann , melheg find verwandte K

be⸗ ewerbe ? Wer entfheidet über die fih da nothwen —⸗ ei

auf ig und in Menge darbietenden Zweifel und Strei — A

te - tigkeiten ? Nach melhem Princip gefhieht dié Entfhei -

in dung? — Jep wiederhole meinen Antrag auf Freyheit ad
zen

in beiden beruͤhrten Puncten . d

e
N

t8 , Frhr . v. Tuͤrkheim ? Ich trete dieſer Bemer⸗ Hi
cht fung bey , und fann den Commiſſtonsantrag nicht fuͤr SH

ten genuͤgend anſehen . Ich wuͤnſche nicht die Beſchraͤn⸗ H
ine kung auf ein Gewerbe , weil oft die verbeſſerte Fa — *

ern bricativn und die erhoͤhte Induſtrie in der Verbin —

Traai]
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dung zweyer Gewerbe liegen fann , nicht die Beſchraͤn⸗
kung des gleichzeitigen Betriebs , oder des Uebergangb
auf verwandte Gewerbe , weil der Maßſtab ſchwer zu

treffen ſeyn und immer willkuͤhrlich bleiben wird .

Se . Durchlaucht der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein
glauben , daß zwiſchen groͤßern und kleinern Orten

unterſchieden werden muͤſſez in kleinern Orten werde

es zuweilen nothwendig , daß Einer mehrere Gewerbe

treibe , in groͤßern Staͤdten hingegen ſey dieß nicht
der Fall .

v . Rotteck erklaͤrt ſich gegen dieſen Unterſchied⸗
weil er får dag Recht von gang und gar . feiner Yë

deutung ſey .

Frhr v . Falfenfein : Sn der Regel if Å

unvereinbar , daß Einer zwey verſchiedene Gewerbe

mit gleicher Gruͤndlichkeit erlernt : Wenn auch Aus—⸗

nahmen moͤglich waͤren , ſo hat man in der zweyten
Kammer den Anſtand gefunden , daß , nachdem mal

den Grundſatz des Wanderns ausgeſprochen , auch die

Vorbedingung wegfallen muͤſſe, weil Einer nur auf
ein : Gewerbe wandern darf : Ferner wird dem leichtfinn ”
gen Wechſeln Thuͤr und Thor geoͤffnet , wodurch man⸗

cher , der auf ein Gewerbe ſchon koſtſpielige Einrich —

tungen getroffen , beym Uebergange zu einem andern

ſich zu Grunde richtet .
f

Frhr . v. Baden : Die unbeftimmte . Hoffnung D

Worte : oder durch . Proben darthut , dağ . er fie ver

ſtehe “ ſcheine ihm bedenklich . Man koͤnne Manches
ganz ordentlich verſtehen , und etwa das Geſchaͤftdurch
Gefellen fuͤhren lafen , ohne es jedoch ſelbſt treiben zu

fônnen . Eg mwúrde alfo durch eine ſolche Beſtimmung dem

s5.
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tána | Geif deg Reichthums gehuldigt , und deßhalb trage

* er auf Streichung jener Worte an .

r

Hebel ſchlaͤgt vor , ſtott „die ““ Gewerbe zu ſetzen

|
dag Gewerbe , da er nur wuͤnſchen koͤnne, daß Je —

tet er auf dag Gewerbe befhrånft werde , welches er

Irten gehoͤrig erlernt habe . Es gaͤbe freylich groͤßere Ge —

perd ? | terpe , und unter diefen måhten wohl auch zwey in ein -

perbe | Gewerbe verftanden werden , Mein hicvon

nidt fey in einem ber folgenden Mrtifet dte Nede . Bey den

gewoͤhnlichen Handwerken waͤre aber die Freygebuns

mehrerer an einen Mann nachtheilig fuͤr die aͤrmern

hied Mitbürger. Die beşten Nahrungsquellen koͤnnten in

B ” wenige Haͤnde kommen , und doch ſollte Jeder Gele -

genheit haben , ſich und die Seinigen redlich zu ernaͤh—

ten ; piep wuͤrde aber nur geſchehen koͤnnen , wenn

Ee eder nur ein Gewerbe treiben : Dårfes und fetbf
verb dag Publicum werde nur in diefem Fale durch die

Aus Gite der Arbeiten . befriedigt werden .

eyten

mal v Rotteck : Ich unterſtuͤtze den Antrag deg

j d Dem Gtaatsrathó v . Baden auf Streichung der

auf orte dmh Proben darthun . ” Gegen die von dem

inn ” then , v. Falfenftein erhobene Bedenklichkeit aber be —

man wderke ich dlos , daß einzelne Leichtſinnige und Unver⸗

wid Rândige, wenn man fie als folche erkennt , moͤgen

dern ebormundet und als mundtodt vom eigenmaͤchtigen

echſel der Gewerbe . abgehalten werden ; daf

Aber im Allgemeinen die Anſchaffung von koſtſpie⸗

liger Gewerbseinrichtung keines Rechtes verluſtig ma —

ve ? Qen fónne . Es Handelt fih uͤberhaupt nur darum :

he db einer Defwegen , weiter einmal z. B . ein Schuſter
our t ; für je und alezett Dag Recht verloren t abe , ein

n zu uͤfer zu werden ?
dem
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Hebel : Wenn ordnungsmaͤßig ein Handwerk |
erlernt zu haben , ſoviel heißt , als drey Jahre ler⸗
nen , wandern , das Meiſterſtuͤck machen , ſo wird nicht
zu beſorgen ſeyn , daß einer dann noh einmal eit
anderes Handwerk auf dieſelbe Weiſe erlernt . In
jedem Fal muf aber , mwenn Einer zweh Gewerbe treibt,
irgendwo ein Anderer Feines treiben ,

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwen feim
wiederholen Ihren Antrag , den Uebergang von einem
Gewerbe zum andern nur bey verwandten Gewerbe
zu geſtatten .

Die Kammer

beſchloß
1 ) einhellig :

der Faſſung der zweyten Kammer das Worl
„ Inlaͤnder “ nach dem Commiſſionsantrage bey⸗

zuſetzen .
2) mit 7 gegen 6 Stimmen :

daß die Gewerbefreyheit fuͤr Jeden auf ein

Gewerbe zu beſchraͤnken ſey .

Auf die Bemerkung deg Hofraths v. Rotteck
daß jetzt nach dem letzten Beſchluſſe die Stelle oder
durch Proben darthut , daß er ſie verſtehe, “ unbebenk⸗
lich ſey , nahm der Frhr . v , Baden feinen Antras
auf Streichung jener Stele zurig ,

Art . 8 .

Irhr . s . Tuͤrkheim : Ich muß , durch fruͤhere
Aeußerungen veranlaßt , darauf antragen , daß hier be⸗

fimmt ausgeſprochen werde , in wie fern die Treibung
eines Gewerbes an einem Orte an die Eigenſchaft
eines Gemeindebuͤrgers gebunden ſeyn ſolle Schon

s
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dwerl bep der Berathuns uͤber die Gemeindeordnung war

so ler dapon . die Rede , Die Sache murde aber pierher . ves

nigi i wieſen .
Es gibt Gewerbe , welche ins Große getrieben

lein

A werden , und melhe auch bisher nicht . an ecin Gemein -

treibt dDebårgerrecht gebunden waren , weil fe eS ihrer Natur

; nach niht werden koͤnnen , wohl aber mwar dieg big -

þer mit den , fogenarnten zünftigen Gewerben der Fall .

reim ] À
Nach meiner Anſicht ſollten auch dieſe letztern

einen in Zufunft nach Den bereits vielbeſprochenen Grund⸗

erbei
ſaͤtzen der Gewerbefreyheit nicht an ein Gemeindebuͤr⸗

gerrecht gebunden bleiben ; allein wenn dief anerkannt

wird , ſo muß auf der andern Seite dafuͤr geſorgt

werden , daß Niemand in irgend . einer Gemeinde etn

Gemerbe . augåbe , ohne an den aften derſelben Theil

Wort yu nemen . Nadh der projectirten Gemeindeordnung

kann folches aber geſchehen , weil ein Gewerbetreiben⸗
ba

Der in einer andern , Gemeinde , alg wo er eg treibt ,

Buͤrger ſeyn faun ,

- ein
Wåren wir nun noh an der Materie der Ge -

meindeordnung , ſo wuͤrde ich dieſer Bedenklichkeit durch

den Vorſchlag abhelfen , daß in dem Hen, welcher von

tedi
dem Beytrage zu den Gemeindebeduͤrfniſſen handelt ,

oder
die Verpflichtung dazu den Gemeindebuͤrgern und de -

denk nen , melher ohne es au fen , in der Gemeinde ein

ntrag
Gewerbe treiben , auferlegt mewe . Allein da wir

jenen Geſetzentwurf ſchon erledigt baben , fo fann hier

der naͤmliche Zweck durch den Vorſchlag erreicht wer -

den , dag jeder ein : Gewerbe an einem Orte ausuͤben

apert
duͤrfe , wo er Buͤrger iſt , oder es zu werden verlangt

be⸗ hat , aber . abgewtefen worden . ift Im letztern Falle

bung
haͤtle er das Seinige gethan , und die Gemeindeges

hoft ſich ſelbſt zuzuſchrieben , wenn es zu ipren Saften niht

hor beytraͤgt.
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Wil man aber bey dem bisherigen Grundfatze
ſtehen bleiben , daß die bisherigen zuͤnftigen Gewerbe
an das Gemeindebuͤrgerrecht gebunden ſeyen , ſo bedarf
es einer ſolchen Beſtimmung nicht , und es iſt dann
nur fuͤr die gehoͤrige allgemeine und gleichformige Be⸗
ſtimmung dieſer zuͤnftigen Gewerbe im Gegenſatz der
in die Claſſe einer hoͤhern Fabrication gehoͤrigen , wel⸗
he man uͤberall, auch an mehrern Orlen des Landes

zugleich ausuͤben darf , zu ſorgen .

v. Rotteck : Obſchon ich bey vielen Gelegen⸗
heiten verlangt habe , daß das Recht , Gewerbe zu
treiben , als ſtaatsbuͤrgerliches Recht jedem Staatsbuͤr⸗

ger zuſtehe , ſo muß ich jetzt doch der Betrachtung deg

Herrn Staatsraths v. Tuͤrkheim beypflichten . Diefer Wi —

derſpruch loͤst ſich durch die Erwaͤgung , daß nach dem
von der Kammer angenommenen Umlagenſyſtem in dem
Gemeinden die nichtbuͤrgerlichen Einwohner nicht
zu den Gemeindelaſten beyzutragen haben . Ich habe
mih damals vergebens bemuͤht , den Grundſoatz de

gleich en Beyzugs nichtbuͤrgerlicher Einwohner , wie buͤr—

gerlicher , zu Gemeindelaſten geltend zu machen , und
es iſt die Nothwendigkeit , in der wir jetzt uns befin⸗
den , den nichtbuͤrgerlichen Einwohnern das Gewerberecht
in einer Gemeinde abzuſprechen , ein neuer Beweis von
dem Unrecht der damals gefaßten Beſchluͤſſe.

Irhr . v. Tuͤrkheim : Herr Hofrath v. Rotteck

hat die Conſequenz ſeiner Grundſaͤtze gerechtfertigt . Die

Conſequenz der meinigen rechtfertige ich damit , daß
eben darum , weil wir ſolche Einwohner zu den Ge —

meindelaſten nicht behtragen laſſen , welche feine beſon⸗
dern Vortheile und keine beſondern Verpflichtungen in
der Gemeinde haben , in diefe Claffe feine folche fom -
men folen , welche dte Bortheile mitgeniegen , und dar -
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um auch an den beſondern Verpflichtungen Theil zu

nehmen haben .

Frhr . v. Weſſenberg : Ich bann es weder den

Rechtsbegriffen angemeſſen , noch mit dem Intereſſe der

Gewerbefreyheit vereinbar finden , daß die Ausuͤbung

eines Gewerbes au das Gemeindebuͤrgerrecht gebunden
werde .

E
T

ET

NP

Frhr . v . Falkenſtein : Allerdings fuͤhrt der An—⸗

trag deg Frhrn . v . Tuͤrkheim der Gewerbefreyheit na —ͤ

her ; allein ich finde es bedenklich , wenn das Recht ,

Gewerbe zu treiben , niht mit dem Bürgerrecht in Uez

bereinſtimmung geſetzt iſt .

v. Rotteck : Ich meine , dieß koͤnne gleichwohl
noch geſchehen . Noch iſt res integra . Wir haben ja den

erſten Theil der Gemeindeordnung noch gar nicht an⸗

genommen , es liegt blos eine Reihe von Beſprechun —⸗

gen uͤber ihre einzelnen Paragraphen vor . Doch iſt der

von dem verehrten Redner fruͤher vorgeſchlagene Satz :

„ Jeder kann in der Gemeinde Gewerbe treiben , worin

er Buͤrger iſt , oder um deren Buͤrgerrecht er ange —

ſucht hat, “ keineswegs befriedigend . Denn es kann Einer

zur Buͤrgeraufnahme ungeeignet , oder noch nicht hin⸗

reichend qualificirt ſeyn , ohne deßwegen eine Befreyung
von der natuͤrlichen Verbindlichkeit des Beytrags zu Ge —

meindebeduͤrfniſſen anſprechen zu duͤrfen . Befriedigen —
der if der zweyte Vorſchlag , wonach der Gewerbtrei —

bende, wenn er auch nicht Buͤrger iſt , jedenfalls zu den

bemerkten Beduͤrfniſſen beytragen ſoll . Ich ſchließe mich

dieſem Antrage an , und erkenne uͤbrigens in der Ver —

legenheit, in der man fich Hier befindet , eine Befåti -
gung der Principien , welche ich ruͤckſichtllch der Gemein⸗

deumlagen vertheidigt habe
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Frhr . v . Tuͤrkheim : Die zweyte Kammer liegt

unſere Verhandlungen , und wenn ſie dem Grundſatz ,
daß die Gewerbetreibung von dem Gemeindebuͤrgerrechte
unabhaͤngig ſeyn ſoll , beytritt , ſo ſteht es ihr frey , in

dem an ſie zuruͤckgehenden erſten Theil der Gemeinde⸗

ordnung den , auf dieſen Fall vorgeſchlagenen , Beyſatz ,

hinſichtlich des Beytrags zu den Gemeindebeduͤrfniſſen ,
zu machen .

Zachariaͤ : Die Vorfrage wird wohl ſeyn : ob

die hohe Kammer den Artikel nach der Faſſung der

zweyten Kammer annehmen wolle ?

Der Vicepraͤſident ſtellte die Frage dahin ,
und die Kammer entſchied ſie bejahend mit Aus —

nahme von 2 Stimmen ( v . Weſſenberg und v. Rot

teck . )

v. Rotteck : Die Frage ſey keine Vorfrage

geweſen , ſondern die entſcheidende . Wir haben jetzt
den Staatsbuͤrgern ein Recht abgeſprochen , welches ih —
nen . nach xrichtigen Principien zukoͤmmt , und zwar nur

darum , weil wir uns durch einen , bey der Discuſſion
uͤber die Gemeindeordnung gefaßten , mit jenem Recht

ſchwer vereinbarlichen , Beſchluß gebunden glauben , oder

weil wir die Bedingung , unter welcher allein jenes Recht
mit Billigkeit mag auszuuͤben ſeyn , wegen eines die

Form betreffenden Bedenkens nicht mehr auszuſprechen
wagen .

i

Frhr . v. Tuͤrkheim : Die Bemerkungen , welche
hieruͤber gemacht worden ſind , werden doch nicht frucht⸗
los ſeyn .

Nach einigen Bemerkungen des Frhrn . v . Fal⸗
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—
fenfein , Hebel , Frýru . v. Türfheim , d. Rot -

K ted und 9 . Kettner hber die in dem Mrtifel gemah -

or ten Ausnahmen , und nadh einigen geäuferten Beden -

i
fen , ob diefe Ausnahmen genuͤgen , und nachdem aner —

— kannt worden war , daß die Regierung . Den Dem vor -

r zulegenden Geſetzentwurfe ſchon auf die etwa weiter

v noͤthigen Ausnahmen Ruͤckſicht nehmen werde , erklaͤrte `

fich die Rammer einhelig mit den im Şen enthaltenen

Ausnahmen zufrieden .
b

Mrt . G

Auf die Anfrage des Prålaten Hebel erlåuterte

der Frhr . v. Falkenſtein den Artikel dahin , daß

J die Handweréer aug der Stadt auch aufs Land und

—
umgekehrt arbeiten koͤnnen.

v. Rotteck glaubt , daß die Natur ſelbſt die

Verhaͤltniſſe ausgleichen werde , ſo daß weder in der

f Stadt zu viele Bayern , noh auf dem Lande zu viele

t Gewerbdtreibende fih fammeln . werden . Chen in der ver -

7 ſchiedenen Lebensweiſe und der dadurch bewirkten eigen

thuͤmlichen Wechſelwirkung zwiſchen den Staͤdtern und

Landbewohnern beſtehe das geſunde Staatsleben .

Auf gehaltene Umfrage wurde der Artikel von der

É
Kammer einpelig angenommen ,

5 Ebenſo die Artifel ro - md Ir .

p — — —

Frehr . v. Tuͤrkheim : Die in dem Commiſſions —

y
berichteberuͤhrten beſondern Verhaͤltniſſe , hinſichtlich des

Holzhandels werden wohl keinen Beyſatz bey dieſem Ar⸗

t⸗ tikel noͤthig machen , denn wir haben hier blos allge -

meine Ideen anzugeben , ohne uns in Partieularitaͤten
einzulaſſen , welche die Regierung , der diefelben am be -
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ften befannt fenn muͤſſen , bey der Ausfuͤhrung des zu
erbittenden Geſetzentwurfs ſchon beachten wird

Da Y. Rotted , v. Kettner und der Frhr .
v. Baden dieſer Anſicht beyſtimmen , indem eó fih
bier nidt bon einem Gefegentwurfe bandle , fo erffårte

fih die Rammer mit 10o gegen 4 Stimmen fúr dieſen
Artifel nah der Gafung der zweyten Kammer .

Art. 2A

Frhr . v . Falkenſtein : Die zmente Rammer hat :
auf die Aufhebung des Geſetzes vom Jahr 1808 anə

getragen . Allein die Commiſſion hat gefunden , daß die —

ſes Geſetz mehrere zweckmaͤßige Beſtimmungen enthaͤlt ;
es ſollte deßhalb genau angegeben werden , in wie fern:
jenes Geſetz aufgehoben werden ſolle ?

Auf die vom Vicepraͤſidenten gehaltene Um—
frage wurde der Artikel nach der von Zachariaͤ vor⸗

geſchlagenen verbeſſerten Faſſung
„inſofern es das Wandern der Handwerksge —
ſellen betrifft “

von der Kammer einhellig angenommen .

Ari Idi

; Nebel glaubt , daf dieſer Artikel in Verbindung
mit dem von der zweyten Kammer vorgeſchlagenen Ar —
tikel ſtehe , wonach die Zauͤnfte haͤtten gaͤnzlich aufgeho —
ben werden ſollen . Wenn aber nach dem Beſchluſſe
dieſer Kammer die Zuͤnfte beyzubehalten ſeyen , und
nur unter irgend einer Form aus der Aſche ein neuer

Phoͤnir hervorgehen ſolle , ſo muͤßte wohl , der Ueber —

einſtimmung wegen , dieſer Artikel geſtrichen werden .

Frhr . v. Tuͤrkheim und y. Rotted glauben
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dagegen , daß dieſer Artikel nach dem von der Kam -

mer angenommenen Beſchluß nur um ſo paſſender ſey ,

da in der nur im Allgemeinen gewuͤnſchten Beybehal —

tung der Zuͤnfte noch keineswegs das Recht ausgeſpro⸗

chen ſey , daß ſich die Gewerbsgenoſſen eigene Vorſtaͤn⸗
de waͤhlen koͤnnen .

Die Kammer erklaͤrte ſich mit 12 gegen 2 Stim —

men fúr die Beybehaltung des Artikels .

Art . 15 und 16 .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſt ein ,

bemerken , daß es in der Intention der Commiſſion

liege , daß das Zunftvermoͤgen Eigenthum der Zunftge —

noſſen uͤberhaupt verbleiben ſolle .

d. Rotteck traͤgt darauf an , den Art . 16 zu

ſtreichen , da die in demſelben enthaltenen Beſtimmun —

gen theils uͤberfluͤſſig ſeyen , ſofern die Zunftſatzungen
ſchon daſſelbe beſagten , theils das zuvor anexkannte Ei —

genthumsrecht der Zuͤnfte ſchmaͤlern, ſofern ſie es nicht

beſagten , im letzten Falle auch eher in eine Armenord⸗

nung , als in die Gewerbeordnung zu gehoͤren ſchienen .

Frhr . v. Weſſenberg : Keineswess uͤberfluͤſſtig,

aber ſehr gerecht und wohlthaͤtig ſcheint mir die Be —

ſtimmung , daß das Eigenthum der bisherigen Zuͤnfte

nur eine ſolche Verwendung erhalten ſolle , die ſeinem

wabren Zmed entſpricht , mithin entweder zur Förde -

rung des Gewerbs , oder zur milden Unterſtuͤtzung be —

duͤrftiger Gewerbsgenoſſen . Jh ſtimme deßwegen ganz

fuͤr den Artikel und den Zuſatz der Commiſſion.

FIrhr . v. Falkenſtein : Die Abſicht der Com —⸗

miſſton war keineswegs , dem Rechte der Zunftgenoſſen
zu nahe zu treten , wenn ſie vorſchlug , der Verwen —
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dung des Zunftvermoͤgens eine wohlthaͤtige Richtung

zu geben , ſie glaubte dadurch vielmehr dem Zwecke der

Stifter ganz zu entſprechen . ßK

fi

Frhr . v. Tårfheim : Er gebe gu , dag die Be - å

ftimmung in Mrt. 16 nicht in die Gewerbeordnung gehören
|

f

würde , wènn niht dag Bunftvermõgen durch die be - $

ſchloſſene Aufhebung des damaligen Zunftberbands ge — i

wiſſermaßen herrenlos wuͤrde . g

h

Hebel : Er halte die Beſtimmung des Artikels

deßhalb fuͤr zweckmaͤßig, weil die Kafen , welde von

Gewerbsgeſellen errichtet worden ſeyen , um diejenigen
von ihnen , welche krank wuͤrden , zu unterſtuͤtzen , bil

lig auch zu dieſem Zwecke verwendet wuͤrden . !

`
v. Rotteck : Er glaube , daß die dem benannten

Zwecke gemaͤße Verwendung der Gelder ſolcher Kaſſen

ſich von ſelbſt verſtehe , und keiner weitern Sicherſtel —

lung beduͤrfe . Uebrigens halte er , wenn eine Beſtim —

mung uͤber die Verwendung der Zunftgelder in die Ge —

werbeordnung ſolle aufgenommen werden , jene , welche

die Commiſſion vorſchlage , fuͤr geeigneter , weil ſie ei —

nen weitern Spielraum geſtatte , als die Beſtimmung
der zweyten Kammer .

Auf die vom Vicepraͤſidenten geſtellten Fra —

gen wurde

1) der Art . 15 einhellig ( gegen den Frhrn . v. Weſ—⸗
ſenberg ) angenommen ;

2) der Art . 16 ( mit 12 gegen 2 Stimmen ) ebenfalls

angenommen ;

3) der von der Commiſſion vorgeſchlagene Beyſatz
mit der von Zachariaͤ vorgeſchlagenen verbeſ —

ſerten Faſſung „ und zu andern gemeinnuͤtzigen
Zwecken “ einhellig genehmigt .
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Art . 17 imd T3.

Nachdem der von dem Landoberjaͤgermeiſter von

Kettner erhobene Anſtand , wegen der in dieſem Ar —

tikel beſtimmten Recurſe , daß naͤmlich dieſelben mit der

allgemeinen Landesorganiſation nicht in Uebereinſtimmung

ſtaͤnden , von den Frhrn . v . Baden und v. Tuͤrk —

Heim dahin befeitigt worden war , daf diefe Befim -

mungen uͤberhaupt eigentlich der Verwaltungsbehoͤrde au⸗—

gehoͤren , und die Regierung ſich deßfalls an die beſte —

hende Landesorganiſation halten werde , erklaͤrte ſich die

Kammer mit entſchiedener Stimmenmehrheit fuͤr die

Annahme der beiden Artikel .

Frhr v. Tuͤrkheim ſchlaͤgt vor , in die Mitthei —

lung an die zweyte Kammer, in Bezug auf vie in Bors

fhlag gebrachte Bitte um eine Gewerbeordnung , nur

ben Beytritt der Erfen Kammer im Migemeinen aug -

zudruͤcken , und die beſondern Beſchlüſſe über die einzel —

nen Artikel als Beylage mitzugeben .

Der geh . Hofrath Zachariaͤ und der Frhr . v.

Baden erklaͤren ſich hiemit fuͤr einverſtanden .

Auf die vom Vicepraͤſidenten gehaltene Um —

h frage erklaͤrte ſich die Kammer , einhellig ( gegen Den

Frhru . v. Weſſenberg ) mit dem Antrage der zwey —

ten Kammer , die Regierung um einen Geſetzentwurf
zu bitten , der eine zeitgemaͤhe , die Gewerbefreyheit

moͤglichſt beguͤnſtigende , Gewerbeordnung enthalte , unter

Bezlehung auf die beſondern Wuͤnſche , fuͤr einverſtanden.

( Der geh . Hofrath Zahartå hatte fih des Stim :

meng enthalten .)

v. Rotte begehrt dag Wort , um den anwefen -
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den Herrn Regierungseommiſſaͤr zu bitten , daß er im

hohen Staatsminiſterium die Erledigung der von den

beiden Kammern beſchloſſenen Bitte um einen Geſetz⸗
entwurf in Betreff der Dauer der landſtaͤndiſchen Ei —

genſchaft eines Abgeordneten , deren Expedition durch

Zufall verſpaͤtet worden , deren Erledigung noch auf
dem jetzigen Landtage aber aͤußerſt dringlich ſey , thun⸗
lichſt beſchleunigen wolle . Er zweifle nicht , daß die

hohe Kammer dieſen Wunſch mit ihm theile .

Der geh . Hofrath Zachariaͤ und mehrere andere

Mitglieder treten diefem Wunfche bey , und der Herr
Regierungscommiſſaͤr , Staatsrath v. Gulat , erbietet

ſich , denſelben zur Kenntniß des hohen Staatsminiſte —
riums zu bringen .

Der Staatsrath Frhr . v. Tuͤrkheim verliest
die Redaetion des von der Kammer nachtraͤglich beſchloſ⸗
ſenen Beyſatzes zur Gemeindeordnung , und der

geh . Hofrath Zachariaͤ das Concept der Mit⸗

theilung an die zweyte Kammer in Betreff der Ge —

meindeordnung.

Die Kammer erklaͤrte ſich mit der Faſſung beider

Vorlagen einverſtanden .

Der Vicepraͤſident legte endlich noch drey ,
waͤhrend der Sitzung eingelaufener , Mittheilungen der

zweyten Kammer vor :

1) in Betreff einer Bitte um Beförderung der in -

laͤndiſchen Schweinszucht
Beylage Ziffer 147 . ( ungedruckt )
und Unterbeylage zu Ziffer 147 .

—
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2) in Betreff einer Bitte um Mbfhaffung des Blut -

zehntens ;

Beylage Ziffer 148 . ( ungedruckt )

und Unterbeylage zu Ziffer 148 .

3) in Betreff einer Bitte um eine neue Tap : Spor -
tel - und Gtempelordnung s

Beylage Ziffer 149 ( ungedruckt )
und Unterbeylage zu Ziffer 149 .

Die Kammer

e pL ope

diefe Mittheilungen in einer Vorberathung in

Erwaͤgung zu ziehen .

Hierauf wurde die Stitzung geſchloſſen .

Zachariaͤ .
v. Rotteck .

Protokolle der r , Kammer ar Bd. m

Paea aai e ii
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Unterbeylage zu Siffer 147 ,

Durchlauchtigſter Großherzog !

Die Erwaͤgung , daß einem wichtigen Zweige der

Landwirthſchaft — der Schweinszucht — bisher nicht

diejenige Beachtung geworden iſt , die derſelbe verdient ,

und daß ſeine Emporbringung beſonders auch aus dem

Grunde ſehr zu wuͤnſchen iſt , weil , zumal aus den

obern Gegenden des Landes , bisher große Summen

fuͤr den Ankauf von Schweinen in das Ausland ge —

floſſen ſind , haben , nebſt mehreren andern gewichtigen
Betrachtungen , die zweyte Kammer hoͤchſtIhrer getreuen
Staͤnde am 27 . December v . J . zu dem Beſchluſſe be⸗

wogen , Eure Koͤnigliche Hoheit unterthaͤnigſt zu

bitten , der Befoͤrderung der inlaͤndiſchen Schweinszucht
alle moͤgliche Aufmerkſamkeit widmen — die zweckdien —
lichen Maaßregeln deßfalls zur Ausfuͤhrung bringen —

und in ſo fern ſie in den Kreis der Geſetzgebung ein —

ſchlagen , einen dieſen Gegenſtand betreffenden Geſetzent —
wurf den Staͤnden vorlegen zu laſſen .

Karlsruhe den 4 . Januar 1823 .
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Unterbeylage zu Ziffer 148 .

— Durchlauchtigſter Großberzog !
ent ,

dem Allgemein iſt anerkannt , daß der Blutzehnten in

den mancherley Beziehungen von dem nachtheiligſten Ein —

nen fluſſe iſt .

ge- Die zweyte Kammer HoͤchſtIhrer getreuen Staͤnde

gen hat diefen Gegenftand in ihrer g2ften óffentliġen Si -

uen gung vom 27 . December v. J . in Berathung gezogen ,

bea und den Befchluß gefaßt , Eure Koͤnigliche Hoheit un —

zu terthaͤnigſt zu bitten , es moͤchten Hoͤchſtdieſelben

icht gnaͤdigſt geruhen , alle die Mittel , welche das Aufhoͤren

en - deg Blutzehntens bewirken fónnen , benugen , und in fo

— weit ſie in den Kreis der Geſetzgebung einſchlagen , den

in⸗ Entwurf eines Geſetzes hieruͤber den Kammern vorle —

ent⸗ gen zu laſſen .

Karlsruhe den 4 . Jaͤnner 1823 .

T
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Unterbeylage zu Ziffer 149 .

Durchlauchtigſter Großherzog !
1

Die håufig yur Sprache gefommene Mangelhaftig -

feit der big jegt nod ) beftehenden Zar , Sportel - und

Gtempelordnung vom Yahr 1807 , die Ungleichheit in ven

Beſtimmungen derſelben , und die Willkuͤhrlichkeit ihrer

Anwendung , haben laͤngſt und allgemein zu der Ueber —

zeugung gefuͤhrt, daß eine durchgreifende Verbeſſerung ,

in Bezug auf dieſe Gattung von Abgaben , ein unent —⸗

behrliches Beduͤrfniß ſey .
Eure Koͤnigliche Hoheit bittet daher die zweyte

Kammer HoͤchſtIhrer getreuen Staͤnde in Gemaͤßheit

des von derſelben am 27 . December v. J . gefaßten

Beſchluſſes , hiemit in tiefſter Ehrerbietung, es wolle Hoͤchſt—

denſelben gnaͤdigſt gefaͤllig ſeyn , den Staͤnden den Ent —

wurf eines Geſetzes vorlegen zu laſſen , wedurch die

gegenwaͤrtige Tax⸗, Sportel - und Stempelordnung verbeſ⸗

ſert , und in ſo fern nicht unuͤberſteigliche Hinderniſſe

im Wege ſtehen , dahin abgeaͤndert wird , daß alle Ta —

gen und Sporteln abgeſchafft und alle diefe Abgaben

auf den Stempel allein gelegt werden .

Karlsruhe den 4 . Yánner 1823 .
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Karlsruhe den 10 . Jan . 1823

$7 )

D

n 7

r Gegenwaͤrtig :

f - Die bisher erfhienenen Mitglieder , mit Hugnahme s
J Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn
t Marfgrafen Wilhelm ju Baden ,

e
Ihrer Hoheiten , der Herren Marfgrafen Leop old und

t Warimilian zu Baden ,

n Sr . Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten v. Fuͤrſtenberg ,
der Herren Staatsminiſter , Frhrn . v. Berſtett und

v. Berkheim ,

des Herrn Generallieutenants v . Schaͤffer , und

fè des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,
—*

n Weiter anmefend :

der Herr Reg . Commiſſaͤr , Staatsrath v . Gulat .

Unter dem Vorſitz

des zweyten Vicepraͤſidenten , Staatsraths Irhrn . v .

Baden .
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Eine von dem Vicepraͤſidenten vorgelegte Ein —

gabe mehrerer Ortſchaften des Bezirks Haslach , um

Aufhebung des Fahrniß - Erbdrittels und Wegzugsdrit —
tels , wurde an die Petitionscommiſſion verwieſen .

Beylage Ziffer 150 . ( ungedruckt )

In Gemaͤßheit der Tagesordnung wurde die Dis —

cuſſion uͤber die Mittheilung der zweyten Kammer , wegen

Aufhebung der Pflaſter - , Straßen - und

Bruͤckenbaufrohnden , eroͤffnet .

Reg . Com . Staatsrath v. Gulat gibt Namens der

Regierung folgende Erklaͤrung : Ich habe in der Sitzung

vom 22 . Juny v. J . dre in dem Commiſſtonsberichte be —

merkte Erklaͤrung abgegeben . Die Regierung hat die

der hohen Kammer damit gemachte Zuſicherung erfuͤllt ,
indem fie am ' 27 . deg nåmlihen Monats den in dem

Commiſſionsberichte woͤrtlich aufgefuͤhrten Auftrag an

das Miniſterium des Innern ergehen ließ . Wenn das

Miniſterium des Innern dieſem Auftrag bis jetzt noch
kein volles Genuͤge leiſtete , ſo lag der Grund hievon in

der nicht ſo leicht zu loͤſenden Aufgabe uͤberhaupt , und

insbeſondere in der Schwierigkeit , eine genaue Berech —

nung des Koſtenaufwandes aufzuſtellen , den die Zah —

lung der bisher in der Frohnd geleiſteten Arbeiten ver —⸗

anlaſſen wird . Da die Aufſtellung dieſer Koſtenberech —

nung zu dem Wirkungskreis der Waſſer - und Straßen⸗

baudirection gehoͤrt , ſo habe ich bey derſelben Erkun —⸗

digung eingezogen , und die Auskunft erhalten, daß ſie

durch die mittlerweile geſammelten Materialien in den

Stand geſetzt ſey , einen , zwar nicht ganz verlaͤſſigen , je —

doch moͤglichſt approximativen , Koſtenuͤberſchlag vorzu —⸗

legen .
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Wenn die Regierung bey dieſer Vorlage ſich uͤber —

zeugen kann , daß jene Bedenklichkeiten , welche der

Aufhebung der Straßenbaufrohnden und deren Zahlung
in Geld in den bisherigen Zeitverhaͤltniſſen als ein Hin —

derniß entgegentraten , gehoben werden koͤnnen ; ſo wird

ſie gerne dasjenige verfuͤgen , was dazu geeignet ſeyn

wird , um dem , nunmehr in beiden Kammern ausgedruͤck —

ten , Wunſche zu entſprechen .

AO

e
E

—

2—

M

Frhr . v. Tuͤrkheim glaubt , daf durch die ſo

eben vernommene Erklaͤrung der Antrag der zweyten

Kammer , ſeinem weſentlichen Inhalte nach , als erledigt

betrachtet , und dieſes derſelben erwiedert werden koͤnne .

T

NCN

Ye

Te

v. Kettner ſchließt ſich als Berichterſtatter die —

ſer Meinung an .

Ebenſo Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤ—

wenſtein .

v. Rotteck : Dieſer Meinung kann ich durchaus

nicht beypflichten . Ich glaube , die ſo eben vernommene

Erklaͤrung der hohen Regierungscommiſſion aͤndert an

dem vorigen Stand der Sache nur wenig . Wir ſind

noch faſt auf demſelben Punct , wo wir im Jahr 1819

und im Jahr 1820 waren ; und faſt moͤchte ich , wenn

von Abſchaffung der Staatsfrohnden die Rede iſt , mich

mit dem ungluͤcklichen Siſyphus vergleichen , der unaufhoͤr⸗

lich ſeinen Stein den Berg hinanwaͤlzt , und ihn immer
wieder zuruͤckrollen , immer ſeine Muͤhe von neuem bez

Sinnen fieht . Sowohl die jetzt verleſene Mittheilung
der hohen Regierung , als der Staatsminiſterial - Erlaß ,
deſſen unſer Commiſſionsbericht Erwaͤhnung thut , zeigt ,

e

LT
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daß noch immer dieſelbe weſentliche Verſchiedenheit
beſteht zwiſchen dem , was wir begehren , was wenigſtens
ich begehre , und dem , was die hohe Regierung zu ge⸗
waͤhren geneigt iſt . Wir verlangen , d. h. jetzt , die

zweyte Kammer verlangt , und ich trage auf Beytritt zu
dieſem Verlangen an , daß die Staats - , und zwar
getzt insbe ſondere die Straßenfrohnden , unver —
weilt moͤchten aufgehoben werden . Die hohe Regie⸗
rung verſpricht uns „ Recherchen “ — Vorarbeiten
anzuſtellen , und verſchiebt die Erfuͤllung des Begehrens
auf eine unbefimmt ferne Zufunft . Eg braucht
feine langen Recherchen und Vorarbeiten mehr Cin |Edict der Abſchaffung der Gtrafenfrohþnden , und ein

'

Berftetgerungs - Befehl der gehoͤrig vertheilten Straßen⸗
ſtrecken an Entreprenneurs , oder auch blos die Annahme
der zu ſolcher Unternehmung bereits vorliegenden An⸗
traͤge — damit iſt alles gethan . Will man auch einen
Praͤcip ualbeytrag derjenigen Gemeinden , durch

e

a

a
a

a

Cu

aa

a

a

a

ae

deren Gemarfung die Strafen laufen , auflegen , fo
braucht die Hauptſache nicht aufgeſchoben zu werden
bis zur Ausmittelung oder Berechnung deſſelben . Es
kann der Praͤcipualbehtrag auch nachtraͤglich eingefor⸗
dert werden . Im uͤbrigen hat wohl die Regierung ſeit
1819 Zeit genug gehabt , die noͤthigen Unterſuchungen
anzuſtellen , oder die ihr wiſſenswuͤrdigen Data zu ſam⸗
meln . Der Grund des Aufſchubs , welchen ſie aufſtellt ,
( in dem von unſerem Commiſſtonsbericht angefuͤhrten
Staatsminiſterialerlaß , daß zuvoͤrderſt der „ n iedrige
Preis der Naturalien durch guͤnſtige Zeitverhaͤlt⸗
niſſe muͤſſe gehoben ſeyn “ — bedroht uns mit der allerlaͤng⸗
ſten Verzoͤgerung . Denn wenn es wahr iſt , was wir

juͤngſt vernahmen , daß dieſer niedere Preis zuſammen⸗
haͤnge mit den großen Revolutionen auf den Haupt⸗
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eit geldmaͤrkten der Welt , dag in Britannien , in Merifo

ng und Peru die Gründe unferer Armuth liegen , Dann

Je möchte vielleicht noch) eine ganze Generation vergebens

jie | auf die Wiedererhóhung der Preife warten . Wir aber

zu bedürfen der Frohndabſchaffung gleich jetzt , und

ar zwar aus folgenden zwey Hauptgruͤnden :

r⸗ Erſtens : Weil die Staatsfrohnden gegen die

e⸗ Verfaſſung ſtreiten , was ich nicht abermal zu beweiſen

y brauche , Da eg anerfannt und in den fråhern Berhand -

1$ lungen , namentlich in der Digcuffion vom 22 . Juny ,

ht bis zur Evidenz erwieſen worden iſt . Ein jeder Tag

M der Fortdauer der Frohnden ift demnach ein neuer

mo
A

Bruch der Verfaſſung , und die Verantwortlichkeit we —

n⸗ gen der Nichtabſchaffung wird alſo Tag fuͤr Tag ſchwerer .

1e Zweyteng : Weil der Grund Der Weigerung

1 oder Berzågerung niht nur nichtig , fondern felbft

n widerſprechend iſt . Je mehr die niedern Ges

h traidepreiſe die Noth des Landmanns erhoͤhen ,

fo defo dringender ift die Abpålfe durch andere Lafabs

n nahme und durch Rechtswiederherſtellung .
g Wie fann man aug jenen niedern Preifen die

⸗ Rechtfertigung entnehmen fuͤr fortwaͤhrenden Bruch der

t Verfaſſung , fuͤr fortwaͤhrende doppelte Bedruͤckung

n der verarmten Landleute ! — Was koͤnnte erwuͤnſchter

Z fêyn , alg die in den Straßenarbeiten ſich darbietende

i; Gelegenheit , dem armen Landvolt einigen Verdien ft

1 in tauſend kleinen , befruchtenden , Canaͤlen zuzuwenden !
e Fuͤrwahr man ſollte ſie erſchaffen , wenn fie niht

⸗ da waͤre, nicht aber von der Hand weiſen , da ſie ſich

darbietet . — Man ſagt : die Fuhrfrohndpflichti —
gen ſeyen meiſt die Wohlhabenden ?— Ja ! ſehet nur

jene Züge abgehårmter Bauern , die mit ihrem efenden

Gefpann die Strafen bededen ! Schon die Magerkeit
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ihrer Pferde verfåndet ihre eigene Noth Den Hafer ni

brauchen fie jum Brot får ſich ſelbſt und ihre Kinder — T

Wahrlich aug diefem Grund der niedern Preife die te

Frohndabſchaffung verſchieben , heißt , wie mit Recht
|

in

geſagt worden , nichts anders , als : die Arzney von | Y
der Hand wmeifen , weil manino . frant ife ai

Auch. erleichtern die niedern Preife die Abſchaffung , lu
weil auch die Accorde niedriger ſeyn werden . Es VB

liegt ein Anerbieten vor , wonach eine Geſellſchaft den h
Gtrafenbau im gangen , Land Åbernehmen wil , um die d

Summe von 60,000 f . über diejenige , mele der Staat &

bisher . neben den Frohnden auf die Strafen verwen u

dete Da nun die wegen eben diefer Frohnden får Y
noͤthig erfundenen Aenderungen im Straßengeldgeſetz w
eine Verminderung der Einnahme von mehr alg 100/000 fi - le
bewirken werden , ſo iſt klar , daß durch Abſchaffung der fi

Frohnden , ſolcher Ausfall verhindert und daher der Staats⸗

kaſſe ſogar noch ein reiner Gewinn von 40,000 fl.

durch eben dieſelbe verſchafft wuͤrde . Wie iſt ' s moͤglich , g
denſelben von der Hand zu weiſen , und den faſt einhel — 9
ligen Wunfh der zwenten Kammer zu. verwerfen , mwe- n

gen jener nichtigen Gruͤnde ! ! Dazu koͤmmt , daß nach g
der eben borgefragenen Lage und der Berbindung der f

Frohndſache mit jener deg Gtrafengeldeg , jene fich als b

| Finanzgeſetz darſtellt , daher das Veto der Erſten
| Kammer gegen den einftimmigen Befohluf der z wey⸗ r

M ten unwirkſam waͤre . d

Reg . Com . Staatsrath v. Gulat : Daß in der t

Fortdauer der Straßenbaufrohnden eine Verletzung der

Verfaſſung liegen ſolle , darauf glaube ich mich nicht t

einlaſſen zu duͤrfen , da ih úberzeugt bin , Daf die hohe r

Kammer diefe Anficht mit Herrn Hofrath Ye Rotte a
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} nicht theilet , und wenn derfelbe ein fo gråmlihes Bild

j-
|

don einem , mit der Gtrafenbaufrohnde beſchaͤftigten , Un⸗

eteerthan aufſtellet , wer buͤrgt der Regierung dafuͤr , daß

f in der nåchften Gtåndeverfammlung nicht ein anderer

n Abgeordneter mit einer åhnlihen Schilderung eines

g andern auftritt , der die Frohndleiſtung der Geldzah —

j7 lung vorgezogen håtte ? Freylih würde der ausgedruͤckte
s Wunſch am leichteſten zu erfuͤllen ſeyn , wenn ohne naͤ⸗

y bere Recherchen diefe Frohnd fogleich aufgehoben und

f dann , fo viet al nôthig , dem Unterthan alg weitere

t Gtenerlaft aufgelegt wirde . Ailein die Regierung fann

F Und mird niht in den Tag hinein handeln . ES ift ihre

F Pflicht , diefen Kofenbetrag vorher zu erheben , um er

waͤgen zu koͤnnen , ob der Unterthan dieſe weitere Geld⸗

leiſtung zu den bereits auf ihm liegenden Laſten tragen

r koͤnne ?

Zach ariaͤ ; Ich will nicht leugnen , daß mich eine

gewiſſe Aengſtlichkeit befaͤllt , ſo oft ich das Wort :

Frohnden — auf der Tagesordnung erblicke , es iſt
— mir , alg wenn ich eine lange Nacht einſam in einer Be -

graͤbnißkirche zubringen ſollte , und mir ein Geiſt er —

ſchiene . Doch ich will nicht Erinnerungen wecken , die

befer in der Bergefenpeit fHlafen -
i

Sch betrachte den vorliegenden Gegenfiand der Bez

rathung zuvoͤrderſt an und fuͤr ſich , d. h. abgeſehen von

dem Antrage des Commiſſionsberichts .

Cegen den Veptritt zu dem Beſchluſſe der zwey —

ten Kammer ſcheint mir ſehr entſcheidend die Beſorgniß

zu ſprechen , daß ſonſt unſere Kammer einem fruͤheren,
mit dem vorliegenden in einem geſchichtlichen Zuſam —

menhange ſtehenden , Beſchluſſe , und mithin ſſich ſelbſt
untreu werden wuͤrde . Große Staatsmaͤnner haben ei —

“
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nen bedeutenden Nachtheil , ja eine Ungerechtigteit får

geringer geachtet , als eine YJnconfequeng . Eine Kir -

perſchaft hat ſich dafuͤr ganz beſonders zu fuͤrchten . Und

wenn wir auch , dem Beſchluſſe der zweyten Kammer bey⸗

tretend , nicht ein Mißtrauen gegen die Zuſicherungen
der Regierung an den Tag legen wuͤrden , ſo wuͤrden
wir ihnen doch nicht das volle Vertrauen ſchenken ,
dag fie verdienen .

Nuf der andern Geite bin ich feft uͤberzeugt , daf

fich die Strafenbaufrohnden nicht vertheidigen tajen -
Den Crånden , welche der Herr Hofrath v. Rotte gë

gen diefe Frohhden angefåhrt hat , ſtimme ich vollkom —

men bey . ES feheint mir ingbefondere , daf die nie ?

drigen Geldpreife der Aufhebung dieſer Frohnden um

deswillen nicht entgegen ſtehen , weil ja eben deswegen
die zu uͤbernehmende Laſt geringer iſt . Ich fuͤge nur

noch hinzu , daß , nachdem die Flußbaufrohnden aufgeho⸗
ben worden find , die Beybehaltung der Straßenbau⸗
frohnden eine Ungleichheit feyn wuͤrde !

Nur das ſcheint mir nicht thunlich , die Maßregel ſchon
auf dem jetzigen Landtage zu ergreifen . Die Mitglieder
der einen und der andern Kammer werden wuͤnſchen ,
daß wenigſtens die bisherigen Abgaben nicht erhoͤht
werden , daß es namentlich bey den 19 Kreuzern Grund⸗

ſteuer ſein Bewenden behalte . Aber ſchon ſind auf die⸗

ſem Landtage mehrere Laſten dem Volke abgenommen
worden . So wuͤnſchenswerth es auch iſt , den Ausfall
durch Erſparniſſe zu decken , ſo haben doch dieſe ihre
Graͤnzen .

In allen dieſen Erwaͤgungen hat der Commi ſſtons⸗
bericht zwar auf Verwerfung des Beſchluſſes der zwey;
ten Kammer , jedoch zugleich auf die ausdruͤckliche Er —

waͤhnung der von der Regierung der erſten Kammer ge⸗
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machten Eróffnungen angetragen . Der Vorſchlag deg

Herrn Staatsraths , Frhrn . v. Türkheim , enthaͤlt

noch eine weitere Milderung dieſes Antrages , und ich

trete dieſem Vorſchlag in der folgenden Maße , und mit

ſolgendem Zuſatze von ganzem Herzen bey :

„ daß ſich die Kammer mit der ihr von der Regierung

amtlich geſchehenen Mittheilung , daß das Staats -

miniſterium unter dem 27 . Juny 1822 an dag Mi -

niſterium des Innern ein Reſecript des Inhalts er —

laſſen habe : — — — in der Vorausſetzung , „ daß

dieſe Zuſicherung auf dem naͤchſten Landtage in Er —⸗

fuͤllung gehn werde , beruhigen zu koͤnnen und zu

muͤſſen geglaubt habe . “

Zu dieſer Vorausſetzung berechtiget uns die Bereit —

willigkeit , mit welcher die Regierung den Wuͤnſchen der

Kammer bereits entgegen gekommen iſt . Die Einſtim⸗

migkeit beider Kammern in der Hauptſache iſt ein neuer

Grund , ſchon auf dem naͤchſten Landtage der Aufheb ung

der Straßenbaufrohnden entgegen zu ſehn . Auch erlaube

ich mir die Hoffnung , daß die Regierung deßhalb eine

noch beſtimmtere Zuſicherung in der zweyten Kammer er -

theilen werde ,

. , Kettner : Der Herr geh . Hofrath Zachariaͤ

hat uͤber dieſen Gegenſtand ſo gehaltvoll geſprochen , daß

mir nur Weniges zu ſagen uͤbrig bleibt ; daher ich als

Nachtrag zu dem Vortrage dieſes verehrten Mitgliedes
der Commiſſton lediglich noch Folgendes bemerke :

Was im Privatleben nicht ſchicklich iſt , mag im oͤf⸗

fentlichen Leben noch weniger als ſchicklich angeſehen
werden koͤnnen . Wenn nun ein Privatmann einem an —

dern eine Zuſicherung gethan , ein Verſprechen gemacht

haͤtte , und der , dem das Verſprechen gilt , wollte mich
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fhon deg andern Zageg , oder zwey big drey Tage dar -

auf an die Erfuͤllung erinnern , oder gar mit Ungeſtuͤm
darauf dringen . Ich frage , ob dieß ſchicklich , ja unter

Leuten ſchicklich iſt , die , als Ehrenmaͤnner , gewohnt ſind ,

ihr Verſprechen zu halten ?
Die Regierung hat in der Sitzung vom 22 . Juny

d . J . eine Zuſicherung geben laſſen ; ſie erfuͤllte zum

Theil dieſe Zuſicherung drey Tage ſpaͤter in der gefolg⸗
ten erſten Sitzung des Großherzoglichen Staatsmini —

ſteriums , ſie hat daher keinen Anlaß zum Mißtrauen

in die Erfuͤllung ihrer Zuſicherung gegeben , daher kann

ich wohl billig fragen , ob es ſchicklich , ob es recht ſey ,

fie in Der Erfů lung eineg , nicht fowohl von den Kammern

allein , fondern von ihr ſelbſt gehegten , Wunſches zu

uͤbereilen ?

Auf die Bemerkung des Herrn Hofraths v . Rottek ,

daf diejenigen , welche Staatsfrohnden leiſten , Leibei⸗

gen ſeyen , muß ich aus dem fruͤhern Commiſſionsbe —⸗

richt wiederholen , daß wenn die Leiſtung von Staats⸗

frohnden die Eigenſchaft eines Leibeigenen mit ſich
bringe , wir alle Leibeigene waͤren , denn alle Guͤterbe —

ſitzer nehmen Theil an den Staatsfrohnden , und ſelöſt
der Großherzog iſt fuͤr ſeine Privatbeſitzungen nicht da —

von befreyt . Ueberhaupt muß ich mich zu Umgehung

unnoͤthiger Wiederholungen auf den gedachten , wie ich

glaube , mit voͤlliger Umſicht erſtatteten , Bericht uͤber

die Staatsfrohnden beziehen .

Ueber die Androhung , das vorliegende Geſetz als

Finanzgeſetz zu betrachten , kann wohl hinausgegangen
werden , da kuͤrzlich ein verehrtes Mitglied eine Defini⸗
tion gegeben hat , nach welcher nicht wohl mehr in

Zweifel gezogen werden kann , was ein Finanzgeſetz ſey —
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ar⸗ ſohin das hier vorliegende als ſolches nie zu betrachten

ım ſeyn wird .

ter Was endlich die Behauptung betrifft , Daş die

d ; Straßenbaukoſten mit einem Zuſchuß von 60 fl. ſollen

beſtritten werden koͤnnen , ſo habe ich hieruͤber noch keine

ný berlågige Berechnung gefehen , wohl aber hörte ich , daf
ım eine fluͤchtige Bemerkung desfalls hingeworfen ward .

lg⸗ Waͤre jene Behauptung richtig , und nur einiger⸗

ni⸗ maßen belegt , ſo wuͤrde ich der Erſte ſeyn , der auf die

en Aufhebung der Straßenbaufrohnden ſtimmte . Auf allen

ni Sall wird der Regierung die nåhere Würdigung der

ey / Sache zu uͤberlaſſen ſeyn .

rn

zu v. Rotteck : Ich widerſpreche hoͤchlich , daß wir

durch Erlaſſung der fraglichen Bitte ein Mißtrauen

ek, in die Regierung verrathen wuͤrden . Wir mißtrauen ihr

ei⸗ gar nicht , im Gegentheil , wir ſind von der Aufrichtig⸗

jez feit ihrer Erflárungen überzeugte Aber eben Deg :

ts⸗ wegen , weil naͤmlich aus dieſen Erklaͤrungen eine , un—⸗

ich ſern Wuͤnſchen durchaus uUungenuͤgende , Abſicht ,

hez tine mit Der unferigen nicht åbereinftimmende dee her -

bfi vorgeht , meil die Art der Willfahrung , oder die Ver -

a⸗ heiſſung, die uns gegeben worden , dem Sinne unſerer

ng fruͤhern, und jenem der jetzt abermals von der zweyten

ich Kammer geſtellten Bitte nicht entſpricht , muͤſſen wir

er der legten beytreten . Wir handeln dabey auch gar nicht
inconſequent in Bezug auf unſern Beſchluß vom

ils 22, Juny , obſchon ich ſelbſt einige Inconſequenz hier

en lieber haͤtte, als beharrliche Weigerung . Denn damals

ni⸗ beſeitigte man meine Motion unter andern auch aus

in dem Grunde , weil man zweifelte , ob die Abſchaffung
Dy der Fropnden den Winfchen deg Volkes auch wirk —

lich entſpreche . Jetzt aber , da das getreuſte Organ
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der Bolfswånfhe , die Rammer der aug der Mitte aler

Volksklaſſen in allen Landestheilen kommenden Repraͤ⸗

ſentanten ſich laut und faſt einhellig dafuͤr erklaͤrt hat ,

hoͤrt jener Zweifel auf . Zwar behauptet die hochver —

ehrte Regierungs - Commiſſion , die Lage der Dinge ſey

jetzt anders , als im Jahre 1819 ; die Erfuͤllung unſerer

Wuͤnſche ſey jetzt naͤher geruͤckt . Ich kann dieſes

niht zugeben . Einige Aenderungen im Ausdruck

abgerechnet , iſt die Sache noch ſtets die naͤmliche .

Die Regierung will die Erfuͤllung unſerer Wuͤnſche noch
immer von denſelben Bedingungen abbaͤngig mas

chen , die fie fhon 1819 und 1820 und im jůngft verflof -

fenen Sommer ihnen entgegenfegte , nåmlih Pflegung

von Unterſuchungen , und Wiedererhoͤhung der Natura⸗

lienpreiſe . Ich wiederhole daher meinen Antrag auf uns

bedingten Beytritt zu dem Antrag der zweyten Kammer ,

und kann die , von dem verehrten Redner vor mir , vorge —

fhlagene Form der Berweigerung niht billigen .

Denn frg Erfe Haben wir gar feinen Grund zur Bora

augfegung , die Regierung werde dem naͤchſten

Landtage ein Geſetz , wie wir ' s wuͤnſchen , vorlegen ;

dieſelben Hinderniſſe oder Ruͤckſichten , die heute beſte —

hen , koͤnnen dort auch noch vorhanden ſeyn . Ein be —

ſtimmtes Verſprechen von Seiten der Regierung

liegt nicht vor , der Zweck erheiſcht daher unumgaͤnglich
eine wiederholte Bitte . Dann aber finde ich jene vor —

geſchlagene Form ſelbſt inconſtitutionell , oder doch der

Geſchaͤftsordnung widerſtreitend . Die Kammern haben

einander nur den Beytritt oder Nichtbeytritt zu erklaͤren ,

nicht aber Vorausſetzungen auszuſprechen , oder

einen Gegenfand , alg mwåre er der Erledigung niht be

dürftig , 3u befeitigen .
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eg Com . Staatsrath v. Gulat : Der Behaup⸗

tung des Herrn Hofraths v. Rot teck, daß die Sache

noch in der naͤmlichen Lage , wie im Jahr 1819 ſich

befinde , muß ich widerſprechen . Damals hat die Re⸗

gierung die Zuſicherung noͤthiger Vorarbeiten gemacht ;

— jetzt ſind dieſe Vorarbeiten geſchehen , und die Re —

gierung iſt im Stande , einen Beſchluß zu faſſen . Die
Regierung und beide Kammern ſind in dem Wunſche ,
die Straßenbaufrohnden aufheben zu koͤnnen , einig .

Man ſtreitet ſich jetzt blos noch um die Form , in

welcher dieſer , der Regierung bereits bekannte , Wunſch

der Kommern noch einmal zu ihrer Kenntniß kommen

ſolle , und ich ſehe nicht ein , wozu eine weitere Dis —

cuſſion fuͤhren koͤnnte .

⸗ Ser . Durchlaucht , der Hr . Fuͤrſt v. Loͤwenſtein : Sie

ſtimmen mit voller Ueberzeugung dem Antrag des geh .

z Hofraths Zachariaͤ bey , und bemerken , daß der Stra —

Benbau fich nicht gut befinden werde , wenn man den -

1 ſelben in Accord gebe ; die Uccordanten fudhten ge -

1 woͤhnlich nur ihren Vortheil ; dieß ſey um ſo mehr zu

verhuͤten , da fih unſere Straßen jetzt in ſo gutem
Zuſtande befaͤnden.

Frhr . v. Weffenberg : Durch eine Meuferung
J im Bortrage Des Herrn 9. Rotteck bin ih gu einem

) Zweifel veranlaßt : 96 der Der Erleichterung des Volks

zugedachte Nachlaß von ungefaͤhr 100,000 fl . an dem

r Weg⸗ und Bruͤckengeld alsdann unterbleiben wuͤrde ,

tenn durch Aufhebung der Staatsfrohnden fuͤr Stra⸗

hen und Brücken der Aufwand der Staatskaſſe bedeu—
r tend erhoͤht wuͤrde . Es waͤre naͤmlich in dieſem Fall

die Grage : ob dem Volk nicht mit einer Hand mehr

genommen als mit der andern gegeben wuͤrde ?

Protokolle der 1. Kammer . ar Bo: 15
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24 Protokolleder Erſten Kammer
v. Rotteck : Die durch die vorgeſchlagenen Abaͤnde —

rungen des Straßengeldgeſetzes bewirkten Erleichterun⸗
gen fommen niht gerade denjenigen zu gut }
welde , oder niht in demfelben Verhaͤltniß —
in welchemſie durch die Frohnden beſchwert ſind . Sie ſind
eine aufs Ungefaͤhr gehende , ungenuͤgende , nur als ein

Palliativmutel erſcheinende Beguͤnſtigung . Daß man

ſie uͤbrigens fuͤr noͤthig hielt , iſt ein Anerkenntniß des

Uebels , welches jedoch von Grund aus zu heilen , nicht
blos zu verringern iſt . 100,000 fl . aufs Ungefaͤhr
hin zur Erleichterung der Bedruͤckten nachgelaſſen ,
koͤnnen die reelle Fro hn dla ſt , die man auf 500, 000 ſl .
berechnet hat , keineswegs ausgleichen . Ueberhaupt
aber ſind beide Gegenſtaͤnde , die Frohndabſchaffung
und das Straßengeldgeſetz , jeder nach den fuͤr ihn

allein maaßgebenden Principien zu wuͤrdigen und zu
reguliren .

Frhr . v. Weſſenbergt Ueber meine Zweifel
bin ich nunmehr durch die Erlaͤuterung des Herrn
v . Roͤtteck im Weſentlichen beruhigt Da nun in
den beiden Kammern der Wunſch nach Ausführung
der gerechten und zweckmaͤßigen Maaßregel , der Auf —
hebung der Staatsfrohnden , ausgeſprochen iſt ; ſo kann

ich kein Bedenken ſinden , daß dem Antrage der zwey⸗—
ten Kammer um das Begehren eines Geſetzes , wo —

durch jener Wunſch realiſirt wuͤrde , beygetreten werde —

Dagegen koͤnnte ich es nicht angemeſſen finden , der

Regierung einen Termin , z. B . bis zum naͤchſten Land⸗

tag , auzuberaumen ; denn kann von der Regierung , wel —

her die Beurtheilung der Ausfuͤhrbarkeit allerdings
zulommt , fruͤher entſprochen werden , ſo iſt es deſto
beſſer , indem unſererſeits die baldmoͤglichſte Ausfuͤh⸗
rung gewuͤnſcht werden muß .
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— Reg . Com . Staatérath v, Gulat : Was in der zwey⸗

j + ten Rammer zur Berathung gefommen , befhråntt fih

t ) auf die Grage : ob und welche Beguͤnſtigung in der

f ,
|

neuen Straßengeldordnung dem Landmann , welcher
D | feine Producte , und die zu Betreibung ſeines Gemer -

m
|

beg nóthigen Geråthfchaften und Materialien von einem

mo | Ort gum andern verfåhrt , gugefanden werden follen ?
j Unabhångig þiepon ift die Frage : ob , wenn De Stra⸗

jt ßenbaufrohnden aufhoͤren ſollen , alsdann jene Beguͤn —

r ſtigungen noh foribefehen folen , oder aufzuheben

i ſeyen ? *

sÉ v. Rettner : Seh glaube den Hauptgrund , waz

8 tum man wmånfhen muğ , die Aufhebung der Straßen⸗
n bau⸗ und uͤberhaupt der Staatsfrohnden noch zu ver⸗

u ſchieben , nicht bergen zu koͤnnen . Er beſtehet darin ?

jetzt zahlt das 100 fl. Steuercapital 19 kr . ; die Auf⸗

hebung der àlten Nbgaben mag 2 fr . beragen . Wer -

l den die fraglichen Frohnden aufgehoben , ſo kommen

n noch 2 Ér. Daja , dte Steuer erhoͤht ſich daher von

j 19 auf 23 kr . , ohne daß Ruͤckſicht auf die zu uͤberneh⸗

g menden Gteuerfhulden genommer if . Wie mwårven

a nun die Abgeordneten ju Haufe anfgenommen werden ,

— wenn fie eine ſolche Steuerhoͤhung mitbraͤchten Vor⸗

z bin it gefagt worden , eê fep der Wile deg Volks ,

weil ſich die zweyte Kammer ſo entſchieden habe .

è Meine Erfahrung ifi anders , bey einem groen Theile

der Bewohner des Neckarthals , wo ih von fråhern

3 Dienſtverhaͤltniſſen her noch Vertrauen genieße , habe

ih vernommen , wag auh . gang natůrlich ift , baf die

Aufhebang der Straßenbau und uͤbrigen Staatsfrohn -

den ſehr willkommen ſeyn wuͤrde , wenn ſie ſich nicht

auf die Erhoͤhung der Abgaben bedingt , unter dieſer

laͤſſigen Bedingung aber nicht gewuͤnſcht werde .

19 "
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Frhr . v. 8llenhardt : Er trete im weſent⸗
lichen dem Vorſchlage des Herrn geh . Hofraths Za⸗

chariaͤ bey , indem er nicht glaube , daß durch ein

wiederholtes , ausdruͤckliches Anſuchen Die Regierung
werde veranlaßt werden fónnen , fogleih , opne dè

fon angeordneten , aber noch niht vollendeten Vor —

arbeiten , und obne Erwågung der in ven Berhåltuif -
fen liegenden Bedenklichkeiten , einen Geſetzvorſchlag
uͤber dieſen Gegenſtand vorzulegen . Nur ſcheine es

ihm der Geſchaͤftsordnung gemaͤß, daß , da einmal ein

Antrag von der zweyten Kammer foͤrmlich mitgetheilt
worden ſey , im Beſchluſſe die Worte nicht beytreten, “
gewaͤhlt ,die im Commiſſtonsberichte und von Herrn
geh . Hofrath Zachariaͤ erwaͤhnten Betrachtungen und

Vorausſetzungen aber als Grund dieſes Nichtbeytritts
angefuͤhrt werden ſollten . Davon uͤbrigens , daß durch

die zu hoffende , kuͤnftige Aufhebung der Stra —

ßenfrohnden , die von der Regierung beabſichtigte , au —⸗

genblickliche Erleichterung der Landleute durch Modifi —
cation Der Straßengeldordnung folte ausgeſchloſſen
oder verſchoben werden , koͤnne wohl keine Rede ſeyn .
Was endlich die Erhoͤhung der Steuern betreffe , wenn

dieſe die Folge waͤre, ſchließe er ſich den Aeuſſerungen
des Herrn Landoberjaͤgermeiſters v. Kettner an .

FIFrhr. v. Tuͤrkheim : Ich ſtimme der vom

Herrn geh. Hofrath Zach ariaͤ vorgeſchlagenen Ant -

wort an die zweyte Kammer ohne Aenderung bey ,

denn es liegt ſchon darin die Erklaͤrung , daß man

dem Vorſchlage einer weitern Aufforderung an die

Regierunz nicht beytrete ; aber nur darum , weil die —

ſelbe ſchon die Verſtcherung gegeben hat , daß ſie ſich
mit Vorbereitung des Gegenſtandes beſchaͤftige, wel —

chen man ihr empfehlen wollte , und eine nochmalige
Bitte fuͤr jetzt doch nichts wei eres bewirken koͤnnte ,
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aS mas ſie ſchon von ſelbſt gethan hat , naͤmlich die

Anordnung der erforderlichen Vorarbeiten .

Wenn aber auch auf dem gegenwaͤrtigen Landtage

dem Landmann die durch Aufhebung der Straßenfrohn⸗

den zugedachte Erleichterung noch nicht verſchafft wer —

den kann , ſo kann man doch keineswegs ſagen , daß

dag , was ſeit 1819 gegen die Staatsfrohnden geſpro⸗

chen wurde , noch zu keinem Reſultat gefuͤhrt habe ,

und wir noch auf demſelben Punet ſtuͤnden . Denn es

iſt einſtweilen durch die uns im verfloſſenen Som —⸗

mer eroͤffnete Aufhebung der beſchwerlichen Militaͤr⸗

frohnden ſchon ein bedeutender Schritt geſchehen .

Deshaͤlb glaube ich , daß wir ung fuͤr jetzt bey

den von der Regierung erhaltenen Erklaͤrungen beru —

higen , und da weitere auf den naͤchſten Landtag ver⸗

ſchieben koͤnnen , indem wir fuͤrs erſte die Wirkun —

gen der vorgeſchlagenen Modificationen der Straßen —

geldordnung abwarten , welche dem Landmann willkom —

mener ſeyn werden , wenn ſie ausgefuͤhrt werden , als

eine Aufhebung der Straßenfrohnden ; ſodann dinſicht⸗
lich dieſer letztern der Regierung die erforderliche Zeit

zu den angeordneten Vorunterſuchungen laſſen , und

endlich auch beruͤckſichtigen , daß zu viele Vorſchlaͤge ,

welche eine Steuererhoͤhung veranlaſſen , namentlich die

Aufhebung der alten Abgaben und Uebernahme der

Bezirksſchulden , im gegenwaͤrtigen Augenblick zuſam⸗

mentreffen , als daß man alles auf einmal thun , und

jetzt ſchon auch noch den Betrag der Straßenfrohnd⸗
arbeiten auf die ſo druͤckenden Steuern uͤbernehmen

koͤnnte.

Reg . Com . Staatsrath v. Gulat : Gleichzeitig

mit dem Reſeripte an Dag Miniſterium des Innern

iſt auch ein Reſcript an das Kriegsminiſterium , wegen

Abſchaffung der Militaͤrfrohnden , erlaſſen worden , und
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es iſt die Einleitung getroffen , daß zu Deckung des noͤ⸗

thigen Koſtenbetrags in das Budget eine Poſttlon auf —
genommen werde , welche , wenn das Budget von der

zweyten Kammer hierher mitgetheilt ſeyn wird , zur
Sprache kommen wird .

Zachari aͤr Ich babe gegen den voin Herrn Staats⸗

rath Frhr . v. Zyllenhardt , vorgechlagenen Zuſatz
ſchlechterdings nichts einzuwenden . Ich habe nur deg -

wegen der Verwerfung des Beſchluſſes der zweyten

Kammer nicht ausdruͤcklich in meinem Antrage gedacht ,
weil dieſe Verwerfung ſchon darin liegt , daf die an
Se . Koͤnigliche Hoheit gerichtete Vorſtellung nicht im
Namen der Kammer unterzeichnet wird , und daher
die mildere Antwort / welche der Verwerfüns nicht . ge -
Dachte, unbedenklich au feyin feien .

Serpe p: Weffenberg : Gerade weil die Mez

gierung nah meiner . Ueberzeugung bey Der ganzen
Sache kein anderes Intereſfe , als das des ganzen
Volkes und Landes haben kann , finde ich es unbe —

denklich , daß dem Antag dér zweyten Saa bep

getreren werde ,

v. Kettner : Ich habe vorhin ſchon bemerkt ,
daß die 60,000 fl . welche die Abſchaffung der Stra -

ßenfrohnden koſten ſolle / nur ſo im Algemeinen hinge⸗
worfen ſind ; nirgends liegt elne gruͤndliche Berech⸗
nung vor ; Niemand hat ſich verbindlich gemacht , fuͤr
dieſe Summe die Straßen zu unterbalten ; ja fruͤher
bat man dieſelbe bis auf 500,000 fl . berechnet ; fuͤr
diefe Summe wird die zwehte Kammer nit in die

Abſchaffung einwilligen , denn die
Srundſteuer muͤßte

wenigſtens um 4 kr . erhoͤdt werden .
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v. Roͤtteck : Eben dieſe Bemerkung ſpricht fuͤr

f= die Abſchaffung der Straßenfrohnden . Mit - 6o/mf &

t koͤnnen wir eine Laſt abſchaffen , die jetzt wirklich mit

r einem Gewicht von 500,000 fl . auf das Landvolk

| druͤckt , weil die Frohndleiſtungen , ſo wie ſie jetzo Statt

finden , als wirklich ſo viel betragend berechnet ſind .

⸗ Uebrigens liegt , ich wiederhole es , niht nur ein alf

gemein hingeworfenes , ſondern ein beſt immtes und

— verbindliches Anerbieten wegen jener 60,000 fl. vor .

n Auch moͤchte ich den Herr Regierungscommiſſaͤr fra⸗

gen , ob , aud warum denn der hohen Regierung

mißfaͤllieg ſeyn koͤnne , den vereinten Wunſch beider

Kammern über dieſe Sache zu vernehmen ? — Wenn

die vor der Discuſſion gemachte Eroffnung den Zweck

hatte , den Beytritt der Erſten Kammer zum Antrage

der zweyten zu verhindern , ſo muß ich ſehr be —

dauern , daß ein , zwar in Formen freundliches , je —

doch der Sache nachtheiliges , naͤmlich die Unbefan —

genheit der Berathung aufhebendes , Mittel alſo

gebraucht worden .
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828*Reg. Com . Gtaatsrath v. Gulat : Auch die Ne -

gierung wuͤnſcht , wie ich ſchon wiederholt aͤuſſerte , die

Straßenfrohnden aufheben zu koͤnnen , und ich kann

nicht einſehen , wie man darin eine Befangenheit in

den Berathungen der Kammern erblicken kanun , went

die Regierung ſich fuͤr eine mit den Anſichten der

Kammeern uͤbereinſtimmende Ueberzeugung ausſpricht , und

ſich nur eine , auf jeden Fall noͤthige , gruͤndliche Unterſu⸗

chung uͤber die Frage vorbehaͤlt , ob bey den dermali⸗
gen Umſtaͤnden dem Unterthan , welcher an die Stelle

der Naturalfrohnden eine neue Geldleiſtung aufgeladen

werden ſolle , die Erleichterung auch wirkllch zu Theil

werde , die allein der Aufhebung dieſer Frohnden zum

Grunde üegt .
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Huf die vom hohen Pråfidium gehaltene tim -

frage wurde
)

1) Der Untrag der gwepten Kammer mit 13 ge
Ben 2 Stimmen ( w. Weffenberg und v.

Rotte ) verworfen ;
2) Dagegen der Voerſchlag des geh . Hofraths

Bachariå mit der Verbeſſerung des Frhrn .
v. Zyllenhardt mit 13 gegen 2 Stimmen
angenommen .

Hierauf wurde die Discuſſton Hber die Motion
beg Frhrn . v. Tuͤrkheim wegen Verwandlung
der den Gtandeg : und Grundherrn anges
wieſenen Entſchaͤdigungen in verzinsliche
Obligationen au portéur eroͤffnet :

Frhr . p. Falkenſtein : Es handelt ſich bey
dem vorliegenden Gegenſtande um zweyerley Intereſſen ,
naͤmlich um jeneg der betheiligten : Standes : und
Grundherrn , und dann um Dasjenige dee Staateg .
Das erſtere wurde von dem verehrten Herrn Berichts⸗
erſtatter in ein ſo klares Licht geſetzt , indem er die
Anſpruͤche der Betheiligten mit Gruͤnden des Rechts ,
der Billigkeit und der Staatsklugheit unterſtuͤtzte , daß
hieruͤber nichts mehr zu wuͤnſchen uͤbrig bleibt .

Ich erlaube mir daher , als Mitglied der Comz
miffion , nur noh ein paar Worte iber den zweyten
Punct , naͤmlich uͤber das Intereſſe des Staates :

Die in Frage ſtehenden Entſchaͤdigungen ſind in
Folge der ÇF. 13 und r der ÇConftitution, eine von
dem Staate åbernommene heilige Spud , eine unan -
taſtbare Verpflichtung .

€ g fann daher nihit gleichguͤltig , ſondern es

muß vielmehr hoͤchſt erwuͤnſcht fuͤr das Staatsintereſſe
fen , wenn ſich ein vortheilhafter Weg oͤffnet , um
derley Schulden abzutragen.
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13 Dieſes letztere aber kann nicht zweckmaͤßiger ge -

ſchehen , als durch die vorgeſchlagenen Rentenſcheine
au porteur , wenn man folgendes in Erwaͤgung zieht .

j . Erſtens folen diefe NRentenfheine zu 5 Proz

| cent verzinfet werden . Wenn eg jedoch dem Staate

g daran liegen follte ; , diefetben fogleih mit Bortheit ein -

te |
àulófen , fo darf er nur bey dem jegigen wohlfeilen

n Preife deg Geldes ein Anleihen zu - 3 oder 3a Proa

cent negociren , und Damit fann die obige Operation
n ſogleich geſchehen .
g Zweytens : Sobald einmal die beſagten Ren -

tenſcheine im Curſe , und daher ein Gegenſtand des

e Handels find , fo werden fie dag Shiffal aler Staats

Papiere Haben , fie werden fteigen oder fallen , je nade
dem guͤnſtige oder entgegengeſetzte Umſtaͤnde auf fie

) einwirken , und auch hier fann der Staat eine gute

L Gelegenheit benuͤtzen, und ohne Schwierigkeit eine vor -

theilhafte Finanzoperation bewerkſtelligen . Aber auch
abgeſehen davon , wird es wohl viele einzelne Faͤlle ge —

ben , wo Beſitzer ſolcher Rentenſcheine ihre Fonds in

Realitaͤten zu verwandeln , oder zu andern Zwecken zu

berwenden wuͤnſchen , und ſie werden ſich gerne einen

Verluſt gefallen laſſen , um zu ihrem Capital zu gelangen .
Dritens : Endlich beſitzt der Staat ohne Zweifel noch

Domaͤnen , welche entweder zu koſtſpielig in der Admi⸗ —

niſtration ſtehen , nicht ſchicklich gelegen ſind , oder

wie immer ſich nicht zur vortheilhaften Benutzung fuͤr
denſelben eignen . Wie leicht kann nicht hier mancher

vortheilhafte Verkauf ſolcher Domaͤnen gegen Einloͤ —

ſung der fraglichen Rentenſcheine zu Stande kommen ?

Alle dieſe Gruͤnde ſind es , womit ich den Com⸗

miſſionsantrag noch insbeſondere zu unterſtuͤtzen mir

erlaube .

Y Rotteck : Obſchon ich den , in der Beſpre —
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dung befindlichen , Antrag nach ſeiner Hauptidee fuͤr
zweckmaͤßlz und wohlbegruͤndet erkenne , und obſchon
ich namentlich das dagegen angeregte Bedenken , mwez

gen der Lehns⸗ oder fideicommiſſariſchen Ei —⸗

genſchaft derjenigen Gefaͤlle , wofuͤr die Rentſcheine
zur Entſchaͤdigung dienen , fuͤr durch aus nichtig ,
nåmlih nah unferem , Dem GStandpunct Der Land -

ftånde , denen die Curatel der Fideicommiſſe keines —⸗

wegs obliegt , halte : ſo kann ich doch nur unter einer

zweyfachen Clauſel oder Beſchraͤnlung fuͤr die

Genehmigung der Motion mich erklaͤren , und halte
mich fuͤr verpflichtet , ſolche Clauſeln auszuſprechen , damit
ich nicht als ſtillſchweigend dasjenige billigend erſcheine ,
welches zu mißbilligen die Conſequenz der Principien
von mir erheiſcht .

Ich glaube naͤmlich zuvoͤrderſt , daß bey Berech —
nung des Geldwerths einer Forderung ein Unterſchied

zu machen iſt zwiſchen ſolchen Renten oder Gefaͤllen ,
welchen neben der Schuldigkeit der jaͤhrlichen Leiſtung

auch noch eine harren de Capitalſchuld zum Grun —

de liegt , und jenen , bey welchen ſolches nicht der

Fall iſt . Ich habe ſolche Anſicht ſchon bey der im

Jahr 1820 gepflogenen Verhandlung uͤber den billig

zu beſtimmenden Abloͤſungsertrag von perſoͤnlichen Her⸗

renfrohnden entwikelt . Eine zu bezahlende Jahres —
rente , deren Schuldner das Capital derſelben zu be —

zahlen niemals kann angehalten werden , welcher daher
von aler HBerbindlichfeit frey wird , ſobald aus irgend
einem Grund , fruͤher oder ſpaͤter , die jaͤhrliche Ver —

bindlichkeit aufhoͤrt , iſt weniger werth , als eine

ſolche , deren Schuldner entweder durch Aufkuͤndung des

Glaͤubigers zur Capitalsentrichtung kann gezwungen

werden , oder der doch , wenn er auch hundert und

zweyhundert Jahre lang ſie entrichtete , dennoch fort⸗
waͤhrend die derſelben entſprechende Capitalſumme —s
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alg eine wahre Shul fich ' aufliegen hate Der Werth
der eren Rente it um- fo grófer oder Fleiner ,

je laͤnger oder kuͤrzer die wahrſcheinliche oder nothwen —

dige , verſicherte Fortdauer derſelben iſt , und kann

ſelbſt da , wo man ſolche Fortdauer als eine Uunend⸗

liche annaͤhme , nie voͤllig den Werth einer auf -
kuͤndbaren Capitalſchuld erreichen .

Die laͤngere oder kuͤrzere Fortdauer der wirklich
beſprochenen Renten nun , und insbeſondere des anzuer⸗

kennenden rechtsguͤltigen Anſpruchs auf jene Gefaͤlle ,

welchen ſie als Erſatz ſubſtituirt ſind , haͤngt von vie —
len innern und aͤuſſern Umſtaͤnden , ſie haͤngt vom

Strom der Geſchichte ab , und mag nach ſub—⸗

jectiven Anſichten groͤßer oder kleiner angenommen ,

und hiernach auch der Capitalwerth derſelben hoͤher
oder niedriger geſchaͤttt werden . Es iſt daher der

Werth ſolcher Renten auf keinem Fall ſo hoch , als

das einer gleichen Zinsquote entſprechende Capital ,
ſondern niederer , und zwar in dem Maaße nie —

derer anzuſetzen , als die Eigenſchaft der Gefaͤlle ,

wofuͤr die Renten zur Entſchaͤdigung dienen , oder an de⸗

re Umſtaͤnde ihnen eine laͤngere oder kuͤrzere Dauer

zu verheiſſen ſcheinen . Die Beſtimmung des eigent —
lichen Maaßes wuͤrde alſo fuͤgllch einer zwi ſſcchen den

Betheiligten und der Regierung zu pfiegen -
den camo fodann der Genehmigung des Landtags zu

unterwerfenden Verhandlung zu uͤberlaſſen ſeyn .
Schon vorhinein , und nach einem ganz allgemeinen ,
fuͤr alle Renten gleichen Fuße , oder gar nach einem , die

Renten den eigentlichen Capitalzinſen gleüchſt el—
len den , Fuße es zu thun , ſcheint mir der Stellung

dieſer hohen Kammer , und den obwaltenden Verhaͤlt —

miſſen durchaus unangemeſſen . Ich ſtimme daher
auf Verwandlung der Renten in Obligationen an por -
eur , jedoch nach einem , erſt durch geſonderte Verhand⸗
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lung gwifhen der Regierung und den NRenteninpabern 7

au beftimmenden , und fodann der Genehmigung deS
|

d

Landtags 3u unterwerfenden , Fuße .
Meine zwepte Betrachtung bezieht fich auf ein

im Commiffiongberihte angefûbrtes Motiv der Wilk J
fahrung , naͤmlich auf das dem Standes - und Grund⸗ ji
herren zugeſchriebene „ Ver dienſt einer auf dem ge⸗— in

genwaͤrtigen Landtage geſchehenen theilnehmenden Foͤr⸗ fc
Derung deg grofen Werfeg einer neuen Gemeinedord - ti

nung ! — ” 4
Niemand . lebhafter alè idh erfennt das grofe b

Verdienſt , welches zumal der hochverehrte Herr Be — ch
richtserſtatter durch ſeinen lichtvollen und gruͤndlichen e!

Bericht fich um: die Wiſſenſchaft , und um die practi - 3
fhe Settelung eines Gemeindegefegeg erworben ; aber

nicht in der Eigenſchaft als Grundherr , ſondern als ò

Mitglied der Erſten Kammer , als erleuchteter Forſcher , ei

als Kundiger , hat er es gethan ; und ſo hoch man ?

die Verbeſſerungen anſchlage , welche die Gemeindeord⸗ g

nung in dieſem Saale in Bezug auf die einheimi — ol
fhen Berhåltnife der Gemeinden und auf jene gun 9
Staat erfahren ; fo wird doh kein Grundherr be — z

haupten , oder eingeſtehen , daß auch in Ruͤckſicht der t

auf dag Jnterefe der Grund - und Gtandesher - w

ren ſich beziehenden Punete ein ſolches Verdienſt um b

die Gemeinden erworben oder erftrebt worden el

fey . 8

Darum þåtte ih gewminfht , dag der Herr Bez b

richtserſtatter ſich dieſer , zur Gache ohnehin niht ge - è

prigen , vielmehr den Gtandpunet ihrer Berathung d
verruͤckenden , Lobpreiſung enthalten , und mich dadurch f

nicht in den Fall geſetzt haͤtte, von derſelben mich los⸗ b

zuſagen . d

Uebrigens wiederhole ich meinen Antrag auf An⸗ €

nahme der Motion mit Hinweglafung der darin vort R
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kommenden Beſtimmung uͤber den Capitalwerth
der fraglichen Renten .

Frhra v. Tuͤrkheim : Da der Herr Berichts⸗

erſtatter ſich in ſeinem gehaltvollen Vortrage blos auf

jene Gruͤnde beſchraͤnkt hat , welche fuͤr den Vorſchlag
in Beziehung auf die gerechten Anſpruͤche der Ent —

ſchaͤbdigungsberechtigten ſprechen , hinſichtlich jener Mo—⸗

tive aber , welche denſelben aus dem Geſichtspunct des

fmanziellen Staatsintereſſes empfehlen , auf die Ber -

handlung im Jahr 1820 verwieſen hat , welche man —

chem verehrten Mitgliede der Kammer vielleicht nicht

errinnerlich iſt , ſo erlaube ich mir dieſe letztere kurz

zu wiederholen .
Es iſt fuͤrs Erſte im Allgemeinen bemerkt worden ,

daß jede auf den Staatseinkuͤnften haftende Rente in

eine Form gebracht werden ſollte , welche ihre ſucceſſive

Tilgung moͤglich macht , indem ihr Capitalwerth aus —

gedruͤckt wird , — ferner wurde angefuͤhrt , daß auch
ohne vor der Hand eine beſtimmte Summe zur Til —

gung anzuweiſen , ſich doch ſchon von ſelbſt durch die

Verwandlung der Entſchaͤdigungsrenten in Obligatio —⸗
nen einige wohl zu benutzende Tilgungsmittel erzeugen

wuͤrden ; namentlich wuͤrden diefe Obligationen auch

bey der gewiſſenhafteſten Verzinſung im Curs ſchon

etwas verlieren , wozu ſchon die Errinnerungen an ihren

grundherrlichen Urſprung etwas beytragen werde , und

bier waͤre alſo ein Fall , wo die Staatsfinanzen auch

einmal eine kleine Speeulation auf den Zeitgeiſt ma —

hen koͤnnten , wether ihnen doh bigher nur Ged ge -

koſtet hat . — Den augenſcheinlichſten , gleich zu Ge —

bot ſtehenden , Gewinn koͤnnte aber die Staatskaſſe da —

durch ziehen , daß ſie die im zwanzigfachen Betrag
Capitalifirte oder in fånfprocentige Obligationen ver -

wandelte Renten mit Geldern eintógte ; welche fie jegt
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au q ober weniafeng gu 4/2 Procent Zinſen erhalten
i

fann , fo dafi alfo , obne einen Cursverluſt der Obli — t

gationen in Anfehlagizu bringen , an den , nach dem

Grand de Jahres 1820 auf 65,000 fl . jaͤhrlich be —

rechneten , Entſchaͤdigungen durch dieſe Operation ſchon
13,000 fl . oder 6500 fl. gewonnen wuͤrden . End⸗

|

$

lih wurde bemerkt , daß durch den Austauſch ſolcher
d

Obligationen oder MNentenfheine gegen einzelne , dem | b

Staat weniger nuhbare , manem Entfehådigunggbes
| fi

rechtigten aber befer gelegene , Domånenparzelen in x

vielen Fållen eine noh grófere Differenz der Zinfer
gleicher Capitalanfchláge gewonnen werden koͤnnte .

: Auf die Bemerfungen Des Herrn Hofraths v. 9

Rotteck erwiedere ich nur Eines . Der Unterſchied
—

zwiſchen einer bloßen Rente , welche unabloͤslich ift ,
d. h. deren Capital nicht zuruͤckverlangt werden kann , s

und zwiſchen einer eigentlichen Capitalſchuld iſt ganz ò

richtig , aber geràde darin liegt das Beſchwerende fuͤr
b

die Entſchaͤdigten , daß man ihnen fuͤr Gefaͤlle , welche
v

als Appertinenzien ihrer Grundherrſchaften mit dlieſen
veraͤußerlich waren , und nach dem fruͤhern hohen
Werth ſolcher Herrfhaften zu einem 3 oft nur 2 %
Procent tragenden Capital angeflagenund verfauft wur -

den , jegt nur Renten in Form eines praecariums an⸗ h
| weifen mwil , Zu legteren , — einem praecariam — fol - ;| ílen diefe Renten vollends durh die Hindeutung auf

den Strom der Beit und die Ungewiğheit ihrer Dauer f

gemacht werden . Mein derjenige — hier der Staat —

der eine vorhin gefeglich anerfannte Yntrade gegen

Entſchaͤdigung hinwegnimmt , hat dadurch fuͤr ſich ſchon
die rechtliche Fortdauer ausgeſprochen , und kann nichts
fuͤr die Wandelbarkeit ſeines eigenen Willens oder

Rechtsgefuͤhls in Abzug briugen , und wer den Eigen —
thuͤmer einer Sache der Gefahr des Verluſts durch
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einen Dritten oder durch ein Naturereigniß ausgeſetzt

laſſen will , muß ſie ihm nicht abnehmen .

Srhr : v. Falfenftetns ndem ih dem Frhrn .
v. Tuͤrkheim beyſtimme , muß ich bemerken , daß

gerade auch das Staatsintereſſe es zu ſordern ſcheint ,

daß man nicht bey der Beſtimmung der Renten ſtehen

bleibe , nur wenn ſie einen Capitalwerth haben ; koͤnnen

ſte Gegenſtand des Handels und der Finanzoperationen

werden ,

Bahari : Jh - bin fef uͤberzeugt, daß der

von mir erſtattete Commiſſionsbericht das Schickſal

aller menſchlichen Dinge theile — nicht vollkommen

zu ſeyn . Ich glaube jedoch den Tadel , welchen der

Herr Hofrath v. Rotteck gegen dieſen Bericht aus —

zuſprechen fuͤr ſeine Pflicht gehalten hat , ſchon dadurch

beantworten zu koͤnnen, daß ich die angefochtene Stelle

vorleſe , das Urtheil der hochverehrlichen Verſamm —

lung anheimſtellend . ( Der Redner verlas hierauf jene

Steffe . )

Frhr . v. Tuͤrkheimt Ich will nur alé Nach -

trag noch ein Beyſpiel anfuͤhren , wie ein kleinerer Staat

in aͤhnlichem Galle gegen die Entſchaͤdigungsberechtig —
ten gehandelt hat . Im Kanton Bern iſt neulich eben⸗

falls eine Entſchaͤdigung fuͤr eingezogene grundherrli —

che Rechte decretirt worden . Dieſe iſt aber ſogleich
in Capital angewieſen worden , und zwar , ſo viel ich

weiß , in einem ſehr liberalen Anſchlag , naͤmlich im

fuͤnf und zwanzigfachen Betrag capitaliſirt . So hat

dieſer Staat , ohne unſere Hilfsquellen zu beſitzen , die

Meliorationskoſten ſeiner Staatseinrichtungen ſelbſt zu

zahlen gewußt , ohne ſie auf Einzelne zu ſchieben .

8
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Frhr . v. Gemmengen - Preſtenek beſtaͤtiget
dieß aus Schweizer Blaͤttern .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein ,
ſchließen Sich dem Commiſſionsantrage , der aufs gruͤnd⸗
lichſte ausgefuͤhrt ſey , vollkommen an , mit dem Be —

merken , daß Sie denſelben fuͤr billig halten .

Bahari : Unbefhadet der Achtung , die ich
einem jeden Antrage eines Mitgliedes der Kammer

ſchuldig zu ſeyn glaube , kann ich doch den , von dem

Herrn Hofrath v. Rotteck gemachten , in practiſcher
Beziehung nicht fuͤr erheblich halten . Nicht auf den

Fuß , nach welchem die auszuſtellenden Schuldverſchrei —
bungen zu verzinſen ſind , ſcheint mir etwas anzukom⸗
men , ſondern auf den Maaßſtab , nach welchem die

Renten capitaliſirt werden ; und dieſer iſt und bleibt

ein Gegenſtand der freyen Uebereinkunft .

v . Rotteck : Es iſt wahr , bey den erſt kuͤnftig
zu beſtimmenden Renten koͤnnte man die Summe der

Rente und den Fuf ihrer Capitalifirung gegen einander

ausgleichen ; aber bey den fhonn beftimmten , jegt
fon vorhandenen , Renten bleibt nur noh die

Capitaliſirung uͤbrig.

Zachariaͤ : Auch bey den noch auszumittelnden

Entſchaͤdigungen ſcheint mir derſelbe Fall einzutreten .
Allemal iſt die vorlaͤufige Frage die : Wie hoch ſoll

ſich das verzinsliche Capital belaufen ?

v. Rotteck : Es ſcheint , der verehrte Redner

habe mich mißverſtanden , oder ich Ihn . Mein gan -
zer Antrag hat ja blos die Capitaliſirung der

Renten zum Gegenſtand , alſo den procentigen An —
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zet fchlag , wornach diefelbe geſchehen fol ; niht den
Fuß der Verzinſung des hiernach ausgemittelten

Capitals . Ich ſage z. B . der zwanzigfache Be —

n; trag einer auf ¿weifelhafter Bafi beruhenden Mente ,

er, welche etwa wegen — — Frohnden oder Zehn⸗
ten zu bewilligen waͤre — iſt ein zu hoher Capitaliſi —

rungs - Fuß . Ich wuͤrde fuͤr ein Zehntrecht , oder fuͤr

ich eine perſoͤnliche Frohnd nicht das Zehn ſach e ihres

jer gegenwaͤrtigen Jahresertrags zahlen . Die Verzinſung
m Deg piernachh gefundenen Capitals if fodann wieder

yer ein andere , bon dem erten unabhängiges , Gefehåft .

en Uebrigens habe ich hier blos eine Idee anre —

ei⸗ gen , keineswegs dem im Allgemeinen zweckmaͤßi⸗
u: gen Antrage mich widerſetzen wollen . Ich werde fuͤr

denſelben ſtimmen , wenn auch die von mir vorgeſchla⸗
pi

gene Modification folte verworfen werden .

Frhr . v. Falkenſtein glaubt , daß man Feinen

ig gerechtern und ſicherern Weg gehen koͤnne, als den das

et Landesgeſetz ſelbſt vorſchreibe , naͤmlich die Beſtimmung

er des landlaͤufigen Zinsfußes zu 3 Procent .

tzt Auf die von dem Hohen Práfidium gehaltene
ie Umfrage wurde

1) der Vorſchlag des Hofraths v. Rotteck mit 12

gegen 3 Stimmen verworfen ,

p 2 Dagegen der Antrag der Commiffion einhellig
`

angenommen ,
of

Hierauf wurde dié Digcuffion Åber die Motion

Sr . Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten v. Loͤwenſtein ,

á wegen Unterſtützung des landwirthſchaft —

lichen Vereins zuEttlingen aus Staats mit-
er teln eroͤffnet —

1

Fror . v. Falkenſtein : Ackerbau und Handel

Protokolle der 1. Kammer aAr Bd. 16
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ſind die Grundlagen des Wohlſtandes der Staaten , und

es war von jeher das eifrige Beſtreben aller kluͤgen

Staatsmaͤnner , dieſe beiden Gegenſtaͤnde einer beſondern

Aufmerkſamkeit zu wuͤrdigen , und ihren Flor auf alle

moͤgliche Weiſe zu beguͤnſtigen .
Wir leben in einem Lande , wo der Ackerbau und

der Handel mit deſſen Producten ganz vorzuͤglich durch

die Natur und oͤrtlichen Verhaͤltniſſe beguͤnſtiget werden .

Hierin liegt wohl der maͤchtigſte Beweggrund , um dieſe

vorzuͤgliche Quelle des Nationalwohlſtandes nicht un⸗

beachtet zu laſſen , ſondern ihr immer mehr Nahrung

und Zufluß zu verſchaffen , beſonders in einer Zeit , wo

die finanziellen Kraͤfte der Staatsbuͤrger ſo ſehr in An⸗

ſpruch genommen werden .

Seitdem die Landwirthſchaft zu einer Wiſſenſchaft

erhoben wurde , und ſie aufgehoͤrt hat , blos ein mecha⸗

niſches , gedankenloſes Getriebe der arbeitenden Claſſe zu

ſeyn , ſeit dieſer Zeit waren es die oͤconomiſchen Geſell —

ſchaften , welche ganz vorzuͤglich zur Verbreitung und

Vermehrung gemeinnuͤtziger Kenntniſſe in dieſem Fache

beygetragen , welche neues Leben und Gedeihen hinein —

gebracht haben .

Hieruͤber liefern uns bereits alle unſere Nachbar —

ſtaaten die unwiderlegbarſten Beweiſe .

Der Ettlinger Verein zeichnet ſich in dieſer Wirk —

famfeit befonderg dure feine reinpractifehe Tendenz aug

Derſelbe ſteht bereits mit allen auswaͤrtigen landwirth⸗

ſchaftlichen Geſellſchaften in Verbindung , uud hat ſo —

wohl von daher , als mittelſt eigener Verſuche , durch

ſein Geſellſchaftsblatt ſchon ſo viele nuͤtzliche Kenntniſſe

und Entdeckungen in das Publicum gebracht .

Derſelbe verdient daher unter dieſen Umſtaͤnden ,
und befſonders in der weiteren Ruͤckſicht , daß aus dem
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nd Felben eine uͤberaus vortheilhafte Landesanſtalt gebildet

en werden fann , eine befondere Aufmerkſamkeit und Pflege ,
rn und es waͤre gewiß Schade , dieſe zarte Pflanze des

le Guten zu Grunde gehen zu laſen .
Dieſe erlauchte Verſammlung þat in ihrem raſtlofen

nò Bemühen fúr dag öffentliche Wohl noh niemals Ge,
h ſuche um Unterſtuͤtzung gemeinnuͤtziger Anſtalten unbe —

N, achtet gelaſſen , und da es ſich hier nur um eine ſehr

eſe maͤßige Aushuͤlfe handelt , ſo darf die Commiffion um
in⸗ ſo zuverſichtlicher hoffen , daß ihr Antrag kein J
ng ges Schickſal haben werde :

vo

n Do Eel Durchlaucht/ der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein:
Zur weitern Unterſtuͤtzung meiner Motion , auf eine Aus⸗

aft huͤlfe fuͤr den landwirthſchaftlichen Verein zu Ettlingen
az aus Staatsmitteln , und in Beziehung auf das , was

zu der daruͤber erſtattete Commiſſionsbericht enthaͤlt , er⸗

laube ich mir , als Proponent , hier noch einige nachtraͤg⸗
nd liche Bemerkungen .

he Beynahe in allen civiliſirten Staaten ſinden wir in

w ünfern Zagen Vereine , welche in der Abſicht entſtanden
ſind, um die Induſtrie , den Ackerbau und die Landoͤco⸗

w- homie uͤberhaupt moͤglichſt zu heben , und zu einem hoͤ⸗

hern Grade von V zollkommenheit zu bringen .

rf- Ueberall genießen dieſe Inſtitute nicht nur den

8 : Shug des Gtaats , dem fie angehóren , fondern fie er —

h⸗ freuen ſich auch beynahe durchgaͤngig einer mehr oder

ſo⸗ weniger großen Unterſtuͤtzung von Séite deſſelben .
H England , Frankreich , Oeſterreich , Preußen und

ſſe mehrere andere Staaten liefern uns Beyſpiele davon ;

—* auch Holland hat erſt ganz neuerdings dem Be —

duͤrfniß der Zeit gehuldigt , indem die Regierung ein

m | 16 *
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bedeutendes Areal an Kron - Domaͤnen zu landwirth⸗

ſchaftlichen Zwecken angewieſen hat .

Es duͤrfte vielleicht nicht unintereſſant ſeyn , hier ,
in gedraͤngter Kuͤrze , einen fluͤchtigen Blick auf das zu
werfen , was in den verſchiedenen , oben bezeichneten
und andern Staaten , in Hinſicht auf Verbeſſerung der

Landwirthſchaft neuerdings geſchehen iſt .

Landwirthſchaftliche Vereine werden gegenwaͤrtig
mehr und minder von Staatswegen unterſtuͤtzt : in Eng

land , Oeſterreich , Preuſſen , Baiern , Frankreich , Hol⸗
land , Wuͤrtemberg , Sachſen und Naſſau .

Unter alen diefen Staaten leuchtet befonderg € ng
Land Hervor , wmelheg grofe Summen auf die Unter

nehmungen des beruͤhmten Sinchair , eines Ehren —

mitglieds des hieſigen Vereins , verwendete . Die Lond —

ner Agriculturgeſellſchaft hat auch durch die von dem

Parlamente verwilligten Summen Wunder gewirkt , und

die Agricultur auf jene Stufe erhoben , auf der ſie die

Bewunderung der Welt errungen ! — In des beruͤhm —
ten Thaers Schriften ſind die Beweiſe von dem hier
Angefuͤhrten enthalten . Sie , die groͤßtentheils nur

eine Bekanntmachung der Protokolle jener Geſellſchaft
ſind , haben in Deutſchland das Licht in der Agricultut

angezuͤndet ; — und das Thaeriſche Syſtem groͤßten⸗

theils gegruͤndet .
Die Thaeriſche Anſtalt ſelbſt Lehranſtalt , und Cen⸗

tralpunet eines Vereins , wurde durch den preußi⸗
fhen Staat botiri . Die großen Guͤter , die hier zum
Betrieb einer Muſterwirthſchaft und zu Verſuchen die —

nen , ſind vom Staate hergegeben .

In Baierndwird die , mit dem landwirthſchaft⸗
lichen Verein verbundene , ſo hoͤchſt zweckmaͤßige, Praͤ⸗
mienanſtalt vom Staat unterhalten . Auf Anſchaffung
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iĝ
neuer , zweckmaͤßiger Inſtrumente , auf Vertheilung von

Såmereyen u. fe w. Mancheg verwendet .

In Wuͤrtemberg iſt es derſelbe Fall . Gegen -

waͤrtig iſt in Stuttgart ein eigener Redakteur fuͤr die

r Landblåtter Des Bereing vom , Staate theuer bezahlt . —

ot Auch hier werden die Auslagen fuͤr Praͤmien und Land⸗

wirthſchafts⸗Feſte aus der Staatskaſſe beſtritten .

tig
In Şranfreich bat der Gtaat in einem : jeden

g
Departement ein Grundſtuͤck zu Anſtellung von Ver ſu⸗

H hen angeſchafft , in welchem , nach Art des hieſigen Ver⸗

eing , die comparativen Berfuche Statt finden ,

Sn Oefkerreidh find die Sammlungen der Wies

2 ner Geſellſchaft , deren Praͤſident ein Prinz vom Haus
j

iſt , aus Staatsmitteln beſtritten .

In Sachſen beſitzt die Geſellſchaft ein großes

Rittergut , welches der Staat zum Behufe ihrer Arbei⸗

ten abgetreten hat .

In Naffau ſind ebenfalls Kammerguͤter zu die⸗

é
fem Behufe abgetreten worden .

ok
Wer zweifeln wollte , daf die Landwirthfhafts -

a Vereine der Staatsunterſtuͤtzung wuͤrdig ſeyen , wuͤrde

ſeine Belehrung in den Schriften eines Thaer ,

y
Schmerz , Sellenberg ,deg Arthur Young , de $

i Sinclair , Dazzi , und fo vicer andern erlaud tez
ten Månner finden , zu denen der verforbene grofe

s
Staatsminiſter , Går von Hardenberg , gerechnet

9 werden muß , der ſich oͤffentlich dafuͤr ausgeſprochen ,

ik und die Nothwendigfeit der Einführung landwirthſchaft⸗
fos

licher Bereine in den preufifhen Staaten , in einem

unvergeßlichen Culturgeſetze , niederge ſchrieben hat

ft ;
Beyfuͤgen muß ich hier noch , was das Koͤnigreich

he
Wuͤrtemberg betrifft , daß die Poſition auf dem dorti —

gen Budget : „fuͤr landwirthſchaftlich e Zweckhe“
ng
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31,968 fl . 55 kr . betraͤgt ; wovon jedoch vor allen Din —

gen wieder 10,000 fi . in Abzug kommen muͤſſen, welche

auf die Gründung einer Colonie , Namens Otten ho fr
fúr zuruͤckkehrendeAusgewanderte , verwendet wurden ;

ein Gegenſtand , der ſich nicht recht zu befagter Rus |brif eignet ; und dann moͤchte auch der zweyte große |
i Poften von 18,400 f . — fúr: dag Inſtitut zu Hohen⸗
0 þeim pier wegfallen dürfen , da daſſelbe mehr als eine

Erziehungsanſtalt fuͤr junge , angehende Landwirthe , an —

zuſehen iſt , ſomit eine andere Tendenz , als das hie —

ſige landwirthſchaftliche Inſtitut hat , und daher nicht
in dieſelbe Kategorie kommen kann . — Dennoch aber

bleiben immer noch fuͤr eigentliche landwirthſchaftliche
Zwecke 3568 fl. uͤbrig; wovon 2% ungefaͤhr auf die Cen⸗

tralſtelle zu Stuttgart , und zu landwirthſchaftlichen
Feſten verwendet werden ; folglich zufaͤllig dieſelbe
Summe ausmacht , welche ich zur Unterſtuͤtzung unſers
Vereins , in Vorſchlag gebracht hatte .

Wenn ich nun gleich gewuͤnſcht haͤtte — um auf
den eigentlichen Gegenſtand meines Vortrags wieder
zuruͤckzukommen — daß die Commiſſton meinem An⸗
trage auf eine jaͤhrliche Unterſtuͤtzung von 3500 fl. aus

der Staatskaſſe haͤtte beypflichten koͤnnen und wollen ,
|

fo konnte ich doch die Wichtigkeit der Gruͤnde , welche
die ſelbe beſtimmten , einen , von dem meinigen abwei -
chenden und dahin lautenden , Antrag zu machen :

„ Zur fernern Erhaltung des Inſtituts des land —

wirthſchaftlichen Vereins , entweder eine ange⸗
meſſene , als jaͤhrliche Unterſtuͤtzung , in das Budget
mit aufnehmen zu laſſen ; o der aber dem gedach⸗
ten Inſtitut , von einer dazu ſchicklichen Domaͤne ,
ein angemeſſenes Areal von Grundſtuͤcken , verbun —

den mit einem , zur Aufbewahrung und Manipu —
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lirung der hierauf erzeugten Producte , angemeſſe —

nen Locale zur einſtweiligen unentgeltlichen Be⸗
nutzung uͤberlaſſen zu wollen, “ i

nicht verfennens und fah mih Daher veranlagt , mid
der in vorſtehendem Commiſſionsantrage enthältenen

Alternative vorlaͤufig anzuſchließen . — Mir iſt bey der

Sache hauptſaͤchlich nur darum zu thun , daß das

Gute geſchehe , daß der Verein noch ferner erhalten ,

und daß ihm zugleich die Ausſicht geoͤffnet werde ,

kuͤnftig zu einer Staatsanſtalt nach den Grundzuͤgen
erhoben zu werden , wie ſolche ſchon im Jahr 1819 wor⸗

laͤufig beſchloſſen worden ſind , und worauf auch Ee
Commiſſtonsbericht ſeinen Antrag ſtellt .

Sollte aus dem gegenwaͤrtigen Privatverein in Der
Folge eine wirkliche Landesanſtalt entſpringen , ſo wuͤrde

das bisherige edle Beſtreben des Vereins nach groͤße⸗

rer Vervollkommnung in der agronomiſchen Kunſt , und

nach einer nuͤtzlichen Wirkſamkeit , bey einem auf diefe

Weiſe erweiterten Wirkungskreiſe , ſich erſt recht leben —

dig darſtellen , und ſich in dem vortheilhafteſten Lichte

zeigen.
Hierbey kann ich den Wunſch nicht unterdruͤcken :

daß unter der gehoͤrigen Vorausſetzung , daß ſich der

Verein einer Huͤlfe von Staatswegen zu erfreuen ha —

ben , und kuͤnftig zu einer Staats - Anſtalt erhoben wer —

den ſollte — nach dem Beyſpiel von Baiern und Wuͤr⸗

temberg , in der Folge auch bey uns bandwirth⸗

ſchaftliche Feſte eingefuͤhrt , und Praͤmien dabey

ausgetheilt werden moͤchten , indem ich dafuͤr halte ,

daß ſolche den Eifer des Landmannes und gebildeter
Oekonomen und Guaͤterbeſitzer , zum weitern Fortſchrei⸗

ten in den verſchiedenen Zweigen der Landóconomie , uns

gemein anfeuern und beleben , und namentlich auch die
—
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Viehzucht , dieſen groͤßten und ſolideſten Reichthum der

ackerbauenden Claſſe , in kurzer Zeit auf einen weit bò -
hern Grad der Vollkommenheit , als bisher , bringen
wuͤrden. i

Den groͤßten Beweis ſeiner Nuͤtzlichkeit aber wird
das in Frage ſtehende Inſtitut des landwirthſchaftlichen
Vereins erſt alsdann darthun koͤnnen, wenn daſſelbe
mit dem in Freyburg beſtehenden polytechniſchen In⸗
ſtitut in Verbindung treten , ſeine Erfahrungen gegen
die der erſtgenannten Anſtalt augtaufchen , diefe Erfah -
rungen practiſch ins Leben einfuͤhren , und auf dieſe
Weiſe , gemeinſchaftlich mit jenem Inſtitute , die vater -

laͤndiſche Induſtrie moͤglichſt heben wird ; deren Bele —

bung bey den gegenwaͤrtig ſo ſchwierigen Handels —
verhaͤltniſſen , unſere groͤßte und angeſtrengteſte Auf —
merkſamkeit erfordert , und eine unſerer wichtigſten Sor⸗
gen ausmachen muf .

Frhr . v. Weſſenberg : Indem ich den Antraͤ⸗

gen der Commiſſion auf Unterſtuͤtzung des landwirth⸗
ſchaftlichen Vereins in Ettlingen ſehr gern in der ſichern
Erwartung beyſtimme , daß dieſer Verein recht bald zu
eines allgemeinen Landeganftalt merde erhoben werden :

fo erlaube ich mir - vorzufhlagen , dag diefe Erwartung
in dem Beſchluß der hohen Kammer beſtimmt ausge —
druͤckt , und deshalb ein Beyſatz eingeruͤckt werde .
Nach meiner Anſicht liegt es naͤmlich in der Natur
der Sache , daß die Bewilligung von Beytraͤgen aus
der Staaskaſſe an eine Anſtalt nur inſofern angemeſ —
ſen ſey , als dieſe Anſtalt die Wohlfahrt des ganzen
Landes befoͤrdert , ſie mithin geeignet iſt , zur allgemei —
nen Staatsanſtalt erhoben zu werden .

a-
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Baļhariå : Yh- habe bdie Ehre , Mitglied des

landwirthſchaftlichen Vereins zu Ettlingen zu ſeyn .
Und daich mih zu ſchwach fuͤhle , meinen Dank durch
die That zu bezeigen : fo fey eg mir erlaubt , ihn wes

nigfteng durch Worte , durch die Empfehlung deg

vorliegenden Antrages an den Tag zu legen . Yh merde
ibn jedoch nur von Geiten des Rechts zu průfen verz

ſuchen.
Ich habe allerdings ein Vorurtheil gegen Vor —

ſchlaͤge, welche darauf abzwecken , Anſtalten fuͤr die

Volksbildung , oder fuͤr die Befoͤrderung des oͤffentli —
hen Wohlſtandes aus Staatsmitteln zu unter —

ſtuͤtzen.

Jedoch , ſo wie ich ſchon ſo vieles als Mitglied
dieſer Verſammlung gelernt habe , ſo habe ich mich
&uch dayon mehr und mepr dberzeugt , daf gar Man -

hes , wag von einen grofen Staate gilt , niht eben

ſowohl auf einen kleinern anwendbar iſt . Sn einem

großen Staate gibt es eine groͤßere Zahl von Ca —

pitaliſten , durch deren Zuſammentritt Anſtalten je —
ner Art auch ohne Beyhuͤlfe des Staates gedeihen
koͤnnen. In einem kleinern muͤſſen Alle zuſammen —
treten , um denſelben Zweck zu erreichen .

Die Frage iſt alſo nur die : ob der landwirth —

ſchaftliche Verein zu Ettlingen dem Staate Vortheile

gewaͤhre , welche eine ihm aus Staatsmitteln zu bewil —

ligende Unterſtuͤtzung rechtfertigen koͤnnen ?
Da will ich nun nicht das wiederholen , was be —

reits uͤber die Verdienſte geſagt worden iſt , welche ſich
der Verein um den Landbau erworben hat . Nur den

Wunſch will ich ausſprechen , daß der Verein ſeine Ver —

handlungen , um ſie noch mehr in die Haͤnde des Land⸗
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mannes zu bringen , zugleich , oder allein in der Gorm

einer Zeitung , herausgeben moͤchte.
Aber auf einen andern Vortheil erlaube ich mit

aufmerkſam zu machen , welchen der Verein inſofern ge⸗

waͤhrt , als er den Landmann hebt , und nach Verdienſt

zu Ehren bringt . In der Liſte der Mitglieder finde ich

die Prinzen des Großherzoglichen Hauſes , die erſten

Maͤnner und Beamten des Staates , und in derſelben

Reihe den einfachen Landmann . Es iſt mir vorgewor —

ſen worden , daß ich zuweilen in ferne Laͤnder , nach

Aegypten , nach China , und , was mir am wenigſten zu

verargen waͤre , nach Potoſi abſchweife . Ich will mich

auch dießmal der Gefahr ausſetzen , mir dieſen Tadel

zuzuziehen . Ohnehin iſt ja nur vor Kurzem das Wan⸗

dern in dieſer hochverehrlichen Verſammlung verthei⸗
diget worden . In China wird alljaͤhrlich ein Feſt des

Ackerbaues gefeyert , an welchem der Kaiſer ſelbſe den

Pflug ergreift , und eine Furche zieht . Eine ſchoͤne, Er⸗

innerung an die Wuͤrde des Landbaues , und daß einſt

das ganze Volk aus Landleuten beſtand .

Ein weiterer Grund fuͤr den vorliegenden Vorſchlag

iſt der , daß ja bey uns auf andere Bildungsanſtalten

ſo viel aus Staatsmitteln verwendet wird , daß der

Landmann wohl die gleiche Beruͤckſichtigung fuͤr eine An⸗

ſtalt anſprechen kann , welche auf ſeine Bildung , und

„ auf die Vervollkommnung ſeines Gewerbes berech —

net iſt .

Uebrigens wuͤnſchte ich nicht , daß der Verein jetzt
oder in Zukunft fuͤr eine Staats anſtalt erklaͤrkwuͤrde⸗

Je mehr er ſich ſelbſt uͤberlaſſen iſt , deſto freyer wird

fich der Cifer feiner . Mitglieder regen und bewegen ,

v. Rotteck : Von der Koſtbarkeit eines landwirth —
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ſchaftlichen Inſtituts fuͤr einen Staat , wie Baden ,
deſſen Hauptreichthum , deſſen vorzuͤglichſte Lebensquelle
ſein Boden iſt , viele Worte zu machen , waͤre wohl
uͤberfluͤſſig Nicht zwar brauchen wir zur Zeit Anſtalten
r Vermehrung der Production , ay und fùr
fidh . Denn Kartoffeln , Korn und Wein erzeugt dag

Land zur Genåge , und faft zu viet , weil bereits ver
Zehente von dieſen Erzeugniſſen hinreicht , die nicht
ackerbautreibende Claſſe der Einwohner damit zu verſe⸗
hen ; daher dem Bauer faſt gar kein Abſatz und keine

Moͤglichkeit zur Erſchwingung der Steuern mehr uͤbrig
bleibt . Wohl aber waͤre noͤthig und wohlthaͤtig , eine

moͤglichſt wohlfeile Art der Production , z. B .

durch Maſchinen , welche den Handlohn verringern ,
oder andere Vorauslagen entbehrlich machen , zu befoͤr—
dern , ( Damit nicht der durch den niedern Preis der

Erzeugniſſe ſo tief geſunkene — ganze Ertrag der

Grundſtuͤcke verſchlungen werde durch Vorauslagen
und Steuern , und damit dem Bauer moͤglich werde ,

bu leben , und feine Grundfiücde fortzubauen : ) und

durch Anleitung zum Anbau yon Handelspflan —
zen , einen Theil des jetzt mit Cerealien oder Wein

bepflanzten Bodens , einer geldbringenden Erzeugung

zuzuwenden . So iche Wohlthaten nun vermag zumal
eine landwirthſchaftliche Geſellſchaft durch

Verbreitung nuͤtzlicherKenntniſſe , und neue Erfindungen ,
durch Anſtellung von Verſuchen, durch zweckmaͤßig zu

vertheilende Praͤmien zc. , einem Lande zu erweiſen ; und

nach allen dem , was bereits ſegens - und hoffnungsreich
geſchehen , erſcheint der Ettlinger Verein zu dieſem ge⸗
meinnuͤtzlichen Wirken in ganz vorzuͤglichem Grade ge⸗
eignet , fofern er durch angemeſſene unterſtuͤtzung,
bon Geite des Gtaateg bey Kråften erhalten
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und zur Erfuͤllung eines ſeiner Beſtimmung zuſagenden
Wirkungskreiſes tauglich gemacht wird .

Aber von ſolchem Standpunet betrachtet erſcheint

die Aushuͤlfe , welche der Commiſſionsbericht dem Ett -

linger Verein votirt hat , viel zu gering . Nicht al —

ternativ , ſondern cumulativ haͤtten die beiden

Unterſtuͤtzungs arten ſollen angefuͤhrt ſeyn . Geld und

Areal ſollte der Staat dieſem edlen Verejn geben .

Bey Verwendungen dieſer Art nehmen Betrach —

tungen der Sparſamkeit ſich nicht am beſten aus . Je

groͤßer die Noth , deſto dringender ſind Ausgaben , welche
die Vermehrung des Einkommens zum Zweck

und zur ſichern Wirkung haben , und kein Bauer darf

weniger am Samenkorn und an der Arbeit des Pfluͤ—

gers ſparen , als der ſich in Noth befindet .

Solche Ausgabspoſten , deren Betrag uͤbrigens auch

bey der — Beſſtimmung nie ſehr hoch anſteigt ,
und deren . gewinnbringende Wirkung auch fuͤr das bloͤ—

deſte Auge erkennbar iſt , ſolche Ausgabspoſten ſind es

wahrlich nicht , welche das Mißfallen unſerer vernuͤnf⸗

tigen Committenten auf ſich ziehen koͤnnen . Bey den

gro ßen Rubriken , und die wenigſtens in der naͤchſtlie —

genden Wirkung unfruchtbar , oder unpopulaͤr

ſind , ſoll geſpart werden , nicht aber bey denjenigen ,

welche får Regierung und Volk die reichſten Zin —

fen tragen , un dem Nationalcapital cine fichere

Vermehrung bringen . Gine fplendide Unter -

fügung deg Ettlinger Bereing , wårdig feiner VBefim -

mung , feincr Anlage zum ausgebreiteten , ſegensreichen

Wirken , wuͤrdig endlich ſeines erlauchten Vorſtehers ,

deſſen allen Vaterlandsfreunden theuerer Name allein

ſchon die Buͤrgſchaft der wohlthaͤtigſtenVerwendung ge⸗

waͤhrt — eine ſolche Unterſtuͤzung kann nicht eine
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Stimme im Volke gegen ſich haben . Ich trage auf

—
die angedeutete doppelte Dotirüng Durch Geld u nd

— Areal aus Staasmitteln an ; das Maaß beider , ſo wie

—
alle weiteren Beſtimmungen einer hohen Regierung ,

welche daruͤber mit der Vereins⸗Direction ſowohl , als

d mit den Staͤnden die noͤthigen Verhandlungen einleiten

wird , vertrauensvoll anheimſtellend .

Ser . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein :

R
Die Anſicht des Herrn Hofraths v. Rotkeſck ſtimmt

£ ganz mit meinerMotion uͤberein. Ich haͤtte
auch wirk⸗

F
lich gewuͤnfcht , daß mehr fuͤr dieſes Inſtitut geſchehen

koͤnne ; allein die noͤthige Ruͤckſicht auf die bedraͤngte

Lage der Staatskaſſe hat mich beſtimmt , dem Antrage

h
der Comtiffion beyzutreten , in der Hoffnung , die Re⸗

53 gierung werde in der Folge der Anftalt befern Fort -

n gang verſchaffen , und fie mit der Beit vieleiht zur öf -

a
fentlichen Landesanſtalt erheben .

Hebel tritt dem Antrage des Höfraths v. Rot —

J ted bey , in dem Bertraucn zur Regierung , Daf fie wo

` möglich beive Wuͤnſche, oder deg gewiß einen derſel —

i
ben erfuͤllen werde .

n ,
Nahdem der Antrag des Hofraths d. Notte

—
zur Abſtimmung gebracht und mit 8 gegen 7 Stimmen
verworfen war , ſchlaͤgt der geh . Hofrath Zachariaͤ

folgende Faſſung vor : „ oder doch “ ꝛc.

Frhr . v Tuͤrkheim bemerkt dagegen , daß eg

wohl der Regierung ohne Beyſatz uͤberlaſſen werden

koͤnne, welches von beiden Mitteln ihr das Angemeſ —⸗

A
ſenſte ſcheine , den Verein zu unterſtuͤtzen ; uͤbrigens habe

ſich die Kammer uͤber dieſe Anſicht vorerſt auszuſprechen .



He . Protokolle der Erſten Kammer .

Irhr . v. Zyllnhardt : Er theile die Bemer⸗
kungen des Frhrn . v. Tuͤrkheim , und fuͤge nur hinzu ,

daf wenn er fich nicht fuͤr den Verbeſſerungs - ⸗Vorſchlag
des Herrn geh . Hofrath Zachariaͤ , ſondern fuͤr denl

Commiſſionsantrag erklaͤre , dieß darum geſchehe , wei

er nicht zu beurtheilen vermoͤge , ob Geld oder Land

dem Zwecke des Vereins am meiſten entſpreche .

Frhr . v, Gapling : Die Commiffion , deren Mit -

glied zu feyn ich die Ehre habe , hat geglaubt , dem

frůheren Befhlufe der Kammer getreu zu bleiben ,

wenn fie ihren Antrag auf die angegebene Art gefaft
þat ; Der Regierung bleibt eg unbenommen , die Mrt

der Unterſtuͤtzung zu waͤhlen , welche ſie den Staatsmit —

teln befoͤrderlich glaubt .

Frhr . v. Falkenſtein : Er erkenne dankbar die

Antraͤge auf Erweiterung der vorgeſchlagenen Unter —

ſtuͤtzung , und halte ſolche fuͤr die beſte Wuͤrdigung des

Zwecks des Ettlinger Vereins ; glaube jedoch , auf die

Motive der Commiſſton , zuruͤckfuͤhren zu muͤſſen , welche
darin beſtuͤnden ,daß der Regierung ein freyer Spiel⸗
raum gelaſſen werde , die Unterſtuͤtzung nach genomme⸗

ner Ruͤckſprache mit der Direction des Vereins zu be —

ſtimmen , indem es ſich jetzt blos darnm handle , die

Wirkſamkeit der Anſtalt zu erhalten , und allmaͤhlich da —

hin zu foͤrdern , um fie dereinſt zur Landesanſtalt er —

heben zu koͤnnen .

v. Rotteck zeigt , wie das zweyte Glied des Com

miſſionsantrags mit dem erſten in gar feinem Berhålt -

niß ſtehe .
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Die „ einſtweilige “ , alſo nach jedem Augenblick wi -

derrufliche Benutzung von W. bis 30 Morgen Landes ,
— im Jahrsbetrag etwa zu 2bis 300 fl. anzuſchla —
gen —ſey keine Unterſtuͤtzung , die der Wuͤrde der da —

fuͤr ſimmenden Kammern , und dem Zweck der Unter —

j fügung entfprehe ; , fie fey faum deg Berathens

werth . Die vorgeſchlagene Geldunterſtuͤtzung von

3000 bis 3500 fl . jaͤhrlich , wenn ſie als ſtaͤndige Aus —

bùlfe defretirt werde , fey unendlich mehr , und alfo ,

) wenn man niht beideg zugleih wolle , offenbar

i dem Ueberlaſſen eines Feldes weit vorzuziehen .

Irhr . v. Tuͤrkheim glaubt , daß die Commiſſion
deßhalb die Alternative in ihren Antrag aufgenommen

babe , da in einigen Jahren um Prolongation dër Une

kerſtuͤtzung gebeten werden koͤnne .

Hebel ſchlaͤgt vor : den Ausdruck „einſtweilen un —

entgeltlich “ naͤher zu beſtimmen , da dieſe Worte auch

ſo verſtanden werden koͤnnten , als ob die Unterſtutzung
ſpaͤter „entgeltlich ““ geleiſtet werden ſolle .

FIrhr. v. Falkenſtein kritt dieſer Aeußerung mit

dem Hemerfen bey , daf die Commiſſton keinen andern

Siùn damit verbunden habe , als die Unterftůgung

Möge fo lang gegebeù terden , big Dag Ynfitut zur all -

gemeinen Landesanſtalt fónne erhoben Werden .

Frhr . v. Zyllnhardt : Um ein moͤgliches Miß —

verſtandniß zu vermeiden , ſcheine es geeignet , das

Wort , „ einſtweilige, “ da , wo es in dem Commiſſtons⸗
antrage ſtehe , hinwegzulaſſen .



—
—* ——— —

—*
— IIP

254 Protokolle der Erſten Kammer .

FIrhr. v . Gayling bemerkt dagegen , daß die i !

rection des landwirthſchaftlichen Vereins ſelbſt nur auf i

eine unentgeltliche Ueberlafung bon 25 big 30 Morgen i

Acker angetragen habe , was denn freylich nur einige

hundert Gulden jaͤhrliche Unterſtuͤtzung ausmachen wuͤrde⸗

v. Rotteck : Er koͤnne nicht glauben , daß die

Vorſteher des Vereins ſich zufrieden mit der bloßen

Ueberlaſſung eines Feldes erklaͤrt haͤtten . Hoͤchſtens

moͤchten ſie daſſelbe lieber , als gar nichts haben —

Aber es ſey klar , daß wenn man die angetragene Geld —
unterſtuͤt aung gewaͤhre , dem Inſtitute dann leicht ſey ,

ſich ſo viel Feld , als es brauche , und in verſchiede —

nen Landestheilen , pachtweiſe zu verſchaffen ; wo —

nach ihm dann gleichwohl noch eine anſehnliche Summe

zu andern Verwendungen , z. B . zu Praͤmien u . ſ . w⸗

eruͤbrigen buͤrbe .

v. Kettner wuͤnſcht , daß nur das erſte Glied

des Commiſſionsantrags aufgenommen werde , da nur

eine Geldunterſtützung dem landwirthſchaftlichen Ver —

ein von Nutzen ſeyn koͤnne, eine Ueberlaſſung von Areal

dagegen das Juſtitut ſeiner urſpruͤnglichen Beſtimmung

entruͤcke . Derſelbe ſey nåmlih eine Bereinigung don

Landbauverſtaͤndigen , um einander gegenfeitig ihre Er -

fahrungen mitzutheilen , und dem Publicum Hefannt

zu machen .

Durch die vorgeſchlagene Ueberlaſſung von Gütern

wirde der landwirthſchaftliche Verein eine große Land⸗

wirthſchaft werden , was ihm mehr Koſten verurſachen ,

als Nutzen bringen wuͤrde .

Se . Durchlaucht , der Fuͤrſt v. Loͤwenſtein glau —
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ben, daß ſolche Verſuche im Großen ſehr wichtig , und
uf die daruͤber mitgetheilten Erfahrungen ſehr zweckmaͤßigen ſeyen .
ge Auf die vom hopen Pråfidium gehaltene Umfragees wurde

`

beſchlofſen :
ie

1) mit 13 gegen 2 Stimmen Cv . Kettner und v.
B

Rotteck ) ,daß der Antrag des . O. J. M. v. Rette
18 ner niht anzunehmen ;
y

MeEinhellig , daß das Wort „ einſtweilen, “ vor un⸗i
entgeltlich , wegzulaſſen ſey ;

y /
3) mit 8 gegen 7 Stimmen , daß Zahari ’ s

e7
i Antrag , „ oder doch, ” und

n
4v . Beffenbergg Antrag eine allgemeine

ng Landesanſtalt begehrend mit 9 gegen 6 Gtim -w:
men nicht anzunehmen ſeye .

5) Dagegen wurde der Antrag der Commiſſton
uͤberhaupt mit der beſchloſſenen Aenderung ein —ed
hellig angenommen , und hiermit die Sitzung
geſchloſſen .

Zachari a —ͤ

on

—

nt

rni

dz

n /

u⸗

VProtokolle der 1. Kammer 4. Bd. 17
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Sechzigſte Sitzung

Karlsruhe , den 13 . Januar 1823 .

—

Gegenwaͤrtig :

Die bisher erſchienenen Mitglieder , mit Ausnahme :

Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Marfgrafen Wilhelm zu Baden ,

Shrer . Hoheiten , der Herren Marfgrafen Leopold und

Maximilian zu Baden ,

Ihrer Durchlanchten , der Herren Fuͤrſten von Fuͤr ſt en⸗

berg , und von Loͤwenſtein ,

der Herren Staatsminiſter , Frhrn . v . Berſtett und

v. Berkheim ,

des Herrn Generallieutenants v. Schaͤffer ,
des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,
des Herrn Staatsraths , Frhrn . v. Zyllnhardt , und

deg Herrn Bisſsthumsverweſers , Frhrn . v. Weſſen —
berg ,
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—
Unter dem Vorſitz

des zweyten Vicepraͤſidenten , Staatsraths , Frhn . von

Baden .

Dag Secretariat machte die Anzeige , daf 3u Be -

gutachtung Der Mittheilungen dèr zwenten Kammer

1) wegen einer neuen Stempelordnung
der Staatsrath , Frhr . v. Tuͤrkheim ,

der Staatsrath , Frhr . v. Zyllnhardt , und

der Praͤlat Hebel ,

erwaͤhlt worden ſeyen , und daß die Begutachtung
der Mittheilungen

2) wegen Beförderung der inlaͤndiſchen Schweins⸗

zucht , und

3 ) wegen Abſchaffung des Blutzehntens

einer aus

dem geh. Hofrath Zacharia ,

rn dem Frhr . v. Gemmin gen⸗Steinegg und

Sr . Durchlaucht , dem Herrn Fuͤrſten v. Loͤ⸗

no
wenſtein

beſtehenden Commiſſion , vorbehaltlich der , von

der Kammer hierzu zu ertheilenden , Genehmi⸗

n⸗ gung uͤbertragen worden ſeye .

Die Kammer

4

beſchloß :

dieſen Auftrag genehm zu halten .

Das Secretariat verlag den Entwurf der an Se .

Koͤnigliche Hoheit , den Großherzog , beſchloſſenen un—⸗

terthaͤnigſten Bitte um Unterſtuͤtzung des landwirth⸗

ſchaftlichen Vereins zu Ettlingen aus Staatsmitteln ;

i , ;
Veylage , Biffer 154

und den Entwurf einer gfeihen Bitte um Vers

wandlung der jaͤhrlichen Entſchaͤdigungen der ſtandes —
o

nd
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und grundherrlichen Gefaͤlle in Rentenſcheine au por⸗ |
teur ; ; |

Beplage , Ziffer 152.
Beide wurden einffimmig genepmigt , ind beſchloſ⸗

ſen , dieſelben nunmehr der zwehyten Kammer mitzu⸗
theilen .

Zufolge der Tagesordnung erſtattete hierauf der

Frhr . v. Gemmingen - Preſteneck den zweyten
Commiſſionsbericht , wegen Befoͤrſterung der Privat —
waldungen ;

Beylage , Ziffer 153 .

Die Discuſſton uͤber denſelben wurde auf die

naͤchſte Sitzung beſtimmt .
Am Schluſſe der Sitzung wurden die Protokolle der

51. , 52 . , 53 . und Aſten Sitzung verleſen und genehmigt .

Zachariaͤ —
v . Rotteck .
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Durchlauchtigſter Großherzog !

Da die Landwirthſchaft eine Hauptquelle des oͤf—

fentlichen Wohlſtandes , insbeſondere in dem Großher —

zogthum Baden iſt , da Anſtalten , welche auf die Be —

lebung und Vervollkommnung dieſes Gewerbes ab —

zwecken , von Seiten des Staates Aufmerkſamkeit und

Aufmunterung vorzugsweiſe verdienen , da der oͤcono—⸗

miſche Verein zu Ettlingen , welcher jenen Zweck bisher

ruͤhmlichſt verfolgt hat , ohne eine Unterſtuͤtzung aus

oͤffentlichen Mitteln , ſelbſt wegen ſeines Fortbeſtehens

gefaͤhrdet ſeyn wuͤrde , da uͤbrigens auch die in benach —

barten Staaten beſtehenden landwirthſchaftlichen Ver⸗

eine ſich einer angemeſſenen Beyhuͤlfe von den Regie —

rungen dieſer Staaten zu erfreuen haben ; ſo hat die

Erſte Kammer HoͤchſtIhrer getreuen Landſtaͤnde in ih —

rer neun und fuͤnfzigſten Sitzung vom 10 . Jaͤnner d.

. , beſchloſſen , Eure Koͤnigliche Hoheit ehrerbietigſt zu

bitten , zur fernern Erhaltung des , fuͤr das Beſte und

den groͤßern Wohlſtand des Landes ſo nuͤtzlichen , Jn -

ſtituts des landwirthſchaftlichen Vereins zu Ettlingen ,
in Uebereinſtimmung mit beiden Kammern , entweder

eine angemeſſene Summe , als haͤhrliche Unterſtützung

deſſelben , in das Budget mit aufnehmen laſſen , oder

aber dem gedachten Inſtitute von irgend einer dazu
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fhidlih gelegenen Domaine ein angemeffeneg Areal an

Grundftåden , verbunden mit einem Local zur Aufbe -

wahrung und Manipulirung der hierauf erzeugten Pro -

ducte , zur unentgeltlichen Benutzung uͤberlaſſen zu wollen .

Karlsruhe , Den 13 . Jánner 1823 .

Im Namen der unterthaͤnigſt treu gehorſamſten Erſten

Kammer der Staͤndeverſammlung .

Beylag e ZSiffer 152 .

Durchlauchtigſter Großherzog !

Die Erſte Kammer HoͤchſtgIhrer getreuen Staͤnde

hat in ihrer Sitzung vom 10 . d. M . den unterthaͤnig⸗
ſten Antrag beſchloſſen :

daß es Euer Koͤniglichen Hoheit gefaͤllig ſeyn

moͤge , den Standes - und Grundherrn , ſo wie

den Koͤrperſchaften , welchen Gefaͤlle entzogen
worden ſind , wofuͤr ihnen eine Entſchaͤdigung aus

Staatsmitteln entweder bereits angewieſen wor —

A den ift , oder in Zufunft angemiefen werden wird ,

Í úber den Capitalwerth dieſer Entſchaͤdigungen

| a
j auf 5 Procent Binfen , und auf jeden Briefinja -

| ber lautende Schuldverſchreibungen huldreichſt
| einhaͤndigen zu laſſen , um ſowohl dem Staate
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ſelbſt dadurch einen vortheilhaften Weg zur all⸗

maͤhligen Tilgung dieſer auf ſeiner directen und

indirecten Steuereinnahme , noch haftenden Ent -

ſchaͤdigungslaſten zu oͤffnen, als auch die Entſchaͤ —

| digten wieder in den Befig eineg Capitals får den

entzogenen Ertrag aug einem fråhern Capital

| vermoͤgen zu ſetzen .

Da jedoch ein Theil jener Herrſchaften , zu welchen

4 dieſe entzogenen Gefaͤlle gehörten , und folglich auch die

dafuͤr angewieſenen Entſchaͤdigungen die Eigenſchaft

von Lehen oder Fideicommiſſen haben , ſo wird der wei⸗

tere unterthaͤnigſte Antrag beygefuͤgt :

daß die auszufertigenden Schuldverſchreibungen
einem Standes - oder Grundherrnanur unter Der

Bedingung eingehåndigt werden , Daf er nach-

meife , entweder , Daf die Entfhådigungs - For -

derung , fein vollſtaͤndiges Eigenthum ſey , oder
daß die Miteigenthuͤmer ihre Einwilligung zur

Ausantwortung des Schuldbriefs ertheilt haben ,

7

Karlsruhe , den 143 Yan : 1823 .

Jm Namen der unterthaͤnigſttreugehorſamſten Erſten

Kammer der Staͤndeverſammlung.
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Beylag e Ziffer 153 ,

Zweyter Commiſſionsbericht

über

den Gefetzent wurf die Befreyung der Pri —

vatwaldungen von der Befoͤrſterung be -

treffend .

Erſtattet

von dem Frhrn . v. GemmingenPreſteneck .

Die hohe Erſte Kammer hat in der Sitzung vom

10 . Dee . v. J . beſchloſſen :
Dem , von der zweyten Kammer auf geſetzmaͤßigem
Wege mitgetheilten , veraͤnderten Geſetzentwurf we —

gen Befreyung der Privatwaldungen von der Be —

foͤrſterung nicht beyzutreten , dagegen dieſen Ge —

genſtand nochmals der Commiſſton zur Begutach⸗
tung der einzelnen Puncte deg von der hohen
Regierung vorgelegten Geſetzentwurfes zuruͤckzu —
geben ,

Die Commiffion , indem fie einen Theil ipres gez

ſtellten Antrags dinſichtlich des von der zweyten Kam —

mer vorgelegten Geſetzentwurfs , als erledigt betrachtet ,
geht nun , vermoͤge des erhaltenen Auftrags , zu einer

Vergleichung zwiſchen dem urſpruͤnglichen und unver
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anderten Geſetzentwurfe der hohen Regierung , naͤmlich
dem Proviſorium vom 12 . Februar 1821 . , und dem

Seſchluſe der Erſten Kammer yom 3r . Auguft 1820g
über ,

Der Gefigentwurf der Regierung iff in dem Reg .
latt vom Jabr 1821 Nro . IL und den Berhandlun -

gen der 2. Rammer von 1822 BD . 6ent⸗
halten .

i
Eine zwiſchen dieſem Geſetzentwurf der Regierung

und dem Beſchluſſe der Erſten Kammer gezogene Pa —
rallele gewaͤhrt allerdings die Ueberzeugung , daß beide

Sefimmungen niht unbedeutend von einander abwei -
hen .

Der Beſchluß der Kammer , von zwey Hauptge —⸗
ſichtspuncten ausgehend , unterſcheidet borzůgüch als

Beſtimmungsgrund
den Holzhieb zum eigenen und oͤconomiſchen Be —

darf , und

den Holzhieb zum Handel oder zur Induſtrie ,
indem er fich hleruͤber unter Ziffer 1 ausſpricht , daß
die Eigenthuͤmer von Privatwaldungen von der forſtey —
lichen Anweiſung des zu fållenden Bair , Nuş - und

Brennholzes befreyt ſeyn ſollen .
Die Abſicht dieſes Satzes war wohl unzweifelhaft

die , den Holzhieb zum eigenen Bedarf ganz frey zu
laſſen , ohne denſelben in zukunft an gewiſſe Formen ,
vermittelſt einer Anzeige und einer , bey der Forſtbehoͤr⸗
de zuver einzuholenden Genehmigung , zu binden ,

Man gieng hierbey von der Idee aus , daß bey
dem Holzhiebe zum eigenen deonomiſchen Gebrauch
kein ſo bedeutender Schaden angerichtet werden koͤnne,
der alg verwuͤſtend werden duͤrfke, und daß dieſe Be —

ſorgniß nur im Fall des Verkaufs an In — und Aus —
laͤnder mit Recht in einem ſolchen Grade eintrete , um
gewiſſe nothwendige Vorſichtsmaßregeln dagegen tref⸗
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fen zu muͤſſen. Darum lag in dem gefaßten Beſchluſſe b
der Kammer hauptfåchtich die Abfidt , dag man Be -

f
ſchraͤnkungen hierdurch befeitigen wollte , die manchmal f
u Klagen Anlaß gegeben haben konnten , je leichter
es moͤglich iſt , daß bey den vielfachen verſchiedenen
Forderungen , die der Holzbedarf eines Waldbeſttzers
mit ſich bringt , die Beobachtung der Formen einer

t
forſteylichen Anſicht laͤſtig und beſchwerend werden fón -

nen . Oft beſtehen naͤmlich ſolche eigene oͤconomiſche fi
Vedårfnife in- Kleinigfeiten , die aber doch nur mit

Zeitverluſt und Koſten ( die an die Förfter zu entrich⸗
tenden Diaͤten moͤgen fo gering fon , alg fie wonen )
erhalten werden fónnen , momit fich noh die Gefab !
fuͤr die Waldeigenthuͤmer verbindet , daf fie megen

Faͤllung eines einzigen , auh : noch fo bendthigten ,
Holzſtammes zur Råge gezogen werden koͤnnen , wenn

dieß ohne den Beyzug eines , vielleicht ziemlich ent⸗

fernten , Foͤrſters geſchah . In mehr ſolche laͤſtige,
beſchraͤnkende , Verhaͤltniſſe eine billige Beruͤckſichtigung
verdienten , deſto mehr konnte die Kammer dem an ſie

gelangten Antrage beytreten , daß die Privatwaldbeſitzer
von der forſteylichen Anweiſung des zu faͤllenden Bau⸗ /

Nutz- ⸗ und Breunholzes , hinſichtlich des eigenen Beduͤrf⸗
niſſes , befreyt ſeyn ſollten . Hierdurch konnte man ſich
uͤberzeugt halten , einen Mittelweg gefunden zu haben ,
der die Waldeigenthuͤmer von einem Zwange entbinde ,

woruͤber ſie ſich mit Recht zu beklagen hatten , und auf

welchem man zugleich die Devaſtation der Privatwal⸗
dungen verhuͤtete .

Das Proviſorium oder der Geſetzvorſchlag der

Regierung ſtimmt aber damit nicht ganz uͤberein , ob—

wohl in dem Art . J. deſſelben feſtgeſetzt iſt , daß ohne

Einwirkung der Forſtbehoͤrde der Waldbeſitzer Holz aus —

zeichnen und faͤllen laſſen duͤrfe ; was ſeinen eigenen Be

darf an Brenn⸗ und Baumaterialien betrifft , fo enf
,
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ſſe

r haͤlt doch Art . H lit . A. eine die vorher ausge -

t ſprochene Befreyung alterirende Beſchraͤnkung ; die —

ter
ſer Beyſatz bedingt naͤmlich die Befreyung auf ein

en Holzverzeichniß , welches bey jeder Gemeinde gefuͤhrt,

*
und der Forſtbehoͤrde eingereicht werden muß .

ner Obgleich dieſer Holzbericht nicht ſowohl die Con -

i trolirung Deg Einzelnen zur Abfiht haben fol , alg

he dielmehr um eine Ueberſicht des Ganzen zu gewaͤhren ,

i fo mup die Commiffion Hierin eine Berfhicdenheit

ch⸗
mit dem beſchloſſenen Antrage der hohen Kammer , und

n )
um ſo mehr eine Beſchraͤnkung erblicken , als doch eine ,

me
dorher einzuholende , Ratification des einzureichenden

yen Verʒeichniſſes von Seiten der Forſktbehoͤrde erforder⸗

iÉ, lich zu ſeyn ſcheint . Um ſo mehr waͤre daher eine

n
mildernde Modification hier zu wuͤnſchen, daß naͤmlich

nt » der Waldbeſitzer , wenn er in vorkommenden Nothfaͤl

yey fallen, ohne dieſe vorlaͤufige Anzeige , Holz zu ſeinem

ng
eigenen dringenden Vedirfnife gehauen bhat , diefe

fie bedingte Anzeige fofort noh nachholen dürfe .

Lit . b . im Art . I , enthålt núgliche und erforder -
er

g lihe BorfHriften , um eine nachhaltige Bewirthſchaf

wfe tung der Waldungen zu bezwecken , indem die Erhal⸗

ſich tung der nothwendigen Stand - und Samenbaͤume be —

en , dungen , ſowie auch ein ſchaͤdlicher, kahler , Abtrleb

de, des Holzes ausdruͤcklich unterſagt wird , weil dadurch

suf bie Narur deg Waldes veråndert werde , aleg in Be

al⸗ ziehung auf das Geſetz vom 21 . Febr . 1810 ( Reg Blatt

von 1810 Nro . . ) In dem angefuͤhrten Geſetze wer —

der den allgemeine Grundregeln fuͤr die Fuͤhrung des Holz⸗
ob- hiebes vorgezeichnet , um durch Vernachlaͤßigung der —

pne
felben weder ſich noch Anderen Schaden zuzufuͤgen.

us⸗ Lit . c. im Art . U. des Geſetzvorſchlags der Regierung

Bez enthaͤlt die unumgaͤnglich nothwendige Verordnung ,

nf daf der Waldeigenthuͤmer nichts vornehme , das dem

Nachbar nachtheilig ſeyn koönne , ſo wie das Gebot ,
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dag der Waldbefiger die allgemeinen forſtpolizeylichen
Anordnungen befolge , und ſich bey Verwendung des

Bauholzes nach den Baupolizeygeſetzen richte .
Da dieſe eben erwaͤhnten Verfaͤgungen die Abſicht

haben , ſowohl die Devaſtation eines Waldes durch
einen ſchaͤdlichen, kahlen , Abtrieb zu verhindern , als

auch die Aufrechthaltung der Forſtpolizey zu bezwe⸗
cken , deren Nichtbeobachtung den benachbarten Wald ”
beſitzer der Gefahr eines bedeutenden Schadens aus⸗

ſetzen wuͤrdez ſo glaubt die Commiſſton , daß dieſe Be⸗

ſtimmungen , die ſchon , ihrer Natur nach , nothwen⸗
dig und vernuͤnftig ſind , um ſo mehr beyzubehalten
waͤren , als hierdurch der dritte Punct des Beſchluſſes
der Kammer ſeine Erledigung erhaͤlt . Dieſer beſtimmt
naͤmlich , daß in dem vorzuſchlagenden Geſetze auch die —

jenigen allgemein verbindlichen forſtpolizeylichen Vor —⸗

ſchriften bezeichnet werden moͤchten , nach welchen jeder
Waldeigenthuͤmer ſich zu achten habe . Die Commiſ—⸗
ſton glaubt jedoch ſowohl in dem Geſetzentwurfe , als
in dem dort citirten Geſetze vom 21 . Febr . 1810 ei⸗

nige weitere , in die Forſtpolizey einſchlagende , Ber

ordnungen zu vermiſſen , hinſichtlich der Hiebsunterneh —
mungen , der Abfuͤhrung des Holzes u. ſ. . , in fo fem
ſie nicht in fruͤhern Verordnungen enthalten ſind , deren

gedachtes Geſetz nur im Allgemeinen erwaͤhnt . Dieſe
geſetzlichen Beſtimmungen verdienten um ſo mehr zur
Vervollſtaͤndigung des Ganzen ſpecieller hier angefuͤhrt
zu werden , damit die Waldbeſitzer die Graͤnzen deut⸗

lich erkennen , innerhalb welcher ſie ihr Eigenthum
gata frey zu verwalten haben , um dadurch die Ver —

antwortlichkelt zu vermeiden , welche ihnen bey Ver

— —
Der Art III . des Geſetzentwurfes der Regierung

enthaͤlt Verordnungen in Ruͤckſicht von Weide und

Streue , mit der Einſchraͤnkung , daß der Waldbeſitzer



ichen
des

ſicht
urch

als

zwe⸗
jald ?

aus⸗

Be⸗

wen ?

ften

uſſes
mmt

die⸗

Vor⸗

eder

miſ⸗
als

ei⸗

3er

eh⸗

fern
eren

jeft

zut
hrt
oute

um

er⸗

er⸗

ing

und

tzer

Sechzigſte Sitzung vom 13 . Jan⸗ 267

in den Graͤnzen ſeines eigenen Beduͤrfniſſes bleibe ,
und ſich dieſes durch manche Localverhaͤltniſſe noth —

wendig gewordenen Uebels , in Ruͤckſicht der Weide in

zungen Schlaͤgen ſich enthalte , und das Streuſammeln
nur in haubaren Beſtaͤnden ausuͤbe

È
Je notoriſcher die Schaͤdlichkelt des Zuwiderhan⸗

—F in jeder wirthſchaftlichen Hinſicht ſeyn wuͤrde ,
deſto weniger iſt bey dieſer vernuͤnftigen Einſchraͤnkung
zu erinnern .

Bey dem Art . IV . findet die Commiſſion nichts
zu bemerken .

Der Art V. des Geſetzentwurfs enthaͤlt die Be —

uimmungen uͤber den Holzhieb zum Verkauf oder zur

Mduſtrie , unter folgenden Beſchraͤnkungen : das aus

Privatwaldungen zum Verkauf beſtimmte Holz , ſo wie

Jede Walduugung , die nidt in dem eigenen Bedårf -

7 des Beſitzers liegt , iſt von den Gemeindevorſtaͤn⸗
en , bey welchen ſich die Waldeigenthuͤmer zunaͤchſt

melden muͤſſen , in eine beſondere Nachweiſung aufzu —

nehmen, uud dem betreffenden Forſtamte vorzulegen .

ieſes ſoll hierauf die forſtmaͤßige Thunliſch —
eit des Geſuches pruͤfen , nach Befinden eine allen —

fang noͤthige Maͤßigung bewirken , und ſodann die An -

weiſung des zu verkaufenden Holzes dem Revierfoͤr⸗
er auftragen . Fuͤr dieſe Geſchaͤftsverrichtung ſind
em Foͤrſter , nach Verſchiedenheit des Herkommens ,
ie uͤblichen Diaͤten , Forſtgebuͤhren , Stammgelder oder

Vandloͤhne zu entrichten . Zwiſchen der Faſſung die —

ſes Artikels und dem Beſchluſſe der Kammer herrſcht
eine Verſchiedenheit . Der Geſetzentwurf der Regie —

tung befrånft nåmlich sub lit . b . den Eigenthuͤmer ,
Wenn dag Holz zum Verkauf an In⸗ und Auslaͤnder

beſtimmt iſt , in ſeiner frehen Dispoſition in fo weit ,
aß derſelbe zu einer vorgaͤngigen Anzeige bey der

Forſtbehoͤrde verbunden iſt , und daß er deren Geneh —
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migung vorher einzuholen hat . Dieſe Genehmigung
ſoll jedoch nur im Fall einer daraus erfolgenden gaͤnz⸗
lichen Verwuͤſtung , oder einer das Eigenthum anderer

beeintraͤchtigenden Behandlung , verſagt werden . Der

vorliegende Beſchluß der Kammer aber bedingt in dem

Fall , wenn der Holzſchlag ſich nicht auf das eigene

oͤeonomiſche Beduͤrfniß beſchraͤnkt , zwey zu beobachten⸗
de Verhaltungsregeln , mit Umgehung weiterer Foͤrm⸗
lichkeiten . Naͤmlich die Anzeige bey der Forſtbehoͤrde
zur Pruͤfung des Geſuchs , und die Genehmigung odet

Verſagung deſſelben , entweder im Fall einer zu be —

fuͤrchtenden Verwuͤſtung , oder eines daraus entſprin⸗
genden Schadens fuͤr einen Andern . Die Wirkſam —
feit der Forſtbehoͤrde wuͤrde daher nur in dieſer dop⸗

pelten Beziehung eintreten , einmal in forſtwirthſchaft⸗
licher , um eine gaͤnzliche Verwuͤſtung zu verhindern ,
und dann in forſtpolizeylicher , um den Schaden eines

Dritten zu verhuͤten .

Indem aber der Geſetzentwurf der Regierung forf
maͤßige Thunlichkeit des Geſuches vorausſetzt , ſo wuͤr⸗

den ſich damit , als nothwendiger Bedingung , die zu

beobachtenden Grundſaͤtze einer ſorgfaͤltigen Forſtoͤcono⸗
mie verbinden , als , im Durchſchnitt genommen , alle —

mal bey Privatwaldungen in praetiſche Anwendungs

gebracht werden koͤnnen. Es moͤchte daher genuͤgend
ſeyn , wenn die vorgeſchrlebene forſtmaͤßige Thunlich⸗
kelt der verlangten Holzabgaben keine weitere und

ſtrengere Ausdehnung erhielte , als in Art . II . lit . b-

in Beziehung auf das Geſetz vom 21 . Febr . 1810

angegeben iſt . Dieſe einfachen und praetiſchen Borz

ſchriften ſind ſchon an und fuͤr ſich geeignet , den Wald —

beſitzer von einer , fuͤr ihn ſchaͤdlichen Behandlung ſei⸗
neg Eigenthums abzuhalten .

Oer Art . VI . des Geſetzentwurfs enthaͤlt die Be ?

ſtimmung : daß , im Fall ein Waldbeſitzer die Natur
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mg feines Waldbodens veraͤndern , und ſolchen in urba-* res Feld oder Wieſen verwandeln will , ſolches nicht
an

erſchwert werden fol , wenn nicht befondere Hinder -
Der niſſe vorhanden ſind , jedoch ſoll er vorher die Geneh⸗
ho migung der Forſtbehoͤrde nachſuchen .

p In dem Beſchluſſe der Kammer iſt zwar dieſes
ten⸗ Fals feine aus druͤckliche Erwaͤhrung geſchehen , da die

zweyte Kammer ſchon im Zten Puncte ihres Beſchluſſes
Wo beſtimmte , daß der Waldeigenthümer bey vorzuneh —
oder wenden Culturveraͤnderungen und Ausreutungen der

be⸗ Staats aufſicht unterworfen feyn fole . Die Commif -
r ſſon muß dieſe Beſtimmungen des Geſetzentwurfs als

abſolut nothwendig betrachten , wenn die Handhabung
op⸗ der fúr dag Wohl deg Landes fo wichtigen Forfpoli -
aft⸗ zey nicht gaͤnzlich vernichtet werden ſoll .

Der Art . VII . beſtimmt , daß dieſes Geſetz keine
J Anwendung auf ſtandes - und grundherrliche Privat -

waldungen haben ſoll , deren Befoͤrſterung durch eigene
rfi Forſtbedlente unter laudesherrlicher Oberaufſicht betrieben

werde . Ebenſo ſoll dieſes Geſetz auch nicht auf den
zu Verband der Murgſchifferſchaft anwendbar feyn . Die —

F ,— ſer Gegenſtand der Befoͤrſterung der ſtandes - und grund⸗ niſle— herrlichen Waldungen ift fowohl in den Commiffions - zyung berichten , alg in den Berhandiungen der beiden Kam: ken? mern mehrmals zur Gprache gebracht worden . Hin - *
t7 ſichtlich ihres Standpunctes wurde geaͤuſſert , daß dag 4
und

ſideicommiſſariſche und Lehnsverband ,in welchem dieſes AAh Beſitzthum oͤfters ſtehe , factiſch den Mißbraͤuch dieſer Ai
— Waldungen verhindere , und die Beſitzer zur nachhal — D
— tigen Bewirthſchaftung noͤthige , woraus fuͤr den Staat *ld⸗

die moraliſche Gewißheit entſtehe , daß ſolche Waͤlder
f Weniger verdorben und ausgehauen , und folglich ein

bleibendes Deckungsmittel des Holzbedarfes wuͤrden .
Aber ſowohl die von der Regierung , als von der Kam —

mer fuͤr dienlich und nothwendig erachteten conſerva —

Raa f
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toriſchen Beſchraͤnkungen der gany freyhen Dispoſition
uͤber die Privatwaldungen , muͤſſen die beruhlgende
Ueberzeugung gewaͤhren , daß die Gefahr einer ver —
derblichen , gaͤnzlichen Devaſtation dadurch beſeitigt ſey ,
weßwegen eine Vorforge als uͤberfluͤſſig wegfallen moͤchte,
welche die ſtandes⸗ und grundherrlichen Waldungen
noch einer beſondern Aufſicht der Regierung unterwirft ,
um im Nothfall ein anderweitiges Deckungsmittel zu
erzielen , wenn aus den durch das Geſetz verliehe⸗
nen Befreyungen bedenkliche Folgen in Ruͤckſicht der
Verwuͤſtung der Waldungen zu befuͤrchten ſeyn follten .

Da auch der Geſetzentwurf der Regierung ſelbſt
dieſe Waldungen mit der Benennung von Privatwal⸗
dungen belegt , ſo ſcheint kein Zweifel uͤber ihre Ei —
genſchaft in dieſer Hinſicht mehr obzuwalten , aber
auch um ſo weniger ein hinreichender Grund vorhan —
den zu ſeyn , dieſes Waldeigenthum von der Claffi -
fication der Privatwaldungen auszunehmen , und einer
ſtrengern Aufſicht der Regierung zu unterwerfen , als
nach Beſchaffenheit der Umſtaͤnde verhaͤltnißmaͤßig ange⸗
meſſen waͤre . Es ſcheint ſich vielmehr folgerecht von
ſelbſt zu verſtehen , daß die Beſtimmungen des Gefezfezes , welche irgend eine Befreyung bon der Befoͤr⸗
ſterung ausſprechen , auch auf dieſe Privatwaldungen
ohne Ausnahme auszudehnen ſind

Bey dem Art . VIII . , dem letzten in dem Geſetz⸗
entwurfe der Regierung , findet die Commiſſton nichts
zu erinnern .

Dieſelbe haͤlt es fuͤr eine uͤberfluͤſſige Wiederho —
lung , zum Schluſſe auf die in ihrem erſten Berichte
ausgefuͤhrten Grundſaͤtze zuruͤckzukommen , warum es
fuͤr das Landeswohl durchaus erſprießlich und wohl⸗
thaͤtig wirkt , wenn eine Regierung einen , von der Na —
tur verliehenen , Reichthum an einem gewifen Producte
dem Lande vorſorglich und haushaͤlteriſch zu bewahren
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oñ | , zumal wenn ein großes Handels - und Ge -
De werbseapital damit verbunden iſt . Unwiderſprechlich
er⸗ iſt dieß der Fall mit dem Holzreichthume des Groß —
ey , derzogihums, wodurch eine große Summe Geldes aus
te ; dem Auslande eingebracht mwirb , wie nicht aug Dem
en uge zu verlieren if , Denn bey unſerm , leider ſo
k ſehr gehemmten , Verkehr mit andern Staaten , iſt der
zu Holzhandel noch immer ein Gegenſtand eines lebhaf⸗
jes d tn , ergiebigen Aetivhandels . Somit duͤrfte auch eine
er egierung eine dankeswerthe Pflicht erfuͤſen , wenn
n . fil durch die Geſetzgebung bewahrende , Vorſtchtsmaaß
of egeln trifft , damit dieſe natuͤrliche Reichthum nicht
al⸗ orgenlos vergeudet , ſondern ſowohl der Gegenwart
ji als der Zukunft geſichert werde . Dieſer vernuͤnftige

er und wohlthaͤtige Endzweck kann aber , wie ſchon erwaͤhnt
w worden , gar mofi erreicht werden , opne Daf gerade
ſi⸗

das unabvendbare Geſchick unzertrennlich damm ver —
et verbunden wåre , daf die hierzu gewaͤhlten Mirtel in
7 Nißbraͤuche ausarten muͤßten , die den vernuͤnftigen
e⸗ ebrauch der Eigenthumsrechte auf eine laͤſtige , und
si ſelbſt ſchaͤdliche Weiſe verhinderten . Deun kelnes wegs

s ann eine gemåfigte Staatsaufſicht uͤber die Privat⸗
r⸗ waldungen, die Befoͤrſterung genannt , in die Claſſe
en Muglofer Beſchraͤnkungen der natuͤrlichen Eigenthums —

ehte gezählt werden , je mehr uͤberwiegende Ruͤckſich—
tz⸗ z deg allgemeinen Wohls , wie wir geſehen haben ,

er Einſchreitungen erfordern , und nur in einer Beit
periode, in welcher dag philofophifhe oder natuͤrliche

jz Privatrecht nur zu oft mit der Regiminalgewalt des
te taates in Widerſpruch geraͤth, kaon dieß verkannt

|
terden , indem man von blos ſpeculativen , natuͤrlichen ,

l⸗ Nechts grundſahen ausgehend , freylich dasjenige oft als

Ungerecht betrachten muf, - was man ehedem als flug ,
o nuͤtzlich und vorfihtig anfah .
u Protokolle der 1. Kammer . gr Bd, 18
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Nachdem die Commiffion ihren erhaltenen Muf -

trag in Ruͤckſicht einer Vergleichung zwiſchen dem Ge —

ſetzvorſchlag der hohen Regierung und dem vorliegen⸗

den Beſchluſſe der Kammer vom 31 . Auguſt 1820 er⸗

fuͤllt hat , geht ſite von den zuvor auſsgeſprochenen Grund⸗

ſaͤtzen geleitet , zu ihrem Antrage uͤber, der den Wunſch in

ſich ſchließt , daß verſchiedene Beſtimmungen des Geſetz⸗

entwurfs auf folgende Weife abgeåndert werden mid -

ten , naͤmlich :

1 ) im Artikel V. lit . a. daß den Beſtimmungen ,
welche die Waldeigenthuͤmer verbindet , ihren eigenen

jaͤhrlichen Bedarf dem Ortsvorſtande zum Eintrag in

ein Verzeichniß anzuzeigen — der Beyſatz zugefuͤgt
merde , daß den Waldeigenthuͤmern , wenn ſie ſich ge⸗

noͤthigt ſehen , in dringenden Faͤllen ohne dieſe vorlaͤu —⸗

fige Anzeige , Holz zu ihren Beduͤrfniſſen zu hauen ,

geſtattet werde , dieſe erwaͤhnte Anzeige ſofort noch

nachholen zu duͤrfen .
2) Daß im Art . V. die Beſtimmung von der

vorgeſchriebenen forſtmaͤßigen Thunlichkeit der verlang⸗

ten Holzabgaben , ohne weitere und ſtrengere Ausdeh⸗

nung ſich nur allein auf die Regeln beſchraͤnke, wel —

che im Art . III . lit . b . in Beziehung auf das Geſetz

vom 21 . Febr . 1810 . angegeben ſind ;

2) daß der Art . VII . gaͤnzlich wegbleibe , welcher

beſtimmt , daß das Geſetz nicht auf ſtandes - und grund —

herrliche Privatwaldungen eine Anwendung habe , in —

dem diefer Punet durch die definitive Feſtſetzung der

ſtandes⸗ und grundherrlichen Rechtsverhaͤltniſſe demnaͤchſt
ſeine Erledigung zu erwarten hat .
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Ein und ſechzigſte Sitzung .

Karlsruhe , den 14. . . Yanuar , 1823 .

Gegenwåártig :

Die bisher erſchienenen Mitglieder , mit Ausnahme :
Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſtdenten , Herrn

Marfgrafen Wilhelm zu Baden ,

Ihrer Hohelten , der Herren Markzrafen Leo pold und

Maximilian zu Baden ,

Sr . Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten v. Fuͤrſtenberg ,
Sr . Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten v. Loͤwenſtein ,
der Herren Staatsminiſter , Frhrn . v . Ber ſtett und

v. Berkheim ,
des Herrn Generallieutenants v. Schaͤffer , und

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner .

Weiter anwefend :

der Herr Regierungscommiſſar , Staatsratbh Frhr .
v. Sensburg .

— )3e—
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Unter dem Borfige
des zweyten Vicepraͤſidenten , Staatsraths , Frhrn .

v. Baden .

In Gemaͤßheit der Tagesordnung wurde die Dis —

cuſſion uͤber den Commiſſionsbericht in Betreff der

Aufhebung der alten Abgaben eroͤffnet .

Der Herr Regierungscommiſſaͤr , Staatgrath Frhr .

v. Sensburg , hielt zuvoͤrderſt folgenden Vortrag :

Durchlauchtigſte ,

Hochzuverehrende Herren !

Der Herr Berichtserſtatter wegen Abſchaffung der

alten Abgaben , hat zwar ſchon alles geſagt , was der

hohen Kammer als Material zum Berathen und Be —

ſchließen dienen kann ; auch hat er mit Recht auf jene

Verbindung hingedeutet , in welcher dieſer Gegenſtand
mit der Uebernahme gewiſſer Landesſchulden ſteht . —

Um jedoch die bevorſtehende Discuſſion noch mehr zu

KAS erleichtern , undo dag Berhåltnig der beiden , gleidh
9 wichtigen , Gegenſtaͤnde zu einander jetzt ſchon anſchau —

lich zu machen , bin ich beauftragt , uͤber den Geſetzes —

entwurf in hiſtoriſcher , politiſcher und oͤconomiſcher Hin⸗

ficht folgende Erläuterung zu geben .

4) In hiſtoriſcher Hinſicht .

| Die Peráåquation der directen Steuern , und die

beynahe gleichzeitige Accisordnung , beſonders der Art —

| 5 derfelben , machte fon eine allgemeine Schau deg

| großen Heeres der bis dahin beſtandenen Abgaben zur

9 allgemeinen Nothwendigkeit .
Dieſe Nothwendigkeit ſtieg mit dem Gedeihen des
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Amtskaſſeninſtituts , wonach die Lafen der Şuftiz - und

Polizeyverwaltung in erſter Inſtanz auch in die Reihe

jener Staatsbeduͤrfniſſe geſtellt wurden , welche , ſo weit

ihre Fructification nicht zureicht , durch eigene Steuern

gedeckt werden muͤſſen , und deßwegen auch ihre eigene
z⸗ Pofition im Budget Haben . .

ię Die Finanzregierung glaubte deßwegen mit Recht
hier ex officio einſchreiten , d. h. ohne individuelle Me -

clamationen und Implorationen , jene aͤlteren Abgaben

r , aufheben zu můfen , weiche mit dem neuen Zol , Me-

cig - und Gteuerfyfteme unvertráglich find ; mit andern

Worten , welche nach ihren aͤltern Veranlaſſungen und

Beſtimmungen den Attributen des neuen Steuerſyſtems

identiſch oder doch analog ſind .

er Ohne aber das Heer von Abgaben , welche die ſo

er heterogenen Landestheile aus ihren ſo heterogenen Ver —

e⸗ faſſungen geiſtlicher und weltlicher Staaten mitbrachten ,
1€ in Reihe Gliedern vor fich aufgefelt , und Dag Certi -

d cat ' origine einer jeden Abgabe , fo weit folches auf -
— gebracht werden konnte , viſtrt zu haben , war es nicht

u möglich , von Abgabe zu Abgabe zu beſtimmen , welche

ch neben dem neuen Steuerſyſteme fortbeſtehen , und welche

t wegen deſſelben wegfallen muͤſſen .
3+ San mufte fih alfo fór den ergen Wurf nach

a⸗ Inhalt der Generalverordnung vom 23 . Februar 1815

der Umſchreibung bedienen : „ daß Abgaben , welche die

Natur einer Steuer haben , aufhoͤren muͤſſen . “

Dieſer Character wurde nach 8. 5 derſelben Ge -

ie neralverordnung jenen beygelegt , welche auf dem Un —

k terthanenyerhåltnig beruhen , und von feiner Privat -

$ perſon bezogen werden koͤnnen .

ir Der Erfolg zeigte aber bald , daß die Sache mit

dieſen zwey Kriterien — obgleich theoretiſch ganz rich —
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tig , nicht abgemacht war . Deßwegen wurden die Kreis —

direetorien etwas ſpaͤter aufgefordert , ſpecielle Verzeich⸗
niſſe der Abgaben , die einer ſpeciellen Beurtheilung ,
ob ſie bleiben oder wegfallen ſollen , beduͤrfen , vorzu —⸗

legen . Die Verzeichniſſe kamen ein ; es ergiengen hier⸗
auf beſtimmte Verfuͤgungen, welche der verzeichneten Abga⸗
ben bleiben , welche wegfallen ſollen . Allein es war ſchon
nach der ſo mannigfaltigen aͤußern Nomenclatur , und nach
der Natur der Sache ſelbſt , zu erwarten , daß man es bey

ſo hunderterley Abgaben , ſo verſchieden an Titel und

Herkommen , als verſchieden in ihren innern Attributen ,
nicht uͤberall egen fonnte , und daf nur eine — auf
vollſtaͤndige Berichte der Bezirks - und Mittelſtellen , auf

eigene Einſicht der Lagerbuͤcher und Bereine , auf ſchrift⸗
liche Vernehmung der Abgabspflichtigen , und der Be —

zugsberechtigten , und auf das ſubſtdiariſche Huͤlfsmittel
der aͤltern Geſchichte gebaute , und von ganz unbefange⸗
nen Stellen durchgefuͤhrte Pruͤfung dieſen wichtigen Ge⸗

genſtand der distributiven Gerechtigkeit und einer bef
ſer bemeſſenen Zahlungsunfaͤhigkeit der Pflich tigen naͤher
bringen koͤnne und mfe .

Ein anderer Grund , warum Die eingefommenen
Verzeichniſſe unvollſtaͤndig waren , und die þierauf er -

gangenen Verfuͤgungen es auch ſeyn mußten ; warum

endlich das Befohlene ungleich vollzogen wurde , lag in
den ſtandesherrlichen Mediatiſationsverhaͤltniſſen .

Die Standesherren behaupten naͤmlich, daß die

Gefaͤllausſcheidung zwiſchen dem Souveraͤn und Stan⸗

desherrn in Mitbeziehung auf Schuldentheilung die

unvorbringliche Norm får den Character eines Staats -
l und reſpective eines Gutsgefaͤlls ſey ; weswegen auch

die von den ſtandesherrlichen Kanzleyen vorgelegten
| Erlaͤuterungen und Beurkundungen ihrer Bezugsrechte
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mit dem ausdruͤcklichen und wiederholten Vorbehalte

der Entſchaͤdigung nach dem Factum der Revenuͤen⸗ und

Schuldentheilung begleitet waren .

Dieſer Vorbehalt iſt nach den Staatsverhaͤltniſſen
des Souverains zum Standesherrn ganz gegruͤndet —

und ſogar ſchon von der zweyten Kammer anerkannt ;

allein die Recherchen uͤber die Eigenſchaft eines jeden

Gefaͤlls in Beziehung auf unſer dermaliges Steuerſyſtem

hatten ein noch hoͤheres und bedeutenderes Verhaͤltniß

zum Zwecke , naͤmlich das Verhaͤltniß der ganzen contri⸗

buablen Maſſe zum Landesherrn , die Dringlichkeit der

Staatsmaßregel , damit einzelne Gemeinden , ja ganze

Landesdiſtricte , weder unter dem Druck von Schulden ,

die ſte keineswegs zu zahlen haben , noch unter dem

Drud von Abgaben , wo entweder ſtrenges Recht oder

Staatsklugheit eine Erleichterung heiſcht , erliegen ;

kurz ! das Document der Revenuͤen und Schuldenthei —

lung konnte wohl eine hiernach bemeſſene Entſchaͤdigung

auf Rechnung des Geſammtſtaats , aber nicht auf Fortz

dauer einer , mit dem neuen Steuerſyſteme nicht mehr

vereinbarlichen , oder einer anderswo derſelben Eigen⸗

ſchaft wegen ſchon aufgehobenen Abgabe , auf Rechnung

und Verderben einzelner Unterthanen und Gemeinden

begruͤnden.
Die Beſchwerdeſchriften , die von ganzen Amts —

verbaͤnden und von einzelnen Gemeinden , theils bey dem

Staatsminiſterium , theils bey der zweyten Kammer ,

uͤbergeben worden , laufen in die Hunderte , und bey der
hierauf erfolgten allgemeinen Aufforderung aller Bethei —

ligten zu naͤhern Beweiſen und Gegenbeweiſen im Sinne

der Regierung , und nach der eingelegten Bitte der zwey —

ten Kammer , als dem Reſultate der am 2. September

1820 deßfalls Statt gehabten Discuſſtonen , war auch



= e
278 Protokolle der Erſten Kammer .

zu befuͤrchten, daß , nachdem einmal die alten Abgaben
einer neuen und urkundlichen Pruͤfung ihrer Eigenſchaft
unterworfen werden ſollten , die Abgabspflichtigen ſich
nicht innerhalb der Schranken der Maͤßigung halten ,
ſondern auf den breiten Heerſtraßen ihre hundertfaͤltigen— Heiſchzettel aufrollen , und dieſen und jenen , ſo wie
allen ihren Abgaben , den Character einer Steuer bey⸗legen werden !

Deßwegen reihte ſich an die hohe Noth in dieſer —
man kann beynahe ſagen , allgemeinen — Landesbe —⸗
ſchwerde , Recht und Billigkeit walten zu laſſen , die
weitere Nothwendigkeit , einen ſolchen Weg ruͤckſichtlich
der Foͤrmlichkeiten einzuſchlagen , daß unbeſcheidene
Bittſteller ſchon in der erſten Pruͤfungsinſtanz die Ten —
denz der Regierung , und das bis hierher und
nicht weiter , erblicken konnten .

Die Querulanten mußten naͤmlich ihre Petitionen
mit Gruͤnden und Belegen beym Bezirksamt eingeben ;

` das Amt communicirte diefelben der betreffenden Domaͤnen⸗
verwaltung zur urkundlichen Erklaͤrung und Erlaͤuterung ,und ſchickte jede einzelne Petition mit ſeinem und der
Domaͤnenverwaltung Gutachten an das Kreisdirecto —
rium . Bey den Kreisdirectorien wurde dieſer Gegen⸗
ſtand ſeiner Bedeutenheit wegen collegialiſch behandelt , |genau gepruͤft , fofort die Directorialanficht jenen der
Aemter und der Domaͤnenverwaltungen angereihet .

So kamen die umſichtlichen Operate der Bezirks⸗
und Mittelſtellen mit allen einſchlaͤgigen Acten an die
von Sr —. Roͤniglichen Hoheit dafuͤr gnaͤdigſt ernannte
Immediatcommiſſton . Dieſe erſtattete uͤber das Ganze ,
de h. ſowohl uͤber Veranlaſſung und Zweck im Allge⸗
meinen , als uͤber die Statthaftigkeit der einzelnen Pe⸗ f
titionen Vortrag . Dieſer murde wieder von einer be -
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ber ſondern Commiſſion in der zweyten Section deg Staats -

afta miniſteriums gepruͤft : — aus dieſem , mit einigen Ab —

ſich aͤnderungen gutgeheißenen , der zweyten Kammer mit

en der motivirenden Rede mitgetheilten , Vortrag ging der

yen Geſetzentwurf hervor .
vie Ich habe mich abſichtlich uͤber das Geſchichtliche
ey⸗ des Geſetzentwurfs ſo umſtaͤndlich verbreitet , damit auf

der einen Seite nicht gefuͤrchtet werde , als ob die große
* Zerſtoͤrungszunft unſerer Zeit , die nur einzureißen —

be⸗ aber nicht zu bauen und zu unterhalten — weiß , an

jie dem nenen Werfe Theil habe ; daß firengeg Recht und

ich raͤthliche Billigkeit die Grund - und Grenzſteine deſſel —
ne ben ſind , — und damit auch auf der andern Seite

m nicht gefårchtet werde , alg ob durch die Abſchaffung
D Sewifer alter Abgaben Tpår und Thor gegen alle

|
alte Abgaben nach und nah zu reclamiren , oder doch

n | die geſetzlichen Regeln der Beweisfuͤhrung zum Nach —
t3 theil der Befiger zu intervertiren , geoͤffnet ſeyen .
1z

-
Bwar þat eg an individuelen Verſuchen der Art

3 nicht gefehlt . Allein die Regierung pielt fih feft an
r

|
die Tendenz des Gefegentwurfs , fef an ihren wohl —

*
| bedachten BefHlugf : big Hierher und niht wei - X

# | ter, Gleichwohl ift denen , welhe noch andere Lafen ,

y | die nicht in Der Reihe der unentgeltlich aufzuhebenden

ſtehen, los ſeyn wollen , ein anderer , freylich nicht ſo

Sang angenehmer , Geitenweg offen gelafen — nåmlih
der der Abloͤſung.

CE
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B) In rechtlicher Hinſicht .
Die Abgaben , welche nach dem Geſetzentwurf auf —

Schoben werden folen , find von zweyerley Befehafa
ſenheit.

1) Sole , die ihrer Natur nach neben dem der
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maligen Steuerſyſtem ſchon anerkannt und ausgeſpro⸗
chenermaßen nicht mehr fortbeſtehen koͤnnen , und da aus

Verſehen , dort aus Mißverſtand oder Nachlaͤßigkeit in

Nachfragen gleichwohl noch beſtehen .
MSolche , deren Fortbeſtehen oder Nichtfortbeſte⸗

hen , ſtrengrechtlichen Anſichten nach , noch fuͤr problematiſch
angeſehen werden kann , deren Aufhebung aber in einer

klugen Staats - und Finanzverwaltung unſerer Zeit ge⸗

boten ift .

In dieſem Abſchnitt ift nur die Rede von den Mb-

gaben der erfen Gattung .

‘ Diefe theilen fich wieder in folche , die entweder

a) wegen der neuen Håuferfteuer , oder

b) wegen der neuen Grundfeuwer , oder

c) wegen der neuen Gemerbfrewer , oder

d) wegen der drey Steuergattungen uͤberhaupt ,
oder

e) wegen des Amtskaſſeninſtituts nicht nur nicht

mehr fortbeſtehen koͤnnen , ſondern , ſo weit

ſolche noch beſtehen , ſchon laͤngſt haͤtten auf —

gehoben werden ſollen .

Zu a gehoͤren jene Hofſtattzinſe , Rauchhuͤhner und

Geldfurrogate , Die von Häåufern , alB Superficies betrad ?

tet , gegeben werden můfen , und umgefehrt , die niht

mehr gegeben werden , fobald die Superficies ( Dag Haug )
abgebrochen , und Die Area niht mebr Åberbaut wird .

n diefem Falle wurde die Abgabe fùr eine mabre

Haͤuſerſteuer angeſehen , und deßwegen vom Finanzmini —
ſterium ſchon unterm 16 . Februar 1819 verfuͤgt , daß die

Hofſtattzinſe im Hauenſteiniſchen von neu erbauten

Haͤuſern aufzuheben ſeyen .

Das Dreyſamkreisdirectorium bemerkte zwar ſchon
in ſeinem Bericht vom 8. Januar 1819 , daß noch meh —
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* rere Bezirke ſeines Kreiſes derſelben Abgabe , wie die

us Grafſchaft Hauenſtein , unterlaͤgen .
in Die allgemeine Aufforderung fåhrte die - urfund -

iben Darftelunggen derſelben Thatverhaͤltniſſe , mit aus —

ez droͤcklicher Beziehung auf die Aufhebungsverfuͤgung des

ſch Finanzminiſteriums vom 16 . Februar 1819 , herbeyh .

yet Xn dem Urbar - des Gerihts Ortenberg , in der

ge⸗ Ortenau, heißt es ſogar : „ Haͤuſer , die leer ſtehen ,
geben nichts , deßwegen es unbeſtaͤndlich ein Jahr mehr

lb⸗ enn das andere traͤgt . “

Im Grunde iſt alſo dieſe Abgabe eine wahre Steuer

pro usu habitationis , welche neben der dermaligen Haͤuſer⸗
ſteuer nicht foribeſtehen kann .

Bu b gehóren GPIJB. nach ſtrengrechtlicher Anſicht)
die Kammerſchatzungen im Amte Philippsburg .

ty Fn den meprfen vormaligen geiftlichen Staaten

Waren Die Kammerkaſſen und die Steuerkaſſen getrennt ;

cht die fuͤrſtlichen Domaͤnen waren , wie beynahe uͤberall ,

eit euerfren;; — murde nun eine Domåne an eine unges

if freyte Hand verkauft , ſo wurden die Steuerkaſſen da⸗

mit geprellt , daß dem Kaͤufer die Fortdauer der Steuer —
nd reyheit zugeſichert , dDafår aber eine an die Kammer -

ch⸗
aſſe zu entrichtende Abgabe — Kammerſchatzung ges

ht nannt — bedungen ward .

$) Die Rammerfhagungen waren alfo die —
Steuern, nur an eine unrechtmaͤßige Kaſſe bezahlt ; ſie

re innen alfo nicht neben der — — Grundſteuer

zi⸗ fortbeſtehen.
ie Ferner gehören Hierher die Vertretungsgelder fuͤr

en ehemalige Reichs - und Kreispraͤſtationen .
Ein Land , wo nicht der Fuͤrſt , ſondern arrondirte

jn Candfehaften das Beſteurungsrecht — aber auch alle

h⸗ Reichs⸗ und Kreisſteuerlaſten — zu tragen hatten ,
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erhielt durch Acquiſitionen aller Art Zuwachs an Ort —

ſchaften . Dieſe hatten natuͤrlich an dem Landſchafts —
verbande weder activen , noch paſſiven Antheil ; der

Fuͤrſt ſetzte ihnen eine beſondere Steuer an , und uͤber⸗

nahm dagegen die Verbindlichkeit , ſie in Reichs - und

Kreislaſten zu vertreten . Dieſe Abgabe beſteht nun

noch in einigen Gemeinden , ungeachtet kein Deutſches
Reich , kein Kreis , keine ſteuerberechtigte Landſchaft
mehr beſteht .

Zu e gehoͤren alle noch beſtehenden Gewerbsrecogni⸗
tionen von Muͤhlen , Metzelbaͤnken , Papierfabriken ,
Schenkwirthſchaften , in ſo weit urkundlich hergeſtellt iſt -

daß ſie nicht fuͤr Ueberbauung herrſchaftlichen Eigen⸗

thums , ſomit nicht als eine Gattung von Grundzins ; ,
bezahlt werden .

Man haͤtte wahrlich nicht glauben ſollen , daß , nach⸗

dem die in eine foͤrmlicheGewerbsſteuer raveſtirten G ”

werbsrecognitionen aufgehoben worden , und dieſes ſich

auch noch in der wirklichen Entſchaͤdigung der Standes⸗
und Grundherrn ausgeſprochen hat , noch ſo viele , von

Aemtern und Domaͤnenverwaltungen als fackiſch wahr

beurkundete , Reclamationen zu Tage wuͤrden gebracht
werden .

Bu d gehören , und bezůglich auf alle drey Steuet

gattungen find die noch beftehenden Geld - und Naturatient

abgaben fuͤr landesherrlichen Schutz und Schirm .
Daf dergleichen Abgaben zur Zeit der Reichs —

verfafung noch neben Der eigentlichen Landesſteuer be —

ſtehen konnten , iſt leicht begreiflich , weil die Perſoͤnlich⸗
keit des Landes oder Vogtsherrn und die des Schutz
und Schirmherrn verſchieden war , und weil zur Zeit

der Reichsverfaſſung die ſogenannten servitutes juris pY -

bliei gar nichts Seltenes waren ; ſo war — um nuE
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einige Beyſpiele anzufuͤhren — der Ritter Albrecht von

Rofenberg Shug - und Schirmherr des pfaͤlziſchen Orts

Dainbach , im Amt Boxberg ; — der Fuͤrſt von Speyer

Shug : und Schirmherr von Alt - und Neulußheim , und

des geſammten Reichs unmittelbaren Ritterſtifts Oden —

beim ; —der Kurfuͤrſt von der Pfalz Schutz - und Schirm⸗
herr des wuͤrtembergiſchen Orts Unteroͤwisheim .

Jetzt hat die Sache eine andere politiſche Geſtal —

tung ; es haben , nach der Bundesacte , keine Dienſt —

barkeiten des oͤffentlichen Rechts mehr Statt ; es gibt

keinen andern Schutz fuͤr die Staatsgeſammtheit und

fuͤr die einzelnen Staatsangehoͤrigen , als den regenten —

amtlichen Schutz , und perſoͤnliche und dingliche Schutz —

gewaͤhrung iſt die unerlaͤßliche Bedingung Der Steuer -

entrichtung .

Es
ging aber hier , wie mit den Gewerbsrecogni —

tionen . Man hat wohl den Grundſatz , daß die Abgaben

fuͤr Schutz und Schirm neben dem dermaligen Steuer —

ſyſtem nicht fortbeſtehen koͤnnen , ex oſſicio ausgeſprochen ;

man iſt aber nur auf Anmelden dieſes oder jenes Be —

theiligten darnach verfahren , und es beſten noch der -

gleichen Abgaben zur Ungebuͤhr in Fuͤlle und Menge .

Ferner gehoͤren hierher die Gardegelder zweyerley
Art. Eine , womit in dem ehemaligen Hochſtift Speyer

die Liebhaberey , die ſchoͤnſten und groͤßten Purſche zur

Garde auszuheben , redimirt , und eine , vermoͤge wel⸗

cher die Unterhaltung der Garde , wenn ſich der Fuͤrſt

quf einem ſeiner Landſchloͤſſer aufhielt , reluirt wurde .

Es verſteht ſich wohl von ſelhſt , daß die bey den

Reluitionsabgaben ſich mit dem dermaligen Steuer - und

Rekrutirungsſyſtem nicht mehr vertragen .
—

Zu e endlich gehören . die Beytråge gur Juſtiz⸗ - und

Polizeyverwaltung. Dieſe ſind , wie ſie beſtanden , und
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in wie weit ſie zur Ungebuͤhr noch beſtehen , nichts an

derg , als Jurisdiectionsſteuern —ſehen es die regulativ⸗
maͤßigen Taxen und Sporteln , oder Wohnung und Holz
fuͤr Bezirksbeamte , Phyſicate und Reviſorate , oder

Tansport⸗ , Gefaͤngniß⸗, Atzungs - und Unterſuchungs⸗
koſten , oder Beytraͤge fuͤr Verwaltung der peinlichen
Gerichtsbarkeit im Allgemeinen.

Nirgends wird die verfaſſungsmaͤßige Gleichheit i
der Beſteuerung ſo ſtark und ſichtbar verlegt , alg ge
rade in einem Adminiſtrationszweige , der den Unter

thanen , neben der Staatsſteuer , gar nichts koſten ſollte ,
wenn nicht die Streitſucht dadurch genaͤhrt wuͤrde

Manche dieſer ungleichen Abgaben ſchreiben ſich noch
von den aͤltern Zeiten der ambulatoriſchen Gerichtshal⸗
tung und von den ſogenannten Dinggerichten her , . B.
Vogtgeld , Reiſtgvogtgeld , Blutvogt - , Reiſtggeld.

Dieſer ſo unverantwortlichen als bedeukenden Un —

gleichheit war nicht anders abzuhelfen , als durch das

Amtskaſſeninſtitut , wodurch auch die , ſonſt ſo ſchwer zu
erreichende , Staatspflicht , den Unterthan gegen uͤber⸗
maͤßiges Sportuliren zu ſichern , erreicht wurde .

Da der Bedarf der Amtskaſſe, ſo weit die ihr zu —
gewieſenen ſatz⸗ und ordnungsmaͤßigen Einnahmen nicht
zureichen , durch allgemeine Steuern gedeckt werden
muß , ſo kann kein aͤlterer Beytrag , weder får die Per
fon der aug den Amtgtafen beſoldet werdenden Juſtiz ,
und Polizeybeamte , noch fuͤr die Juſtiz⸗ - und Polizey⸗
pflege ſelbſt mehr Statt haben , ohne den Zweck dieſes

| ſchoͤnen Inſtituts , ohne die verfaſſungsmaͤßige Gleichheit
der Beſteuerung zu ſtoͤren.

Das Princip iſt ſchon lange anerkannk , aber noch

| nicht uͤberall durchgefuͤhrt worden ; es beſtehen noh nes
j ben erftgenannten Blut - u. Reiſigvogtgeldern , Faſtnachts

Aria

ae
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huͤhner in den ortenauiſchen Gemeinden Marlen ,nz

E Goldſcheuer und Rittersburg , ſodann in dem ehemaligen

of
biſchoͤflich baſeliſchen Amt Schliengen , die urkundlich fuͤr

* Amtshandlungen gegeben wurden ; es beſtehen noch be —

gs⸗
deutende Holzlieferungen fuͤr Beamte und Amtsſtuben ;

pen
es beſtehen noch die immer zur Steuer gerechneten

Schreibgelder in der Herrſchaft Roͤteln, und das Schreib —

rie materialiengeld in Eſchelbach , fixirte Douceurs in Geld

ge
und Naturalien an gewiſſe Juſtiz - und Polizeybeamte .

tot
Ferner gehoͤren hierher die Hinterfafengelder der Chri -

ité ;
fien und die Gaggelder der Juden , welche an die Lanz

degs , Standes - oder Grundherrfhaft får den hõhern

sð
Und refpective niedern Schug bezahlt werden .

åf :
Vor dem neuen Steuerſyſtem , wo das Judenſchutz⸗

B ,
Beld und dag Judenfaggeld aleg und aleg , wag zu

2
Shug und Steuer gegeben wurde , repråfentirte , fonnte

m
allenfalls nur des Uebermaßes wegen eine Beſchwerde

jas entſtehen ; aber jetzt muß der chriſtliche Hinterſaß und

u
Schutzbuͤrger ſogar ſeinen perſoͤnlichen Verdienſt ver —

4 ſteuern ; jetzt muß der Jude , wie der Chriſt , nach Ver —⸗

haͤltniß ſeiner Realbeſitzungen und ſeines perſoͤnlichen

zu —
Betriebes , Grund⸗ , Haͤuſer⸗ und Gewerbſteuer bezah⸗

ht
len ; beide Claffen von Gtaatgangehórigen haben alfo

jen fùr ihre Steuerentrichtung gleichen Anfpruch auf Staats -

er
fhug „ obne noch beſonders Hinterſaßen - , Schutz - oder

iz Satzgeld fortzubezahlen ; indeſſen verſteht ſich hier uͤber⸗
i al , daf die Standes - und Grundherren dafuͤr entſchaͤ⸗
ſes

digt werden muͤſſen , weil dieſe Abgaben zugleich eine

eit
Art von Gewerbsrecognition repraͤſentirten , und zwar

die Standesherren nach den Bilancen der Renten - und

G Schuldenabtheilung , die Grundherren nach dem Normal⸗

vea decennium .

g - So piel úber die Abgaben zu 1 , . H, ber fole
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Abgaben , deren Abſchaffung nicht einem uͤbertriebenen

Liberalismus , ſondern den unverkennbaren Reſultaten
deg neuen Steuer⸗ und Amtskaſſen ſy ſtems huldigt , dez
ren Abſchaffung hauptfaͤchlich nur darum in den Geſetz⸗
entwurf mit aufgenommen worden iſt , weil deren Betrag ,
und reſpective die dafuͤr zu leiſtende Entſchaͤdigung in
die Berechnung des , durch den Geſetzvorſchlag im Gan —
zen entſtehenden , Revenuͤenausfalls mit aufgenommen
werden muß , und weil aus der bisherigen ungleichfoͤr⸗
migen Behandlungsweiſe die Nothwendigkeit , hierin
einmal klar , vollſtaͤndig und gleichfoͤrmig zu allen Volks⸗
klaſſen zu ſprechen , und dadurch das Vertrauen und den
guten Willen in Entrichtung der bleibenden Abgaben zu
erhoͤhen , hervorging .

Anders verhaͤlt ſichs aber zu Nmit den uͤbrigen zur
Ab ſchaffung in Vorſchlag gebrachten Abgaben .

Mit Abgaben zu 1) endet der Titel de jure et justitia ,
und uͤberlaͤßt der Staats⸗ und Finanzpolitik noch ein
Stuͤck Weges weiter zu gehen .

Die Regierung hat mit ihrem guten Willen die Vor —
ſicht verbunden , uͤber die Verſchiedenheit der beſtehen⸗ —
den Abgaben ſich umfaſſende , auf Reclamationen der
Abgabspflichtigen , und auf gruͤndliche Pruͤfungen der
untern und obern Adminiſtrativbehoͤrden gebaute , Vor —⸗
traͤge erſtatten zu laſſen , um undankbare und unmaͤßige
Petitionen , womit alle Schranken des privatrechtlichen
Verhaͤltniſſes du chbrochen werden koͤnnten und die
Deckung des Ausfalls unmoͤglich werden dauͤrfte
feſten Principien von der Hand zu weiſen .

Sie mußte alſo ihre liberalen Geſinnungen darauf
beſchraͤnken , daß ſie die Haͤnde auch zu Aufhebung jener
Abgaben bot , deren Steuereigenſchaft ſtrengrechtlich nicht
erwieſen worden , und auch nicht wohl erweislich iſt ,

nach
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deren problematiſche Eigenſchaft aber doch in ſo weit
— —— Abſchaffung raͤthlich macht , als die Abgabe ſelbſt—

in

manchen Landestheilen ſo ſtark und ſo druͤckend ifr/ È daf eine baldige Erdricdung zu befürchten gewefen mare ,eſetz⸗
T diefe Kategorie gehoͤren vorzuͤglich in den un —

trag/ tern Landen die Beeten , und vorzuͤglich in den obernTE
ii Maps und Martiniz , oder nad andern Heizan

ligen benannte Steuern , welche mit der Beet gleicher,
—— Natur und leichen Urſprungs find, *

ſich in zuridiſche De—terng
ductionen zu vertiefen , oder ſich in das Alterthum zu ver⸗olig lieren ; —“ nur zwey Kriterien , wovon eins fuͤr, das

J gegen die Steuerqualitat ſpricht , win ich anfuhvan O fie einander in demfelben Stammlande be⸗
aen

e .

D—
Der Hauptcharacter einer Grundabgabe iſt die Siri

` tåt ; der Haupteparacter einer Stener ift,die Baria -
men bilitaͤt. 4

Nun findet man in allen Baden - Durlachiſchen Ur —

barien die Beet alg eine ſtaͤndige , ſogar unabloͤsliche—
Abgabe, und faſt in allen Lagerbuͤchern der Baden —jenz
Sadifehen, Lande die Beet mit dem landesherrlichen
Vorbehalt der Minderung oder Mehrung derſelben ein —

der
Betragen, b

Bor? Wag mar nun die Beet , bevor fich dag Haus VadenBige n
tep Linien theilte ? Gie fonnie doch nicht fåndig :— und unſtaͤndig zugleich ſeyn !

Schon bey den deffalfigen Discuffionen in der
tach venten Kammer im Fabr 182 fah man die Nothwen -

digfeit ein , pierin einen fefen Boden zu finden , undauf
man glaubt folchen darin : gefunden zu haben , wenn diener

Seet indçterminatim auf dem gangen Banne ruht , undiht wenn in —— ſolchem Falle nicht urkundlich conſtatirtiſt ,
Protokolle der 1. Kammer gr Vd. 19
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iſt , daß die Abgabe nur abuſiv Beet heiße , im Grunde
aber doch eine Frohndredemtion ſey , oder auf einem

andern Titel priyatrectlicher Natur beruhe . Sehr

motivirt ift diefe Regel fhón dadurch , weil Becten

die auf ganzen Bånnen þaftèn , in feinem der Landes -

fheile , die epemalg einen eigenen taat bildeten ; b69

ehemaligen Gteuerrenovationen vòn dem Grundfest ”

capital in Abzug gebracht werden durften , affo nie old

Guͤlt oder Grundzinſe betrachtet worden find , fogar

bey ritterſchaftlichen Renovationen nicht .

Verwandt mit Beet⸗ , Mah⸗ und Mattiniſteuet

iho die Abgaben Vogtwein , Vogthaber , Steuerhaber ,

Steuerroggen , Steuerfrucht , Steuerwein , Gemeinde
ſteuer genannt ; ich ſage : verwandt , nicht identiſch

weil hier die Ausnahme , in ſo fern wirklich ſolche

nicht eine andere Abgabe anderer Natur deſigniren ,
Die Regel der Aufhebung grofentheilg abforbirt , indem

das Wort Steuer , welheg fon in Urfunden vom

vierzehnten Jahrhundert vorfommt , nichts zur Saht

thut , Hiermit verbinde ich , im Namen der Regierung ’

Die weitere Erklaͤrung , daß ſie in die gaͤnzliche Aufhe⸗

bung der Abgaben —Hof - und Buͤrgerrechte genannt —
zu willigen geneigt ſey , um den Beweis zu verſtaͤrken /
welchen hohen Werth ſie auf die moͤgliche Gleichheit
der Abgaben lege . x

Aber eben fo gropen Werth legt fie darauf , jedem
Attentat gegen Die uralten , fih immer gleich gebliebe
nen Regeln der Beweisfuͤhrung , und jeder Gefaͤh dung
eines rechtmaͤßigen Beſitzers ihre entſchiedene Abneigung
entgegen zu ſtellen , und dem Grundſatz treu zu blei—
ben : will manmild und erleichternd fuͤr einen The
ſeyn , ſo darf man nicht ungerecht gegen den andern Theil
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fenn, Der befe Zweck fann Fein flechte Mittel : heis
igen .

Um eben Diefen Zwe in feiner . Reinpeit gu er -

balten, nicht neue Befhwerden zu ſchaffen , waͤhrend
man alten abhelfen milf , nicht einen Stand 4u erfreuen ,
und den andern zu frånfen , ift im Arti VI - des Ge -

ſetentwurfs den Standes - und Grundherren Eutſchaͤ —
digung verheißen . — Erſteren nach den Bilancen der

Revenuͤen⸗ und Schuldenabtheilung , letztern nach dem

Durchſchnitts ertrag von 1781 bis 1790 , wie dieſes
ſchon bey den Entſchaͤdigungsberechnungen fuͤr Ohmgeld
Und Gemerbörecognitionen kraft eines beſondern Ge —

hes geſchehen iſt , und geſchehen mußte , well mit den

rundherren keine ſolche ſolenne Schulden und Reve —⸗

nien- Abtheilung gepflogen morden tf . Muͤſſen auch
die Standeg - und Grundherren an deni Ausfall , wel⸗

her dadurch entſteht , wieder beytragen , ſo ſieht doch

difer Beytrag weit inter dem . Werth , nah weidem

ie Vereinfachung ihrer eigenen Domaͤnen- Adminiſtra⸗
tion , die Berláfigteit , womit uf dag Surrogat dèr

' effirenden Abgaben , und die Leichtigkeit , womit der

Abgabspflichtige die noch fortbeſtehenden Grund - und

eudalabgaben entrichten kann , und das durch eine ge —

muͤthliche Mitwirkung zur Laſtenerleichterung erhoͤhte
Zutrauen zu ſchaͤtzen ſind. —

Moͤchte dieſe Werthsvergleichung noch die weitere

Ueberzeugung generaliſiren , daß Abloͤſungen, wenn ſchon

ah einem zu gering ſcheinenden Typ , nach hoͤhern

onomiſtiſchen Maximen , doch willkommen ſeyn ſollten , als

. abgenoͤthigte Frohnden , abgendthigte Guͤlten und Zinſe
m Zeiten vonMißwachs, oder andern zerruͤttenden Unfaͤllen.

Muß auch das Recht unter allen Zeitverhaͤltniſſen
Necht bleiben , ſo wird doch auch ewig wahr bleiben :

Summuin jus , summa injuria !
Um endlich dem Bedenken zu 2 daß ent⸗
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weder durch die eine oder durch die andere Maßregel ,
oder durch beide zugleich gewiſſe Landestheile zu viel

auf Rechnung der uͤbrigen beguͤnſtigt und erleichtert

werden , lege ich eine Bilance uͤber die wechſelſeitige
und individuelle Vortheilsbetheiligungen hier vor ; man

wird daraus erſehen , wie ſich die Kreiſe und Aemter

vach ihrer Seelenzahl bey Erleichterung an Abgaber ,

zu jenem bey Erleichterung an Schulden , verhalten ,
und daß eine combinirte Vollziehung der Geſammtheit ,
micht in unverhaͤltnißmaͤßigen Portionen zu gut komme .

weg , um aus dem Labyrinth von Zweifeln und Willkühr

bep den alten Abgaben heraus zu kommen , naͤmlich die

augenſcheinlich privatrechtlichen Grundlaſten auf der

einen Seite , und die offenbaren Steuergattungen ,

welche nur aus Verſehen bey der Steuerperaͤquation ſte⸗

hen geblieben ſind , auf der andern Seite auszuſchei —
den ; erſtere als fortbeſtehend , und letztere als aufgeho —

ben zu erklaͤren ; alle andere alte Abgaben hingegen ,
ohne Abtheilung nach Wahrſcheinlichkeitsgraden in eine

Claſſe zu ſetzen , und wenn man ſie nicht ganz erlaſſen
kann und will , doch theilweiſe allen Landestheilen in

gleichem Verhaͤltniß abzunehmen .
Man muß entweder das Mittelalter , welchem

dieſe Abgaben den Urſprung verdanken , oder den recht⸗

lichen Standpunet der Gegenwart unrichtig beurtheilen⸗
wenn man einen feſten Boden zur — — der⸗
ſelben finden zu koͤnnen waͤhnt.

Das Mittelalter , welches von Moyftikern und

Gegnern unſerer Zeit als Vorbild genommen , von den

Modemaͤnnern aber , weil es dazu niht mehr ’ pabi

| eben ſo ungerecht herabgeſetzt , und in ſich ſelbſt falfo

| beurtheilt wird , zeichnete ſich als kraͤftige Jugendpf

m

iem toye
Sh fehe nur einen Mus -
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riode der Voͤlker der neuen Welt , durch große Reg—⸗
ſamkeit in Schoͤpfungen aller Art , ohne allgemeine
Ideen aus , und gefiel ſich daher in einem bunten Gemiſch

von Particularitaͤten und privatrechtlichen , oft abenteuer⸗

lihen oder rohen Sormen , fo wie unfer - Beitalter in

foftematifcher Einfórmigfeit . Der Staat , ein auf ffei -

nere Voͤlker - Vereine gegruͤndeter Feudalſtaat , deſſen

lockerer Verband nur den nothduͤrfugſten Forderungen
einer Staatsverbindung genuͤgte , und welcher gar keine

Finanzen , ſondern blos eine Lehensmiliz und villas re -
gias brauchte , Lieg in ſeinen einzelnen , ſich ſelbſt uͤber—
laſſenen Theilen , die volle Gutsherrlichkeit walten , in

welcher ſich die Keime der nachherigen Particularſtaa⸗ —
ten entwickelten . Daher fuͤhrt der primitive Zuſtand
dieſer letztern auf ein rein guts - oder grundherrliches
Verhaͤltniß zuruͤck, aus welchem ſich exrſt Patrimonial -
Lerichtsbarkeit , und endlich Regierungsgewalt oder Lan -

deshoheit der Gebiete au bildete . Als letztere endlich
in ihren erſten Anfaͤngen aus dieſer Grundlage her⸗

dorging , war das Grundherrlichkeltsverhaͤltniß in jeder
Beziehung laͤngſt ausgebildet , und aus ſeinen wohlbe —

nutzten Ausfluͤſſen wunde die veue Regentengewalt do —

ust , big endlich ſpaͤter erſt der lockere Geſammtſtaat ,
die Reichsgeſetzgebung dieſen Territorialregenten , durch

uͤbertragene Subeollectation Anlaß zu Staatsſteuern
gab . ;

Aus dieſem Entwickelungsgange ergibt ſich , daß
nicht nur die im Dunkel der Geſchichte liegende Un —

Lewißheit der Quelle , aus welcher dieſe oder jene alte

Abgabe abzuleiten ſeye , ſondern weit mehr noch die

notoriſche Vermiſchung und urſpruͤngliche Identitaͤt die⸗

ſer verſchiedenen Quellen , eine ſichere Ausſcheidung ,
was dem oͤffentlichen , oder dem Privatrecht zuzuſchrei —

ben ſeh , durchaus unmoͤglich macht . Der Geit der

Zeit , in welcher dieſe Abgaben ertſtanden , war nicht
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nur unbekuͤmmert um allgemeine ſyſtematiſche Formen ,
ſondern gefiel ſich vielmehr in der bunten Vermiſchung ,
und der Patrimonialcharakter jener Gebiete , in welchen
man keine Begriffe von einer Ausſcheidung des grund⸗
herrlichen und des Regenten - Verhaͤltniſſes hatte , machte
eS gang gleichgůltig , o6 der Grund : Obereigentpåmer
cine Sntrade gefchaffen hatte , welhe der Regent be -

nugte , oder ob fpårer wieder der Legtere etne Mbgabe
einfuͤhrte , welche dem erſtern einen Ueberſchuß gewaͤhrte.

Selbſt in jedem einzelnen dieſer kleinen Gebiete

fuͤr ſich betrachtet , war eine Gleichfoͤrmigkeit der Ab⸗

gaben bey ſolcher Vermiſchung der oͤffentlichen und pri⸗
vatrechtlichen Verhaͤltniſſe nicht moͤglich, und zur Be —

ruhigung der Unterthanen auch nicht noͤthig, weil man

uͤberhaupt wenig Staatsbeduͤrfniſſe hatte , und die Ab⸗

gaben im Ganzen nicht bedeutend waren .

Nua famen aber die grofen Berånderungen der

Jahre 1803 und 1306 . Gie bildeten gróßfere Mafen ,
welche in diefem fegtern Fahre ſouveraͤne Staaten

wurden , Mit ihnen entſtanden groͤßere Staatsbeduͤrf⸗
niſſe , die zuvor unbekannten Koſten des Puiſſaneirens
waren kaum zu erſchwingen ; nun wurde erſt eine

gleiche Vertheilung der oͤffentlichen Laſten unter den zu —

ſammengeſtoppelten verſchiedenartigen Beſtandtheilen deſ⸗

ſelben Staats dringend verlangt , und nicht zu um⸗

gehen.
Die Aufgabe war in der That ſchwierig , — denn

was war nun als oͤffeutliche Staatsabgabe zu be —

betrachten , was war gleichzuſtellen ? — Man dachte
fih die Sache im Anfang nicht ſo ſchwer und tief

eingreifend , und uͤberhob ſich daher der Muͤhe eines

durchdachten Syſtems ; man haſchte nach Namen , und

verfiel auf andere Subtilitaͤten , welche nich weniger

willkuͤhrlich waren , als ſolche etymologiſche Eroͤrterun⸗

gen , — es war eine wahre Lotterie ; ſpaͤter war es
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fher , auf den rechten Weg zuruͤckzukommen , und eine

Stofe Anfiht zu gewinnen , Nicht blos darauf . twåre
zu jeben gewefen , welche Abgaben aus einer Hoheits⸗
quele , aug dem Regierungsrecht abzuleiten fepen , um

diefe àu affimiliren ; denn daf dief bey der Vermiſchung
der Quellen unmoͤglich ſeye — habe ich bereits be —

werkt , — ſondern man haͤtte ſich auf elnen hoͤhern
Standpunct des Rechts erheben , und die Gleichſtellung
As einen Act der ſtrengen Gerechtigkeit betrachten fol -
len , durch welchen bey der Zuſammenſchmelzung meh—⸗
rerer kleiner Staatsgebiete in einen groͤßern Staat un —

terſucht werden maͤſſe, in welchem Verhaͤltniß dieſe ver⸗

ſchiedenartigen Befandtheile bey der nenen Ordnung

der Dinge nah Bergleihung der dadurch herbeyge

fuͤhrten neuen Laſten mit den alten verlieren , um das

Mißverhaͤltniß auf Koſten der Geſammtheit auszuglei —
chen, und nicht einzelne Laudestheile dag Opfer der

erſchmelzung allein bringen zu laſſen .
Von dieſem Geſichtspunet ausgegangen , wuͤrde

man freylich auf ein ganz anderes Verfahren gekom —
Men ſeyn . Statt der eitlen Verſuche , den Quellen der
derſchiedenen Abgaben in laͤngſtherfteſfenen Jahrhundet
ten nachzuſpuͤren , haͤtte man beachten måfen , dağ in

Fnigen ehemaligen Relchsgebieten mehr ein Siener -

dftem , in andern mchr ein Domanialfyftem aus gebil⸗
et und nugbringend gemacht worden ift , ohne- daf

die Landestheile , in welchen letzteres fruͤher der Fall

war, jetzt durch Vereinigung beſder erdruͤckt werden

urfen . Man haͤtte daher vor allen Dingen auf die

erwendung der alten Abgaben ſehen ſollen ; diejenigen ,
Oder úberhaupt jener Theil verfelben , . melher zur Bez

ſtreitun von Staatsbeduͤrfniſſen perwendet wurde ,
mußte ihnen erlaſſen werden , da dieſe letztern jetzt
durch neue Steuern bedecht merden . Miein damit ware

lecht und Billigkeit noch nicht erſchoͤpft —2 — Ai
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darauf haͤtte Ruͤckſicht genommen werden muͤſſen , daß

in manchen, zumal kleineren , Gebleten die Koſten der

Regierung aͤuſſerſt gering waren , dagegen aber der

Herr des Gebiets ſein grundherrliches Verhaͤltniß deſto

mehr geltend gemacht , und zur moͤglichſten Ertragbar —

feit benugt håtte . Nun , Dı der neue Staat jene wobl

feilere , menn auch unvollkommenere , Patrimonialregie⸗
rung aufgehoben , und eine ungleich koſtſpieligere Ver —

waltung eingefuͤhrt hat , waͤre es wenigſtens hoͤchſt un —

billig jenen Landestheilen nicht einige Erleichterung da⸗

fur zu gewaͤhren, daß blos das Vortheilhafte ihres al⸗
ten Zuſtandes durch die neue Ordnung der Dinge auf⸗

gehoben wurde , das Laͤſtige deſſelben aber geblieben ift

Iſtt es nun nicht mehr moͤglich, dieſe eben angegebenen
Verhaͤltniſſe mit Zuverlaͤßigkeit zu erheben , und zur Grund⸗

lage einer Gleichſtellung zu machen , ſo erfordert doch die Ge⸗
rechtigkeit , daß man bey einer theilweifen Aufhebung alter

Abgaben nicht den Zufall walten laſſe , welcher bey der

Claſſtficirung derſelben nach den Namen , und nach mehr

oder minder deutlichen Spuren ihres Urſprungs un —

vermeidlich iſt — ſondern es bleibt nichts anders

' åbrig , alg diefe Nbgaben als eine Mafe zu berra ?

ten , welhe dus Quellen des oͤffentlichen und deg Pri -

vatrechts zuſammengefloſſen und nicht mehr auszuſchel⸗
den iſt , um von derſelben , je nachdem man entweder

das Verhaͤltniß der einen und der andere Quelle an —

ſchlaͤgt — oder nach dem , was die finanziellen Um —

‘ ånde får jetzt geſtatten , einen uͤberall gleichen Theil ,

fep eg die Halte dder ys, aufzuheben ,

Ergreift man dieſen Ausweg niht , fo múfen die

auffallendſten Mißverhaͤltniſſe entſtehen . Die ehemali⸗

gen kleinern Gebiete , in welchen die jetzt kaum er —

ſchwinglichen Staatsbeduͤrfniſſe faſt ganz unbekannt wa —

ren , die grundherrlichen Rechte und die daruͤber ſpre —

hende Urkunden aber in der Regel beſſer erhalten
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wurden , werden ihre alte Laften groͤßtentheils behalten ,

und an der Befrehung anderer , weiche vielleicht nichts

als den Mangel der Urkunde vor ihnen voraus haben , mit⸗

zahlen , Serner muß , wenn man nicht alle alte Abgaben , der

nicht von allen eine pars quota aufheben will , doch

irgendwo die , wenn auch noch ſo willkuͤhrliche , Graͤnze

Bezogen werden . Wie auffallend muß dieß aber fúr

diejenigen Abgaben werden , zwiſchen welchen bey dem

allmaͤhlichen Uebergang von einem Grade der - Wahr -

ſcheintichkeitabwaͤgung zum andern , dieſe Graͤnze durch —

gezogen wird .

Soviel von dem Verhaͤltniß der Abgabepflichtigen .

Was die Mediatiſirten und andere Bezugsberechtlgten

betrifft , ſo gilt auch hinſichtlich ihrer der Grundſatz ,
daß nur auf die Verwendung der alten Abgaben ge —

ſehen werden darf , nicht auf die Quelle , um ſo mehr

alg fireng genommen , diefe doch immer diefelbe war —

die Grundherrlichkeit , auf welche auch die Patrimonial -

regierung am Ende zuruͤckfuͤhrt . Es kann ihnen von ihren al⸗
ten Jotraden daher mit Recht nur ſo viel ohne Entſchaͤ⸗

digung entzogen werden , als ſie erweislich fuͤr Ge⸗

richtsbarkelt und Verwaltung verwendeten ; das Uebriee

muß als ihr rechtmaͤßiges Privateinkommen betrachtet

werden . Wenn man nur dabey ſtehen bliebe , uͤberhaupt

von alten Abgaben nur aufzuheben , was nach der Ver⸗

wendung in dieſe Claſſe faͤllt, ſo wuͤrde von Entſchaͤ⸗

digung gar nicht die Rede ſeyn ; ſobald man aber wel⸗

ter geht — ſey es aus der vorhin angegebenen Ruͤckſicht ,

auf den Verluſt ihrer ehemaligen Unterthanen bey dem

Uebergang unter eine koſtſpieligere Staatsverwaltung ,
oder alg eineg auf andern Anſichten beruhenden Ber -

fahreng — fo gebührt ibnen Entfhádigung får alleg

Weitere ,

Eg fann fen , taf , wenn man benm Bolzug der

Mediatiſtrung dieſen richtigen Maßſtab befolgt haͤtte,
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man manchen gròfern Standesherrn , welche ſchon mehr
Regentenlaften Hatten , mit diefen teten aut mehr
Gefaͤlle haͤtte nehmen koͤnnen ; aber gewiß iſt bey
kleinern Standesherren und bep Grundherren der um⸗
gekehrte Fall , daß ihnen mehr Einkuͤnfte als Laſten
berelts abgenommen worden ſind , und man alſo nicht
mehr weiter hierin gehn kann , ohne gegen alles Recht
zu verfahren .
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v. Kettner : Was die geſchichtliche Datſtellung ,
die der geehrte Redner ſo eben gegeben Hat , betrifft ,
fo bin ih darin mit demfelben vollkommen einverſtan⸗
den , und danke ihm fuͤr die darin enthaltene Beleh⸗
rung . Dagegen kann ich mich mit feiner Anficht , in Ber
zug auf die Sache ſelbſt , nicht vereinigen . Er hat naͤmlich
von Unterſuchung der Staatskraͤfte und einem Aus —
theiler nach denſelben pro aequo et bono , mit Rig -
ſicht auf die zu ſchwer Belaſteteten , geſprochen . Ich
glaube nicht , daß hiervon die Rede ſeyn kann , ſondern es
kommt lediglich darauf an , ob die Abgaben , von deren
Abſchaffung die Rede iſt , gerecht ſind , oder nicht . Die
Commiſſion iſt nun von der Anſicht aus gegangen, daß die
hohe Regiernng bereits durch Unterſuchung richtig geſtellt
habe , welche alte Abgaben den Charakter der Steuer
haben , mithin nach dem afigemeinen Princip abgefchafft
werden måfen , Diefe Vorausſetzung þat auch der
Herr Regierungscommiſſaͤr bey der Commiſſton beſtaͤ⸗
tigt , indem er nachgewieſen hat , daß eine Ueberſicht
der abzuſchaffenden Abgaben fertig , und nichts weiter
nothwendig ſey , als jeder Gemeinde einen Auszug
hiervon zuzuſchicken . Von einer Unterſuchung der Staats⸗
kraͤfte koͤnnte alſo fuͤglich Umgang genommen werden
Dagegen glaubte ſich die Commiſſton zu dem Voran⸗
trage , uͤber den vorliegenden Geſetzentwurf im Ganzen
nicht eher abzuſtimmen , bis auch der Geſetzentwurf
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wegen Uebernahme der alten Landesſchulden zur Be—
rathung kaͤme, um deßwillen verpflichtet , weil beide

Gegenſtaͤnde in ſo genauer Verbindung ſtaͤnden, daß

einer ohne den andern nicht erledigt werden koͤnne, in⸗

dem andernfalls einzelne Diſtriete leicht praͤgravirt wer -

den koͤnnten .

v . Rotteck : Waͤre ich ein Ultraliberaler , ſo

koͤnnte ich den Einebnungsvorſchlaͤgen , die der vorlie —

gende Geſetzentwurf , ſowie der auf deſſen Annahme

antragende Bericht unſerer verehrlichen Commiſſion ent⸗

haͤlt, nicht anders als freudig beyſtimmen . Ich gehoͤre

aber — wenn uͤberhaupt zu einer Partey — zu jener

der Doctrinaͤrs , und als ſolcher kann ich mir die

Unart nicht abgewoͤhnen , auſſer dem Inhalt eines Bor -

ſchlags , ſo angenehm und populaͤr er laute , jedesmal

auh die Principien ing Auge zu fafen , von wel

hen er ausgeht , oder mit welchen fein unmittelbarer

Grund zufammenhåángts und unmöglich ift mir , mei -

nen Beyfall irgend einer Maßregel zu geben , welche

cinn Widerfpruh der Principien involvirt , oder ,

welche mit andern , gleichzeitig und von derfelben Autoz

ritaͤt aufgeſtellten , Maximen ſchlechterdings unverein —

bar , eine einſam Irrende neben einer Kette von ent⸗

gegengeſetzten Maximen iſt .

In dem Laufe der juͤngſten Verhandlungen dieſer
hohen Kammer wurden bey ſehr merkwuͤrdigen Anlaͤſ⸗

ſen unter andern folgende Grundſaͤtze aufgeſtellt , und

als Motive ſehr wichtiger Beſchluͤſſe geltend gemacht :

Erſtens : Eine theilweiſe Aufhebung einer im Gan —

zen als ungerecht erkannten Laft (Calfo aud einer fol -

Hen Clafe von Laſten ) ſey unzulaͤßig , und felbft ein

Unrecht,
Zweytens : In dem Belieben des Staates

ſtehe es , die Bedingungen zu beſtimmen , unter wel —
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chen die Grundſtuͤcke erworben und beſeſſen werden

koͤnnen ; und jede Grundlaſt ſey nichts anderes , als

ein ( dem Staat oder einem Dritten zuſtehendes ) Mit —⸗

eigenthum , gewiſſermaßen ein noch unbezahlter Paſ⸗
ſivreſt des Kaufſchillings .

Drittens : Dem Geiſt einer geſetzmaͤßigen Re

gierung entfprehe — um die gewuͤnſchte Befreyung
der Grundſtuͤcke zu bewirken — blos das Syſtem der

Abloͤ ſung durch die Pflichtigen , keineswegs aber das

revolutionaͤte der Abſchaffung . Das letzte ſey
verwandt mit einem agrariſchen Geſetz .

Viertens : Es ſey durchaus unzulaͤßig , auf den

Urſprung der einzelnen Grundlaſten zuruͤckzugehen —.
Die Maxime , es zu thun , mache jedes Eigenthum ,
ja ſelbſt ein jedes Verhaͤltniß des oͤffentlichen Rechts ,
unſicher und ſchwankend .

Fuͤnftens : Es ſey kein Unterſchied ſtatthaft zwi⸗
ſchen Laſten des oͤffentlichen und jenen des Privatrechts ,

weil die einen ſich leicht in die andern verwandeln moͤgen,
und haͤufig verwaudelt haben .

Sechstens : Es ſey jedes Recht oder jede Laſt ,
wovon ein privatrechlicher Urſprung auh nur moͤglich
ſey , als dem Privarrecht wirklich angehoͤrig zu behan⸗
deln , ſo lange das factiſche Gegentheil nicht von dem

Pflichtigen erwieſen worden .

Ich koͤnnte mit der Anfuͤhrung dieſer Grundſaͤtze —
um derentwillen die hohe Erſte Kammer ſo manchen
Wunſch der zweyten verworfen — meinen Vortrag

ſchließen . ( Der Redner zeigte nun in Kuͤrze die An⸗
wendbarkeit aller bemerkten Grundſaͤtze auf das in Fra⸗
ge ſtehende Geſetz , und fuhr fort :) Wenn in unſern

Beſchluͤſſen Conſequenz herrſchen ſoll , ſo muͤſſen wir

den Geſetzentwurf , der uns jetzt vorliegt , verwerfen . Un

moͤglich iſt , ſeine Annahme und die Verwerfung der

die Abſchaffung des Neubruchzehntens und der per⸗
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den ſoͤnllchen Herren frohnden betreffenden Antraͤge der zwey⸗

als ten Kammer aus einem Princip , oder aus einem Sy⸗—

Rit- fem dsn Principien zu rechtfertigen .

taf ? Aber iw fage noh mehr : Wenn es irgend anz

Seht , unſern Rechtszuſtand blos allmaͤhlig , ſchrittweiſe

Re⸗ zu verbeſſern , wenn daher eine Auswahl von abzu —

ung ſchaffenden Widerrechtlichkeiten , oder eine vorzugsweiſe

der zu ſtakuirende Abhuͤlfe Statt finden ſoll , ſo haͤtte keine

das Wahl ungluͤcklicher ausfallen , bleine mit den oberſten

ſey Prineipien mehr ſtreitend ſeyn koͤnnen, als die uns im

vorliegenden Geſetzentwurfe vorgeſchlagen wird . Eine

den Anzahl von Grundlaſten ſoll abgeſchafft , und ihr

en . Betrag auf die Schultern der Geſammtheit gelegt wer —

m , den , waͤhrend man die perſoͤnlichen Laſten in ih —

ts , rer empoͤrenden Ungleichheit fortbeſtehen laͤßt .

Dieſe ſonderbare Verwechſelung der Begriffe und

wi⸗ Rechte, die Verwechſelung der Sachen mit den Per —
ts , fonen if leider ſchon in mehr als einem Geſetzentwurfe

en , ſichtbar worden , daher waren Dann auch die Gefege

ſelbſt verwerflich . In jenem uͤber die Ausgleichung

aft, der Kriegslaſten hatte man gar nihtes Arges daran ,

lich unter den Menſchen — ſowohl denen , welche etwas

an⸗ zuruͤckempfangen , als jenen , welche nachtraͤglich leiſten

em ſollen — die abeunteuerlichſten Ungleichheiten zu ſtatui⸗

ren , und alſo das Maaß der im Kriegsgetuͤmmel vor⸗

— gefallenen Ungleichheiten gaͤnzlich zu erfuͤllen , nur um

yen dadurch eine / dem Recht durchaus fremde , und blos

ag dem Factum angehoͤrige , Gleichheit zwiſchen Bezirken

m und Gemarkungen herzuſtellen . Ich fuͤrchte ſehr , daß

ra⸗ auch in das nunmehr erbetene Geſetz uͤber gleiche Ver⸗

wn theilung kuͤnftiger Kriegslaſten dieſelbe Begriffsver —

vir wechslung ſich einſchleichen , und dadurch ſeinen Sinn

in und Zweck vereiteln werde . Eine aͤhnliche Begriff -
er verwechſslung liegt aih — tie ih feiner Beit Zeigen

er⸗ werde — dem Geſetzentwurfe wegen Uebernahme der
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Bezirks ſchulden auf die Staatskaſſe großentheils zum
Grunde , und aus derſelben Quelle ſind endlich auch
in der Gemeindeordnung die meiſten beklagenswerthen
Beſtimmungen uͤber das Umlagsweſen gefloſſen . Nir⸗
gends jedoch erſcheint ſie ſo auffallend und troſtlos ,
als in demjenigen Geſetzentwurfe , mit deſſen Bera —

thung wir eben beſchaͤftigt ſind .
Die Grundſteuern , welche in alten Zeiten auf—⸗

gelegt wurden ( wo man von den eigentlichen Princei⸗
pien des Steuerweſens , oder von der perſoͤnlichen
Verpflichtung des Staatsbuͤrgers als ſolchen zu Bey —

traͤgen wenig oder gar keine Begriffe hatte, ) waren

allerdings nichts anders , als erklaͤrte Anſpruͤche auf
einen ſo oder ſo vielten Theil des Grundeigenthums
ſelbſt — mag man nun dieſes Miteigenthum als Borz

behalt bey der Verleihung an einzelne , oder alg ge -
forderte Uebertragung von den zum Staat . vereinten

Privateigenthuͤmern betrachten — und die . Yahresfteuer
war der Zing oder die Rente . yon diefem idealen Theil -

eigenthum . Am auffallendſten erſcheint dieſes daraus ,
daß ſonſt eine unwiderrufliche Vergabung ſolcher Zinſe
oder ſogenannter Steuern an Privatperſonen oder an

Koͤrperſchaften ꝛe. , kurz ein privatrechtlicher Verkehr
mit denſelben ganz undenkbar , eine rechtliche Mon —

ſtruoſitaͤt , in ſich ſelbſt nichtig und ohne alle bindende

Kraft geweſen waͤre . Wenn wir die im Beſitz ſolcher
Steuern oder Renten befindlichen Standes⸗ oder Grund⸗

herren oder Koͤrperſchaften als privatrechtliche Eigen⸗
thuͤmer des Capitals , welches jene Renten vorſtellen ,
uns denken ſollen , ſo muͤſſen wir nothwendig auch den

Staat als privatrechtlichen Inhaber des in ſeinem Beſitz

gebliebenen Theiles derſelben betrachten ; wir muͤſſen
das Capital , von welchem die ihm zu bezahlenden
Renten abfließen , als einen Theil der Domaͤne be —

trachten , und alle Steuer⸗ oder Rentpflichtige ſind in ſol⸗
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cher Eigenſchaft nichts als Privatſchuldner , oder bloße

Miteigenthuͤmer desjenigen Grundes , von welchem ir—
gend eine Quote , z. B . der 2oſte oder zoͤſte Theil ,
oder der einem Capital von 100 oder 200 fl. ent⸗

ſprechende Theil einem Dritten gehoͤrt , oder von iwel -

hem wenigſtens ſolcher Theil fuͤr eine darauf haften —
de Schuld — z. B. Kaufſchillingsreſt — einem Glaͤu⸗

biger verpfaͤndet iſt .
Was thut alſo der Staat , wenn er eine ſolche

alte Grundſteuer aufhebt ? Er ſchenkt einer gewiſſen
Zahl von Schuldnern ihre Schuldſumme , oder denje —

nigen Theil des von ihnen beſeſſenen Grundes , der

noch nicht ihr Eigenthum , ſondern das eines Dritten

iſt , und uͤbernimmt alſo , wenn jener Dritte nicht der

Staat ſelbſt , ſondern z. B . ein Grundherr war , die

Schuld auf ſich ſelbſt , weil er fremdes Eigenthum zu ver⸗

ſchenken nicht befugt iſt .
Der Endzweck dieſer ſonderbaren Operation iſt , die

Grundſtuͤcke gleichzuſtellen . Von den Men —

ſchen oder Buͤrgern iſt da keine Rede . Denn wenn

wir auf dieſe blicken , ſo iſt vielmehr eine ganz auf —
fallende Ungleichheit ſtatuirt ; naͤmlich einem Theil der

Buͤrger wird eine Schuldlaſt abgenommen , oder ein

Grundantheil geſchenkt ; Die uͤbrigen gehen leer aug .

Und wenn man gar die Entſchaͤdigungsſummeumlegt ,
ſo muͤſſen nun alle Buͤrger zahlen fuͤr einige Einzelne ,

welche ſchuldig ſind , und welche man bereichert .

Alfo nicht ( ſtaatswirthſchaftlich etwa wuͤnſchens
werthe ) Gleichſtellung der Grundſtuͤcke iſt das Princip ,
welches uns leiten ſoll , denn daſſelbe hat keinen Rechts -

boden, und fuͤhrt zur Aufhebung aller Eigenthumsrechte .
Das Princip , welches allein hier maßgebend ſehn kann

Und fol , tft : man . hebe ale Laſten auf , welche unge —

tedt find , d. b. welche entweder nach ihrem Begriff
eine Berlegung der ewigen Menſchenrechte enthalten ,
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oder welche mit bepbehaltener Natur und Eigenſchaft
als dem oͤffentlichen Rechte allein angehórig , dennoch
eine Rechtsungleichheit der Buͤrger , als ſolcher , invol⸗

viren . Zur zweyten Claſſe gehoͤren insbeſondere die

Staatsfrohnden ; zur erten die perfónlihen Herren -
frohnden und der Zehnte ( der letzte wenigſtens zum

Theil und in gewiſſer Maaße . ) Dieſen Laſten alſo
haͤtte der Vorzug gebuͤhrt bey der Auswahl der abzu —

ſchaffenden Ungleichheiten ; ihnen , die nicht blos eine

factiſche Werthsungleichheit zwiſchen Grundſtuͤcken und

Grundſtuͤcken , ſondern eine geſetzliche Rechtsungleich⸗
heit zwiſchen Menſchen und Menſchen , und zwiſchen

Buͤrgern und Buͤrgern ſtatuiren . Es waͤre ſchreyend

ungerecht , die Grundſtuͤcke auszugleichen , bevor nicht
die Gleichheit der Perſonen bewirkt iſt .

Ich erlaube mir , dieſen Vorzug des Anſpruchs
auf Abſchaffung etwas naͤher zu eroͤrtern .

Erſtens : Die angefuͤhrten Laſten ( Frohnden
und Zehnten ) ſind nach ihrer weſentlichen oder vor —

herrſchenden Eigenſchaft nicht Grund⸗ ſondern perſoͤn⸗

liche Laſten . Grundlaſten koͤnnen nur ſolche ſeyn ,

welche von beſtimmten Grundſtuͤcken , und zugleich in einer

beſtimmten Quantitaͤt der Leiſtung , und welche alg ein

Theil des reinen Ertragg betrachtet werden fann , 3u

entrichten , find . Beides trifft bey den Frohnden und
Zebnten niht zu , Denn die Frohnden werden nicht pon

beſtimmten Grundfiúden , und dabey gang und gar

nicht in beſtimmtem Maaße , ſondern nach Beduͤrfniß
deg Herren oder nach der Kopfzahl der Colonen , alſo
in beiden Faͤllen nach einem unbeſtimmten , ſelbſt durch

das Maaf der Gemarfung nicht beftimmten Maafe ges

leitet ; d. h fie werden unmittelbar von den Perfonen
gefordert

Zweytens : Dabey waren die meiſten Frohnden
ehemals ganz ungemeſſen , und viele ſind es noch. Da —
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ber mochten ſie leicht an pecuntaͤrem Werth den rei —
nen Ertrag des Grundſtuͤcks uͤberſteigen ; und wenn ſie
auch in neuern Zeiten gemaͤßigt wurden , ſo konnte

doch durch ſolche Maͤßigung ihre eigentliche , eingebo⸗
rene Natur nicht geaͤndert werden , naͤmlich die Natur
der rein perſoͤnlichen Laſt , oder Leibeigenſchafts⸗ oder

wenigſtens einer gemiſchten Laſt , da naͤmlich das Grund⸗
ſtuͤck und der Menſch , der es bebaute , zuſammengerech⸗
net wurden , als ein verbundenes Beſitzthum des Herrn ,
der dann von demſelben ſo vieles zu gewinnen ſuchte ,
als z. B . der Eigenthuͤmer eines Hofgutes fammt
Viehſtall aus dieſen beiden zu erzielen trachtet .

Drittens : Eine aͤhnliche Bewandniß hat èg
mit den Zehnten , welche naͤmlich kein beſtimmtes Ver —

haͤltniß zum reinen Ertrag , oder uͤberhaupt zum Geld —

werthe des Grundſtuͤckes haben , ſondern nur im Fall
des Anbaues zu entrichten , alſo eine Beſteuerung der

Arbeit und der Vorauslagen ſind , und in ihrem reel —
len Gewicht gar leicht noch uͤber den reinen Ertrag
des Grundſtuͤcks hinausgehen nnen . Auch hier iff —
wenn wirklich ein Miteigenthum — daſſelbe niht min -
der dber die Perfon des Colonen geltend , alg über
fin Gut .

Viertens : Da nun nur eine Claſſe von Buͤr—
gern , die Bauern naͤmlich und die Grundeigenthuͤmer ,
ſolchen perſoͤnlichen Laſten unterliegen , die uͤbrigen , wie die

Gewerbtreibenden , Capitaliſten , Hausbeſttzer 2c . nicht ; ſo
iſt dadurch eine , durchden ganzen Staat laͤufende , perſoͤn⸗
liche Ungleichheit der Claſſen ſtatuirt , welche wohl ichiger
und verwerflicher iſt , als die Ungleichheit der Belaͤſtung
der Grundſtuͤcke eines Bezirks gegen jene eines andern

Fuͤnftens : Daſſelbe gilt von den Staͤantsfröohen⸗
en , alg welde naͤmlich nach ihrem Begriff und Ge —

genſtand eine Steuer , alſo dem oöͤffentlichen Ret anz
Behörig , und noch keineswegs ins Privatrecht berge

Proröfone der i , Ramnier gè Yë: 29

—
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gangen find . Die Ungleichheit , die mit ihrem Fort -

befand verbunden if , lauft gleicdhfallg Durch den gangen

Staat , und ſpricht dem Grundfag vow der Gleichheit
der búrgerlichen Rechte , wie jenem von der Gleichheit |
der vom Staat ausgehenden Velaftung Hohn ; wogegen
die alten Grundſteuern gewiſſer Vezirfe nur eine facti

ſche , Ungleichheit des Guͤterwerihs , eine factiſche
nunmehr dem Privatrecht angehoͤrige , oder menig

feng verwandte , Theilung oder Beſchraͤnkung des

Grundeigenthums daſelbſt durch einen Miteigenthuͤmet

involvirt , aber keineswegs eine Ungleichheit des buͤr—

gerlichen Rechts oder der eigentlichen Beſteuerung .

In welcher Sphaͤre demnach eine erleuchtete , das

Recht beachtende , Geſetzgebung zuerſt die heilende Hand

anlegen wird und muß , iſt wohl ſonnenklar ; und un —

begreiflich iſt mir , wie man mit den Beeten und den

uͤbrigen vielnamigen kleinen Grundlaſten den Anfang

mhen fonnte ; wie man nicht vielmehr ihre Abſchaf

fung — oder nach den Principien der Erſten Kam —

mer ihre Abloͤſung — als letzten Schritt , als Voll —

endung des zeitgemaͤßen Werkes der billigen Gleich —

ſtellung und erwuͤnſchten Befrehung der Grundſtuͤcke , ſich
fuͤr den Zeitpunet der vollzogenen rechtlichen Gleich —

ſtellung der Perſonen vorbehalten wollte .

Es iſt mir daher auch unmoͤglich , auf die Ab —

ſchaffung der ſogenanntenalten Abgaben ( einige Gattungen

ausgenommen , bey welchen die Natur der Leibeigenſchaft
d b der perfoͤnlichen Belaſtung , oder der noch

fortdauernden Steuerpflicht zu erkennen iſt ) zu ſtim—

men , bevor nicht die perſoͤnlichen Herrenfrohnden ,

die Zehnten und die Staatsfrohnden , abgeſchafft ſind⸗

N obwohl ich allerdings eſnſehe , daß der Rechtszuſtand der

pi Frohnd -undZehntpflichtigen durch jene Abſchaffung ſich noch
|

l wefertlidh verbofern wirde . Denn wahrlich , wenn man

einnial vie alten Mogaben auf Unkoſten der Geſammt —
heit aufgehoben åtte , und Grojnd - und Sepnipfidt ”
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Ei ge an dieſen Unkoſten mittragen ließe , ſo waͤre das

An ihnen widerfahrende Unrecht allzuſchreyend , als daß
5:

l
die Forderung der Mbfhaffung auf einem folgenden

jeit | Landtage noch Widerſtand finden koͤnnte . Die Poli —
gen ti ſollte mich alſo vielleicht zur bejahenden Abſtim⸗
cti -

mung bewegen , alein eg ift mir : nicpt gegeben , gegen

$: Í meine Rechtsuͤberzeugung zu ſtimmen . In der zwey —
ig : ten Kammer , weil daſelbſt gleichzeitig und ſchon wie -

des derholt auch die Abſchaffung der perſoͤnlichen Frohn⸗
y den , und wenigſtens des Neubruchzehntens , verlangt

worden, mochte mit Conſequenz auch jene der alten

Abgaben bewilligt werden . Waͤre eine allgemeine Bez
as freyung verkuͤndet worden , ſo haͤtte in den tauſendſtim —
ind

migen Ruf der Freude kein Mißlaut einzelner Kla —
un⸗ gen ſich gemiſcht . Aber die Abſchaffung blos der ſo —
pen „ Benannten alten Abgaben muf Befehwerden erregen ,
ang denn ſie iſt ungerecht .
af Nach alem diefem trage ih darauf an , die hohe
m Rammer måge
ol Erſtens dem Geſetzentwurf zwar nach der Haupt⸗
ih

mafe der darin aufgeführten Mbgaben - die Zufim =
ih mung —bis nicht die Abſchaffung der Zehnten und
ch⸗ Frohnden vorausgegangen — verſagen , jedoch

Zweytens diejenigen unter ihnen , welche ent —

Ab— weder als in noch wirklich beſtehender Steuereigen -
gen ſchaft aufliegend zu erkennen ſind , oder welche als
ft » rein perſoͤnliche Laſten die Eigenſchaft von wahren
ob Lebeigenſchaftslaſten verrathen — aló zur Abſchaf⸗
Hi

ung von Staatswegen allerdings geeignet , gleich jetzt

My Anerfennen ; und gwar darum , weil die erfern jum
1 Theil ſchon bep Der Grundſteuerperaͤquation haͤtten
der

abgeſchafft werden ſollen , uͤberhaupt aber nur einerley
of

Steuerverfaſſung im ganzen Lande fen fol , und weil

ye ih die baldige Aufhebung auch der Staatsfrohnden
nt

*
als ſicher vorausſetze . Weiter , weil die Aufhebung

20
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derjenigen rein perſoͤnlichen Laſten , welche die Eigen⸗
ſchaft von wahren Leibeigenſchaftslaſten verrathen , blos

eine erweiterte Anwendung des ſchon im Jahre 1820

erlaſſenen Geſetzes uͤber Aufhebung der Leibeigenſchafts
laſten ſeyn wuͤrde .

Ueber den Punct der Entſchaͤdigung behalte ich

mir uͤbrigens zu ſprechen vor , wenn Vie Digeuffion dahin

gelangt ſeyn wird .

FIrhr . v. Falkenſtein : In ſo fern es fich bep dem

vorliegenden Geſetzentwurfe darum handelt , jene alten

Abgaben aufzuheben , welche die unzweifelhafte Notur

einer Steuer haben , muß der Grundſatz , worauf die

vorgeſchlagene Aufhebung beruht , allerdings als richtig

anerkannt werden , weil derſelbe durch unſere Verfaſ⸗

ſungsurkunde ausgeſprochen und feſtgeſetzt worden iſt .

Anders ſcheint es ſich jedoch zu verhalten mit

jenen alten Abgaben , deren Urſprung durch eine kief

in die Vorzeit zuruͤckfuͤhrende geſchichtliche Forſchung
eroͤrtert werden muß , und wo die deßfalls aufgeſtell⸗
ten Syſteme groͤßtentheils auf einer ſehr ſchwanken⸗
den Baſis ruden .

Wenn auch die von der verehrten Regierungẽ⸗
commiſſton mit ſo vieler Muͤhe bewerkſtelligte Sichtung
und Auseinanderſetzung der in Frage ſtehenden alten

Abgaben , in Bezlehung auf den dabey beabſichtigten
wohlthaͤtigen Endzweck , als ein ſehr verdienſtliches
Werk betrachtet werden muß , ſo erlaube ich mir doch

die Bemerkung , daß wenigſtens in dem mir am mei—⸗

ſten bekannten Landestheile , naͤmlich dem Breisgau ,
der groͤßte Theil der fraglichen Abgaben nicht aus

dem Beſteuerungsrechte abgeleitet werden kann , wenn

ſte gleich , wie z. B . die Beeten , den uneigentlichen
Namen Martiniſteuer an ſich tragen , ſondern daß die⸗

ſelben groͤßtentheils privatrechtlicher Natur ſind . Die —
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i8 ſes erhellet vorzuͤglich aus dem Umſtande , daß die

wo . Beſitzer dieſer Gefaͤlle ſchon unter oͤſtreichiſcher Lan⸗

8 . eshoheit ſteuerpflichtig waren , und daß ſelbſt dieſe
| Dgenannten alten Abgaben als Gteuerobjecte in dem

w Steuerfatafter nah einem gewiſſen Capitalwerth ein -

pn |
Stragen waren , nad ) welchen diefe Gefålle . von ven

| Prelsgauiſchen Landſtaͤnden bey jeder ordentlichen und auf :
ferordentlihen Gteuerumlage gleich dem Neatitåten bey -

jem Bezogen wurden .

ten Sollen nun derley Abgaben , Deren Urſprung zum
Theil ungewiß oder zweifelhaft iſt , und die wenig⸗

die ſtens in einem Landestheile offenbar privatrechtlicher
Natur zu ſeyn ſcheinen , aufgehoben , und die deßfalls

afa woͤthlgen Entſchaͤdigungen , ſo wie der Ausfall in der

ift Staatskaſſe durch neue Steuern gedeckt werden , ſo
giat koͤnnten ſich die zunaͤchſt dabey Betheiligten , naͤmlich
ni die Bezugsberechtigten und Pflichtigen , ſehr wohl
* beruhigen , und auch die erſtern fónnten , wie ich bey
ell⸗ der vorgeſchlagenen Aufhebung der Herrenfrohnden
a bemerkt habe , um ein laͤſtiges Beſitzthum fog zu wer -

den, ſich gern gefallen laſſen , auf dieſe Art zu ihrer

* eigenen Entſchaͤdigung mit bepzutragen . Allein da es

ing fh pier niht um bag YŞntercfe der einzelnen , fon -
ien dern um dag Geſammtintereſſe der Staatsbuͤrger han⸗

eh delt , fo entfeht die Frager mit welhem Rehte fön -

se nen folhe , welche bisher keine Verpflichtung zu die⸗

A fen Abgaben batten , 4u einer neuen : Laft beygezogen
m Werden , die dur die Aufhebung der fraglichen Ab -

w gaben entſteht , und fuͤhrt nicht hier das Streben nach

u8 Bleicher Bertheilung der Laften gerade wieder zu einer

ii nenen Ungleichheit ? ;

yen Der zu dieſem Behufe angefuͤhrte Hauptgrund
* aber , daß naͤmlich die fraglichen Abgaben neben den
je gewoͤhnlichen Steuern unerſchwinglich ſehen , wus noth -

wendig får ale dergleichen Atgaben ohne Unterfchied
Selten , und eg ift Daher in diefer Beziehung nicht ab —
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zuſehen , warum mit ein Theil diefer Abgaben aufgeho⸗

ben werden , und andere fortbefehen folten .

Ferner duͤrfte dieſes Geſetz , welches zwar mit

vollem Rechte den Pflichtigen die Beweislaſt uͤber die

Natur der Abgaben auflegt , eine unzaͤhlige Menge

von Reelamationen und Streitigkeiten nach ſich ziehen ,

indem wohl kein Gekhaͤll dieſer Art unangefochten blei⸗
ben duͤrfte . Die Nachtheile einer ſolchen aufgeregten

Streitz und Proceßſucht ſpringen aber in die Augen .

Bey dieſen Umſtaͤnden erlaube ich mir die Frage ?

ob es nicht raͤthlich und zweckmaͤbig ſeyn duͤrfte , die

Ausfuͤhrung dieſes Geſetzes , deſſen wohlthaͤtige Abſicht

ich keineswegs mißkenne , auf ſo lange zu verſchieben ,

bis es moͤglich ſeyn wird , daſſelbe wenigſtens ohne

heue Belaſtung der Steuerpflichtigen in das Leben tre —

ten zu laſſen ?

Zachariaͤ : Da ich die Ehre gehabt habe , ein

Mitglied der Commiſſion zu ſeyn , welche fuͤr die Be —

gutachtung des vorliegenden Geſetzentwurfs von der |

Rammercbéfelt wurde , fo wird es mir erlaubt feyn ,

ein Wort gur Vertheidigung des Commiſſionsantrags ,

den Entwurf mit Vorbehalt einiger Veraͤnderungen

anzunehmen , an die hochverehrliche Verſammlung zu

richten . Vey dieſer Bertheidigung bitte ich nicht zu

uͤberſehen , daß die Commiſſion die Sache zu nehmen

hatte , wie ſie lag . Nicht von der Bitte um einen

Geſetzentwurf war die Rede . Sondern ein Geſetzent⸗

wurf , den die Regierung vorgelegt , die zweyie Kam —

mer angenommen hatte , war zu beurtheilen .

Als das heutige Großherzogthum Baden aus ei⸗

ner ſo großen Anzahl kleinerer Staaten erwachſen war ,

mußte eine der erſten Sorgen der Regierung die ſeyn , |

dem Ganzen eine neue und eine und dieſelbe Steuer⸗
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eho⸗ verfaſſung zu geben . Die Regierung fuͤhrte dieſen Plan
aus ; ſie erwarb ſich ſo ein vielleicht noch nicht genug —

mit ſam gewuͤrdigtes Verdienſt um das Land .

apie Şndem fie fo neue Mbgaben , und ein gang nenes

enge | Abgabenſyſtem einfuͤhrte , hob ſie zugleich die alten

hen , | Abgaben auf , an deren Stele jegt andere Abgaben

blei⸗
|

traten , Jedoch manche der befehenden Lafen waren

egten
don zweifelhafter Beſchaffenheit , oder fie forderten

ene | Benigfteng eine genauere Unterfuchung , ebe fie , alg

sage ? dureh andere erfegt , für aufgehoben erélårt werden

— lonnten , Das vorliegende Gefes if nun dag Nach -

bſicht | trags⸗ und Ergaͤnzungsgeſetz , welches beſtimmt iſt , auch

eben , | diefe Arten der alten Abgaben aufzuheben .
ohne Es beruht dieſes Geſetz inſoferne auf einem voi

o tre kommen ſtandhaften Rechtsgrunde , als es diejenigen
kaſten fuͤr aufgehoben erklaͤrt , welche einerſeits ihrer

dermaligen Bleſchaffenheit nach als oͤffentliche

ein Abgaben zu betrachten ſind , und andererſeits als Abgaben

Be⸗ Auf Gegenſtaͤnde , oder fuͤr Verwilligungen und Leiſtungen ,
oe | fùr welche jegt andere Abgaben entrichtet werden , 3. B .

feyn , | Mfo infoferu , alg eg vie Abgaben får Gewerbscon —

ags , ceſſtonen oder fuͤr die Gerechtigkeitspflege aufhebt .

mgen Doh Der Gefgentwurf gebt noh weiter . Er

ag zu hebt noch auſſerdem mehrere Abgaben auf , welche zwar

peu | Mot ihrer heutigen Beſchaffenheit nach als Steuer

ehmen betrachtet werden koͤnnen , welche jedoch ihrem

einen Urſprunge nach , oder zufolge gewiſſer ge —

etzent⸗ ſchichtlich er Merkmale in dieſe Claſſe ge -

Kam⸗ hoͤren, oder gehoͤren ſollen . Er hat inſofern
eine geſchichtliche Grundlage .

us ei⸗ Daf diefe Grundlage nach Rechtsgrundſaͤtzen nicht

war , haltbar ſey , daß das Geſetz inſofern mit den Anſichten

- fens | m Widerfpruh feje , von welchen die Kammer in

tenez | aͤhnlichen Faͤllen ausgegangen iſt , gebe ich gern zu .
Die Frage aber , welche fih die Commiffion vo: fegte ,
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war die , ob hier der Fall einer Ausnahme vorhanden
fey ? ob ſie das Geſetz als ein Ausnah megeſetz zur
Annahme zu empfehlen habe ?

Und da erwog die Commiſſion
Erſtens den ſchon von andern Rednern heraus⸗

gehobenen Zuſammenhaͤng , in welchem der vorliegend ?
Geſetzentwurf mit dem wegen der Bezirksſchulden ſtehe .
Ich behaupte nicht , daß unſer Geſetzentwurf wegen

dieſes Zuſammenhanges vollkommen gerechtfertigt
werden koͤnne . Er ſtellt nicht im Einzelnen , ſon⸗
dern nur im Großen eine gewiſſe Gleichheit her .
Aber ich habe , ſeitdem ich Mitglied dieſer Kammer

bin , ſchon ſo manchesmal Gelegenheit gehabt, mich zu uͤber⸗

zeugen , daß man in Staatsſachen nicht immer die

Grundſaͤtze der , die Rechtsanſpruͤche der Einzelnen
ausgleichenden , Gerechtigkeit durchfuͤhren koͤnne , ſon⸗
dern daß man ſich begnuͤgen muͤſſe, die Gleichheit
unter Theilen des Ganzen zu erhalten oder herzu —
fellen ,

Die Commiffion erwog

ZBwepteng , daş dag vorliegende Gefez von der

Regierung bereits durch mehrere Erklaͤrungen angekuͤn⸗
digt worden ſey . Ste pielt eg fúr eine Ehrenfache
die Ehre der Regierung , die Trauwuͤrdigkeit des von

der Regierung gegebenen Wort , aufrecht zu erhalten -
Endlich
Dritten aud die unter dem vorliegenden

Geſetze begriffenen Abgaben , welche nach dem heutigen
Rechte nicht zu den oͤffentlichen gerechnet werden koͤn⸗

nen , ſind doch wenigſtens ſolche , welche urſpruͤnglich ,
zufolge der angeſtellten muͤhſamen Unterſuchungen , am

unzweydeutigſten dieſe Eigenſchaft gehabt haben .
Bey allem dem war und blieb die zweyte oder

die geſchichtliche Grundlage des Geſetzes doch immer

in einem gewiſſen Grade unſicher . Sn Erwågung diez
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ſer Unſicherheit hielt ſich die Commiſſton vor allen Din —

gen an den von der Regierung vorgelegten Geſetzent —

wurf . Zu der Regierung konnte ſie das Zutrauen

hegen , daß ſie das Verhaͤltniß des Geſetzentwurfes zu

dem Geſetzentwurfe wegen der Bezirksſchulden allſeitig

erwogen haben werde . Auch die Beſchluͤſſe der zweyten Kam⸗

mer waren fůr die Conmiffion yon grofem Gewichte .

Jh fprehe hier niht blog von der Achtung , welde

den Beſchluͤſſen der zweyten Kammer , als einer Ge⸗

ſammtheit , gebuͤhrt . Ich ſpreche zugleich von der Mei —

nung Der einzelnen Mitglieder der zweyten Kammer .

Von ihnen iſt anzunehmen , daß ſie beide Geſetze in

ihrem ganzen Zuſammenhange und in allen ihren Folgen

erwaͤgen konnten , und erwogen haben ,

Allerdings haͤtte ich gewuͤnſcht, daß der vorliegende

Eeſetzentwurf nicht die aufzuhebenden Abgaben einzeln

aufgezaͤhlt , ſondern eine allgemeine Regel aufgeſtellt

haͤtte. Ich ſelbſt machte den Verſuch , eine ſolche Re —

gel ſo zu finden , daß nur die Garttungsbegriffe der

nech beyzubehaltenden Grundlaſten in das Ge —

ſetz aufgenommen wuͤrden . Aber ich begegnete unuͤber —

ſteiglichen Schwierigkeiten .

Jedoch ein verehrter Redner neben mir hat das

Gefez in fo ferne angefochten , alg e in der Eigen -

ſchaft eines Ausnahmegeſetzes nicht diejenigen Ausnahmen

enthalte , welche es enthalten ſollte .

Zur Unterſtuͤtzung dieſer Einwendung verbreitete

ſich der vereherte Redner zuvoͤrderſt uͤber die Grund —

ſahe der Beſteuerung im Alggemeinen . Auf dieſen Theil

der Rede will icd hier nicht eingehen . Wenn idh einige

Kenntniſſe von der Staatswirthſchaft habe , fo darf idh

mir die Behauptung erlauben , daß der Theil der

Wiſſenſchaft , welcher von jenen Grundſaͤtzen handelt ,

noch der am wenigſten bearbeitete iſt .
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Die einzelnen Abgaben , auf welche der verehrte
Redner den Geſetzentwurf beſchraͤnken oder beziehen
wollte , waren die perſoͤnlichen Herrenfrohnden , die

Zehnten , die Staatsfrohnden .
Auf die perſoͤnlichen Herrenfrohnden , welche der

Gegenſtand einer fruͤhern Berathung waren , erlaube ich |mir hier nicht zuruͤckzukommen . |
Wag die Zehnten betrifft , fo wit ih niht den

l

Rechtsbegriff derſelben , als einer Grundlaſt , dem ver —

ehrlichen Redner entgegenſetzen . Aber die Gegenbe⸗
merkung ſcheint mir von einigem Gewichte zu ſeyn ,
daß , wenn man die Zehnten , weil ſie den reinen Er —

trag des Grundſtuͤcks zuweilen uͤberſteigen , fuͤr Abga —
ben auf die Perſon erklaͤren wollte , man eben ſo wohl
eine jede andere Abgaben in dieſe Claſſe ſetzen muͤßte.
Denn ein jeder Ertrag , ein jedes Einkommen iſt un⸗
mittelbar oder mittelbar der Lohn fuͤr eine Arbeit .

Die Staatsfrohnden endlich ſollen nach einer , den
Kammern vor Kurzem ertheilten Zuſicherung , demnaͤchſt
aufgehoben werden .
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Sihr . v. Weffenberg , Sobald die einzelnen
Landeégebiete zu einer einzigen Staatsfamilie vereinigt
waren , haͤtten alle beſondern Steuern aufhoͤren , und
in das Steuerweſen des Ganzen verſchmolzen werden
ſollen . Dieß geſchah bisher nur in einigen Gth :
œen , Erfreulich ift eg aber , dap , feitdem die Verz
fafung dag gemeinfame Band befeftigt hat , die Rez
gierung fih befrebt , in Hinſicht der Steuern alien
uUnterſchied zwiſchen den verſchiedenen Landestheilen
verſchwinden zu machen .

Waͤren indeſſen die Abgaben , von denen heute
die Rede iſt , blos Grundlaſten und Dienſtpflichten ,
ohne die Natur einer Steuer zu haben , ſo unter laͤgen
ſie dem in der Verfaſſungsurkunde ausgeſprochenen
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e Grundſatze der Abloͤsbarkeit , wonach blos die bisher

Pflichtigen , ſeyen es Einzelne , ſey es ingeſammt , die

e Entſchaͤdigung zu leiſten haͤtten .

| Inſofern aber die fraglichen Abgaben die Natur

r einer oͤffeutlichen Steuer an ſich tragen , laͤßt ſich ihre

j Vertheilung unter afle Steuerpflichtige vollkommen

rechtfertigen .
Der Vorſchlag der Regierung geht dahin , daß

nicht nur ſolche alte Abgaben , deren Steuernatur er ⸗

⸗ wieſen und auſſer Zweifel iſt , ſondern auch ſolche , de⸗

ten Matur zweifelhaft if , und bey denen eine ſchwer

> zu unterſcheidende , vermiſchte , Natur Statt findet , auf

die Steuer uͤbernommen werden . Die Regierung ſchlaͤgt

p fermer vor , daf mit der Vertheilung aler diefer Ub -

gaben unter faͤmmtliche Steuerpflichtigen zugleich die

3 Ueberweifung aler noh niht , kbernommeren alten

Steuerſchulden auf die Steuer in Verbindung gefeit

werde .

Die Gerechtigkeit und Billigkeit einer jeden die —

ſer Maßregeln erfordert zwar eine abgeſonderte Er —

oͤrterung.
Fuͤr die gleichzeitige Ausfuͤhrung beider Maßre⸗

geln , ſowie fuͤr die Ausdehnung der erſten auf die

Abgaben von zweifelhafter und gemiſchter Natur , ſpricht

jedoch der Umſtand , daß es fuͤr die Erweiterung deg

Umfanges der Gegenftånde der Ausgleichung moͤglicher
wird , den Vortheil dieſer Ausgleichung auf mehrere

Gegenſtaͤnde , Gemeinden und Induviduen zu verbrei⸗

ten . Je mehr naͤmlich die Vertheilung des Vorthrils der

Ausgleichung mit der Vertheilung ihrer Laſten gleichen

Schritt haͤlt , deſto gerechter , deſto billiger muß ſie erſcheinen.

Allerdings haͤtte ich gewuͤnſcht , es waͤre in dem

Geſetze der Grundſatz foͤrmlich ausgedruͤckt : daß dieje —

nigen alten Abgaben aufgehoben werden , deren Steuer —
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natur erwieſen ift , oder . Deren vermiføte Natur eine
Sonderuns nicht geſtattet , und ſolcher , die -fih als
ein Ausfluß der Leibeigenſchaft darſtellen .

Sollte jedoch dieſer Grundſatz nicht foͤrmlich ins
Geſetz aufgenommen werden , ſo ſtimme ich doch die⸗
ſem im Allgemeinen bey , glaube aber nicht unbemerkt
laſſen zu duͤrfen , daß , im Fall ſich eine Gegend oder
Gemeinde faͤnde , die alte Laſten zu tragen bekaͤme ,
ohne einen merklichen Antheil an ihrem Vortheile zu
erhalten , ihr unbenommen bleiben ſollte , ihren gerechten
Anſpruch auf eine hillige Compenſation geltend zu

machen .

Reg . Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg :
Keine Maßregeln dieſer Art koͤnnen durchgreifen , ohne
daß einige Gemeinden oder Individuen weniger im
Vortheil oder gar im Nachtheil waͤren Dieſes nach
den Regeln der Civilcompenſatlon auf erhobene Recla⸗
mationen ausgleichen wollen , oder ſollen , wuͤrde ſoviel
beifen , alg : feine Staatsmaßregel koͤnne durchgefuͤhrt
werden . Schon das Kriterium der Compenſation wuͤrde
ſchwer aufzufinden ſeyn , und noch ſchwerer das Maß
derſelben .

Die Regierung hat aber gleichwohl , wenn fie auh
feinen rechtlichen Anſpruch auf Compenſation anerkennen
kann , Veranlaſſung genug , jene , welche durch ſolche
Maßregeln einigermaßen benachtheiligt find , auf indi -
rectem Wege zu beruͤckſichtigen. Dief muf aber im -
mer als das Reſultat der Klugheit , und nicht als das
Reſultat anerkannter Schuldigkeit angeſehen werden .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Jh erlaube mir nur mwe-
nige Worte úber einige bisher vernommene Aeuße⸗
rungen . , s
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Der Herr Berichtserſtatter hat mir entgegenge —

halten , es komme hier nicht darauf an , was die

Staatskraͤfte gegenwaͤrtig zulaſſen , ſondern auf ſtren⸗
ges Recht . Ich antworte : allerdings beruht die Auf —

Debung alter Steuerabgaben auf ſtengem Recht , allein

die Entſtehungsquellen , aus welchen man diefe Eigen -

ſchaft erkennen zu koͤnnen glaubte , liegen im Dunkeln ,
ſind aber notoriſch mit andern Quellen zuſammenge —

floſſen . In der dadurch verurſachten Ungewißheit wollte

man nach Grundſaͤtzen der Billigkeit lieber zu viel als zu

wenig thun , und hierbey duͤrfen die Staatskraͤfte mit in

Betrachtung kommen . Mehr habe ich nicht geſagt .

Uebrigens harmonirt es nicht wit dieſer Anſicht von

ſtrengem Recht , wenn man den Geſetzvorſchlag mit je —

nem wegen Uebernahme der Bezirksſchulden in Zuſam⸗

menhang ſetzt , und als Grund fuͤr beide anfuͤhrt , daß
der eine , im Ganzen genommen , gebe , wo der andere

nehme .

In der Rede des Herrn Hofraths v . Rotteck iſt

manches enthalten , mag aud meine Xnfidhten unter -

ſtuͤtzt; dieß brauche ich nicht noch einmal auszuheben .

Hingegen fiude ich einige Berichtungen in ſeiner Auf —

zaͤhlung mehrerer , bey fruͤhern Verhandlungen ausge —

ſprochener , Grundſaͤtze und deren Anwendung auf den

vorliegenden Gegenſtand fuͤr noͤthig . Er hat erſtens

daran erinnert , daß man bey andern Gelegenheiten

eine theilweiſe Aufhebung als unrecht erkannter Laſten

fuͤr verwerflich erkannt habe . Hierauf bemerke ich ,

daß, abgeſehen von offenbarem Unrecht , welches aller⸗

dings , wie es erkannt wird , vollſtaͤndig aufgehoben

werden muß , eine theilweiſe Aufhebung druͤckender

und unbilliger Laſten inſofern ein Unrecht wird , als

man pen Einen erleichtert , und ten Anden midt ,

vielmehr letztern an der Erleichtervng des Erſten wit —

zahlen laͤßt . Darin find wir einig , und dieß iſt es
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gerade , was auch ich an dem vorliegenden Geſetzent⸗
wurfe auszuſetzen habe . Kein Unrecht iſt es aber , wenn

man Schritt fuͤr Schritt geht , wo nicht Alles auf

eimal geſchehen kann , und die theilweiſe Erleichterung
Allen zu gut kommen laͤßt . Sodann wurde bemerkt ,

daß dem Staat das Recht anerkannt worden ſey , zu

beſtimmen , unter welchen Bedingungen Grundſtuͤcke be⸗

ſeſſen werden koͤnnen , mit andern Worten , Grundla —

ſten zu ſanctioniren . Dieß gehoͤrt aber wohl nicht

hierher , wo es ſich davon handelt , was Grundlaſt ,
und was oͤffentliche Abgabe ſey . Eben dieß gilt von

der Verweiſung auf die fruͤhere Behauptung , daß die

Befreyung der Grundſtiuͤcke nur durch Abloͤſungsgeſetze ,
nicht aber durch Aufhebung , bewirkt werden ſolle . Denn

fuͤr das , was als privatrechtliche Grundlaſt anerkannt

wird , will man auch nur Abloͤſung , hingegen fuͤr das ,

was oͤffentliche Abgabe iſt , Abſchaffung . Uebrigens iſt
nie verkannt worden , daß der Staat , welcher nicht nur

fuͤr Handhabung des ſtrengen Rechts , ſondern auch fuͤr

Ruͤckſichten der Billigkeit da iſt , bisweilen , nur mit

Maaß und Ziel , auch fuͤr Erleichterung allzudruͤcken⸗
der privatrechtlicher Laſten Opfer bringen darf , wie

auch bereits geſchehen iſt . Nur wenn man der Ge —

genwart zumuthen wollte , ſich zu Grunde zu richten ,
um auch hierin Alles einzuebnen , wuͤrde man mit

Recht von agrariſchen Geſetzen ſprechen koͤnnen —

Ferner hat Herr Hofrath v. Rotteck noch an fol
gende , fruͤher aufgeſtellte , Behauptungen erinnert ; es

ſey unzulaͤßig , auf den Urſprung der einzelnen Grund⸗

laſten zuruͤckzugehen , wodurch jedes Eigenthum ſchwan⸗
kend wuͤrde ; es ſey hierin kein Unterſchied zwiſchen
Laſten des oͤffentlichen und deg Privatrechtg möglich
und es ſey jede Laſt , als dem letztern angehoͤrig , zu

pråfumiren , inſoſern ſolches nur moͤglich , und das

Gegentheil nicht erwieſen ſeye . Abgeſehen davon ,
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——— daß der Redner hier fremde Anſichten nicht ganz rich⸗
an

tigin ihrem Zufammenhange angefůhrt hat , bemerke

uf ! ih nur , daß ſich dieſelben blos auf das Verhaͤltniß

ng der Bezugsberechtigten beziehen . Der vorliegende Ge -

ty ſetzentwurf iſt aber aus dem Geſichtspunct einer , durch
die Verſchmelzung verſchiedenartiger Landestheile noͤ—

thig gewordenen , Auseinanderſetzung zu betrachten , und

pt
da reiht man mit einer Aufhebung jener Abgaben ,

s welche unſtreitig Steuernatur haben , nicht aus . Der

jetzige Staat iſt ſchuldig , keinen einzelnen Landestheil

a⸗

das Opfer der Verſchmelzung werden zu laſſen , ſo

y fhmer eg auch if , die Grången zu finden , two dag

in ſtrenge Recht anfaͤngt , und die Willkuͤhr aufhoͤrt . Der

nt eine Territorialherr batte vielleicht Nbgaben , die wir

s , aus dem oͤffentlichen Recht ableiten , zu Privatzwecken

f verwendet , der andere privatrechtliche Gefaͤlle zu oͤffent—
ir lichen Zwecken ; ſeine ehemaligen Unterthanen koͤnnen

ir fagen : die óffentliche Verwaltung , får welche wir jekt
s

fo grofe Steuern zahlen můfen , bat uns faſt nichts

gekoſtet ; wir haben aber viele andere Laſten getragen ,

o
und diefe folen ung mit den neuen bleiben , mwåhrend

$
fie unfern Nachbarn abgenommen merden ! Ohne Ve -

it ruͤckſichtigung dieſer Verhaͤltniſſe , iſt keine Gleichheit in

den Folgen der Vereinigung , und doch ſoll der Staat

l⸗ jetzt eine Maſſe bilden .

Daß man nicht nach der Anſicht des Herrn Hof—⸗

p traths von NRolted die Herrenfropnden und Zehnten eher

E abſchafft , als die hier in Frage ſtehenden alten Abga —

ben, rührt nicht von Widerſpruͤchen in eigenen Grund —

4 ſaͤtzen, ſondern von unheilbarer Abweichung von fei -

nen Vorausſetzungen her . Es iſt ſchon ſo oft bemerkt

worden , warum man auch die ſogenannten perſoͤnlichen
, i — je i

Herrenfrohnden als eine privatrechtliche Leiſtung -bes
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trachtet , daß es zu nichts fuͤhren wuͤrde , darauf zuruͤck⸗ we!

zukommen . Daſſelbe gilt von den Zehnten . gu

Gegen den Herrn Regierunscommiſſaͤr wiederhole aͤu

ich blos , daß nirgendwo verlangt worden iſt , die vor — aͤu

geſchlagene Maßregel ſolle ſich in ihren Reſultaten fuͤr
die einzelnen Landestheile compenſtren , ſondern nur , de

ſie ſolle , wenn ſie ungleiches Reſultat hervorbringt , zw

eine rechtliche , nicht willkuͤhrliche Baſts haben , und ni

nicht auf Wahrſcheinlichkeitszrade des Urſprungs ge⸗
gruͤndet werden . Wenn man zu den einzelnen Artis | fin

keln , beſonders den Beeten , übergeht , fó wird fih | te

beigen , zu welcher bodenloſen Willkuͤhr das aͤngſtliche ne

Haſchen nach unzulaͤnglichen Kriterien fuͤhrt . Ich will de

vorlaͤufig nur auf das Reſultat dieſer Kriterien bey tvi

der Beet im Baden - Durlachifhen und Baden - Vadi te

ſchen Landestheil aufmerkſam machen , und bemer —⸗ J
ken , daß bey der Aufhebung nach ſolchen Clafafci

|!
t

rungen , befonderg ehemalige teinere Gebiete , wie w

z. B . reichsritterſchaftliche , verlieren , wo wegen zufaͤllis u

erhaltenen Urfunden manche Abgabe får fortbeſtehend al

erklaͤrt werden wird , welche anderwaͤrts , auf allgemeine â!

Argumentationen hin , aufgehoben werden fòl . Darun G

habe ich auf die Zugrundlegung des Maßſtabes der w

Verwendung , oder , wenn dieſer nicht erhoben werden ar

fann , auf allgemeine Erlaſſung einer pars quota “anges
tragen , wodurch , wie bey den Bezirlsfohulven vorge — V

ſchlagen wird , das Daſeyn einer Mafe anerfannt wird, D

welche verſchiedenartige Beſtandtheile enthaͤlt , die man Be

nicht ſtreng ausſcheiden fann . N

i u

Reg. Com. , Gtaatsrath Frhr . v, Sengburg : JÉ a

muf mich hier noch einmal Żber die Tendenz der bei - un

den Geſetzentwuͤrfe , und noch insbeſondere uͤber je⸗ *
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nen wegen Aufhebung der alten Abgaben zur Befeitiz

sung der pon dem Herrn Gtaatgrath v. Tårtheim ge -

aͤußerten Bedenken und ſeiner ſubſtituirten Vorſchlaͤge

ufern ,

Die aweyte Kammer hat eg bereits anerfannt , und

der Erfolg wird zeigen , Daf die dem Lande , durch die

zwey Geſetzentwuͤrfe , zugedachte Erleichterung , ſehr we⸗

nig Landesparzellen unberuͤhrt laſſen werde .

Die Abgaben , welche abgeſchafft werden ſollen ,

ſind von zweyerley Art ; ſolche , welche bereits anerkann⸗

termaßen ſchon im Jahr 1815 mit der Einfuͤhrung des

teten Grund - , Haͤuſer⸗ und Gewerbſteuerſyſtems , ſo —

dann mit Activirung der Amtskaſſen haͤtten eingefuͤhrt

werden ſollen , in einigen Landestheilen auch wirklich

deſſtrten , in andern aber aus Mißverſtand oder Indo —

lenz ſubalterner Beamten , fortan bezogen worden ſind ,

und die nur des Ausfalles und einer allgemeinen Kunde

wegen , in den Geſetzentwurf aufgenommen worden ſind ,

und ſolche , die nur inſofern zweifelhafter Natur ſind ,

als einige Landestheile dieſelbe Abgabe , z. B . die Beet

als eine wahre , ja ſogar als ihre einzige ehemalige

Steuer beurkundeten , andere derſelben Abgabe unter —

worfene Landestheile mit derartigen Documenten nicht

aufkommen konnten .

Erſteres z. B . iſt ruͤckſichtlich der Beet der Fall im

Baden - Badiſchen , letzteres im Baden - Durlachiſchen .

Die Regierung ſchlug alſo die Abſchaffung ſolcher Ab —

gaben im Allgemeinen vor , nicht , weil ſie ihrer Natur

nach allgemein problematiſch ſind , ſondern weil es nur

Ungleichheiten und Unzufriedenheit veranlaßt haben

wuͤrde, wenn ſie da , wo die Steuerqualitaͤt ziemlich be⸗

urkundet worden , aufgehoben , anderswo aber belaſſen

worden waͤren , da es doch wohl nur von der Sorgloſig⸗

Prot vkolle der 1. Kammer 4. Bd— 21
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keit aͤlterer Zeiten in Aufbewahrung ſolcher Urkunden ,

oder von der Willkuͤhr bey Erneuerung der Lagerbu —ͤ
cher kommen konnte , daß dieſelbe Abgabe eine andere
aͤußere Geſtalt erhielt , und doch ebenſo Steuer waty

|

wie fie in andern Landestheilen beurfundet ifi .
Dafi , wie : der Herr GtaatSrath v. Tårfheim un

terftellt þat , grundherrlihe Orte , mo der Ortgherr fein

eigentliheg Steuerrecht hatte , mehr als ganze Gårfem
|

thúmer mit Grund - und Feudal - Abgaben belaftet wma |
ren , fann ih - nach meiner Erfahrung nicht zugeben . Y1

dem vormals Mainziſchen , Wuͤrzburgiſchen , Pfaͤlziſchen
und Speyeriſchen , beſtehen dieſelben Grund - und Feu⸗

dal⸗Abgaben , wie in den vormals ritterſchaftlichen
Orten .

In dieſer und in mannigfaltiger anderer Ruͤckſicht
kann ich anch dem zweyfachen Wege , welchen der Herr

Staatsrath v . Tuͤrkheim zu Herſtellung einiger Gleich⸗

heit vorgeſchlagen hat , nicht beytreten . Wenn es ſchon

geſchichtlich wahr iſt , daß die zur Abſchaffung in Vor —

ſchlag gebrachten Abgaben den aͤltern Dynaſten theils
zu ihren haͤuslichen Beduͤrfniſſen , theils zu Beſtreitung
ihrer oͤffentlichen Praͤſtanden gedient haben , ſo waͤre

es doch dermalen eine phyſiſche und moraliſche Unmoͤg⸗

lichkeit , nach dieſer zweyfachen Verwendung jetzt noch
eine Scheidelinie zu ziehen , und nach dieſer hier eine

Abgabe aufzuheben , und dort zu belaſſen .
Man machte in der Pfalz aus einer dringendern

Veranlaſſung einen Verſuch damit , und erhielt ſehr un⸗

zuverlaͤßige Reſultate .

Der andere Vorſchlag wuͤrde der Willkuͤhr zu viel
Spielraum laſſen , und am Ende ganz vom Geiſte des

Gefetzes abfuͤhren ; reinprivatrechtliche Abgaben wuͤrden

zu einiger Gleichheit da aufgehoben werden muͤſſen ;
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den , der Meer , der folcher Lafen wegen , woptfeiler getauft

rbuͤ⸗ worden , wuͤrde ſich auf Koſten eines andern Landestheils ,
dere welchem nicht einmal alle ſteuerartigen Abgaben abge⸗

war , nommen werden koͤnnten , im Preiſe erhoͤhen .

Die Regierung ſuchte die Gleichheit darin , daf die -

un⸗ ſelben Abgaben , welche zweifelhafter Natur ſind , uͤber⸗

kein all aufgehoben , und dieſelben Abgaben , welche unſtrei —

ſten⸗ tig privatrechtlicher Natur ſind , uͤberall belaſſen werden .

wa | `
ẸŒine partem quotam auszumitteln , wuͤrde noch viel

In ſchwieriger ſeyn als die Ausmittlung , worauf die Re -

chen gierung ihren Geſetzentwurf gebaut hat . Im Fuͤrſten —

Feu⸗ bergiſchen z. B . muͤßte man vielmehr dieſelben Abgaben

chen belaſſen , weil der Fuͤrſt faſt gar keine Steuern zu beziehen

hat , folglich beynahe ſein ganzes Einkommen den Schein

ſicht privatrechtlicher Bezuͤge hat . Im Leiningiſchen dage —

pew Gen måten diefelben Abgaben faf nad ihrem gangen

eih Umfange aufgehoben werden , weil die directen Steuern

hon daſelbſt ſehr bedeutend waren .

or —⸗ Ich will von den vielen Steuerperaͤquationen und

eils Renovationen nur jene vom Jahr 1748 im Fuͤrſtenthum

ung Bruchſal anfuͤhren , wo auf eine ausdruͤckliche Anfrage
paͤre der Steuerperaͤquatoren : „ ob ſie die Beeten von dem

noͤg⸗ Grundcapitalwerthe abziehen ſollen ? “ ihnen die Reſo —

noch lution ertheilt ward : „ daß ſie Geld , Fruͤchte , Wachs , Oel

eine 1c , die unter der Rubrif von Gålten und Grundzinſen

vorfommen , von dem Capitalwerthe abzuziehen þhåtten ,

jern aber feinegwegs die Beeten , worin diefe immer beftehen

un migen. ”
Die Rede des Heren . Hofrath v, NRotted fann ich

viel mit einigen Worten widerlegen . Bey der Discuffion

des uͤber die Herrenfrohnden war die Frage : welches Krite —

Den rium paben wir , um fie får eine , Dem oͤffentlichen Recht

en ; angehoͤrige , Laſt zu erklaͤren ? Die Antwort war : der

—
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Geſammtwille des Volkes , oder , wie er fich nachher ge -

aͤußert , des Staats . Nun zeigen die eingekommenen
Reclamationen beſtimmt , daß die Aufhebung gewiſſer
alter Abgaben , insbeſondere der Beeten , gewuͤnſcht wird⸗

Wenn der Wille des Volks ſich in irgend einer Sahe

ausſpricht , ſo hat er ſich hier ausgeſprochen .
Was die zweyte Hauptbedenklichkeit des Herrn Hof

raths v. Rotteck betrifft , daß man nicht willkuͤhrlich Ab⸗

gaben aufheben fole , weil Andere , die dieſer oder je —

ner Abgabe nicht unterworfen ſind , an Ausfall und Ent :

ſchaͤdigung beyzutragen haͤtten , ſo muß ich auf des Red —

ners eigene Vorſchlaͤge zuruͤckkommen . Derſelbe wollte

die Herrenfrohnden aufgehoben wiſſen , ſogar den Zehr⸗
ten . Ich habe dagegen bemerkt , daß dieſe Aufhebung
einem Theile deg Volkes , naͤmlich den Frohndbefreyten ,
die den dadurch entſtehenden Ausfall mit decken muͤßten ,

zur gerechten Beſchwerde gereichen wuͤrde . Bey dem Zehn⸗
ten iſt es eben ſo . Mancher hat fuͤr ein Stuͤck Gut einen

hoͤhern Preis bezahlt , weil es zehntfrey war . Mit der

Aufhebung des Zehnten muͤßte er eine zweyte Laſt uͤber⸗

nehmen . Und wer uͤbernimmt die haͤufig auf dem Zehn⸗
ten ruhenden Baulaſten ? Dieſe ſind manchmal ſo grof ,
daf fie den ganzen Ertrag deg Zehntens verſchlingen .

Ich hoͤrte gelegentlich der Discuſſion uͤber die Auf⸗
bebung der alten Abgaben zum erſten Male , daß Frohn⸗
den und Zehnten Steuern ſeyen . Nur den Novalzehn —
ten ſprechen die Landesherrn als ein Regal an , aber

nicht den gemeinen Zehnten , der ſchon ſeit Jahrhunder —
ten in Haͤnden der Mediatiſirten , der Corporationen
und Privaten ſeyn koͤnnte, und wirklich war .

Die Regierung mußte einen Haltpunet haben , und

dicfer ifttjene Abgaben werden jegt fúr aufgehoben er -

klaͤrt, welche ſchon aufgehoben ſind , und durch fehler⸗
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ge⸗

en hafte Execution noch hie und da fortdauern . Andere

jer
|

Abgaben merden aufgehoben , welche fùr einzelne Lan -

D | destheile ſehr druͤckend ſind , und welche , wo nicht apo⸗

he dietiſch , doch wahrſcheinlich die Natur der Steuer hat⸗

ten, Eine dritte Gaͤttung von Abgaben bilden jene , die

of ihrer Natur nach wohl haͤtten fortbeſtehen koͤnnen , die

( b= aber aus unrichtigen factiſchen Unterſtellungen in einigen

e Landegtheilen aufgehoben wordew find , und , ohne die

jfè hoͤhere Adminiſtration zu compromittiren , nicht wieder

Ds eingefuͤhrt werden koͤnnen , deren Aufhebung folglich ,

ſte um der Ungleichheit ein Ende zu machen , beſonders , da

gh der Ausfall nicht von Belang iſt , auch in andern Lan -

ng destheilen fuͤr råthlich erachtet murdes

ny

n, Frhr . v. Tuͤrk he im : Der von dem Herrn Regier

n rungscommiſſaͤr angefuͤhrte Umſtand daß in dem Hoch —

en ſtift Speyer vormals die Beeten nicht , wie andere Grund —

et laften , don dem Seuercapitale abgezogen worden ſeyen ,

Š beweisſt nichts fuͤr ihre Steuernatur , ſondern nur , daß

ns dieg im Gahr 4748 : die individuelle Anfiht derer war ,

ß , welche den Steuerperaͤquatoren dieſe Inſtruction ertheilt

haben . Jedenfalls waͤre es eine Particularitat , welcher

if⸗ entgegengeſetzte Beyſpiele aus andern Landestheilen

n namentlich aug dem Breisgau ' entgegengefegt meroen

w koͤnnten, wo ſolche Beeten oder Heiligenſteuern ſelbſt
der Beſteurung unterworfen wurden .

r⸗

en Frhr . v. Falkenſtein beſtaͤtigt die Bemerkung
des Frhrn . von Tuͤrkheim , wiederholt aber zugleich ſeine

id fruͤhere Bemerkung , daß die Bezugsberechtigten , in fò

ri fern fie nur ibr eigenes Intereſſe beruͤckſichtigten, ſich

r⸗ ſehr gern die Aufhebung der fraglichen Gefaͤlle gegen

Entſchaͤdigung gefallen laſſen koͤnnen .
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Reg. Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg be —

ſtreitet die Moͤglichkeit die ſes Falleg .

v. Rotteck : Durch Alles , was bisher vorgetra —

gen worden , halte ich meine Anſichten vielmehr fuͤr be⸗

kraͤftigt, als erſchuͤttert . Doch ſey mir erlaubt , Einiges
in Kuͤrze darauf zu erwiedern . Ich habe behauptet ,
der Hauptinhalt des Geſetzes ſey verwerflich , weil es

im Widerſpruch mit wiederholt anerkannten Principien

ſtehe , und weil , wenn eine Ausnahme von den letzten

zulaͤſſtz ſeyn koͤnne, dieſelbe eher zu Gunſten der per —

foͤnlichen Frohnden und Zehnten , als zu jener der hier

aufgezaͤhlten Abgaben , haͤtte gemacht werden ſollen .

Allerdings gehen die Einwendungen des Redners , wel⸗

cher zuerſt wider mich ſprach , nicht in die Tiefe , er

wollte ſie nicht dahin richten , und ſie moͤgen daher kaum
einige Wallung auf der Oberflaͤche verurſachen . Daß
uͤber die Herrenfrohnden ſchon " W, Beſchluß ge⸗

faßt worden , wird wohl meinen Argumenten ihr Ge -

wipt nicht nehmen ; und daß die Zehnten wirklich die

Perſon und nicht blos den Boden , wie die eigentlichen

Grundſteuern , belaſten , erhellt unwiderſprechlichdaraus ,

daß die letzten bezahlt werden muͤſſen , wenn man den

Grund auch nicht baut , die Zehnten dagegen nur , wenn

man ihn baut .

Ich gehe zu den Bemerfungen deg Herrn Regit

rungscommiſſaͤrs uͤber . Er will den von mir fruͤher auf -

geſtellten Grundſatz vom Geſammtwillen gegen

mich geltend machen , Meine Behauptung war : alte

Laſten des oͤffentlichen Rechts haͤngen in ihrer Fort

dauer von jener des Geſammt - oder Staatswillens ab ,

der ihnen den Urſprung gab ; wie kann hieraus eine

Einwendung gegen meine heutigen Behauptungen ent —
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nommen werden ? Die Abſchaffung der alten Abgaben

ſey dem Willen des Volks und deſſen einſtimmigen

Wunſche gemaͤß? Allerdings ! Jeder zu Befreyende ,

auch wenn ſeine Laſt eine Privatlaſt waͤre, wird die Be⸗

frehung freudig annehmen , nicht aber werden jene beys

timmen , welche nun får ihn fie tragen folen . Diefer

Volkswille iſt uͤbrigens bey Frohnden und Zehnten

gewiß gleichmaͤßig vorhanden . Alle Pflichtigen werden

ſich freuen , wenn man ſie freyſpricht . Ueberhaupt iſt

alles , was man zur Rechtfertigung der Aufhebung der

vom Geſetzentwurfe bezeichneten alten Abgaben anfuͤhrt ,

auf Frohnden und Zehnten nicht minder , ja meiſt noch

weit mehr anwendbar . Ein verehrter Redner hat be —

merft , dag die Herrenfrohnden fhon nah ihrem Gegen -

fiand und nach ihrer Verwendung zu Priyatzweden alg

Privatrechtliche Laften erfheinen . Iſt denn diefeg nicht

auh bey Geldabgaben alfo ? Dem Standeg sund , Grund-
herrn , welchem Beeten und Rauchhuͤhner bezahlt wer —

den , verbraucht das Geld zu ſeinen Privatzwecken ; der

Staat verbraucht es zu den ſeinigen . Perſoͤnliche Her —

renfrohnden in Staatshaͤnden , ſind gleichmaͤßig ein Theil

der Domaͤne , fo wie die Geldeinnahmen . Muğ der Ber -

wendung entfteht gang und gar fein Unterfchied deg

Rechts . Wenn die fraglichen Abgaben niht den Pri -

vatzwecken der Standes - und Grundherrn dienten , wie

koͤnnten ſie wohl fuͤr ihre Aufhebung eine Entſchaͤdigung

anſprechen ? i
Die Grúnde , fowohl deg verehrten Rednerg neben

mir , alg jene des Herrn Regierungscommiſſaͤrs , koͤnnen

das Geſetz gegen meinen Angriff nicht rechtfertigen , am

wenigſten die wiederholt urgirte Betrachtung , daß daſ —

ſelbe mit jenem wegen Uebernahme der Bezirksſchulden ,

Hand in Hand gehe , und daß eines die Wirkung oder
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die Wohlthat des andern vervollſtaͤndige . Gerade dieſe

Anfuͤhrung zeigt , daß beide Geſetze , oder vorerſt wenig —

ſtens das uns jetzt vorliegende , ohne allen Rechtsboden

ſind . Man will Bezirke ſich wechſelſeitig gleich ſtellen ,
und vergißt der Rechtsanſpruͤche der Menſchen . Man

will Gunſtbezeugungen , Wohlthaten ausſpenden , und

zwar aus dem Eigenthum der Staatsbuͤrger , und meint ,

es ſey nichts Bedenkliches daran , wenn nur ſo beylaͤu⸗

fig auf die verſchiedenen Landestheile eine aͤhnliche Maſſe
des ausgeſtreüten Segens faͤllt. Die beiden Geſetze ſte —

hen durchaus in keinem rechtlichen Zuſammenhange ; es

muß jedes fuͤr ſich allein , nach dem ihm allein eigenen

Princip , gewuͤrdigt werden , und keines ſoll das partielle

Wohlthun , ſondern jedes das allgemeine Recht be —

zweden ,
Die Ehre der Regierung wuͤrde durch Annahme der

von mir gemachten Vorſchlaͤge — Abſchaffung der wah —

ren , wirklichen Steuerlaſten , und Abſchaffung der rein

per ſoͤnlichen Laſten — vollkommen gewahrt erſcheinen .
Ein Mehreres waͤre nicht vom Guten . Ich wiederhole
meinen Antrag . i

Frhr . y, Wefſſenberg : Ich faͤnde nichts dage⸗
gen einzuwenden , Daf auch. der Ausdruck beſondere
Claſſen in die Kategorie derjenigen aufgenommen
werde , denen auf eine billige Compenſation der An —

ſpruch vorzubehalten waͤre, wenn ich mir vorſtellen koͤnn⸗

te , daß dergleichen Claſſen im naͤmlichen Fall ſeyn moͤch⸗
ten , wie dieß bey einzelnen Gegenden und Gemeinden

hoͤchſtwahrſcheinlich der Fall ſeyn wird , indem ſie ihre

Landesſchulden ſchon abgefuͤhrt haben , und keine , oder

nur ſehr wenige ſolcher alten Abgaben bisher zu entrich⸗

ten hatten , von deren Aufhebung es ſich jegt handelt ,

aa ae
e E A A iaaa a aA
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dieſe Die blos gewerbtreibenden Claſſen ſind bey der Sache

nig⸗ gar nicht intereſſirt ; ſie haben weder Vortheil noch Nach⸗

oden theil von den vorgeſchlagenen Maßregeln , indem ſie

( keny feine . Grumdfteuer entrichten ,

Man

Zachariaͤ : So ſehr ich auch die Geſinnung ehre ,
und |

sit | aug melher der Borfhlag deg hochwuͤrdigen Herrn

lāu

|
Bisthums verweſers hervorgegangen iſt , ſo muß ich

*
doch wuͤnſchen , daß eher das ganze Geſetz verworfen ,

F als dieſer Vorſchlag angenommen werde .

Ai Wir muͤſſen den Vorſchlag der ganzen Ausdeh⸗
es nung nach betrachten , welche ihm , ſeinem Weſen nach ,

enen gegeben werden kann . Wenn - die Gemeinden , welche

ielle weder bey der Aufhebung der alten Abgaben noch bey

be⸗
der Uebernahme der Bezirksſchulden auf die Amortiſa⸗

tionskaſſe gewinnen , ſondern in beiden Faͤllen nur verlie —

— ren , eine Entſchaͤdigung erhalten ſollen , ſo koͤnnen

ah auch diejenigen Gemeinden , welche in der einen oder in der

roin
andern Hinfiht andern Gemeinden nur nachſtehen ,

—
auf Gleichſtellung Anſpruch machen . Wir haben dann

sole
ein Gefez , welches dem von der Kammer verworfenen

Geſetzentwurfe uͤber die Ausgleichung der Kriegslaſten

ungefaͤhr gleichkommt .
Wir verlaſſen ferner die Grundlage des vorlie —

ige⸗ genden Geſetzentwurfs . Dieſer beruht niht auf dem

e Principe einer ftrengen Gleichheit , fondern auf dem

nen Grundſatze , daß die verſchiedenen Landestheile im

An⸗ Ganzen , und ſo weit es die Verhaͤliniſſe zulaſſen ,

nn einander gleichgeſtellt werden ſollen .

Endlich , wir wuͤrden uns in Einzelnheiten verwik —
ch⸗

keln, welche endloſe Streitigkeiten herbeyfuͤhren muͤßten .

sý
Die Gleichheit , welche wir ſuchen , waͤre ein groͤßeres

Uebel, als die Ungleichheit , welche wir vermeiden

zd
wollten.

elt ,
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Auf die vom Vicepraͤſidenten geſtellte Frage
erklaͤrte ſich die Kammer , mit 7 gegen 6 Stimmen ,

daf fie in Ruͤckſicht des Hauptbeſchluſſes zuwarten
wolle , bis auch der Geſetzentwurf wegen Uebernahme
der Bezirksſchulden auf die Amortiſationskaſſe zur
Berathung komme .

Als das hohe Praͤſidium hierauf den Vorſchlag
des Frhr . v . Weſſenberg zur Abſtimmung bringen
wollte , bemerkt

v. Rotteck dagegen , daß derſelbe noch nicht
discutirt worden ſey . Er ſelbſt koͤnne ihm unmoͤglich
beypflichten . Was wuͤrde es helfen , wenn zwiſchen den

Gemeinden oder Bezirken eine Gleichheit hergeſtellt
wuͤrde , dagegen zwiſchen den verſchiedenen Claſſen und

den Theilen einer Claſſe nicht ! Es walte hier die ſchon
oͤfters geruͤgte Verwechslung der Begriffe ob . Nicht
um Gleichſtellung von Bezirken koͤnne es ſich handeln ,
ſondern um jene der Perſonen . Wer werde aber z. B —

die gewerbtreibende Claſſe , oder den von alten Grund —

laſten laͤngſt befreyten Theil , aber mit Frohnden und

Zehnten belaſteten Theil des Landvolks entſchaͤdigen ?
Auf dem Wege der Ausſtreuung von Wohlthaten uͤber

die Bezirke werde man nimmermehr zum Ziele der

rechtlichen Gleichhelt kommen . Man verliere ſo allen

Rechtsboden .

Frhr . v. Tuͤrkheim zeigt , wie dieſer Vorſchlag
nichts anders heife , alg : eg fole auggeglichen werden ,

two- feine Ausgleichung noͤthig ſey . Denn die Aufhe —
bung der alten Abgaben ſolle ſelbſt nichts anderes , als

eine die Aufhebung einer Ungleichheit feye ; wenn man

alſo bey dem Reſultat eines ſolchen Operats wieder
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age Glelchheit herſtellen wolle , ſo ſey man wieder auf dem

Ry alte
aa

n Puncte ,

* Zachariaͤ : Die Regierung koͤnnte von den Regeln ,

zur wrelche der vorliegende Geſetzentwurf ausſpricht , nur

zufolge eines neuen Geſetzes abweichen .

lag Frhr . v. Weſſenberg : Ich ſehe nicht ein ,

zen warum es die Ausfuͤhrung des Geſetzes hindern ſollte ,

wenn den offenbar benachtheiligten Gegenden oder : Ge -

meinden der Weg ofen behalten wird , bey der Regte -

* rung den Anſpruch auf irgend eine billige Compenſa⸗

lidh tion anzubringen . = Die Regierung fann dieſen Anſpruͤ⸗
* hen alerdingg aud auf dem Wege der Gefezgcbung
et ünftig eben fo gut entfprehen , alë fie e8 jetzt zum

ind Beſten gewiſſer Gegenden thut , die ſie durch beſondere

on Abgaben oder Steuerſchulden fuͤr zu febr praͤgravirt
cht hålt : Wenn man ibrigeng auh Bedenken tragen

pi folte , meinen Antrag in Das Gefez felbft aufzunehmen ,
H fo mag eg genůgen , wenn die hohe Kammer ſich dafuͤr
* zu Protokoll erklaͤrt .
md ; ;

a
Zachariaͤ : Das neue Geſetz , das die Regie⸗

rung vorlegen muͤßte , waͤre in der That eine Wider⸗

* rufung des vorliegenden .

Reg . Com . Statsrath FIrhr . v. Sensburg beſtaͤtigt

dieß mit der Erklaͤrung , daß die Reglerung , im Falle

lag dieſer Vorſchlag Eingang faͤnde , das vorliegende Geſetz
wieder zurůcknehmen muͤßte , weil der Reclamationen

hez md Procee gwifhen dem Fiscus und den einzelnen

ulg Gemeinden fein Ende abzufehen wäre . Yede Gemeinde

en wuͤrde nachrechnen , o6 fie gegen eine andere mefr

yer beloftet morden måre , und mie viet fie alfo Entſchaͤdi⸗

Sung zu fordern habe .
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D. Rotted : Wenn die alten Abgaben mit Recht
abgefchafft werden , fo pat fich teine Gemeinde . dar
uͤber zu beſchweren , oder Entfchaͤdigung anzuſprechen .
If aber Die Abſchaffung ein Unrecht , ſo ſoll ſie gar nicht
geſchehen . Nun fuͤhltman zwar dieſes Unrecht , aber man
beſchwichtigt das Gewiſſen mit der Vorſtellung , daß das
andere Geſetz das Unrecht wieder heilen werde . Doch
beruht ſelbſt die factiſche Ausgleichung durch dieſes
Letzte auf bloßen Zufaͤligkeiten , und wird immer hoͤchſt
unvollſtaͤndig ſeyn . Vergebens alſo ſucht man die

Heilung des einen Geſetzes von dem andern . Gerade
diefer Ydeengang bricht úber beide Gefege den - Stabe
Ich wiederhole eg , pier mangelt durchaus der Rechts⸗
poden , '

Reg . Com . Staatgrath Frhr , v. Sensburg : Der
Redner verwechsle doch nicht den Rechtsboden mit dem

politiſchen Boden . Ein Anderes ſey eine eivilrechtliche
Forderung , und ein Anderes eine Forderung , die das
allgemeine Landeswohl erheiſche . Letztere muͤſſe jeder
Buͤrger ſeinem Untherthanverhaͤltniſſe gemaͤß im Ganzen
leiſten , wie man jetzt bey Abſchaffung der alien Abgaben
den einzelnen Buͤrger nicht frage , ob er dadurch benach⸗

theiligt ſey ? So wuͤrde man auch die Tagloͤhner nicht
fragen , wenn man die Gemeindefrohnden abſchaffen
wolle , zu welchen bisher nur die beygetragen haͤtten,
welche beſpannt ſeyen . SN

Frhr . v. Weſſeunberg : Waͤre es die Meinung
des Herrn Regierungscommiſſaͤrs , daß die Gerechtigkeit ,
das Recht , nicht das oberſte , entſcheidende Prineip der

Geſetzgebung ſeyn muͤſſe, ſo muͤßte ich dieſer Meinung
auf das beſtimmteſte widerſprechen . Weil indeſſen
nach der Verſicherung des Herrn Regierungscommiffaͤrs ,
die Anna hme meines Autrag es die voöͤllige Zurücknahme

y⸗

— — — —
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echt
des Geſetzentwurfs , dem ich im Ganzen wegen ſeiner wohl⸗

thaͤtigen Tendenz beyſtimme , zur Folge haben wuͤrde,

* ſo will ich auf der Abſtimmung uͤber meinen Antrag
idt in der ſichern Hoffnung nicht beſtehen , daß die Regie⸗
úi tung bon der ipm zum Grunde liegenden Gerechtigfcit

dag überzeugt , darauf Bedacht nehmen werde , folde Gegen -

A den oder Gemeinden , Die bep ter Ausfåhrung der vor -

fes
liegenden Maßregeln offenbar ſehr im Nachtheil ſtehen

di ——
eine billige Compenſation durch andere Vor -

JF
heile zuzuwenden

= Reg. Com . Staatsrath Frhr . v . Sensburg : Etwas

i ganz anders iſt es , etwas geſetzlich ausſprechen , und
* einmal eine einkommende Reelamation beruͤckſichtigen.

Die rechtliche Forderung ſolcher Reclamationen darf

y4
Aber nicht ald Schuldigkeit ausgeſprochen werden .

emi

de
Der Bicepråfident brachte hierauf den Antrag

e deg Frhrn . v. Falkenſtein , die Ausfuͤhrung dieſes

Geſetzentwurfes ſo lange zu verſchieben , bis es moͤg—

lich ſeyn werde , ihn ohne Belaſtung der Steuerpflichtigen
h

ins Leben zu rufen , zur Abſtimmuug , welcher einſtimmig

J
gegen des Proponenten Stimme ) verworfen ward .

Vor der Abſtimmung uͤber den Antrag des Hofraths
v. Rotteck machte der Hr . Regierungs commiſſaͤr, Staatsrath

ny Shr . v, Gengburg , darauf aufmerffam , daf diefer

Antrag nichts weiter enthalte, - alé - wag bereits durch

4
fruͤhere Geſetze ausgeſprochen , und nur noch nicht gehoͤrig

it ,
vollzogen fey . Zu Abichaffung der in dieſem Antrage

c thalten en wirklichen Steuern brauche die Regierung

‘ d J Zuſtimmung der Staͤnde nicht . Sie haͤtte dieſelbe
los der Ueberſicht wegen in den Geſetzentwurf aufge —

ő ;
tommen ,

me



— 7 ei JU
4* n aaide pegea ] Medi

292 Protofolle der Eren Kammer .

y. Rotted : Mein Antrag hat eigentlich zwet

Theile . Erfeng Abfhafung der alten Abgaben , in fo

fern ſie noch wirklich als Steuern erſcheinen ; zweytens :
Abſchaffung der rein perſoͤnlichen , der Leibeigenſchafft
verwandten , Abgaben .

Reg . Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg : ;

Er glaube , daß bey den einzelnen Artikeln ſich werde

nachweiſen laſſen , daß , nach dem Antrage des Herrn

Hofraths v. Rotteck , keine andern alten Abgaben abge -

ſchafft werden ſollten , als die bereits abgeſchafft ſeyen .

Fhr . v . Tuͤrkheim : Nur das zweyte Glied
des Vorſchlags des Herrn Hofraths v. Rotteck koͤnnte

Gegenſtand einer Eroͤrterung werden . Ueber den erſten

Punet ſind wir einig , daß naͤmlich alle diejenigen

alten Abgaben abzuſchaffen ſind , welche offenbar den

Character der Steuer an ſich tragen , und deren Aufhe —

bung bisher nur vergeſſen worden iſt . Was aber den

zweyten Punkt betrifft , ſo kommt Herr Hofrath v. Rotteck

hier immer wieder auf die Idee zuruͤck , daß alles

dag , wag niht dem Grund und Boden , ſondern der

Perfon auferlegt fey , niht privatrechtlichen Urſprungs
feyn koͤnne, ſondern lediglich aus der Leibeigenſchafft

herfließe . Ich laſſe mich nicht auf die abermalige

Widerlegung dieſer ſo oft beſprochenen Anſicht ein ;

nur wuͤnſchte ich daß der Herr Hofrath v. Rotteck

dann nicht immer behauptete er fey nicht widerlegt ,

wenn man eg fùr unfruchtbar , fuͤr das muthmaßliche

Reſultat der Berathung oder fuͤr eine bloße Wiederholuns

anſteht , jeden Satz ſeiner individuellen Anſichten zum

Gegenſtand einer ausfuͤhrlichen Discuſſion zu machen .

v. Rotted ? Mein Vorfhlag it mit nichten

blos Reproducirung von fruͤher vorgetragenen Freen ,
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ſondern ein Verſuch , wenigſtens Einiges von dem

Geſetze zu retten , welches , im Ganzen anzunehmen ,
die Conſequenz der Kammer unmoͤglich macht . Gie

ſelbſt , durch wiederholtes Aufſtellen von Principien ,
welche dieſem Geſetze widerſtreiten , hat ſich in die

Unmoͤglichkelt verſetzt , es anzunehmen . Die Anwendung

meiner Ideen auf eben dieſes Geſetz rechtfertigt ſich
uͤbrigens von ſelbſt .

Auf den Vorſchlag des geh . Hofraths Zachariaͤ

beſchloß

Die Kammer einhellig

uͤber den Autrag des Geh . Hofraths v.

Rotteck zur Tagesordnung uͤberzugehen .

Eben ſo wurde uͤber den Antrag des Frhrn . v.

Tuͤrk heim , auf gehaltene Umfrage , einhellig zur Tages⸗
ordnung uͤbergegangen . ( Jedesmal gegen die Stimme

des Proponenten ) .

Anm Schluſſe der Sitzung zeigte das Secretariat
die nachſtehende Mitheilung des Herrn Regierungscommiſ —
ſaͤrs, Staatsraths Frhrn . v. Sensburg , an , in Betreff
der Darmſtaͤdter Verhaudlungen uͤber die Handelsverhaͤlt⸗
niſſe , welche alſo lautet :

„ Die Regierung hat der zweyten Kammer uͤber den

Gang und den Fnhalt ihrer Verhandlungen
mit mehreren fkòdeutfhen Staaten Eróffnung

gemacht , um ysn den Mnfihten und Wuͤnſchen
der Landſtaͤnde , in Beziehung auf dieſen wichtigen
Gegenſtand , unterrichtet zu werden . In Kurzem
wird hleruͤber in der zweyten Kammer Bericht
erſtattet werden ; die Mittheilung Der zu erwar —
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tenden Beſchluͤſſe duͤrfte ſich aber noch zehen bis

vierzehen Tage verzoͤgern . Die Großherzogliche
Regierung glaubt nun , dieſe Zwiſchenzeit noch

benutzen zu muͤſſen , um der hochverehrten Erſten
Kammer eine vorlaͤufige , vollſtaͤndige Kenntniß von

den Darmſtaͤdter Verhandlungen zu geben , und eine

ſchnelle Erledigung dieſes Gegenſtandes dadurch

moͤglich zu machen . Ich bin daher beauftragt

worden , Ihnen , meine hochgeehrteſte Herren ! ein

Exemplar der lithographirten Verhandlungen mitzu⸗

theilen , und den Antrag zu ſtellen , daß es Ihnen

gefaͤllig ſeyn moͤge, eine Commiſſion zur vorbe —

reitenden Pruͤfung und Berathung des Gegen⸗

ſtandes zu ernennen . Hiermit verbinde ich zugleich

die Anzeige , daß der geheime Referendaͤr Nebe —

nius beauftragt iſt , den Berathungen der Com⸗

miſſton auf ihr Verlangen beyzuwohnen , und

derſelben alle weiter erforderliche Auskunft zu

geben . “

v. Sensburg .

beſchloß :

dieſelbe in einer Vorberathung in Betrachtung

zu zlehen .

Zachar iaͤ .

v. Rotteck

— aeaaee
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ow Gegenwaͤrtig :
4

en Die bisher erſchienenen Mitglieder , mit Ausnahme :

— Sr . Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

om⸗ Marfgrafen Wilhelm zu Baden ,
und dhrer Hoheiten , der Herren Markgrafen Leo pold und

Maximilian zu Baden ,
Sr, Durchlaucht , deg Herrn girien von Fuͤrſtenberg ,

Sr, Durchlaucht , des Herrn Fuͤrſten v. Loͤwenſtein ,

der Herren Staatsminiſter , Frhrn . v. Berſtett und

v. Berkheim ,
S Herrn Generallieutnants v. Schaͤffer ,

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,
des Herrn Oberhofmarſchalls , Frhrn . v. Gayling und

des Herrn Landoberjaͤgermeiſters v. Kettner .

zu

ung
de

Weiter anweſend ;
er Herr Regierungscommiſfaͤr , Staatsrath Frhr .

v. Sensburg .

Protokolle der 1. Kammer . gr Bd. 22
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Unter dem Borfig |

des zweyten Vieepraͤſidenten , Staatsraths , Frhru .

v. Baden . |

i Dag Secretariat machte die Anzeige von eine !

Motion des Bisthumgyerwefers , Frhrn . v Weffer
bergauf Sreplafung der Candidateni der Theologi ?
von der Milizpflichtigfeit ;

Beplage Ziffer 154 .

deßgleichen , daß in der legten Vorberathung fuͤr die

Commiffion zu Begutachtung der Eróffnung der Regi

rung in Betreff der Darmfadter Verhandlungen |

Der Oberhofmarſchall Frhr . v . Gayling ,

der geh . Hofrath Zach artaͤ, und

der Bisthumsverweſer , Frhr . v. Weſſenberg

gewaͤhlt worden ſeye
endlich daß in eE ia das Protokoll der

55ſten und 56ſten Sitzung verleſen worden .

Die Kammer

beſchloß :
dieſe Protokolle zu genehmigen .

Der Tagesordnung zufolge wurde ſodann die

Diseuſſton uͤber den Geſetzentwurf wegen Aufhe —
bung der alten Abgaben fortgeſetzt .

v. Rotteck : Ich glaube nicht , daß die Dis —
cuſſion ſchon zu den einzelnen Artikeln gekommen iſt

Das Allgemeine iſt noch unerledigt . Jn der keb

ten Sitzung hat die hohe Kammer gar keinen poſiti⸗
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ven Beſchluß gefaßt uͤber irgend einen Grundſatz , wel —

rhn .
cher bey der vorgeſchlagenen Abſchaffung verſchiedener
alten Abgaben maßgebend ſeyn ſolle . Blos hat ſie

beſchloſſen , die Endabſtimmung zu verſchieben bis zu
lener uͤber die Uebernahme der Bezirksſchulden . Im

eink Uebrigen þat fie blog die von mehrern Rednern in

— Vorſchlag gebrachten Grundſaͤtze verworfen . Aber

fog! die Discuſſion iſt noch nicht geſchloſſen , und es wird

mir erlaubt ſeyn , noch einen Antrag uͤber das Allge —
meine zu ſtellen . Dieſer Antrag geht jetzt unbedingt
auf Verwerfung des ganzen Geſetzes . Denn was

r py PE nun die Bafis der úber die einzelnen Abga -

egie⸗ ben zu faſſenden Beſchluͤſſe ſeyn ? — Etwa die im

Commifſlonsbericht aufgeſtellten Grundſaͤtze ? —

Dieſelben ſind offenbar falſch , und theils zu viel , theils
zu wenig beweiſend , oder umfaſſend . — Oder reine

Willkuͤhr ? — Dieſelbe iſt kein rechtlicher Beſtim —
£ mMungggrund zu ©chenfungen , die aug dem Berz

migen deg einen Theilg der Unterthanen gu Gunſten
der des andern geſchehen folen . Den legten Gag werde

th niht gu beweifen brauchen . Ueber den erften
etlaube th mir nur einige wenige Erlâuterungen ,

Der Redner verbreitete fih Hierauf ber die

Praͤmiſſen des Commiſſtonsantrages , und bemerkte ins —⸗

die beſondere ad lit . . , daß die „ Praͤgra virung “ der⸗—

ppe
lenigen , welche noh Die altem Abgaben neben den

Neten Steuern zu. entrichten håtten , nur in dem Fall
zu erkennen ſey , wenn jene alten Abgaben noh heute
die Gteuernatur þåtten , Bon diefen behauptete aber

Dis⸗ die Regierungscommiſſion , daß fie ohne Gefetz durch
ifi . bloßen adminiſtrativen Befehl koͤnnten aufgehoben wer —⸗

fe : den, und lång håtten aufgehoben werden follen . Eg

oſiti⸗ iſt demnach fuͤr ſie kein Geſetz noͤthig. Haben ſie
aber heute ſolche Steuernatur nicht mehr wirklich an
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fich , fo find fie ing Privatrecht åbergegangen , und ihre

Aufhebung hat keinen Rechtsgrund mehr .
Alsdann hat auch der weiter folgende Grund keine

Anwendung mehr , daß ſie naͤmlich „ unerſchwing⸗
laich “ ſeyen . Denn bey manchem ſind die Privatſchul —⸗
digkeiten unerſchwinglich , darum darf aber die Staats —

gewalt fie niht aufheben , oder auf . die Schultern der

Geſammtheit legen . Unter lit . b . wird von der Berz

bindung der Greiden Gefege , uͤber die alten Abga —

ben , und uͤber die Bezirksſchulden geſprochen ,
und eines , als das andere heilend , oder nach dem

Zwecke der Gleichſtellung integrirend dargeſtellt .
Aber es wird hiernach eine Einebnung der Land —

ſchaftslaſten erzielt , gleichviel , ob ſie mit Recht , oder

mit Unrecht geſchehe , und ohne Ruͤckſicht auf Einzelne ,
und auf Chaſſen . Fuͤrwahr , wenn man ſein Ge—⸗

wiſſen uͤber das im Abgabengeſetz liegende Unrecht Da

mit beſchwichtigen will , daß im Schuldengeſetz dieje —

nigen Bezirke , welche durch jenes leiden , wieder be —

guͤnſtiget werden , wenn man alſo in der Vorſtellung :
durch beide vereinte Geſetze wuͤrden uͤber alle Ge —

genden des Landes ungefaͤhr gleichmaͤßig Gewinn und

Verluſt vertheilt , einen Grund zur Annahme beider

Geſetze findet , ſo iſt doch wohl klar , daß man auf

einem weit kürzern Wege zu demſelben Ziele ge —

langen koͤnnte , naͤmlich durch Belaſſung der Din —

ge im alten Stand , alſo durch Verzichtleiſtung
auf beide Geſetze . Wenn gar nichts verruͤckt wird ,

ſo wird keine Provinz Vortheil , und keine Nachtheil
haben ; ſo wie eines der beiden Geſetze erſcheint , iſt , —

weil keinem Bezirk etwas geſchenkt werden kann ohne

Beeintraͤchtigung der andern , — vielfache Ungleichheit
da , und nur ſehr unvollkommen wird ſie durch das

andere Geſetz geheilt . Es waͤre demnach beſſer , man

gaͤbe gar keines .
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Nicht mehr Troſt geben die von der Regierung
ſelbſt aufgeftelten Grundfåge und Kriterien . Welde

Laſten auf einem ganzen Bann liegen , die ſollen oͤf—
fentliche, welche nicht , Privatlaſten ſeyn . Aber eg fann

ja eine große Hofgemarkung durch allmaͤhlig ver —

mehrte Anſiedlung zum Gemeindebaun werden ,
und die von dem Grundherrn auf das Gut gelegte
Laſt bleibt privatrechtlich , ob auch Meh rere darauf
ſich anbauten , und unter ſich , nach was irgend einem

Verhaͤltniß , —nach Koͤpfen , Familien , oder Grund —

antheilen — die Tragung jener Laſt vertheilt haben .

Dagegen kann eine urſpruͤngliche Gemeindelaſt durch

Loskauf einzelner Familien , oder durch Vereinbarung
mit andern freyen Gruͤnden , zu einem , blos einem

Theil der Gemeinde obliegenden werden . Gleich truͤg⸗
lich , als der Umfang der Belaſtung , iſt ihr Rame .

Deffentliche und privatrechtliche Laſten tragen gar zu
oft den ſelben Namen , und es iſt durchaus unbe —

gruͤndet, z. B . den „ Schir mhaber “ “ over die „ Bogtë -
ſteuer, “ und ſo viele andere aͤhnliche Abgaben wegen
des Namens als oͤffentliche Lafen gu behandeln .
Sobald dag Andenfen ihres Urſprungs und ihrer - Bes

deutung niht mehr flar vorliegt , und zwar im Be -

ſondern , wie im Allgemeinen , ſo nehmen ſolche auf
den Grund gelegte Laſten die Natur von Guͤlten

und Zinſen an , und eignen fih niht mehr vor -

zugsweiſe zur Abſchaffung .
Da wir hiernach gar keine Baſis der fer —

nern Berathung haben , gar keinen Rechtsgrund , der

EN in ſo wichtigem und verantwortlichem Geſchaͤfte
eitet , ſo trage ich darauf an , das ganze Geſetz unbe —

ingt zu verwerfen .
Ein weiterer Grund dafuͤr liegt in der Laſt der

Entſchaädigung fuͤr Standes - und Grundherrn ,
oder andere bisherige Bezugsberechtigte , die man zu —
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gleich auf die Geſammtheit zu legen gedenkt . Dieſes
iſt naͤmlich mehr und ſchwieriger , als der bloße

Nachlaß von Domanialgefaͤllen .*Der letzte

kann unbedenklich ſchon aus Gruͤnden der bloßen Hu —

manitaͤt oder der Billigkeit geſchehen . Die Ge —

ſammtheit kann ihren Schuldnern die Forderung ſchen —
ken . Aber damit aͤhnliche Forderungen uͤberhaupt /

auch in Haͤnden von Privaten , fuͤr unguͤltig er —

klaͤrt werden , dazu iſt der Titel der Ungerechtig —

keit ſolcher Forderungen unumgaͤnglich noͤthig . Ich

habe ſchon bey anderer Gelegenheit die Beyſpiele auf⸗

geſtellt , daß der Staat z . B . unbedenklich allen ſeinen

Schuldnern einige Procente am Zinsfuß erlaſſen ,

daß er ſeinen , durch Hagelſchlag oder Krieg beſchaͤ⸗
digten Paͤchtern einen , noch uͤber das Vertragsrecht

hinausgehenden , Nachlaß bewilligen koͤnne 2e . , aber

darum wird er nicht ſogleich denſelben Nachlaß allen

Privatglåubigern , alen Privatmietherren 26

anbefehlen , und noch weniger ſelbſt die Schuld der

Befreyten auf ſich nehmen , und anſtatt Ihrer aus

Mitteln der Geſammtheit an die Glaͤubiger und Herren

entrichten . Bey der Abſchaffung der Leibeigen —⸗
ſchaftslaſten geſchah es wohl , weil dieſe als

wahres Unrecht erkannt worden ſind , demnach im

Staat nicht laͤnger konnten geduldet werden , und die

Schadloshaltung der bisherigen Leibherren floß dann

aus der vorliegenden aͤuſſern Garantie ihrer Rech⸗

te . Ich wiederhole es : der Punct der Entſchaͤdigung

fordert zu deſto groͤßerer Strenge uͤber den Grund⸗

fag der Abſchaffung auf , und ich glaube , daf es

Gewiſſenspflicht fuͤr jeen Volksvertreter iſt ,

nur aus einem ſtreng rechtlichen Grunde die

Uebernahme einer bisher fremden Schuld auf die Ghul

tern der Geſammtheit zu votiren .
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— Geſetzentwurf im — —
brr s * allerdings zuvoͤrderſt

J
edners auf Be

a ſeyn . Das np aT
A í í

erathung ùber
die einge!

J —* kein Antrag — — —
eare
J

a ewiſſen der
ei

— der Kammer
— Die —

o — —

an den hoͤchſten Richter , den wir ha —

ca = n
Und Niemand unter uns wird ſeyn

Dori — nicht innerlich fuͤhlte , und ufferti

De —
er nicht blos die Grundſaͤtze des Recht s

Au * — — dieſer Richter zu richten hat .

uh dag N i — re

Dos
to hrecht, wie ih mich ausdruͤcken hain,

po Richter zu beruͤckſichtigen .

alg Dir os Geſetzentwurf hat zuvoͤrder ſt

E i ase, welche nah aller Strenge des NRedhtö

Eo —— fann, — info fern er nåmliġ Die -

S — — fuͤr aufgehoben erklaͤrt , welche

B , * tan Beſchaffenheit als oͤffentliche

zu betrachten ſind .

Pae e a T

Ee a þat zweytens eine gefhidt -

o
age , —

in wie fern er diejenigen Laſten

— — ihrer urſpruͤnglichen Beſchaf —

— * — Abgaben waren . In ſo fern fann er

s — dem ſtrengen Rechte vertheidiget

s — wohl naͤhert er ſich auch in ſo fern

m — gruͤnden beruhenden Geſetze , als jene

— a5 rundlage nicht auf dem Zeugniſſe
meinen Geſchichte , ſondern auf beſondern
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geſchichtlichen Forſchungen beruht , als er ferner nur

ſolche Auflagen aufhebt , welche zufolge beſonderer
Merkmale , z. B . weil ſie von einer ganzen Gemeinde
erhoben werden , auch nach dem heutigen Rechte
nach der Analogie oͤffentlicher Abgaben beurtheilt wer⸗

den koͤnnen .

Es iſt bereits von Andern bemerkt worden , daß
— vorliegende Gefey mit dem ber die Bezirfsfhuk
den in einem rechtlitpen und gefcohichtlichen 3nfammemw
þange fteþe , Das eine fann billigerweife nicht ohne

dag andere angenommen merren . Der vereprliche Ned ”

ner vor mir trågt dDefmwegen darauf an , Daf man lie

ber beide Gefege verwerfen fole .

Der Hofrath v. Rotted unterbricht Hier den

Redner , und erflårt , daf er feinen folchen Antrag

geſtellt , ſondern nur beylaͤufig bemerkt habe , daß /
wenn die Gleichſtellung der Bezirke der Grund

ſeyn ſolle , beide Geſetze vereint zu erlaſſen , als —

dann noh zwedmåfiger erfheine , feines von bel ?

den zu geben .

Der geh . Hofrath Zachariaͤ faͤhrt fort : Nun

wohl , wenn ich den verehrten Redner mißverſtanden
habe , ſo iſt wenigſtens ſo viel gewiß , daß beide Ge —

ſetze in einer weſentlichen Verbindung mit einander ſte —
hen . Es gibt Gemeinden im Lande , in welchen der

Beytrag zu den Bezirksſchulden 40 bis 60 kr , von

dem Grundſteuercapital betraͤgt , andere , in welchen

ſich die alten Abgaben auf eben ſo viel belaufen .
Nun iſt die Uebernahme der Bezirksſchulden auf die

Staatskaſſe nicht blos billig , ſondern um ſo mehr

Rechtens , da ſchon ſo viele Bezirsſchulden auf die

Staatskaſſe uͤbernommen worden ſind . Wie koͤnnte

man gleichwohl dem Geſetze wegen der alten Abga —
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nur ben, einer Maßregel zur Ausgleichung der neuen ge —

erer meinen Laſt , die Zuſtimmung verweigern ?
einde Endlich hat der verehrte Redner noch Die Meiz

rechte nung geaͤuſſert , daß wenigſtens zwiſchen den alten Ab⸗

mwer: gaben , mwelhe der Gtaat , und denen , welche ein

Standes - oder Grundherr bezieht , ein Unterſchied zu

daf | machen fey , Aen eg feint mir eine folhe Unter -

fhul ſcheidung mit dem Intereſſe des Staates keineswegs ver —

men⸗ einbar zu ſeyn . Sollen wir die ehemaligen Untertha —

ohne nen der Standes - und Grundherren den uͤbrigen Ein —

Red⸗ wohnern des Staates nachſetzen , oder ſie nicht viel —

dig mehr , um ihre Zuneigung zu gewinnen , dieſen gleich⸗

felen ? Und måre eg wohl unter den jegigen Zeitum —

ånden vortheilhaft , eine Spannung zwiſchen den

den Standes⸗ und Grundherren , und ihren ehemaligen Un -

rag terthanen zu veranlaſſen ? Sey es , Dağ man die alten

daß / Abgaben , welche jene bezoͤgen, ſchlechthin beſtehen ließe ,

rund oder ſie bey der Steuer in Anrechnung zu bringen

als⸗ geſtattete ?
Kek

Frhr . v. Tuͤrkheim : Wenn ich nicht ebenfalls

auf die Verwerfung des Geſetzentwurfs antrage , ſo

Nun geſchieht es nicht deßwegen , weil ich die Grundlage

aden deſſelben als richtig anerkenne , — hieruͤber habe ich

Ge⸗ mich bereits in der letzten Sitzung aus geſprochen ,—
ſte⸗ ſondern weil ich es fuͤr nothwendig halte , daß etwas

der in der Sache geſchehe , und daher aus aͤhnlichen Gruͤn⸗

von den , wie jene , welche ich in dem Commiſſionsberichte
chen uͤber die Kriegskoſtenausgleichung angefuͤhrt habe , nicht

fen . zu den mit der Verwerfung verbundenen , weitlaͤuf⸗

die ligern Formen beytragen moͤchte . Deßwegen will ich

zehr verſuchen , ob ich bey den einzelnen Artikeln meine

die Bedenklichkeiten geltend machen kann , und wenn mir

nte dieg niht gelinat , mih Damit beruhigen , Daf , mwenn

gas auh jegt die Mufhebung alter Abgaben niht nach einem
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fuͤr alle Landestheile gleichen Verhaͤltniß erfolgt , die

Nothwendigkeit nachtraͤglicher Erleichterung derer , wel —

che jetzt zu kurz kommen , ſich in der Folge doch von

ſelbſt Eingang verſchaffen wird .
Es iſt ſtrenges Recht , nicht blos Humanitaͤt , die

alten Laſten , welche wirklich den Charakler oͤffentlicher
Abgaben haben , nicht neben der allgemeinen Staats⸗

ſteuer fortbeſtehen zu laſſen . Aber was in dieſe Ka —

tegorie gehoͤre, kann nicht nach dem Urſprung beſtimmt
werden , denn dieſer liegt im Dunkeln , wie anerkannt
wird in dem Eingange des Geſetzentwurfs , im Com —

miſſionsberichte und in allen Verhandlungen ; daß man

auf dieſem Weg nicht auslangt , zeigt die ganze bis —

herige Behandlung ; die hiſtoriſchen Spuren hoͤrten
bald auf , und man verfiel auf die Namen ; z. B . das

Eſelgeld wurde anſtoͤßlg ; es ſoll aufgehoben werden ;

andere , welche nicht ſo gluͤcklich ſind , daß ihre alten

Abgaben mißfaͤllige Benennungen haben , moͤgen ſte
fortbezahlen . Ich ſehe auf dieſem Wege nichts als

Willkuͤhr , oder bloße Hypotheſe .
Daher glaube ich , daß die Verwendung zu oͤffent⸗

lichen oder Privatzwecken der eigentliche Maßſtab der

Ausſcheidung ſeyn muͤſſe, zugleich aber auch damit
eine Ausgleichung des Verluſtes verbunden werden

ſollte , welchen einzelne Landestheile , die fruͤher beynahe
keine Verwaltungskoſten hatten , bey der Verſchmelzung
in den jetzigen Staat in Vergleichung mit andern er —
litten haben , damit kein Theil das Opfer dieſer Ver —

einigung werde , welche fuͤr alle nur wohlthaͤtig ſeyn
fol , und damit nirgends mit Sehnſucht nach den früͤ—
hern Verhaͤltniſſen zuruͤckgeblickt werde .

Dieſen Grundſatz der Ausſcheidung halte ich fuͤr
rechtlich gegruͤndet , die Ausfuͤhrung wird aber gleich —
wohl nur nach dem Maßſtab der Billigkeit geſchehen
koͤnnen , welches kein Widerſpruch iſt , da das allge —
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die meine Recht oft nur verlangt , daß etwas geſchehe , ohne

yel- dag die yorhandenen Data $ ur ſtrengrechtlichen Aus⸗

jon meſſung des Vollzugs dienen .

Sollte man nun nicht mehr im Stande ſeyn , nach

her
den angegebenen Momenten eine ſolche Bilance zu zie⸗

E
ben, wie viel von den alten Abgaben in den einzelnen

Territorien zur oͤffentlichen Verwaltung verwendet wurde ,

die

a und wie fich diefelben gegen einander im Verhaͤltniß der

ant Gteuers und Domaniallaſten verhielten , ſo ſcheint mir,
m = wie ich fhon in der legten Gigung bemerft habe , das

ian gerechteſte Verfahren noch darin zu beſtehen , daß man

is⸗ im ganzen Lande gleichheitlich von der Geſammtmaſſe

ten der alten Abgaben , welche zwiſchen den offenbaren , nur

J aus Verſehen bisher ſtehen gebliebenen Steuern , und

n5 den auf einzelnen Gütern haftenden Grundlaſten in der

* Mitte liegen , eine pars quota aufhebt .

lS
Der Vorſchlag einer ſolchen pars quola gruͤndet ſich

nicht auf bloße Willkuͤhr , ſondern auf die Anerkennung

nts einer nicht genau auszuſcheidenden Maſſe , in welche

der Abgaben der einen und der andern Art zuſammenge⸗

nit floſſen ſind ; — eben fo wie im Geſetzentwurfe uͤber die

en Uebernahme der Bezirksſchulden , einige wegen gleicher

she Vermiſchung auch nur zur Haͤlfte oder 2 uͤbernommen

ng werden follen .
— Uebrigens begreife ich nicht , wie der Herr Hofrath

* v. Rotteck einen Unterſchied zwiſchen den unmittelbar

— landesherrlichen und den ſtandes - und grundherrlichen
E

Gebieten machen und vorſchlagen kann ; die alten Ab -

at
gaben in erfern aufzuheben , in fegtern nichte Ein fol -

h - cher Unterſchied iſt nicht finanziel gegruͤndet , denn es

a
iſt fur die Staatscaſſe daſſelbe , ob in dem einen Lan⸗

jez
Destheil eine Abgabe aufgehoben wird , welche fie bis -

her ſelbſt bezog , oder in einem andern eine ſolche , welche
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ein Standesherr bezog , und wofuͤr fie dieſer entſchaͤdigt ;
—es waͤre ferner gegen alle Staatsklugheit , denn der

Zweck , Gleichheit herzuſtellen , wuͤrde dadurch nicht blos

vereiltelt , ſondern die Ungleichheit noch auffallender ,—
ein ſolcher Unterſchied waͤre endlich gegen die erſten
Grundſaͤtze des Rechts , welches gleiche Behandlung
aller Staatsangehoͤrigen bey gleichen Verhaͤltniſſen er—⸗

fordert .
Endlich verwahre ich mich gegen die Verbindung ,

in welche man den Geſetzentwurf wegen Aufhebung
der alten Abgaben mit jenem wegen Uebernahme der

Bezirksſchulden ſetzen will ; ſte haben weder hinſichtlich
des Rechts , noch hinſichtlich der Convenienz einen , ſich

gegenſeitig bedingenden , Zuſammenhang; es kommt nicht
darauf an , ob bey dem einen diejenigen Landestheile ge⸗
winnen , welche bey dem andern Opfer bringen , und
uͤberdieß liegt es auf platter Hand , wie wenig der Be —
weis , daß ſolches wirklich der Fall ſey , dadurch ge —
fuͤhrt wird , wenn man nach den Bevoͤlkerungstabellen
berechnet , wie viel Seelen jene Theile des Landes zaͤh⸗
len , welche vorzugsweiſe bey dem einen und bey dem
andern dieſer Geſetzvorſchlaͤge betheiligt find ,

Reg . Com. GtaatSrath Frhr , v. Sensburg : Ich
habe geglaubt, das Reſultat der letzten Discuſſton fey
geweſen , daß man jetzt zu den einzelnen Artikeln ſchrei —⸗
ten wuͤrde , wo ſich die Bedenklichkeiten des Herrn
Staatsraths von Tuͤrkheim beſtimmter haͤtten beantwor —
ten laſſen . Ich war deshalb nicht vorbereitet , uͤber die
Grundſaͤtze und den Geif deg Geſetzentwurfs noch et —
was weiteres zu ſprechen . Der Herr Hofrath von Rot⸗
teck behauptet ,das Geſetz ruhe auf keinem Grundprin —
cip . Es ruht auf dem Grundprincip : alle jenen alten

||
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Abgaben werden aufgehoben , welche die Natur einer

i Steuer haben , weil es unrecht waͤre , ſie neben den der—
btas maligen Steuern fortbeſtehen zu laſſen. Es gibt kein

4
va

natuͤrlicheres Rechtsprincip , als dieſes . OoN

ſten
Was die Verbindung dieſes Geſetzentwurfs mit Hi g

—
dem Geſetzentwurfe uͤber die Bezirksſchulden betrifft , | | N

r
fo fann dermalen nur in fo weit davon die Rede ſeyn, |

[| Bals daß , obgleich beide auf verſchiedenen Principien 1 | 2

ha
beruhen , doch durch deren gleichzeitigeVollziehung der⸗

uig lhe Zwe , die Lafen gleicher zu vertheilen , erreicht iE
ird. !

e |
Dag Princip für die Uebernahme berBezirks ſchul —

fih den ruht groͤßtentheils guf, firengem Recht , und zum

icht
Theil auf der Analogie ſchon vollzogener Schulden —

ge⸗
Uebernahme.

1nd Daß an den Landſchaftsſchulden im Seekreiſe nur
He

50 Procent uͤbernommen werden ſollen, beruht auf ei⸗

ge
Benen Thatſachen , woruͤber ich mich ſpaͤter erklaͤren

len werde .— Bey Standes - und Grundherren fargene
aͤh⸗

ley Verhaͤltniſſe ins Auge zu faſſen : das Verhaͤltniß

em
des Souveraͤns zu dem Standes - und Grundherrn ,

und jenes zu den Mediat - Unterthanen . Aus dem er —

ſten Verhaͤltniß geht hervor , daß , wenn ein , den Stan⸗
f desherren bey Ausſcheidung der Revenuͤen und Schul —

*
den belaſſenes, Gefaͤll dermalen ceffiren fol , fie vermóge

— jener Staatshandlung dafuͤr entſchädigt werden muͤſſen .
— Aus dem Verhaͤltniß des Souveraͤns zu den mediati⸗
yrz fitten Unterthanen geht bervor, und eg ift fogar in uns

ie
ſerer Verfaſſung ſelbſt begruͤndet , daß bey Aufhebung al⸗

sis ter Abgaben die Unterthaneninfandeg z und grundherr—
lihen Gebieten gerade fo , wie die Hntetbanpa. in un⸗

— mittelbaren Gebieten behandelt werden müſſen . Es waͤre

alſo ein Bruch der Verfaſſung , wenn ausgeſprochen
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wuͤrde : die Abgaben hoͤren in den unmittelbaren Lan —

den auf , ſie muͤſſen aber in den mediatiſirten Landen

fortdauern , weil ſonſt Entſchaͤdigung gegeben werden

muͤßte . Das Weitere hieruͤber bey dem Artikel , welcher
insbeſondere von der Entſchaͤdigung ſpricht .

Ueber die Unausfuͤhrbarkeit der beiden alternativen

Vorſchlaͤge des Herrn Staatsraths v. Tuͤrkheim habe
ich mich ſchon fruͤher geaͤuſſert ; ſie wuͤrden neue und

noch auffallendere Ungleichheiten herbeyfuͤhren . Sein

Vorſchlag , zu unterſuchen , ob die alten Abgaben zu oͤf⸗

fentlichen oder Privatzwecken verwendet worden ſeyen ,
wuͤrde ſo viel heißen , als nichts thun . Nur ein Bey —

ſpiel . Bey der Leiningiſchen Revenuͤenausſcheidung war

es von großem Intereſſe , auszumitteln , wie viel von

Revenuͤen und aufgenommenen Capitalien zur Beſtrei —
tung von Camerallaſten , wohin auch der Hofaufwand
gehoͤrt , und wie viel fuͤr Militaͤr - und andere Staats ?

laften verwendet worden ;— eg war aber den rationel
ften Rechnern niht måglih , hieruͤber auf einen feſten
Boden zu fommen .

Der andere Borfehlag deg Herrn Gtaatgraths v s

Tuͤrkheim wuͤrde uns von dem Hauptprincip des Ge⸗

ſetzentwurfs ganz abfuͤhren, und zur Folge haben , daß
cin Gruͤndſtuͤck , welches in dem Verhaͤltniß wohlfeiler
gekauft , und geringer in Steuer gelegt worden iſt —
weil eine anerkannt privatrechtliche Abgabe darauf
haftete , auf Koſten eines Dritten entlaſtet und im

Preis erhoͤht wuͤrde .

Bey genauer Unterſuchung haben ſich ſehr viele
Beeten als ehemalige , alleinige Steuern , oder doch als

Supplement⸗Steuern herausgeſtellt ; da wurden ſie nach
Koͤpfen , dort nach dem Vermoͤgen, da nach Claſſen von

Buͤrgern und Hinterſaſſen , ohne Ruͤckſicht auf Grund⸗



EEn

dtt taia — — Maea AEE a S O —

Zwey und ſechzigſte Sitzung vom 16 . Jan . 849

gans | eigenthum , dort mit gleichzeitiger Ruͤckſicht auf daſſelbe
nden | ausgeſchlagen, anderswo wurden ſie geradezu aus der

den | Gemeindscaſſe beſtritten .

fher
|

Yn fo weit fällt auh die Behauptung deg Herrn
Dofrathg v. Notted hinweg , daf alle Beeten privat -

riyen rechtlichen Urfprungg feyn dårften . Denn wie fann 3, B .

habe eine Abgabe , die Beet heißt , als privatrechtlich gedacht
und werden , wenn ſie dadurch entſtanden iſt , daß keine Su -

Sein den ſollen angenommen werden .

u oͤf⸗ Die Regierung hat aber dabey noch in Erwaͤgung

YEN , Bezogen , daf Gemeinden , wo auf der Gefammtheit eine
Bey⸗ Beet haftet , und zu gleichen Theilen beſtritten werden

wat mug , forglofer in Aufbewahrung der Urtitel gewefen

von feyn mõgen , alg andere , und hat deswegen , um nicht

ſtrei⸗ neue Ungleichheiten herbeyzufuͤhren , und Unzufrieden —

vand heit zu veranlaſſen , als zweyten Grundſatz angenommen ,

atg dafi Beeten , die auf einer ganzen Gemeinde , oder auf

nell ibrem ganzen Bann haften , als Steuern anzufehen , und

eften aufzuheben ſeyen , wenn nicht ein privatrechtlicher Titel

vorliegt .

g

Ge⸗ v. Rotteck : Es ſey mir erlaubt , zur Vertheidi —

daß gung meines Antrags gegen die dawider erhobenen Ein —

eite Wendungen noch einmal Dag Wort zu nehmen .

iſt , Es wurde geſagt , daß , wenn auch nicht das gewoͤhn —

rauf liche, doch das „ Nothrecht “ die Abſchaffung der alten

im Abgaben erlaube . Aber , mag eg feyn , daf in verzwei -

felten Lagen ein Nothrecht Statt finde , ich erfenne me -

piele nigſtens den jetzigen Fall nicht geeignet dafărs Doch

als auch auf ſtrengem Recht ſoll die Aufhebung berufen ?
Man beruft ſich auf die , bey mehrern jener Abgaben

pon noch wirklich vorhandene , Steuernatur . Soll ich wieder —

und⸗ holen „ daß der Herr Regierungscommiſſar fuͤr die Auf —



350 Protofolfe der Eren Kammer .

hebung ſolcher Abgaben unſere Zuſtimmung gar nicht

begehrt , ſondern blos in Ruͤckſicht der uͤbrigen , welche

naͤmlich blos vor Alters ſolche Natur moͤgen gehabt
haben , jetzt aber nur auf hiſtoriſchem Wege zu beleuch —

ten ſind ? — Daß nun auf dieſem Wege kein befriedigendes
Reſultat zu erlangen iſt , ſondern hoͤchſtens Vermuthun —

gen , Wahrſcheinlichkeiten , welche dabey nur auf

einige , nie auf alle Abgaben einer Claſſe paſſen , iſt
ſchon fruͤher bemerkt worden . So lange man daher

keine ſichern Menkmale entdecken , kein zu Recht beſte —

hendes Princip fuͤr das Anerkenntniß ſolcher Abgaben
als Steuern , aufſtellen kann , ſo bleibt die Aufhebung

der Abgaben , welche Steuern waren oder ſind , wenn

auch gleich die Grundidee rechtlich iſt , doch in Bezug

auf die wirkliche Ausfuͤhrung blos ein frommer Wunſch ,

und ſeine Realiſtrung rechtlich unmoͤglich . Man hat

geſagt : die Sache ſey unzweifelhaft recht , nur bey

der Anwendung traͤten Zweifel ein . Wer wird aber

mit dieſer Unterſcheidung ſich beruhigen ? Um ein frap —

pantes Gleichniß aufzuſtellen , ſo denke man ſich den

Fall , daß aus 100 Perſonen 50 wahrhaft ſchuldig ſeyen
—aber ich kenne ſie nicht . Darf ich nun aus den 100

Perſonen nach Wahrſcheinlichkeitsgruͤnden , oder ſubjec —

tiven Vermuthungen 50 auswaͤhlen , um an ihnen die

Strafe zu vollziehen , oder die Schuld von ihnen ein —

zutreiben ? Daß das kerlium comparationis in dieſem

Beyſpiele ganz paſſend auf den vorliegenden Geſetzent⸗
wurf fey , wird mohl niemand verfennen .

Cin Hoauptpunct , von welchem die geehrten Redner

vor mir fprachen , war der Zufammenpang des Ge

ſetzes uͤber die Bezirksſchulden mit jenem uͤber die al⸗

ten Abgaben . Indem ich mich hier abermals gegen die
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Behauptung verwahre , als haͤtte ich bereits einen An —

trag auf Verwerfung des Geſetzes wegen der Bezirks —

ſchulden gemacht , — welches uns ja noch nicht einmal

vorgelegt worden , mithin auch noch nicht zu verwerfen
iſt — bemerke ich , daß wenn , wie mehrere Redner be —

haupteten , es wirkliche Schuldigkeit iſt , die Bezirks⸗
ſchulden auf die Geſammtheit zu uͤbernehmen , ſo muß

es unbedingt geſchehen , und bedarf keiner Compen⸗

ſation oder Heilung durch das Geſetz wegen der alten

Abgaben . Soll auch durch das Geſetz wegen der Be —

zirksſchulden , gewiſſen Bezirken ein Vortheil zugehen ,

ſo gebuͤhrt ihnen dieſer in obiger Vorausſetzung mit

Necht ; dieſer Vortheil bewirkt dann nur eine materielle ,

nicht eine formelle oder Rechtsungleichheit . Sehr

ſchwach iſt der Grund , daß , wenn die alten Abgaben

und Schulden nicht aufgehoben und uͤbernommen wuͤr⸗

den , manche Bezirke 40 bis 50 Kreuzer vom Steuer⸗

capital zur Tilgung ſolcher Laſien erheben muͤßten . Wie

Mancher , der Privatſchulden hat , oder der an Gemein -
defhulden Theil nimat , muf noch Mehrereg zahlen ,

Solche Bezirke , melen dergleichen ſchwere Laſten auf⸗

liegen, ſind eben aͤrmer als andere , gleichwie verſchul⸗

dete Buͤrger aͤrmer , als ſchuldenfreye ſind . Aber dar⸗

aus fließt — ſo lange nicht die wahre Steuernatur ,

oder die Eigenſchaft als Staatsſchuld erwieſen vorliegt

~ feine Pflicht får die uͤbrigen Buͤrger, dergleichen Lar

fen jenen abzunehmen . Weder die bårgerliche , noch die

politiſche Gleichheit fordert dieſes .

Weiter wirft man mir vor : ich haͤtte den Standes⸗
und Grundherren ihr Entſchaͤdigunsrecht abgeſprochen .

Ich habe über diefes Necht felbf noch feine Meuferung

Bethan ; ich behalte es mir vore Sår jest habe id

Protokolle der J. Kammer . ar Bd. 23
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blos behauptet , daß , weil eine Entſchaͤdigung nachkom

men , d. H. die Folge von der Aufhebung der alten Ab⸗

gaben feyn fol , man um defo bebutfamer bey Der

Schluß faſſung verfahren muͤſſe. Auch habe ich ange —

deutet , daf es , ob auch factiſch ein aͤhnliches Reſultat
aus der Abſchaffung der landesherrlichen , wie der ſtan⸗

desherrlichen Beeten u . ſ. . , naͤmlich eine im gleichen
Verhaͤltniß geſteigerte Steuerforderung an die Ge ſammt⸗
heit , hervorgehe , beide Geſchaͤfte gleichwohl im rechtli —
chen Sinn weſentlich verſchiedene Geſchaͤfte ſeyen . Ich
ſetze hinzu , daß ſelbſt factiſch , oder nach der blos ſtaats
wirthſchaftlichen Wirkung ein Unterſchied dazwiſchen zu
erkennen iſt , indem z .B. aus der Aufhebung der lan⸗

desherrlichen Beeten ꝛc. auch eine Vereinfachung der

Finanzverwaltung und andere pecuniaͤre Vortheil her —

vorgehen koͤnnen , was bey Aufhebung der den Priva —
ten zu entrichtenden Beeten der Fall nicht iſt .

Frhr .v . Weſſenber g : Blos deswegen ſehe ich
es gewiſſermaßen fuͤr Schuldigken an , an der heutigen
langen Discuſſion Theil zu neh , weil iġ mih be

reits in der letzten Sitzung im Allgemeinen fuͤr die

Annahme des Geſetzentwurfs , und zwar aus Rechts —
gruͤnden , erklaͤrthabe . Die Veranlaſſung zu den beiden

Geſetzentwuͤrfen uͤber die alten Abgaben und uͤber die Be —

zirksſchulden , iſt eine ſeit laͤngerer Zeit wirklich beſte —

hende Ungleichheit unter den Steuerpflichtigen im Lande⸗

Dieſe Ungleichheit , die vor dem Richterſtuhle des Rechts
nicht beſtehen kann , aufzuheben , iſt die Abſicht der Re —

gierung . Nun verkenne ich zwar nicht , daß die bevor⸗

ſtehende Ungleichheit durch die fraglichen Geſetze noch

nicht ganz und durchgehends aufgehoben werde . Aber

ſie wird doch durch dieſelben im Ganzen betraͤchtlich
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dermindert . Dief if der Grund , warum ich den frags
lihen Geſetzentwuͤrfen im Allgemeinen beyzuſtimmen
um ſo weniger Anſtand nehme , als , wie ich ſchon juͤngſt

mich ausgeſprochen habe , mit allem Grund zu erwarten

iſt , das Buch der gerechten Ausgleichung ſey damit

nicht geſchloſſen , ſondern die Regierung werde Bedacht

nehmen , auch die noch uͤbrigen Ungleichheiten in Hin⸗
ſicht det Steuerpflichtigkeit im ganzen Lande verſchwin —
den zu machen .

Auf die vom hohen Praͤſidium gehaltene Um —

frage wurde der Antrag des Hofraths v. Rotteck ein —

hellig ( gegen des Proponenten alleinige Stimme ) ver —

worfen , und fofort zur Digcuffion der einzelnen Arti -
kel des Geſetzentwurſs uͤbergegangen .

Art

Frhr . v. Tuͤrkhlſeim : Gleich dieſer erſte Satz lie —
fert Belege , auf welche Kriterien die Ausſcheidung der

aufzuhebenden und beyzubehaltenden Abgaben gebaut
wird .

Von den Faſtnachtshuͤhnern heißt es in den Ver —

handlungen der zweyten Kammer , ſie koͤnnten an man —

hen Orten als Haͤuſerſteuer angeſehen werden ;— dar⸗

üm find fie nun unter die aufzuhebenden Abgaben auf :

Senommen morden ,

Vey Gelegenheit der Rauchhuͤhner wurde viel von

tinem bedeutenden Håhnergefåll deg Herrn V. Neveu

M der Gegend von Offenburg gefprochen , welches feiner

amitie vom Haufe ODefterreich verliehen worden if . Der »

ſelben wurde die Steuernatur zugeſchrieben , weil es von

dem Landesherrn der Landvogtey Ortenau verliehen
worden ſeye . Spaͤter wurde bemerkt , daß ſich dieſes
Gefaͤll auch uͤber die Landvogtey Ortenau hinaus auf

23 *
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ù

einige andere Orte erfirede , und nun wurde erflárt , W | au

diefen lekten Orten , wo eg niht dom Landegherrn her : te

ruͤhre , ſey es als privatrechtlich zu behandeln . Dieß

charakteriſirt die Grundſaͤtze , an welche man ſich halten
u fónnen vermeint , nach welchen alfo , wegen eineg a

|

faͤllig aufgegriffenen Kriteriums , die naͤmliche Abgabe
in dem einen Ort aufgehoben , in dem angraͤnzenden be⸗

lu
laſſen wuͤrde, ungeachtet ſte der naͤmliche Beſitzer au gi
genſcheinlich aus

omm Fundament hier , wie dort
t g

bezieht. d

Reg . Com. Staatsrath Frhr . v. Sensburg : Es
muß dem Herrn Staatsrath v. Tuͤrkheim bekannt ſeyn, f
wie und warum im Hauenſteiniſchen die auf bewohn

h
ten Håufern gehafteten Rauchhuͤhner abgeſchafft mor

t
den fepen , weil nåmlih dag Finanzminifterium folh ?

$
als wahre Håuferfeuer angefehen hat . Eg muf ihm t
noch erinnerlich ſeyn , daß das Kreisdirectorium damals

berichtete , der nåmlihe Fall fey auch im Amte Lórrad
i

Emmendingen u. f. . , Dag man aber damalg dDaribet

hinaus ging , weil keine foͤrmliche Beſchwerde von die —

ſen Aemtern daruͤber gefuͤhrt worden ſeye . Nun ka—

men diefe Aemter , und bezogen ſich auf die Verfuͤgung
des Finanzminiſteriums , vermoͤge welcher die Rauch —

huͤhner gleichen Urſprungs im Hauenſteiniſchen aufge⸗
hoben worden ſeyen . Dieß iſt der Entſtehungsgrund
von dieſem Artikel .

Der Abgeordnete Ruth hat ruͤckſichtlich der vom

Herrn v. Neveu bezogen werdenden Huͤhner eingewen⸗

det , ſie koͤnnten keine Steuer ſeyn , weil ſite von Grund

herrn bezogen wuͤrden . Ich habe aber darauf erwiedert ,

und muß es hier wiederholen , daß dieſes Bezugsrech !
ein kaiſerliches Recht war , und als kaiſerliches Gefen ?
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an die Familie v. Neveu uͤbergegangen ſey , hier alſo

t in aus dem , daß die Herrn v. Neveu als Grundherrn

pe i Eein Gteuerrecht hatten , nichts folge .
Diek |

lten
|

v. Rotted : Ohne mih in eine nåhere Betrachz

r tung der vielbeſprochenen Huͤhner einzulaſſen , will ich

he
nur eine Bemerfung machen , ES ift- bey den VBerhanda

ai
lungen in Der zweyten Kammer , wie Hier , Der Grund

port
Seltend gemacht worden , diefe Hühner wuͤrden nicht von

Der area oder dem Boden , worauf Das Haug fteht , fons

dern pom Haufe felbf entrichtet , nåmlich blog , wenn . eg

E gebaut und bewohnt ſey ; daher ſeyen die Huͤhner keine

4
Grundabgabe , ſondern eine Steuer . Nun ſage ich: der —

fe» ſelbe Fall iſt auch beym Zehnten vorhanden , und doch

9 will man dieſen durchaus als reine Grundabgabe be —

fhe trachten . Auch der Zehnte wird nicht vom Feld ſchlecht⸗

ipn
bin, oder immer , fondern er wird nur alsdann entrich⸗

aali tet , wenn dag Feld urbar gemacht, und mwirflih be -

J
baut iſt . Ich ſehe alſo keinen Titel zur Aufhebung der

auͤber
fragtiġen Hübner, fo lange niht auh der Behnte aufa

die⸗ gehoben wird .

ka⸗

zung Reg . Com . Staatsrath rýr . v. GSengburg : Der

uch⸗ Unterſchied iſt klar , Hofſtattzinſe ruhen der Regel nach

ifge⸗ auf der axea , ohne Beziehung auf die superficies ; die

rund fraglichen Rauchhuͤhner ruhen gar nicht auf dDerarea , fon -

dern auf der superficies , und zwar auf der bewohnten

pom superficies .

— Der Zehnte iſt von jeher als eine privatrechtliche
und⸗ Abgabe angeſehen worden , ſonſt wuͤrde unter der Reichs⸗

— verfaſſung nicht blos der Neubruchzehnte von Landes :

je

pen?
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hoheitswegen angeſprochen worden ſeyn . Den gemeinen
Zehnten kann jeder Privatmann beſitzen.

Uebrigens deutet das Wort Zehnte ſchon an ſich
ein gebautes Feld an , aber die Abgabe der Rauchhuͤh⸗
ner , von welchen hier die Rede iff , ruht auf der Be

N

dingung , wenn das Haug bewohnt iff , wie aug dente | h
treffenden Urfunden hervorgeht . J

Frhr . v. Tuͤrkhe im : Ich habe die Kriterien , an
welche man ſich bey dieſen , wie bey andern Abgaben
halten zu koͤnnen vermeinte , nur in ſo fern beſtritten ,
als uͤberhaupt keine vorhanden ſind , auf welche eine
ſichere Ausſcheidung gegruͤndet werden koͤnnte . Ich will
dieß durch ein Argument a priori beweiſen . Man ſagt :
es ſey ein charakteriſtiſches Merkmal , ob eine Gefluͤgel⸗
abgabe von her area , oder von der darauf

gebauten

Feuerſtelle entrichtet werde ; im letztern Falle ſey es eine
Steuer oder ein Leibeigenſchaftsgefaͤll , im erſtern Falle
ein Grundzins . Wo iſt die Buͤndigkeit des Schluſſes ?
Kann ein Grundherr oder Obereigenthuͤmer , welcher Fa⸗
milien auf ſeinem Grund und Boden anſiedeln ließ ,
nicht eben ſo gut die Bedingung gemacht haben , daß
ſie ihm auch bey kuͤnftiger Vermehrung der Haushaltun⸗
gen auf der ihnen uͤbergebenen aren von jeder Feuer⸗

ſtelle ein Huhn bezahlen folen , alg er die Huͤhnerab⸗
gabe unveraͤnderlich nach Quadratruthen auferlegt ha⸗
ben fann ? Oder fann er niht auch zugeſagt haben ,
daß die Huͤhnerabgabe erlaſſen werde , ſo lange eine
Wittwe die Hausbewohnerin iſt , oder — nach einem
in der zweyten Kammer angefuͤhrten Falle — wenn die

Hausfrau Kindbetterin iſt ? Kurz , auch das grundherr⸗
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liche Verhaͤltniß laͤßt alle jene Formen der Regulirung

denkbar, welche man als Kriterium der Steuer gaufſtellen

wil ,

Ich verkenne keineswegs das Muͤhſame und Ver —

dienſtliche der ganzen Bearbeitung ; nicht ihr gereicht der

Mangel eines feſten Haltpuncts zum Vorwurf ; er liegt

in der Natur der Sache .

Reg. Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburge Die

Parallele , welche der Herr Staatsrath von Tuͤrkheim

beyſpielsweiſe aufgeſtellt hat , entkraͤftet den Grund des

Gefetzentwurfes nicht . Es iſt hier die Rede nicht von

urſpruͤnglichen Vertraͤgen und Conceſſtonen nach der

Zahl der Feuerſtaͤtten , ſondern von Abgaben , welche von

Haͤuſern , als ſolchen , entrichtet werden , es moͤgen mehr

oder weniger Feuerſtaͤtten , mehr oder weniger Familien

darin befindlich ſeyn ; von einer Abgabe von Haͤuſern ,

die in ganzen und ausgedehnten Herrſchaften und Land⸗

ſchaften ſich gleich iſt , und die —wohl zu merken — ſchon

in uralten Burgvogteyrechnungen ( wie im Roͤttelnſchen

und Badenweilerſchen ) unter den Steuerrubriken na —

mentlich aufgefuührt ſind ; und gerade hierin liegt der

Beweis , daß die Regierung wohl gepruͤft und aus ges

ſchieden habe .

Frhr . v. Weſſenberg : Ließe ſich nicht irgend

cine Abgabe von Håhnern ausfindig machen , wete die

Natur einer wahren Grundfeuer an fich trägt ? Bief-

leicht ift Diep gerade bey Der Berechtigung einer folhen

Abgabe der Fal , die der Familie V. Nevem in einem

groͤßern Umfang von Ortſchaften in der Ortenau als

— —
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Velohnung vom Haufe Deferreid verliehen worden if ?
Bey der Moͤglichkeit mehrerer ſolcher Faͤlle ſchlage ich
vor , daß ſtatt des Worts „ Haͤuſerſteuer “ das Wort

„ Steuer “ geſetzt werde .

Zachariaͤ bemerkt , daß der von dem Herrn Bis⸗
thumsverweſer vorgeſchlagene Zufatz durch den Art . VE

keineswegs entbehrlich gemacht werde , indem diefer Mr -
tifel nacho denr pon Der zweyten Kammer verbeſſerten
Entwurfe nur auf die einzelnen , im Art .J. nament
lich aufgefuͤhrten , Abgaben zu beziehen ſey — daß es
ihm uͤbrigens bedenklich zu ſeyn ſcheine , dieſen Zuſatz ,
welcher nur auf allgemeinen Gruͤnden beruhe , in
ein Geſetz aufzunehmen , welches eine geſchichtliche
Grundlage habe . |

v, Rotte : X bitte die hohe Kammer ſehr ,
meinem Argument die Aufmerkſamkeit zu ſchenken , die
es verdient . Nicht uͤber die Zehntnatur und uͤber Zehnt —
recht ſoll discutirt , ſondern blos die Aehnlichkeit der
Leiſtung der Zehnten mit der Leiſtung von Hühnern ſoll
ins Auge gefaßt werden . Dieſe Aehnlichkeit in dem ,
was gerade hier der entſcheidende Punct iſt , kann nicht
verkannt werden , und ich gruͤnde darauf den Antrag auf
BVerwerfung der Pofition 4. Lit A.

Huf gehaltene Umfrage erflårte fich die Rammer ge
gen den Verbeſſerungsvorſchlag des Frhrne v. Weſſen⸗
berg , und dagegen ( mit 12 gegen ? Stimmen ) får die
Annahme von LiL A. deg Geſetzentwurfs .

—

IE

erT

E

AA



ETadakan AOI A N E ESA

Zwey und ſechzigſte Sitzung vom 16 . Jan . 359

e Lit : B;

ich | Zachariaͤ erlaͤutert zuvoͤrderſt die im Commiſſions⸗
ort berichte angetragene Abaͤnderung .

Reg . Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg : Ich

ie
|

finde ben der vorgefchlagenen Mbånderung nihtg au er -

VI. innern .
Ar⸗

pen Srhr . ve Tårfheim : Die Beeten , oder die nach

nt⸗ Heiligen benannten Steuern , ſind der wichtigſte Gegen —
es

| fand diefes Gefegentwurfg ; man ifi damit in cin Las

iky byrinth hiſtoriſcher Unterſuchungen gerathen , deren Rez

ia futtat if , daf man ihre Natur niht zu beftimmen verz

e mag . e habe die Materialien zu meinen Bedentlichz

keiten , oder Doh zur Beſtaͤrkung derſelben groͤßtentheils

aug der von dem Herrn Regierungscommiſſaͤr ſelbſt nen -

r , lich herausgegebenen , ſehr lehrreichen , Abhandlung gez

ie ſchoͤpft, und begreife nun niht , wie derfelbe , aug fei -

tz nen Forſchungen nicht felo den gleichen Schluß zieht .

er Indeſſen erlaube ich mir , denſelben nur an ſein Bekennt⸗

sff nig in der Gigung der zwepten Kammer vom 34 . Yuly

n,
v. J . zu erinnern , daß es eben ſo viele Beweiſe fuͤr ,

pt alg gegen Die Gteuernatur Der Beeten gebes Ferner

if mag unter den vielen Beyſpielen von der Unzulaͤnglich —
keit der hervorgeſuchten Merkmale zu ihrer Beurtheilung

hier nur eines genuͤgen . Es iſt behauptet worden , daß

boaupthſaͤchlich die Fixitaͤt einer Beet auf ihre Eigenſchaft

Z als Grundgefaͤll , die Veraͤnderlichkeit dagegen auf ihre

è Gteuernatur fchliefen lafe . Nach diefem Kriterium

muͤßte nun , wie gleichfalls in den Verhandlungen der

zweyten Kammer ausfuͤhrlich bemerkt worden iſt , die

Veet in dem vormals Baden⸗Durlachiſchen Landestheil
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als Grundgefaͤll fortbeſtehen , in dem Baden - Badiſchen
aber als Steuer aufgehoben werden , weil ſie nach den ,

aus dem ſechzehnten Jahrhundert dort vorhandenen , Laz

gerbuͤchern in erferem alg fivirt , in legterm alg mandet -

bar erfcheinte Nun wurde aber bemerft , dag beide Lanz

destheile noch fein ganzes Menfchenalter vor jenen La

gerbůchern unter einem Herrn ftåânden , und die Ber -

Håltnife offenbar pier , wie Dort , die naͤmlichen geweſen
ſeyn muͤßten , daß alſo der Unterſchied blos Folge will⸗

kuͤhrlicher Behandlung nach der Landestheilung geweſen
feyn fann . Dief beweist , melchen Boden man bep die -

ſem aͤngſtlichen Haſchen noch Zufaͤlligkeiten findet . Ich
enthalte mich weiterer Beyſpiele , welche auf jeder Seite

der gepflogenen Verhandlungen gefunden werden koͤnnen .

Selbſt wenn man alle ,fuͤr zweifelhaft erklaͤrte , Bee —

ten und Heiligenſteuern abſchaffen , und blos diejenigen
beſtehen laſſen will , von welchen man ſagt , daß ihre
Eigenſchaft als Grundgefaͤll urkundlich nachgewieſen
ſeye , ſo iſt dadurch die Ungleichheit und Willkuͤhr noch
nicht gehoben , denn die Unzuverlaͤßigkeit der Entſchei⸗
dung erſtreckt ſich auch auf dieſe letztern . Auch hiervon
erlaube ich mir , ein Beyſpiel anzufuͤhren . In meiner
grundherrlichen Gemeinde iſt erſt noch in dem Jahr
1802 , alſo kaum 4 Jahre vor der Mediatiſtrung , ein

Vergleich geſchloſſen worden , durch welchen mehrere alte

Abgaben von verſchiedener Eigenſchaft in eine ſogenannte
Martiniſteuer vereinigt worden ſind , welche damals , wo

man an die jetzigen Verhandlungen noch gar nicht den⸗

ken konnte , ausdruͤcklich eine Privatſteuer genannt wurde,
um den Gegenſatz von der dem Ritterkanton gehoͤrigen
eigentlichen Steuer zu bezeichnen . Hier kann man alſo

E
E
A
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jen fagen , daß die privatrechtliche Eigenſchaft urkundlich

* nachgewieſen ſeye , und doch moͤgen ihre urſpruͤnglichen
x

|
Quelen , von deren Natur ich ùbrigeng hier abſtrahire ,

ef -
|

Diefelben feyn , wie bey fo vielen andern , wele nun

* | Qufgehoben werden . Da die Abgabe in dem angegebe—
nen Falle erſt im Jahr 1802 ihre jetzige Geſtalt erhalten

hat , ſo laſſen ſich vielleicht ihre Beſtandtheile noch aus⸗

P ſcheiden ; aber wie leicht kann anderwaͤrts das Naͤmliche
ill

fruͤher geſchehen ſeyn , wo man niht mehr in die Ver —

a gangenheit zuruͤckgehen kann ?

Alles dieß fuͤhrt mich immer wieder auf meinen An —

* trag zuruͤck , alle alten Abgaben , mit Ausnahme offenba⸗
a

rer Gteuern und offenbarer Grundlaften , ohne afle weis
tere Wahrſcheinlichkeitsgrade in eine Maſſe zu werfen ,

E
und auf die , bererts wiederholt angegebene , Weife in glei -

yen
hem Berhåltnif zu behandeln .

e

— Reg . Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg : Ich

och koͤnnte dem Beyſpiele , welches der Herr Staatsrath

ei⸗ v. Tuͤrkheim von ſeiner Grundherrſchaft , als auf einem

yon Vertrage beruhend , anfåhrt , noh mehrere im Breigs

ner gau ex re judicata anfåhren . Wein dag entfråftet das

ahr beym Geſetzentwurfe angenommene Princip nidt , das

ein beſtaͤrkt es vielmehr , weil die Regierung bey Pruͤfung

fte der Quantitåt der Beeten , und der identiſchen ſogenann⸗ —

nte ten May - Martini - Katharina s Steuern niht von ih -

wo rem neuern Standpuncte , ſondern von ihrer Ent⸗

en⸗ ſtehung und Verwendung in aͤltern Zeiten , und

Dey von der Bedenklichkeit des Fortbeſtehens in geuern
yen Seiten auggegangen ifte Man fönnte noh viel kuͤrzer

tfo fagen : die Beet iſt den GStandeg s und Grundherrn
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bey Ausſcheidung der Revenuͤen belaſſen worden ; alſo |ift fe feine Steuer , |

|
Die Tendenz des Gefegentwurfs Cidh bedaure , eg

fo oft wiederholen zu můfen ) ift , eine ſyſtematiſche
und erleichternde Gleichheit in den Abgaben herbeyzu —
fuͤhren , und deßhalb jene Abgaben , die klare Beweiſe ,
und , wo dieſe fehlen , conſecutive Vermuthung der Steuer⸗
eigenſchaft fuͤr ſich haben , aufzuheben .

Zachariaͤ : Da die Beeten , von welchen der vors
liegende Gag handelt , diejenige Art der Abgaben find ,
welchem ihrem Betrage nach die wichtigfte iff , da der
Herr Staatsrath , Frhr . v. Tuͤrkheim , ſich erklaͤrt
hat , ſeine Anſicht uͤber die Abfaſſung eines ſolchen Ge⸗
ſetzes beſonders bey dieſſem Satze geltend machen zu
wollen , fo fey eg mir erlaubt , mich ſowohl uͤber die
Beeten , als uͤber jene allgemeine Anſicht ausfuͤhrlicher
zu erklaͤren .

Die Meinung des verehrten Mitglieds ſchien da —
hin zu gehen , daß man die Laſten , welche unſtreitig
und nach dem heutigen Rechte oͤffentliche Abgaben ſind ,
ausſcheiden , und nur dieſe ſchlechthin erlaſſen , die uͤbri⸗
gen aber , deren Beſchaffenheit zweifelhaft ſey , nur zu
einem gewiſſen Theile , und nach Maßgabe der Laſt ,
welche ein gewiſſer Bezirk , oder eine gewiſſe Gemeinde
an privatrechtlichen und oͤffentlichen Abga —
ben zuſammen zu tragen habe , aufheben ſolle .

Es iſt gegen dieſe Meinung bereits eingewendet
worden , daß die Anwendung eines ſolches Maßſtabes
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fo |

wiit umuͤberſteiglichen Schwierigkeiten verbunden ſeyn

wuͤrde . In der That halte ich eg får unmoͤglich, ge⸗

es | feliche Regeln nach dieſer Meinung aufzuſtellen .

Kp
I

z Nicht weniger entſcheidend ſcheint mir die Ein -

fe wendung zt feyn : die Meinung beruht offenbar auf

er⸗ der Vorausſetzung , oder ſie fuͤhrt wenigſtens zu dem

Grund ſatze , daß der Staat alle Laſten , die der Einzelne ,

oder die der Grund und Boden traͤgt , als ein Ganzes

zu betrachten und zu behandeln berechtigt ſey . Allein

orr ] dieſer Grundſatz wuͤrde zu Folgerungen ermaͤchtigen ,

id, welche der verehrte Redner ſelbſt nlcht zugeſtehen

koͤnnte.
irf

e⸗ Doch ich komme zu den Beeten . Ich glaube

zu von dieſer Art der Abgaben behaupten zu koͤnnen , daß
ie mit dem Worte Beeten in der Regehoͤffentliche
er Auflagen bezeichnet wurden .

Dafuͤr ſpricht ſchon die Ableitung des Wortes von

g: feinem Stamme , man mag nun dag Wort , bitten ” oder

t8 das veraltete Wort , Bete ” Hülfe ( noH fagt man in

d der Gegend Von Heidelberg : eg batt nichts , d. h. eg

js Dilft niht8 ) alg Dag Gtammwort betrachten . Denn wie

zu koͤnnte man von einer Abgabe des Sonderrechts ſagen ,

fir Dag fie bitt - oder hålfsmweife erhoben werde ? Mg aber

de im Mittelalter die Grundherrlichkeit oder die Amtsge —

walt nach und nach zur Landesherrlichkeit geſteigert

wirde , da mußte man freylich Bitten anwenden , oder

n
eine Aushuͤlfe begehren , um Auflagen zu erheben .

a
| Sür diefelbe Meinung fprechen auch fo viele That -
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fahen , Oft fommt in den Urfunden der Ausdruck : vio —
lenta petitio , eine gewaltigeBeet, vors dag war eine Muf -
lage , die man niht dem Herkommen gemaͤß, ſondern
mit Gewalt einforderte Man findet ferner ( und der

Herr Regierungscommiſſaͤr hat Beyſpiele angefuůhrt ) daß
Gemeinden oder einzelne Grundeigenthuͤmer neben Guͤl —
ten und Zinſen noch außerdem Beeten zu entrichten ha —
ben , welche doch , wenn ſie dem Sonderrechte angehoͤrthaͤt⸗
ten , von den Guͤlten und Zinſen kaum zu unterſcheiden
geweſen ſeyn wuͤrden .

aer”

Ich laͤugne keineswegs , daß mit dem Namen Bee⸗
ten , zuweilen auch Abgaben des Sonderrechts bezeich⸗
net wurden . Derſelbe Fall tritt ja auch mit dem Worte
Steuern ein . Nur fo viel behaupte ih , daf wenn
unfer Gefegentwurf die Beeten zu den oͤffentlichen Auf —
lagen der Vorzeit rechnet , ihm wenigſtens eine geſchicht⸗
liche Vermuthung zur Seite ſtehe .

Doch der Entwurf fuͤgt noch ein Merkmal hinzu ,
welches allerdings hinreichen duͤrfte , die beſtehenden
Beeten , in ſo fern ſie Steuern des Mittelalters find,
von den Beeten des Sonderrechts zu unterſcheiden . Er

ſagt , daß die Beeten aufhoͤren ſollen , welche auf
einem Banne oder auf einer Gemeinde la —

ſten . Abgaben , die dem Sonderrechte augehoͤrten ,
waren ſelten oder nie von dieſer Art .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Ich muß mich gegen die

Deutung und Reaſſumirung meiner Antraͤge durch den

Herrn geh . Hofrath Zachartaͤ verwahren . Keineswegs
habe ich vorgeſchlagen , alle Grundlaſten in eine Maſſe
zuſammenzuwerfen , ſondern vielmehr zwey Extreme von
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io⸗ der Maſſe der alten Laſten und Abgaben auszuſcheiden ,
uf⸗ naͤmlich, offenbare , bisher uͤberſehenen , Steuern auf der

ern einen , und offenbare Grundlaſten — wohin ich auch

der erweisliche Frohndredemtionen rechne — auf der an⸗

af dern Gceites nur , was in der Mitte liegt , daS bunte

il Gemiſch unkenntlicher Abgaben , folte in eine Maffe

geworfen werden , und mwenn man auf die , von mir

” ihon miederholt angegebene , Berechnung nah Der
A

Verwendung und nach dem Verhaͤltniß der oͤffentli —

hen Laſten in den verſchiedenen vormaligen Territo —

| tien , — welde ih nicht nochmals weitlâufig aug
|

einander fegen wil — niht eingehen ĝu fònnen glaubt ,
e⸗ allen Theilen eine gleiche pars quota ſolcher Abgaben

ch⸗ erlaſſen werden . Uebrigens zweifle ich nach dem bis —

te herigen Gange der Verhandlung , daß dieſe Idee Ein —

m gang finden werde , und beruhige mih in diefem Fale ,

fe wie ih auch fhon bemerft habe , damit , daf die Un -

t - gleichheit des Reſultats ausgleichende Nachtraͤge zur

Folge haben wird .

Was die eigenen Betrachtungen des Herrn geh .

Hofraths Zachariaͤ uͤber die Beeten betrifft , ſo bemerke

ich nur , daß ſie mehr auf eine etymologiſche , als auf
eine hiſtoriſche Unterſuchung zu gehen ſcheinen .

y

f E Re i
is Zachariaͤ : Noch nie habe ich mich in meinen

Erwartungen ſo ſehr getaͤuſcht, als dießmal . Ich glaubte

cinem Mirgliede dieſer Kammer nicht beſſer meine Ach —

tung bezeigen zu koͤnnen, als wenn ich eine , von ihm

—
geaͤuſſerte, Meinung zu pruͤfen derſuchte . Ich glaubte

ferner , daß der Herr Staatsrath v. Tuͤrkheim erklaͤrt

babe , feine Meinung uͤber das Ganze des Geſetzent —

wurfs insbeſondere bey dem vorliegenden Abſatze zur
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Berathung bringen zu wollen . Habe ich mich geirrt ,
nun — errare humanum est ,

Frhr . v. Tuͤrkheim : Ich habe dem Herrn
geh . Hofrath Zachariaͤ durchaus keinen Vorwurf ge —

macht , ſondern nur ſeine Reaſſumirung meiner An—⸗

traͤge berichtigen wollen .

v. Rotteck : Da die Beetabgabe durch ihren ho—
hen Betrag ſich auszeichnet , ſo lohnt es ſich ſchon
der Muͤhe , noch einige Worte daruͤber zu ſprechen .
Der Herr geh . Hofrath Zachariaͤ hat die Gruͤnde, wel—⸗

che fuͤr die Steuernatur dieſer Beeten ſprechen , her —
ausgehoben , von den entgegengeſetzten iſt geſchwiegen
worden . Derſelbe hat zugegeben , die geſchichtlichen
Data uͤber die Beeten ſeyen nicht allein hinreichend ,
um ein Urtheil uͤber ihre Steuernatur zu begruͤnden ;
ſondern es muͤſſe noch das Kriterium auf einem gan —

zen Bann , und nicht auf einzelnen Grundſtuͤcken ru —

hen .

Dieſer Umſtand hat aber keine entſcheldende Be —

weiskraft . Der Grundſatz , daß die , auf einem ganzen
Bann liegenden , Laften defhalb dem öffentlichen Repe
angehoͤren , ift falfh , oder wenigſtens nicht anerkannt .

Auch Herrenfrohnden und Zehnten haften auf ganzen
Baͤnnen , deſſen ungeachtet behandelt man ſolche als

reine Grundlaſten . Die Conſequenz erheiſcht alſo ent -

weder die Verwerfung dieſes Geſetzartikels , oder die

gleichzeitig auszuſprechende SAMA auh aler Zehn⸗
ten und Fropnden .

Der Umfand , daf oft Činzefne oder Claffen ven

Gemeindegliedern ungleich , nåmleich die einen mehr ,
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die andern weniger entrichten , hat auf meine Behaup⸗
tung keinen ſchwaͤchenden Einfluß . Denjenigen , welche

ſich nach und nach in einem Banne anſiedeln , wird

vom Grundherrn uͤberlaſſen , wie ſie die von ihm uͤber —

haupt auf die Gemarkung gelegte privatrechtliche Grund⸗

laſt unter ſich theilen wollen . Der Etigenthuͤmer ſtellt
feine Forderung an die Gemeinde , als an dèn Yn

begriff der Genoſſen einer ihm grundpflichtigen Gemar —

fung, får thn if diefe Gemarfung ein einzelner Grund .

Dief Gemarkungsband habe man als einen , die pri -

vatrechtliche Natur des Frohndrechts keineswegs alte —

rirenden , Umſtand betrachtet , daſſelbe muͤſſe alſo auch

von Beeten gelten .

Ich wuͤrde hiernach auf voͤllige Verwerfung von

lit . B. ffimmen , wenn ih nicht in dem Vortrage des

Herrn Staatsraths v . Tuͤrkheim Einiges faͤnde,
was ich als billigen Mittelweg erkenne . Nicht ſein
erſter Antrag , wonach von der bisherigen Verwendung
der Abgaben die Entſcheidung zu entnehmen ſey , wohl

aber der zweyte Antrag , wonach nur eine gewiſſe Quote

der zweifelhaften Abgabe ſoll abgeſchafft werden . Zwar

werden manche Ungleichheiten hieraus entſtehen ; Ei⸗
nem wird dadurch zu wenig , dem Andern zu viel

nachgelaſſen werden . Aber die Rechtfertigung ſolcher

Ungleichheit, und die daher den Pflichtigen keinen Rechts -
grund der Beſchwerde uͤbrig laͤßt , iſt die vorhandene

Unmoͤglichkeit , ins Reine zu kommen . Fuͤr die Pflich⸗
tigen iſts daher bloßer Zufall , nicht aber ein Unrecht ,

was ihnen theils ſchadet , theils nuͤtzt . Dagegen iſt

fuͤr die Geſammtheit bey ſolcher theilweiſen Abſchaf⸗

fung ganz und gar keine weſentliche Verkuͤrzung ge —

denfbar , Bon der Mafe der Heeten hat - gewif , oder

hoͤchſt wahrſcheinlich , die Haͤlfte oder das
——

die

Protokolle derr . Kantmer gr BO:
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Natur der Steuer . Wenn ich nun auch ganz im

Einzelnen nachweiſen koͤnnte, welche Beeten dem oͤffentli⸗
chen und welche dem Privatrecht angehoͤren , ſo muͤßte
eben noch eine Haͤlfte oder ein Drittel uͤbernommen
werden , niht mehe und niht weniger , Diejenigen
Bürger , welche : für den . Ausfall oder får die Entſchaͤ⸗
digung zahlen muͤſſen, haben alſo keinen groͤßern Nach⸗
theil , als wenn in jedem einzelnen Fall die Natut
der Beet waͤre nachgewieſen worden . Von dieſem

Standpunete ſehe ich daher in dem Antrage des Herrn
Staatsraths v. Tuͤrkhelm einen Vergleichsvorſchlas /
welcher Ruͤckſicht verdient .

Frhr . v . Weſſenberg : Durch den Antrag des

Herrn Hofraths v . Rotteck wuͤrde denjenigen , von de —

ren Beeten ihre Eligenſchaft als Steuer erwieſen iſt ,
offenbar ein Unrecht geſchehen , indem dieſe den Rechts⸗
anſpruch haben , von dieſer beſondern Steuer nicht
blos zur Haͤlfte, ſondern ganz befreht zu mer
den . — Wenn der verehrte Reduer eingewendet
hat , daf eg auh biog privatrechtliche Lafen gebe ,
dte auf eine ganze Gemarfung , ermen ’ ganzen Bant

fih ausdehnen , uno darauf haften ; fo witd Nieman ?
widerſprechen , und es iſt auch von Niemand das Ge

gentheil behauptet worden . Aber hier ( unter lit . . )
wird auh dag Lafen auf einem Banne oder einet

Gemeinde niht alg das einzige Harafteriftifhe Zeichen
der Steuernatur der Beeten aufgeſtellt , ſondern , waͤh⸗
rend man aus ſichern Gruͤnden weiß , daß die Beeten
in ſehr vielen Faͤllen als Steuer anzuſehen ſind , wird
nur noch geſagt , daß ſie in den Sålen , wo fie auf
einem Banne oder einer Gemeinde laſten , nothwendig
fuͤt eine Steuer gehalten werden muͤſſen mithin in

*

27

o
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* dieſen Faͤllen ihrer Natur nach zur Aufhebung geeig⸗
nuͤßte PEF find 3y/ ;

Y
Te

| j ;mmen
|

i : Š

mg
|

Reg . Com , Staatsrath Srýr . v . Genbburg
tf

— Die Auſicht des Herrn Bisthumsverweſers iſt mit

* g em Geiſte des Geſetzentwurfs und meinen weitern
Ratt rlaͤuterungen ganz uͤbereinſtimmend und entſchei⸗
ieſem dend. —

an
Mora

herrn —

hlag , * 3t ?
Ba ORS

v Rotte : Bon offenbaren Steuern tE ja De

|
Rede nicht , Denn diefe håtten fon : bey Der Steuer⸗

3 Peråquation abgefhafft werden folen , und ih fetbf

, z habe ſie in meinem erſten Vortxrage uͤber das vorlie⸗

Sende Geſetz als zur Abſchaffung unbedingt geeignet

4 erklaͤrt. Es handelt fih bos yon folen Abgaben ,
echt deren Natie zweifelhaft , die . Stenernatur alfo - blos

nicht wahrſcheinlich iſt . Soll es nun Unrecht ſeyn , ſie zur

> Hålfte aufzuheben , fo if eben Unrecht auf alen Sei -

a ten . Denn auch ſie ganz aufzuheben , iſt unrecht ,
— nach allem , was fruͤher geſagt worden . Uebrigens
i . paßt abermals alleg , was man fúr die Aufhebung der

ogenannten alten Abgaben anfuͤhrt , in vollem Maße , ja

P noch mehr auch auf Frohnden und Zehnten . Daß das

ali tegen auf einem ganzen Bann nur ein Huͤlfscharak⸗

raa
ter ſeyn ſoll zur Erkenntniß der Steuernatur , will ich

ich niht widerſprechen . Aber ich hehaupte , daß zwey

— Waraktere , deren jeder unzuverlaͤßig iſt , noch keinen

* eweis liefern . — Der Antrag wegen der Haͤlfte
w War ein bloger Vergleichs vorſchlag , ich erneuere ihn
auf hiemit

— -
ndig
y in

„n Nuf die bon dem Bicepråfinenten gehaltene

Amfrage wurden die Antraͤge des Hofraths veRotteck
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und des Staatsraths v. Tuͤrkheim mit 11 gegen

3 Stimmen verworfen , und dagegen lit . B. nach der

von der Commiſſion vorgeſchlagenen Faſſung gegen 3

Stimmen angenommen .

Ru li . . g

Frhr . v. Tuͤrkheim macht bey dieſer ganzen
Reihe von alten Abgaben noch einmal auf das Schwan⸗
kende des im Geſetzentwurfe angenommenen Prineips
aufmerkſam , indem er ſeine fruͤhern Antraͤge nicht bey
jeder einzelnen Poſition wiederholen wolle ,

Reg. Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg : Ich
kann die Behauptung des Herrn Staatsraths v, Tuͤrk⸗
heim keineswegs zugeben ; es kommt nirgends auf
den Namen , fondern auf die Sache an . Ob es heift :
Steuerhaber oder Beethaber , iſt an ſich einerley , un ?

ſo kann ausnahmsweiſe der Steuerhaber hier oder dort
ſo gut privatrechtlicher Natur , als Beetgeld oder Beet⸗

frucht Frohndredemtion ſeyn .

v . Rotteck : In dieſen Abgaben von lit . C.

bls L. iſt durchaus nichts Gemeinſchaftliches zu erken⸗

nen , als allein der Umſtand , daß unſere Commiſſton
daruͤber nichts bemerkt hat . Im Uebrigen ſind ſie
nach Natur und Rechtsbeſchaffenheit vielfach verſchie⸗
den . Wenn ich im Allgemeinen uͤber ſie abſtimmen
ſoll , ſo muß ich ihre Abſchaffung verwerfen . Wuͤrde
im Einzelnen abgeſtimmt , ſo wuͤrde ich mehrere , die ich
fuͤr blos perſoͤnliche oder Leibeigenſchaftslaſten , oder

auch fuͤr wahre Steuern halte , als zur Abſchaffung
geeignet anerkennen .
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gen Das hohe Praͤſidium erklaͤrt , daß es uͤber

der die Artikel im Einzelnen abſtimmen laſſen werde .

ka
Hiernach wurde lit . C. zur Discuſſion gebracht .

bw, Rotteck erklaͤrt ſich gegen die Abſchaffung

der hier aufgefuͤhrten Abgaben , weil blos der Name

yen ſie als Steuern charafterifire s

— | Die Kammer

— ec —

jedoch ( gegen 2 Stimmen )

ihre Abſchaffung nach dem Commiſſionsantrage ,

Ich alſo auch mit den , im Geſetzentwurf ſtehenden ,

Ausnahmen .
uͤrk⸗

auf Weiter wurden lite E, F . und K. einhellig , . ,

ft : H. und L. gegen 2 Stimmen , G. und I . gegen I Stimme
un ? nah dem Antrage der Commiffion angenommen .

jort
eet : 3u lite M.

Zachariaͤ gibt den Verlauf der Verhandlungen

an , welche zu dem Antrage der Commiffton , diefen Ab -

C. ſatz abzuaͤndern , gefůhrt håtten . Dic Meinungen feyen

en : getheilt geweſen ; einerſeits habe man verlangt , den

ion Abfatz zu ſtreichen , er ſelbſt habe fih får den Abſatz

ſie erklaͤrt , auch deßwegen , weil in den andern Abſaͤtzen

jie des Artikels Abgaben aufgehoben wuͤrden , welche eben -

nen fang auf dem Hof⸗ und Burgrechte beruhten . Endlich

rde habe man ſich uͤber den , im Commiſſionsberichte ent —

ich baltenen Antrag , als uͤber einen Vergleichsvorſchlag ,
der bereinigt . Freylich koͤnne man diefem Antrage al —

ng les das entgegenſetzen , wag fih in gállen diefer Art

gegen ceinen jeden Bergleih einwenden laſſe . Auch



—
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ſey er fuͤr ſeine Perſon noch jetzt fuͤr die unberaͤnderte
Beybehaltung des Abſatzes , und wuͤnſche, daß man
nur aus entſchetdenden Gruͤnden von dem mit —
geteilten Gefékentwusfe abiweiche ,

Sehr v Byllnhardt bemerkt , daß der Here
Regierungscommiſſaͤr hieruͤber eine⸗ Erklaͤrung werde
abzugeben haben .

Reg . Com . Staatsrath Frhr . v. Sensburg ? :
Sh bin autoriſirt , zu erklaͤren , daß die Regierung
nicht abgeneigt ſey , in die gaͤnzliche Abſchaffung der
Hof⸗ und Burgrechte zu willigen .

Auf gehaltene Umfrage erklaͤrte ſich die Kammer
mit aa gegen 2 Stimmen fuͤr die Beybehaltung von
lits M, nah : der Saffung der zwepten Kammer ;

3u lit , N.

Zachariaͤ erläutert den Commiſſionsantrag.

v . Rotteck erllaͤrt ſich fuͤr die Abſchaffung der
hier aufgefuͤhren Abgaben . Denn fie ſchienen ihm
nach ihrem Begriff mit der Leibeigenſchaft verwandt ,
oder wenigſtens dem oͤffentlichen Rechte entfloſſen . Daher
billige er auch die Verheißung eines allgemeinen Auf⸗
hebungsgeſetzes aller Bannrechte , als einfiweilige Bez
ruhigung uͤber die noch unvoliſtaͤndige Abſchaffung.

Reg Com . Staatsrath , Frhr . v. Sensburg :
Ich muß hier an das bekannle Sprichwort esrinnern :



erte

ian

nit⸗

err

cde

C

ng

er

jer

on
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Eile mit Weile . Bannrechte ſind ein fuͤr allemal kein

Ausfluß des Steuerrechts . Bey Abſchaffung der Bann -

rechte , wobey ſo viele Privaten , z. B . Muͤller , be —

theiligt ſind , wuͤrde beſonders die Ausmittlung eines

unwiderſprechbaren Entſchaͤdigungsmaßſtabes ſchwierig
ſeyn , welche doch nach unſerer Verfaſſung vorangehen
muͤßte ; deßhalb waͤre es bedenklich , ſich jetzt ſchon
uͤber deren Abſchaffung auszuſprechen .

Auf gehaltene Umfrage erklaͤrte ſich die Kammer

einhellig ( mit Ausnahme des Hofraths v . Rotteck )
fuͤr die von der Commiffion angetragene Auslaſſung
dieſer Poſition . —

HE O

wurde mit I2 gegen 2 Gtimmen angenommen ,

Da - der geh Hofrath Zachariaͤ bey lit . P .
einen Verbeſſerungsvorſchlag zu machen gedenkt , und
die Zeit ſchon weit vorgeruͤckt iſt : ſo wurde die Fort —
ſetzung der Diskuſſion uͤber den vorliegenden Gegen —
ſtand auf die naͤchſte Sitzung vertagt , und die heutige ,
hiermit geſchloſſen .

Zachariaͤ .

v Rotte ,
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È

Beylag e Ziffer 154

Anee

einer Motion auf fernere Freybelaſſung der Can —

didaten des geiſtlichen Standes , oder der Schuͤler
der Theologie von der Kriegsdienſtpflichtigkeit .

Karlsruhe am 16 . Jaͤnner 1823 .

Frhr . v. Weffenberg ,

Bisthumsverweſer .
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